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Des Käyftrt . und Reichs - Kammer - Gericht zu ^ errlar , wider
die , denen Herren Ertzbijchöffcn und Churfürften zu Cölln , auch Dero Ertz -
stifft und Churfürftcnthunlb zum Besten von verschiedenen Römischen
Kayscr - und Königen aufgemeiner Reichs - Versirmmlung animo lleltbe -
raro , non percrrorcm , auc improville , teätano ? riiicipurn , Lorr̂ cum , La -
ronum , L<: ? roccrum lmperii 8acri kicleliumcommumcaco Lonälio , clc cerrr
8i: icnrja , Impcriali ; ? orellari5 klcniruclirie ertheilt - UNd besiättigt - dem

Caunner - Gericht auch gehörend verkündigt - und m ) ucl , can6o gehör -
sambft zu befolgen anbcfohlene vcLlaracion - 8anÄion - und Urtheilen

» . 8 . denen Rechten , der Cammer - Gerichts - Ordnung , Reichs -
Lonllirurioncn , und Kayferl . Wahl - Lapiruiacionen öffentlich
entgegen laujftnden , an sich null - und nichtigen , zu ewigen

und irreparablen Befchwär und prarjuciitz Sr Churfurstl .
. Durchleucht zu Cölln , Höchst - Dero Herren Nachfol¬

gern und Ertzstistt , auch gefaulter Reichs - Ständen
gereichenden angemaßtcn Verfahren .

In Sachen
Verwittibter Frau Gräfin von Viemoncj ,

Lsncr »
Ihre Lhurfürstl. DurchleuDt zu Cöln /

Und
Höchst - Dero nachgesetzten Hofrath zu öonn .

Sambt Beylagcn 2 dlro r .
biß 64 .

? un6lo ^trnclgri d . L . > cx - Poll lublecurL NsnkorlLi öLXiiNtlrr !
cleexel ^ uen6o , cum repAione excepriunir ? ori 5cuclzliz AL ^ u -
lileAali ! , sc sk brc lejectione intcrpoluL Kevilioni ! .

Boim , grdrucktbiy bi » Erben Rommirbkirchrn , iu drr Cburf. Hof - BuchbrUckerey,





S bewehren die Anlagen lull i . L . und z . welcher
gestalten von zeitlichen Herren Lhurfürsten zu Löln / junÄL
und Höchst - Dero Ertzstifft / bereits vor dem Zahr 5ul>
I4Z5 . / hernechst auch hundert und mehrere Jahren

die von ^ ON 5 ! Lcr , das im Nieder - Ertzstifft - Kölnischen Ambt L . ^ z .
gelegenes Hauß l-lu ! 8 clunclc und dessen Zubehörung zu

Lehen getragen / dabey auch der merkwürdiger Umbstand sich
begeben habe / daß / nachdem sothanes Hauß l-MräuncK mit sei¬
nen In - und Zubehörungen von Lhurfürsten dlennan und dessen
Vorfahren eine lange Zeit wider sein Lhurfürsten German und
dessen nechsten Vorfahren außgangene Warnungen / un -
empfangenverblieben / derhalb solch Lehen als verfallen geach¬
tet / dassilbauch Höchst - besagter Lhurfürst tterman als der
Lehen - Herr an sich Zuschlägen / oder einen anderen seines Ge¬
fallens damit zu belehnen / gute Fug gehabt / jedochumb beson¬
dere Vorbitt siineS lieben getrewen ttvnslaer Freund -
schafft und getreue Diensten / so er Ooswm hinfürter thuen sollen /
können / und mögen / im Jahr rzgi . demselben auß besonderen
Gnaden solch Lehen wiederumb zügestellt / ihn auchinBeywe -
sen eimger Mannen von Lehen damit gnädiglich belehnet . Als
aber besagten 6 olv vin Sohn ^ Ihrecbc VON ttonslaer dieses Lehen )
aufscinerSchwester Tochter Ounogunä von ^ ei 5§ durch eine H -
Kameni.2rische Oichoürion zu übertragen Vorhabens gewesen /
derselb denen Lehen - Rechten nach darzu die Lehenherrliche gnä¬
digste Bewilligung unterthänigst begehret / auch erhallen habe /
wie solches nicht allein besagte vicholmon > sonderen auch die
etwehnter LuncZunä im Jahr iz / 2 . verliehene Belehnung und
darüber ertheilter in dlLulalL concernenrc in!) 1^ . 4 . anliegender d^ . 47
Lehen - Brieffaußtrücklich vermeldet .

Im Jahr 1615 . hat von Lhurfürst keräinanä Höchst - Dero
Ambtmann zu ILem ^ cn ^ rnolä von ^ LcllccnäonLjL ZUM Lrucll
für sich und seines Bruders ^ 02 n von ^ .aclleenäoncjL nachgetasse - , ." ' ^ L rre



Ä
ne Söhne unkerthanigfl angesucht und gebetten / sie mit dem
Haust t-mi8äunck und allen seinem Zubehör zu belehnen / ob
wohl nun darbcy allerband Bedencken vorgefallen waren / so hat
Höchstbesagter Lhurfürst jedoch obgemelten ^ rnolä von A^ cb -
rcnäonck für sich / und seines Bruders Sohn / umb der getreuen
Diensten willen / so er / sein Bruder und Vorfahren dem Ertz -
stisft geleistet / und fürter zu lensten begehret / und willig gewe¬
sen / dte Gnad erzeigt / und ihn mtt obgemelten Lehen gnä¬
digst belehnet / wie solches auß dem lud 5 . beygefügten Lehen -

d^ . 5 . Brieffs - LxelLQu des mehreren zu ersehen ; folgends ist ) oan
^ rnoiä von ^ äcbcenäonck im Jahr 1651 . / so daN in denen
Jahren 16 / 2 . / und 169z . von Lhurfürsten lvlaximillan k^ cn -
ricb , und sole ^ b Lüemenc Höchstseel . Andenckens ^ äols ) b6er -
rram von ^ äcbrLnüoncjL auf selbige Weiß mit dem Haust r-luls -
ctnnck sambt allen desien Zubehör / Außweiß der Beylag kub

6 . l>ilo6 . belehnetworden / desien einige Tochter ^ nna külabecb LL -
rbaiina von ^ acbcenäonck an lücoäor von Loclücn Verheyra -
tbet / hat aber mit außtrücklichen und mehrmahls vermeldeten
Vorbehalt des Lehenherrlichen Lont 'cns das Haust l- lulsclunck
mit allen seinen /st^ ercjnennen im Jahr 1 / 2 ^ . dahemahligem
Lhurfürstl . Geheimen Rath und Hofraths - ? ra. üäLnren / her -
nächst des Heiligen Römischen Reichs Lämmer - Richter Herrn
^ mbl ' olio krancitco knelerico Lbrilliano Grafen von Virmonä
zu ^ e ^ 'cn und ^ nräcbumb dieämnm V0NZ500O . Rthlr Kausf -
schlllings / und 140 . l . oujri - c1 orVerzig - Pfenningsverkaufft /
welcher dan nichtallein folhanen Lehenherrlichen Lonlcnlnmauß -
gewürckt / sonderen auch / weilen im ErtzstisftLöln hergebracht
ist / daß bcy dergleichen Verkauffen nebst denen Lantzley - Ge -
bührnüssi' n oder ^ Ulibu 8 alicn ^ näi aä 2 . p . IOO . das ^ auäcmium
oder IO . lc » Tbeil des Werths / dafern darunter kein näherer Ver¬
gleich / oder milder Nachlaß erfolget / abgeführetwerden müsie /
das mit der Lhurfürstl . Hof - Lämmer verglichenes in Anse¬
hung feincrlangjahrigen Bedienung und dabey erworbenen gros-
sen Verdiensten auf ein gar geringes aust Gnaden / nicht aber
nach des Guths Werth und gewöhnlichen Fuß moäcrirtes -
^ cco ^ mrionz - () u3nrum abgeführt / und darauf mit wieder¬
holter Vermeldung des Lehenherrlichen Oontcn8Ü8 - Vermög

^ 7 der Beylag sub t >lro / . die Belehnung von jetztRegicrenderSeiner
Lhur -



Lhurfürstl . Durchleucht Hertzsgen Element ^ ugull im Jahr
1 / 24 . den i / M sslii empfangen hat / mithin ist denen Lehen -
Rechten nachderselb proprimo öc novo keucü llu ) U8 rrcguireme un -
grzweiffelt zu achten / einfolglich auch auf dessen ohne Hinterlas¬
sung einiger Leibs - Erben am iH . ten I^ ovembris Jahrs 1 / 44 . er¬
folgtes Äbsterben mehrgemelteö Lehen - Hauß ttukäuuck sambt
allen dessen Zubehör ohneden geringsten Anstand eröffnet / und
Sr . Lhurfürstt . Durchleucht wieder heimgefallen gewesen / da -
hero Höchst - Dieselbe gnädigst bewogen worden / so wohl in
Krassegemeiner Lehen - Rechten / als auch zun ; Besten deren Her¬
ren Ertzbischoffen und Lhurfursten zu Löln / auch Dero Ertz -
stifft vonmehreren Römischen Kayser - und Königen / und zwarn
unter andern von Kayseren ^ Iderco im Jahr 1299 . ^ arolo IV .
im Jahr iz / 2 . !< ucIoIpKo i6i2 . und l . eopo ! äo i682 . besonders
ertheilter und ressecÄivc erneuert - oder bestätigter Kayserl . Oe -
ciaraclon - äLOÄion - uud Urtheilen lud I^ IO 8 . beygehend / des d>l .
Jhrs eröffnet - und heimgefallenen Lehens würcklichen Besitzes
den 2z . kcn c>?ovemdl - i5 sich versicheren zu lassen ;

Wogegen zwarn der Frau Gräfin von Virmonä ivlLnäacLrius
und Rhcntmelster ^ uiieov veber unterm Vorwand vorhin gcnoh -
men seyn sollender kollclUon , oder vielmehr strafbahrer Nnrerneh -
mung / anfänglich in Klafft angeführter / aber nicht vorge¬
brachter Vollmacht sich zu bedingen / angemaffet / bald darauf
aber sothane seine Anmaffung unttrthänigst fußfälligst äcpix -
cirt hat / mit der Entschuldigung / daß solches auß ohngnug -
samen Begriff hergerühret / weilen in der Graf - Virmonäi -
scher Vollmacht von einer kloäiücLcion nichts enthalten / auf
eingcholte nähere Nachricht aber gedachte Frau Gräfin sein
obiges Verführen völlig äisappradirt / mithin erklährt hätte /
dasjenige / was auß Seiner Lhurfürstl . Durchleucht gnädig¬
sten Befehl geschehen / äcvocest zu vcncriren / auch gegen den
von Höchst - Deroselb / als Lands - und Lehens - Herrn voll¬
zogenen / iLtum LppredcnlL pollellioniä etwas in den Weeg zu
legen / nicht zu gedencken / wie dieses alles lud ^ ro ^ . in glaub -
haffter Form beyligende veprecarion und Außzug sein ^ ullen -
vvedcrs unterthänigst erstatteten Berichts des mehreren bewehret ;

Beyvorerwehnter Lhurfürstl . kosselllonö - Nehmung haben
sämbtlichc l-iukäunclcische Zubehörungen nicht außer Acht ge -

V lassen
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lassen werden mögen / indem vorerwehnter maßen in denen Lehen -
Brieffen außtrücklich vermeldet sich befindet/ daß nebst demHauß

alle Zubehörungen zu Lehen vom Ertzstifft rühren /
empfangen und getragen worden / keine zuverläßlge Nachricht
aber abhanden wäre / daß darunter annochcinige besondere ^ llo -
cliLÜL begriffen / sonderen vielmehr die starckeste Vermuthung vor¬
waltete / daß / wan auch deren einige vor und nach etwa acguirirt ge¬
wesen / solche mit dem Lehen vermischet / und unter dem un LeheN -
Brieff / ver meldeten Wort : alle mit begriffen / mithin auß odge-
meltenmerckwürdigen Umbstanden zu Lehen aufgetragen / und
ins gesarnt / ohne einigeAußnahm / zuLehen erhoben / und getragen
worden seyen ; Es ist hernächst auß einer beym Preyßl . Kayserl .
und des Reichs - Lämmer - Gericht erstlich vorgekommener / m .

dl . io . LiLululacOnceinenrelul ) dl . 10 . anliegenderAbschrifftdeözwischen
denen Eheleuthen von Locläen und Herrn Grafen voll Vllmouci in
forma cxrelltioi i errichtet seyn sollendenKauff - Vrieffö / so doch nie
begnehmet worden / noch werden mag / zu ersehen gewesen / von
besagtem Verkäufferen von kocläen angegeben worden zu seyn /
daß nur das Hauß oder Rittersitz ttulsäunclc , dessen Hoffund
Vorhoff / samt Graben und Garten / so dan 68 . Morgen Art¬
lands / und 42 . . Morgen Benden / Jagd und Flschereyen /
Geholtz / Gewäldt / Busch und Waydtgang / Lehen und Frey¬
heilen / Adeliche Rechten und Privilegien / und sonstige ^ p - und
O ' penäenrien / Recht / und Gerechtigkeiten / wie sie immer
Nahmen haben mögen / von Sr . Lhurfürstl . Durchleucht und
Dero Ertzstifft Lehenbahr / die zum Hauß ttuizclunclc gehörige
Güther aber / so sich nennen : 5cup ^ cs , Leiäei - , und ponneibostmit
ihrem Zubehör / die Tolhauser Länderey und Busche / Plum¬
mers - Erbgen / die2 . Hauser in Mlicb , ein vierter Theil dcr
licker Windmühlen / die Fahr - Zinß / und Lhurmuthö - Güther /
oder Rechten allo ^ ia ! seyn sollen ;

Gleichwie aber sothaner anmaßlicher Kauff - Brieffso rvenig /
als einige andere Beweiß - Stücker / wodurch die ^ Iloäml - e^ uL -
ürät vorgemelter Höfen und Güther behaubtet werden will / Se .
Lhurfürstl . Durchleucht biß dahin in Origmali ^ oder anderer
glaubbaffter Form eins vorgebracht worden / also hat auch
Höchst - Deroselb nicht zugemuthet werden mögen / bey so nach -
dencklich - als wichtiger Begebenheit und Umbstanden einem blos-
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AnÄngeben / oder inrcr ccttioserrichtetseynsollendenUrkunds -
Abschrifft den völligen Glauben beyzumessen / und des von Ih¬
ren Herren Vorfahren bereits erworbenen Rechtens sich sogleich
lediglich zu begeben / wo hingegen aber Höchstbesagte Se . Lhur -
fürstl - Durchleucht sonst jederzeit gnädigst geneigt seyn die er -
weißliche zum Lehen i^ uisäuuch nicht gehörige gebüh¬
renden Orths angedeyhen zu lassen / und haben dshero auch zu
allem Überfluß / und zu mehrerer Bezeugung Ihrer darunter
tragender Großmüthigkeit / als wohl des obsiegenden TheilS
Sicherheit deren in besagten Kauff - Brieffanmaßlich als ^ IloäiU
vermeldeter Güther - Gefalle / biß auf erfolgende Erkantnuß
des Lompereucen Richters / zu segucürjren / und IN Oepoüco
auszubehalten / mit so grösserem Fug gnädigst anbefohlen / wo ,
es eine besondere Richterliche Untersuch - und Entscheidung er¬
forderte / ob allenfals ssthane Güther und Gefälle / wan deren
^ Iioäj ?. I - () aLlicat cvinclrt würde / des verstorbenen Herrn Kam¬
mer - Richters hinterlaßener Frau Wittib / oder dessen ^ lloäia ! -
Erben / oder nicht vielmehr denen Graf - Vimionäifchen Lrcäi -
ween ( welche vor die 5 umm von ZO - biß 4OOO0 . RcichSgulden /
öhne die 2 / OVO . Gulden / womit daS Lehen Hagenbroich ,
undjene2iOOO . ReichSgulden / wowit das Lehenbahre Schloß
und Herrlichkeit krecrenbeim sich beschwährt besinden / aufalle
Graf - Virmonäische ^ lioclial - Güther / und in lpccie auch auf
die zur Sterbzeit des Grafen von Virmonä vorräthig gewesene
Renthen und Gefälle zub^ uhäunck ^ rteüum cum ? ignorej ) r ^ -
torio mit allmöglich - und gewöhlüicher Gerichtlicher Versiche¬
rung / Inhalts derBeylag luh i^sro l r . erhalten haben ) gebühren / 14
und zu verabfolgen seyen / auß welchen Ursachen dan auch Höchst - '
besagter Sr . Lhurf . Durchleucht Hofrath rechtlich bewogen wor¬
den ist / unterm 4km ^ prüiz 1 / 46 . Inhalts Anlag tuh ^ ro iL . ^
dem Ambts - Verwaltern zu Kempen anzubefehlen / daß die auf
dem Hauß ttuhäunck noch vorräthige Früchten auß vorherigen
Jahren / sodemVerderb täglich mehr und mehr unterworffen /
ohnedem auch wegen der newer Früchten weg zu raumen wären /
und voin LamcrLlischen Anwald gebetten worden / mit Zuziehung
bißherigen » ulsänncher Rhentmeisters ^ nllenwchcr nach vor -
gangenerAbladung deren / Graf - Viimonäifther Wittib / und
Erbgenahmen / lervacis servLnäis an den Meistbietenden öffent -

L r tich



lich verkauffen / die eingehende Kauff - Schillingaber / biß zu
fernerer gnädigster Verordnung / aufbehalten solle / welche
Verkauffung besagte Frau Wittib sich dan auch zwarn Vermög

rz . derBeylag täli ^iro i ; . gefallen lassen / anbey aber davor halten
wollen / zu ihrem mercklichem ki Xiuärlz zu gereichen / daß gemelte
Erben / als welchen auf allen Fall gnug seyn müsse / wan sie
auß demkrococollo c^ uLnrirarem trugum hernächst ersehen könten /
zu ' solchem cirirt werden sotten / gestalten Ihro alshinter -
laffenerWittib / Vermög 5cLcmLiischen Rechtens / sambtliche
^ lobiÜL , mithinauchdieFrüchten / aä cxc ! ulionemI4 Trcäum ,
x> l ivarive gebühreten / allen unverhofften Fals auch / wan ihre
Vefügnuß allein / und mit Außschliessung des surix ZracucLi- ii ,
abgemessen werden wüste / sie wenigstenszu der Helffte gedachter
Früchten gua (^ on ^ ugAÜ berechtiget jeye ;

Da aber dieser Vorstellung unangeschen auß vorgemelten und
mehr anderenRechks - bearündetenUrsachen von demLhursürstl .
Hofrath dem AmbtS - Verwaltern zu rcem ^ cn , nach Ma aßgab
vorheriger Lom Million zu verfahren / aufgetragen / also auch
verfahren / mithin bemclten HofrathS Gerichtbahrkeitgegründet
und pi L-veoiirt worden / ohne daß dagegen einiges platzgrerfflicheS
Kcmeäium ffiiisvonSeithen der Frau Gräfin ergriffen ftye / so
ergibt sich von selbsten / daß es dabey auch fein Verbleib haben
müffe / des Preißl . Lämmer - Gerichts ffu isäi ^ Uon aber darun¬
ter so wenig pcl- VILM ? i' ocetluum ^ als ^ l ^ nclari , hernächst ge¬
gründet werden mögen .

14 . Es bescheiniget ansonst die Beylag sub d^ ro 14 . daß der Werth
oder Kauffschilting atlinger sothaner Früchten sich nur auf 1066 .
Rthlr / 41 . Stüber / 14 . Heller betragen habe / und annoch
würcklichm utum ^ oriäs su5bLbcnci8 in Händen besagten Ambts -

. ' Verwalters zu Kempen beruhe .
5 . Es bewehret nicht weniger tub dlro iz . in glaubhaffker Form

anligendes ^ cceüacum des Gerichts zu Kempen , daß die in oban¬
geführten KauffbrieffdesHauß ^wKäuociceingestandenekeuäaliL
ohne die / viele Tausend Rthlr werth und hochzuschaßende Jagd /
Fischercyen / Landtags - und andere Adeliche Gerechtigkeiten / so
aber das Gericht zu schätzen sich nicht getrauet / 2Oi / / . Rlhlr / die
vermeinte -UIocUaliL aber nur 18949 . Rthlr werth feyen / mitbin
rs damit nach aigenem / wiewohl anmaßlich und widerrechtlichem

gegen -



gegentheiligem Kavorhalten / eingantz andere Beschaffenheit ha¬
be / als es von derVerwittibter Frau Gräfin / umb nur ein grosses
Geschreyzu machen / und dardurch desto ehender einen sonst nicht
zu erwarten gehabten Vorschub zu erschleichen / vorgespiegelt
werden wollen .

Es bescheinigetgleichfals die Anlage lukn . r6 . wie daß bereits ^
im i ^ ten vori zeitlichen Herren Lhurfürsten zu Löln und
Dero Ertzstlfftdie kamille von ^ oppenbroicU ^ und hernächst die
von ttonsiaer das Schloß und Herrlichkeit ^ o ^ enbroicU zu rech¬
ten Mann - Lehen empfangen und getragen haben / solcherge¬
stalt ist auch damit hernächst von Lhurfürsten tteimanno ^ il -
kclm von 6oir begnadiget worden / nachdem aber durch Abster¬
ben besagten ^ Ubcnn von 6oir ohne Hinterlassung Männlicher
Erben dieses Lehen wiederumb eröffnet / und dem Ertzstifft heim -
gefallen / also auch in Krasjt obgemelter Kayserlicher 8LnLrion -
und Urtheilen von Ehurfürsten sodan 6ebÜLrä in würcklichen
Besitz genohmen / und viele Jahren eingezogen gewesen / hat
Lhurfürst Ll nellus Verbog der Anlag lnb 17 . im Jahr 1589 . ^
mit Lontcns und Bewilligung seines Würdigen Domb - Lapi -
rulszuEöln ttermLn von I. inäen zu Hauten vor sich / seine Erben
und Nachfolgere berührtes Hauß 2oppcnbrowü mit der Burg
oder Schloß / Vorhoss / Mauren / Graben und anderen Be¬
griff / zugehörigen Höffen / Ländereyen / Buschen / Wiesen /
Wasser und Weyden / Mühlen / Land / Leuchen und Gericht /
hohen und niederen Jagdten / und Fifthereyen / Frohnen - Dien¬
sten / Lehnen / Mann und Burgmannen / und allen anderen Ge¬
fällen / Einkommen und Nutzbarkeiten / kercinencien / Zube¬
hör / Recht und Gerechtigkeiten / nichts davon außbeschieden /
als allein die Lands - Fürst ! . Hohe Obrigkeit / und was dem an¬
hängig Vorbehalten / zu einem freyen ohnbeschwährten Erb -
Lehcn und Unterherrlichkeit angesetzt und eingeraumet /

Besagter tterman von I^ inäen aber hat jetzterwehntes Hauß
und Unterherrlichkeit ^ o ^ ^ enbroick im Jahr 1591 . mit eben¬
mäßigem Lehen - herrlich - und Domb - LLpimlLlischen Lonlens

von (^ uaäc gegen Abstand des Hauß und Herrlichkeit
kec ^ um übertragen und darauf diesen Lhurfürst Lrneüu ^ in
selbigem Jahr / dessen Sohn aber Lhurfürst 5eiäinLnä im
Jahr 1616 . mit erwehntem Guth und Schloß ^ o ^ enbroiclr

<2 samt
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samt allen dessen und vepcnäemim / Recht und Gerechtig¬
keiten gnädigst belehnet ;

E6 seynd auch von nachgefolgten Herren Lhurfürsten zu Löln
in denen Jahren 1652 . den 2zrm sanuLrü , 1655 . den 9 ^ veccm -
bri 5 , UNdl692 . dcN2lten ^ änuLnisttzlbesagten ^ i ! bcIm von () u2äc
Octcenäeocen Wilhelm Üu ! ei^ ao , UNdI- uä >^ jg ^ ! cxLli -
6er kuleman belehnet worden / welch letzterer im Jahr I / OZ . Ver -
mögderen Anlagen 18 . §c 19 . Looleosum alicnänäi Luc j) er -

18 Lci9 . mucansti bocce ? cucium ^ romi 5cuum ^ o ^ cohrotch , uci kormalia
tonanc , unterthänigstzwarn gebetten / aber nicht erhalten kön¬
nen / und dahero aufmehrmahlige dessen Abschlagung den gun

N . r. s . juln i / iO . durch die Beylag lud d^ ro ro . die Erlaubnuß dieses
Lehen mit 10 - und hernächst ^ nno 1 ^ 19 . ferner mit 6 . Tausend
Rthlr auß der dabey angezogener Ursachen zu befchwähren be¬
gehrt / weilen solche io . und 6000 . Rthlr auß seinen ^ üoäiäl -
Gütheren und Mittelen allein nicht bestritten werden tönten / so
ihm auch gegen Erlegung deren gewöhnlicher ^ Mavarior ^ - ju -
rium aä I . VIO 0 c 5>codergestalt gnädigstverwilligt worden / daß
besagtes Lehen - Gulh in anbestimbter / und Hernächsterweiterker
Frrst von 12 . Jahren von berührtem Last allerdings und unfehl -
bahrlich besrcyet / die Ucoüones Jährlich richtig abgeführt / und
daß solches geschehen von 2 . zu 2 . Jahren bescheiniget werden /
Hey unterlassender Befreyungaber dasLehen nach Umblauffvor -
bemelter Zeit / oder dahe mehrere als von zwey Julien schuldige
kcnüoncs unbezahlt offen stehen würden / Sr . Ehur fürstlichen
Durchleucht und Dero Ertzstifft gegen Abstattung all solcher
Schuld würcklich anheim gefallen und eröffnet seyn und bleiben
solle / wie solches die Anlagen llib d^ ris n . üd2. r . des niehreren be -

r ^ . L2. r. wehren / wodurch dan besagter von (^ uaäc , weilen das Lehen zu
befreyen sich im Stand nicht befunden / bewogen worden mit
Vorbringung eines von Seiner Königl . Majestät in Preuffen
außgewürckten gnädigsten Vorschrerbens / Inhalts Beylag lub>

2. Z . I^ ro LZ . mehrniahls geo Lonlcnlu alicnanäi unterthänigst zu 5u ^r -
pliciren / auf dessu Erhaltung auch besagtes Lehen 2o ^ ) en -
l) l-oicst Fraw ^ NNL' lüihLÜT vonl . jmliuig - äc ^ r' nm Verwittibter
Gräsin von ttencliLim hernächst wieder Vermählter Gräfin von
Oxenllün 1 / 2 ^ . umb ^ 2000 . Rthlr lauffenden Müntz kauff -
lich zu überlaßen / - und zu übertragen / immaßen dan dieselbe

nach
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nach vergänglich bescheinigter Abführung deren in der Beylag
lul) iVro r. 4 . enthaltener gewöhnlicher ^ üenaciom - ^ urium , und r4 ^
mit der Lhurfürstl . Hoff - Lämmer verglichenen s -mäcmn den
/ teil obgemelten Jahrs mit erwehntem Hauß / Schloß /
Burg und Herrlichkeit ^ oppenbroicb samt übrigen im ersten
Lehn - Briesslpccibcirten ^ ppercincnrien / Recht - und Gerech¬
tigkeit von Lhurfürsten >olepbLlemcnc Höchstseeligen Anden -
ckens würcklrch gnädigst belehnet worden / als aber bald darnach
HöchstbesagteSeineLhurfürstl . Durchleucht so wohl / als die
Grast » von Oxentinn verstorben / ist letzterer Tochter slconor «,
tVlagcjalcna ^ ilbelmina kernaräma Grästn von Lcnclaeim NN
ehemahligen Lhurfürstl . HofrathS - sr ^ ticiencen und hernächst
Kayserl . und des Reichs - Lämmer - Richter Herrn Grafen vor»
Virmonci zu weisen vermählet / den I / len Jahrs 1 / 24 /
und auf dieser gleichfals bald erfolgtes Absterben deren Sohn
lotend Lrnl ^ Damian Maximilian Graf von Virmonä Vor stch
auch zu MikbehueffseineS vorgemelten VatterS Herrn ^ mbrvsn ,
kaanciici , kriäcrici Lbriliiani ^ äalberci Grafen von Virmonä
zu ^ ciicn und ^ nracb mit mehrbesagten Lehen - Guth / Hauß
und Schloß ^ o ^ ^ enbroicb im Jahr 1 / 28 . dkN2Oten ^ larcii gnä¬
digst belehnet worden / dahe nun erwehnter letzterer Vasa ! ^ osepl»
Linli Damian Ivlaximilian Gl ' üf von Virmonä UNVerheyrathet
den / terr1 ^ 0 . auch verstorben / hat dessen obgemelter
Herr Vattcr einigemahlm ihme die Belehnung dieses Lehens an -
gedeyben zu lassen / obwohl wegen bereits erhaltener äinmlcanca-
InvkttirurX darzu nicht verbunden zu seyn davor halten wollen /
gcbetten / diese Belehnung ist aber nicht erfolget / weilen indessen
Vtt ' mög lub d>tior . ; . nebengehenden tvlemorialienund ^ cceüacides » 5 .
Lbur - Löllnischen U- egiliraroris am 2 () ten 8Epcembri5 und20 ^ n
Dscembris r / ^ 2 . die Herren Grafen vonsimbui§ - 5r ^ rumUNd
vcorkeim sich gleichfals pro lnvettirura gemeldet / und davor hal¬
ten wollen / daß solche nicht dem Grafen von Virmonä , sondern
chnen angedeyhen müste / indem vorgemelter maßen die prim -»
kcuäi bu / U8 ^ eguirenr Grästn von Oxcnüirn durch ihre tlN Jahr
1 / 22 . errichtete Ulianrencarische Djspolicion in Abgang ihrer
Fraw Tochter und deren Dcscenäencenste6ciei - commiüaricsub -
ttlruirr hatte / welche Dispoürion aber in peuäo bocce al) 5gue con >i
sensu Domini Dirc ^ i unplatzgreiffllch / und von keinem Be -
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stand / allenfats auch sie Hetren Grafen / weilen binnen zwey
Jahren nach Absterben des letzten Valalli umb die newe Beleh¬
nung sich nicht gemeldet / darzu denen Lehen - Rechten nach nicht
befugt zu seyn / der Herr Grafvon ViimooU biß an feinen Sterb -
Tag mit allem Nachtruck behaubtet hat / wie solches die Beylag

^ s . r. 6 . ^ b d>! ro2. 6 . deö mehreren bezeuget / also daß darüber vor besagten
Khurfürstl . Hofrath so wohl von diesen beyden Theilen / als nach
deö Herrn Grafen von Vttmooä Absterben / von besten Erben

r. 7 . aci Vermög der Anlag sub 2. 7 . mit solchem
Eyffer gehandlet und gestritten worden / daß es angeschienen /
diese beyderseits mächtige Partheyen und junge Herren würden
endlich zu Waffen greiffen / auß welcher Ursach dan nicht weni¬
ger / alö auch / weilen sich befunden hatte / daß an statt nach
vorgangenen Lmaä ^ ftchcn Verkauft dieses Lehens ^ o ^ eobroicb ^
si lbigeö von allen daraufgehaffteri Schulden - Last hätte befreyet
werden sollen / solches nicht allein mit erwehnten Lehenherrlichen
Lorilens unter vorgemelten Loociiriooen auf einige Jahren dem
Stadt - Kölnischen Bürgermeister » erxveg mit einer Haubt-
8ummvon 14000 . Rthlr verstrickt / sonderen auch noch vor eine
fernere 5 umm von 2200 . Rthlr ohne begehrte einige Ernewer -
oder Erweitherung des Lehenherrlichen Lool 'colus dem Stadt -
Kölnischen äxnäicoäLnäciL verschrieben gewesen / und Vermög

dlrjs deren Anlagen lrrl) d>sii8 2. 8 . Lc r. 9 . von diejen beyden La ^ icalien viel¬
es jährige schönes unbezahlt hinterstunden / mithin Sr . Khur -

fürstlichen Durchleucht höchstens daran gelegen wäre / daß das
Lehen nicht weiter beschwährt / sonderen diemitLehenhmlichem
Loosens verseheneLl -cäicores befriediget würden / bevorab / wohe
dieselbe aufihre Zahlung antrungen / undobangejmhrter maßen
mehr andere Oleciicorcs cuin dl ^ noic ^ l ^ coi io Gerichtlich sich ge -

, meldet / welche sonst dieIährliche ^ l uÄus zu ^ I ^ l i m ircn gesucht ha¬
ben / und dardurch das Lehen desto höher zuNachthei ! Sr . Khurf.
Durchleucht undDeroErtzstiffts beschwäbrt blieben seyn würde /
seynd Höchstbesagte Seine Ahurf. Durchleucht als Lands - und
Lehens - Herr gnädigst bewogen worden / diesem Lehen sich zu
näheren / und dardurch all - bevorstehende Gewalt zu stöhren /
mithin die Ertzstifftische Gerechtsame beyzubehalten / die Befrie¬
digung deren LootemürtenOl' eäicorenzu befürderen / diefernere
Besihwährung des Lehens aber zu behinderen / zumahlen sonst .

sicher / '



sicher / diese wiealle übrige Vumonäische ^ reckcornvon der Der - ^
wittibter Frau Gräfin unbezahlt oder unbefriediget gelassen / die
rechte Erben aber sowohl / als greine Lhurfürstl . Durchleucht
höchstens beschädigt worden ftyn würden ; die Frau Gräfin von
Virmonähatsothaner Lhurfürstlicher Lehens - Näherung vom
Jahr i / 44 - biß ins Jahr 1 / 4 / . im geringsten nicht widerspro¬
chen / sonderen es rühig dabey belassen / und annebensalSSr .
Lhurfürstl . Durchleucht Hossrath Jhro die vondenconlcmur -
len Lecäicoren übergebene Klagden communicirt / davor den ge¬
ziemenden Danck noch erstattet / wie solches die Anlag lud Keo zo . dl . zc^
bewähret / auß wclchern allem dan die Folgerung entstehet / daß
so wohl wegen äuccelllon dieses ^ o ^ cndroicder Lehens / als
auch wegen besagter Oelliroren - Forderung und Lehenherrlicher
Ansprach die Sach beym Ertzstisstischen Leheuhoffund Hossrath
rechtshängig und j^ L- venurt / ohnedem dahin auch gehörig ge¬
wesen seye / mithin davon nicht avocirt / noch auch vor erlassener
Urtheil an das Prcißliche Eammer - Gericht / unter waö Vor¬
wand es auch immer seye / erwachsen / oder gezogen werden mögen /
bevorab wo / Vermög der Anlag lud d>lro zi , allinge Gefälle dl . zr ^
des Hauß ^ o ^ vendroicd zu Befriedigung des von denen conlcn -
riirten Ll cllicoren forderenden Hinterstands / und ferner erfallenen
kc « tionen verwendet worden / und darzu wegen nothwendigen
^ e ^ rarionen und anderen Außlagen nicht zureichig gewesen / ein -
folglich darauß mehrbesagte Frau Gräfin / wan auch darzu / wie
nicht erweißlich / einiger maßen befügtgewesen wäre / den min¬
desten Vortheil nicht zu erwarten hatte .

Es ist weiters ebenmäßig Reichs - kündig / wie daß vonzeit- ^
Lichen Herren Lhurfürsten zu Löln und Dero Ertzstifft bereits
vor einigen hundert Jahren die Reichs - Herrschafft und Dörffer
Lielreudeim und an der dlallc gelegen / so daN Kruc -
dcudLcd und dreiäendLLd mit ihren Zubehörungen und der
bcnlläci: unter am dedcrw' LAeu umb ^ Lllcullein die Herren Gra¬
fen vo?lvLu ^ n , kätcdenllcili ^ odcrlleiri und örucll zu Lehen ge¬
tragen haben / die Beylag lud l^lro zL . bezeuget / was maßen den
loten IVlLlcil i6z8 . von Lhurfürsten kcräinanä ^ ildelm Mricd
von Oäulin und kaletcenliein Oderlliein zu drucd , so daN dessen
Bruder Grass dmicd für sich und ihren äeLcnäirenden Mann -
Stamttt init dem Hauß und DorffLrcnendcjm ,
und deren Zubehör aufder dlade gelegen / und denDörfferen Lruc-
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lcenbacb , Vrciäcuhach , und der ^ agenlläir bey l . ehervvLAcn bey
^ Lllcnstcin gelegen / und allen ihren Zubehörungen / nichts da¬
von außgeschieden / belehnet worden seycn / als aber letztgemelter
Grast Lmibü verstorben / hat gedachter Grast ^ übeim ^ iricü
von vLuKn zu krucK / so mit keinen Lehens - fähigen Erben ver¬
sehen wäre / mit Lhurfürstlichem und Dhomb - LapimlLrischem
Lonlens erwehnte Herrschafft mit allen darzu gehörigen ^ ppcrti ^
ncncien / Recht / und Gerechtigkeiten / nichts davon außbeschie -

' ' den / dem Oencral Feld - Zeugmeister Grafen ^ lcxänäer von
zz . Vcbicn verkaufft und überlassen / und ist Inhalts des lul » >l . zz . .

nebengehenden Lehen - Briests / so dan besonders abgegebenen Kc -
vell 'Llisden i8 ^ n i64Zten Jahrs jetztgemelter Graff ^ lcxao -
clcr von Vcklcn mit sothanem Hauß und Herrschafft örecLenlrcim ,
und ^ iocLcnüeim und deren Zubehör aufder k>i2Üe gelegen / und
den Dorstschastten Lruckenback und örciäenbacb und der
ßenüact bey I. cbcrvv2Acn bey ^ allcnücingelegen / mitallen ih¬
ren Zubehörungen / nichts davon außgeschieden / zu rechten
Mann - Lehen für sich und seine Männliche Leibs - Lehens - Er¬
ben au§ Gnaden also belehnet worden / daß / daheer oder seine
Männliche / und von ihm äetccnäirende Leibs - Lehens - Erben
Über kurtz oder lang ohne Hinterlassung Männlicher Geburch ab -
leben würden / dießfals spcciücirtes Lehen samt allen Ein - und
Zugehörungen dem Ertzstifft pleno jnrc frey ledig eröffnet / und
heimgefallen seyn / und bleiben solle ;

Im Jahr r6 / 6 . istkeräinanä Ooäfriä , 169 / . ^ lexLnäcrOcco ,
und 1 / 28 ^ lexLnäcr Grast von Vclücn mit besagtem Hauß und
Herrschafft krccrcnücim und ^ inrrcnkcim , samt übrigen Stu¬
cken und ^ ppercincncien / nach Maaßgab vorangeführten erste -
renVeblischen Lehen - Brieffs / belehnet worden / nachdemaber
letzterwehnter Graff ^ lcxanäer von Vclücn im Jahr i / ^ z . den
/ teu k>rovcml) N8 ohne Hinterlassung einiger Leibs - Erben verstor¬
ben / mithin dardurch der Graff - Vclüischer Mann - Stamm

l - völlig erloschen / und jetzt - Regierender Sr . Lhurfürstl . Durch¬
leucht zu §öln Hertzog Element undDeroErtzstifft mehr -
besagteS Lehen vrecLcnücim samt übrigen Lehens - Zugehörun¬
gen eröffnet wiederumb heimgefallen wäre / haben Höchst - Die¬
selbe umb dessen kollcssion , denen Lehen - Rechten und vorgemel-
deten Kayserl . LaliÄionengemäß / ergreiffen zu lassen / Anfang -

Occem -



vcccmkriL selbigen Jahrs Dero HoffrathenvicrnL dahin abgö-
schickt / welcher aber von dem VeKIffchen Rath und Richter l^ ok -

durch Bewacht - und Verschließung des Fleckens und
Schloß - Thoren an Vollenziehung ihm auffgetragener gnädig¬
ster Ommillion unterm Vorwand behindert worden / daß Rah¬
mens der Verwittibter Frau Gräfin von Velücn in Krafftmit
ihrem verstorbenen Ehe - Herrn errichteter kaLkorum Oocallum ,
so dan zwischen selbigem und dem Herrn Graffen von 8ryrum ge¬
schlossenen / von Sr . Kayserl . Majestät auch bestättigten paÄi
murui äc tucccäcnclo nicht nur bißherige ? otIc .llion concinuirt /
sonderen auch aufs new wieder vorhero genohmen hatte ; Dahero
Se . Lhurfürstl . Durchleucht / umb diese straffbahre Widersetz -
lichkeitund Frevel zu anden / die würckliche possellion des Schloß
lmd Herrschafft Vrccrcnbejm und dcren Zubehör aber mit starcker
Hand zu behaubten / den Vcdlffchen Beambten auch zu entsetzen
Anfangs nachgefolgten Jahrs DeroHoffrathenLrnll :
nebst einem Lommanäo von 5O . Mann dahin abzuschicken / gnä¬
digst veranlasset worden / wodurch dan mit Spreng - und Auff -
hawung des Flecken und Schloß Thoren solche mit gewaffneter
Hand eingenohmen / besagter Ambtmann in Errett gezogen / und
darin / verschiedener erheblicher Ursachen halber i z . Wochen auff -
behalten / Rahmens Sr . Lhurfl . Durchleucht und Dero Ertz -
stiffts aber all - gewöhnliche poücllionis geübt / auch von
denen Bedienten und Unterthanen die Huldigung eingenohmen
worden / nach also einige Zeit überconcinuirter kotlellion haben
Höchstgedachte Se . Lhurfürstl . Durchleucht dieses Jhro anheim
gefallenes Lehen derzeitigem des Kayserl . Lämmer - Gerichts
i ' rLliclencen / und nachherigemLammer - RichterenHerrnGraffen
von Virmonä ex NOV2 Aracia conscrirt / demselben auch die würck -
liche potlcssion übergeben lassen .

Zwey Jahr darnach ruckte aber der Herr 6cneral Graff von
Lr ^ rum in vrccrcndcim ein / bezohe dasHerrschafftlich - undLe¬
henbahre Schloß daselbst / und maßete sich unterm Vorwand ob -
gedachten klmui paQi Ärccctlorii dieser Lehenbahrer Reichs -
Herrschafft an . In denen Rahmens besagten Graffen von
Lc ^ rum zu obbemelter X^ anäLr - Sach poll ^ rLviam pLricoriLln
unterm 22ken sunii l / z6 . eingebrachten Lxcc ^ cionjbus ^ rLrcn5e

- üc odrebricionir hat derselb die eingeklagte Thathandlun ^
v durch
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durch allerhand Schein » Grund zu juttiLciren gesucht / auch zu¬
gleich in cvcnrum eine 5j>ccj6cLcion verschiedener dey der Reichs -
Herrschasst krerLen ^ cimseyn sollender ^ lloäiLl - Stucken / über¬
geben / in der Meynung / sich unter solchem Vorwand bey der
widerrechtlicher Invasion zu erhalten / es hat aber das Kayserl . und
Reichs Eammer - Gericht in accenrh hisce hxcc ^ rionihus ein hlän -
äacum äe h^ anurenenclo sine LlautulL an IhreEhursurstl . Durch -
leucht zu Psaltz nicht allein excra ) uchcjalirci erkant / sonderen auch
unterm i8tc " sunn i / z / . mit Verwerffung der Grass - är ^ iuwi -
scherSeiths nachgcsuchter Kellicucioni ^ iniiicegium ejneNaricoii -
Ijrtheil in j) unLIo ^ r ^ tari hlLnäaci äe MLnurcnenäo ertheilet ;

Das all dasjenige / wessen sich der Herr Grass vou ^ rum
obgemelter maßen unterfangen hatte / ein mit der Verwittibter
Frau Grasin von Vehlen LonLcrcirtes Weesen gewesen / ein sol¬
ches hat sich Anfangs verrathen / indem besagter Grast von
Lr ^ um in seinen Handlungen die vermeintliche Befügnüßen der
Verwittibter Grasin von Vehlen zugleich vor die Brust ge -
spannet / so gar gegen außtrücklichen Inhalt deren alteren und
jüngeren Lehen - Br testen und kevorlalien die Aigenschafft dieses

. Mann - Lehens concracliciren dörffen / dieses hat sich in w ' ogi' cllu
Laui -r- nachmahlen geaussert / dan es Ware kaum unterm i8 . ten

^ ünii i / z6 . Wider den Herrn Grasten von 5r )nuln eine pariroria
ergangen / auch kurtz darauff das hlanclLrum äe manuccncn -
äo sine Llausula erkant worden / so träte erwehnte Gräfin von
Vehlen , umb obgemelte karicorie - Urtheil und daraust erken -
tes ^ nctarum per inäiicLIum ftmhtloß ZU UiacheU / hervor /
und käme tu ^ licirend ein in LLmenilm ^ crialidei ; hlovcm -
hri§ i / z6 . wider Ihro Lhurfürstt . Durchleucht zu Löln / den
Herrn Grasten von Vn -monä , so dan ^ o loemiwider den Herrn
Grasten von 8c ^ iUM ^ io h/lanclaco äe relll ^ uenclo , ncc non äe

. ulcerius nvn rurl ) 3 nclo , tcä via luii 8 ^ iocoäcnäotincs ! ! Lulu ! 3 .
Als NUN hierauffunterm l8 . k^ januaiil 1 / ^ / . ein Occrerum ,

. wiegebetten / abgeschlagen / ergangen / so hat die Verwittibte
Gräfin von Vehlen unterm 4km kehiuaril 1 / ^ 8 . mittels einer
8u ^ ! icacion ^ 10 cicarione aä viäenäum terellucui in ^ oliellioneni
vi Le clc faÄo ahlacam cum omni causa , clamno , inrcreüe , Se ex -
xcnsis einen weiteren Versuch gethan / allein / diese 8u ^ j)hcacion

"ist von noch schlechterer Würckung und Erfolg gewesen / als die
vorherige Klag - Schlifft / gestältm hieraust untern ; 6 . un h^ rrii

selbigen
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selbigen Jahrs ein Occrscum pure «ienegacorium ergangen / wie
solchesatteSdieBeylagenlub ^ . z ^ . deSmehrerenbewehren / wo - r^ . z ^
durch dan besagte Gräfin vor fich nichts übrig gesehen / als das
pccicorium zu ergreiffen und zuinllicuiren / mithin eine untertha -
Nlgste Fupplicarion pro ciracionc aö viäcniium separvi kcuüum
tzl) ^ Üociio reguc cicclarari usufrucAuLriamramiQ^ llocko , <^ ULln
in ? cucio , sicgucrcspccAive concicmnLri cum ommcamä , clamnv
rnrerelleöLexpenüs Übergeben hat / welche Ladung dan auch / wei '
len sonder Zweiffel dasjenige / so zu Bewehrung dessen / daßver -
fchiedene Hlloclialia zu örcrxcubcim mit dem Lehen vermischt und
vec Händen skyen / vorgestellet und beygebracht Ware / vom Preißf .
Lammer - Gericht vor anscheinlich gehalten / unterm 24 ^ ^ rcii
17 ^ 8. wider Seine Lhurfürstl . Durchleucht zu Löln / und dm
Herrn Graffen von Vnmonö erkant worden ist ;

Diejurjr -öiHjon des Preißl . Lämmer - Gerichts hat die Frau
Klägerin cx criplici LLpice zu funcliren gesucht / ob nocoriam
immccüccaccm beyderHerren Beklagten / 2 ^ 0 weilen dieHerrschafft
krcrxcnbeim eine ohnmittelbahre Reichs - Herrschafft Ware / so dan

ex c^ uLlicLcc ^ Liricix icu V iciure ^ provocancio aci I.e§cm unicLm .
Loci . (^ 12060 Impcrrror inccr pupillor Lc vicluaz ;

Auf verkündigt - und reproclucirte LicLrion haben Se . Lhurf .
Durchleucht / nebst deren vom Herrn Graffen von Virmoncl ins
besonder eingewendeten Lxceprmnen / vorstellen lassen / daß zum
prXjuöitz Höchst - Deroselben / als eines deren Crsteren Lhurfür -
sten undStanden des H . Römischen Reichs compcrirenden ^ uri§
piimX lnllanci ^ ^ uüreZLlis eine KlagviLcicarioniLinLsmerLlm -
periLÜ umbdeweniger Platz greiffe / als hingegen die angezogene
Immeeiiccatder ReichS - Herrschafft Lrerrcnbcim nichts würcken /
am allerwenigsten aber das Vorgesetzte Privilegium Lc§ . un . Loci .
( ) uLNLio Imp . obige InllLnciLm privilcAiacsm , deren genaue Beob¬
achtung in denen Reichs - Lonüirurionen so nachtrucklich eingebun¬
den werde / cxcluöiren mögte / gestalten sothane l .ex aufdie heutige
ReichS - VerfassungnichtLpplicLbel / nochinLLmcrLrccjpiirtseye/ - ^
allenfals auch die FrauKlagerin ex solo LapireViäuicaciz^ cLcisn -
ribuL nlicpns rc ^ uilicis sich keineswegs hierzu ^ ualiLciren könte ;

Nachdem nun aber auff obige in ^ <Ai§ hreyter angeführte
Rechts - Gründe nicht rcüeüirt / sonderen Inhalts der Anlag
lüb r^ rs Z5 . unterm 14km l^ Lrcii 1 / 40 . wider bessere Zu - . .

L verficht
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vtt ' sicht dahin inrcrlocsuirt worden / daß / cZeclinacorischenEisiMN -
denö ohngehindert / so wohl Ihre Lhurfürstl . Durchleucht zu
Löln / alö der Herr Graff von Virmonä sich aufdie angebrach¬
te Klag / jedoch außschließlich des mit - eingeklagten
ili kcuöo , als welcher zum Lhur - Löllnischen Lehnhoffverwie -
senworden / haubtsächlich vernehmen lassen / und biremcoore -
iiiren sollen / haben Höchstgedachte Ihre Lhurfürstl . Durch¬
leucht gegen solchen widrigen Außspruch das in denen Reichs -
Satzungen jedem beschwährten Therl heylsamlich verliehenes Ve -
Nv 6 cium Kcvilionis /^ Äoium , ^ roavcicenäo ^ ra: jliäicloomnibuä
Lraribus communi , ergriffen / auf vorgängige Inrimacion und
I^ ocibcacion auch durch Dero nachgesetzte Lhurfürstl . Regie¬
rung / welcher die Astlerfolguug der implorirter Kevibon ssccia -
lirer commicrirt Ware / das gewöhnliche juramencum Kcviiio -
ni 8 mittels eines von derselben zu solchem Ende außgefertigten
ssccial Gewaltsamen lassen .
- Nach also eingewendet - und eingeführter Kevilion , hat die
Verwittibte Frau Gräfin behaubten dörffen / ob eines theilsdie
SenccnciLL ihrer Eigenschafft nach / und guä Intel iocaroiiL
nicht rcviübi ! , anderen theils aber die eingewendete Kevjilon da¬
her / weilen die ä ^ eciäl - Vollmacht ää ^ l' LLllanäum sulamencum
Kevjüoai 8 nicht von Ihrer Lhurfürstl . Durchleucht zu Löln
selbst / sonderen allein von Dero nachgesetzter Lhurfürstl . Re¬
gierungvollzogen / undaußgestelltworden / slsäclcrc nichtan -
zunehmen seye / oder doch keinen LüeÄum sufiienlivum würcken
möge / so dan daß allenfalö wider den Herrn Graffen von Vir -
moncl ob non Intel s) olirum remeärnm - und da derselb gegen die
sscciücirte angebliche ^ IloäiLÜL nichts verhandelt / fcr OvnÜLNi -.

-naroiiam Lc Lxccucionem Verfahren werden könte . Dieses sämt¬
lichen anmaßlichen DavorhaltenS Unfueg und Unbestand haben
aber nicht nur Se . Lhurfürstl . Durchleucht geziemend vorstel -
len lassen / sonderen es hat solches auch das Preißl . Lammer - Ge -

di . z 6 . richt durch die lub ?<iro z 6 . nebengehende Urtheil vom lO ^ "
i / 4Z . wodurch die Beybringung einer von Sr . Lhurfürstlichen
Durchleuchteigenhändig unterschriebener und besiegelter 8pccia1 -
VollmachtLÜ äiÄum ^ usLMCNtum inMoriaths - Zeit
WbplLjuäicioauffgegebenworden / selbst klährlichanerkentund

, . vestgestellt / eswürdeauchbemVermuthen nachdieseBeybrjn -
' ^ ' gung
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gung nicht eins anverlangt worden seyn / wan nichtdie Grasin
von Veklcn hatte glauben machen / ob Ware alles ohne Lhurfl .
gnädigstes Vorwissen und Belieben Vorgängen / immaßen dan
dieselbe sich all - erdenckliche Mühe gegeben hat / umb zu behinde¬
ren / daß Se . Lhurfürstl . Durchleucht sothane 8pccial - Voll¬
macht nicht unterschreiben / oder doch allenfals die kevilion nicht
fortsetzen / sonderen sich deren begeben mögten / weilen aber die
dabey versuchte Kunstgriffe nicht gelingen wollen / und Seine
Lhurfürstl . Durchleucht nicht nur mit Begnehmung des von
Ihrem Hoffrath biß dahin verfügten / die 8pecirü - Vollmacht
höchsthändig unterschrieben / und besiegelen / auchgewöhnlicher
maßen corm -chZmren lassen / mithin zu Abwendung des Höchst -
Deroselb und sämtlichen Reichs - Ständen zuwachsenden kr ^ iu -
äixii die Kevision mit allem Eyffer und Ernst fortzusetzen gnä¬
digst befohlen / hat endlich mehrbesagte Wittib ihren Unfueg
selbst anerkent / auch so fort / Vermög der Anlag lud Nro 57 . , n . z ? .
auf die beym Preißlichen Lämmer - Gericht erlasseneobbemelte
Lltirioo und Erkäntnuß durch ihren dahesigen Sachwalter Diecr
in bester Forrn Rechtens / für sich / ' ihre 5 ucccüoren und Erben /
6mj) ! icicei und ohne einigen Vorbehalt ) verziehen und renunciirt/
mithin daß es geschehen / bey dem Lhur - Kölnischen Hoffrath
und Lehenhoff gebührend bescheinigt / so dan dabey ihre ver¬
meintlich habende /^ Äionem ulurlmÄUL so wohl / als wegen pr ^ -
rcuclirender ^ Iloüialien eingeführt und betrieben / deme der Graff
von är ^ i um gleichfals beygetrotten / und. von Sr . Lhurfürstlicher
Durchseucht eine LommiMon auf einige Hoffräthe / gestalten
ihn in seinem Vortrag anzuhören / selbigen zu untersuchen / und
darüber in pleno zu rc 5eriren / so dan hernechst den außführlich - und
umbständlichen Bericht sinnt angefüegten unzielsätzlichen Gut¬
achten pflichtmäßig einzuschicken / außgewürckt / wobry die kro -.
däcoiiLliL deren vermeinter ^ üocjiLÜen vorgebracht / und über das
einige zu gütlicher der Sachen Beylegung abziehlende Vorschläge
gethan / wo inzwischen vorerwehnter maßen der Herr Lammer -
Richter Graff von Viimonä am I ^ en t>lovcmdri8 1 / 44 . plötz¬
lich / ohne Hinterlassung einiger Leibs - Erben / verstorben /
und weilen dardurch das selbigem zu Mann - Lehen gnädigst ver¬
liehen gewesenes Dominium ucile der Herrschafft Lretrendcim und
deren Zubehorung cum DirecLo wiederumb conloliäirt / mithin

' ' ' ' L r . Sk ' '
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Sr . Lhnrfürstl . Durchleucht anheim gefallen wäre / haben
Höchstbesagte Se . Lhurf . Durchleucht darab abermahl / wie
vorhin / durch abgeschickten Dero Hojftath k-umcni den 26 . und
2 / ten gedachten Monaths 9 bri§ sich der kotlcllion versicheren und
von denen Beambten / auch Unterthanen die Huldigung einneh¬
men lassen / anderst auch nicht vermuthen noch bcy diesem so
wohl / alö beyvorgemeltenLchenen ttukäunckund ^ oppenbroicb
vernünfftig ermessen mögen / als daß solches unib so weniger von
jemand bestritten odermißbilligtwerdensolteoderkönte / wo der¬
gleichen pollellioris - Behaubtung nicht allein / sonderen auch die
mitgewaffneter Hand vorgangene Entsetzung der in einer dabevo -
rigervccemion bestandener / undinklahrenEhe - paÄen / muruo

cle 5uccc6cn6o , und obenhin einiger maßen anscheinenden
probäroriLÜen verschiedener ^ llockalien sich süssender Verwittib -
ter Gräsin von Vcblcn und Grasten von 8c ^ rum denen Le¬
hen - Rechten und dem Ertzstifft Löln verliehenen Kayserl . 8an -
Qion - Occlaracion - und Urtheilen consol m zu seyn / das Kayserl .
und Reichs - Lämmer - Ger icht einige wenige Jahren vorhero
durch jweymahl cum causa- coAnicionc erlaßene Urtheilen aner -
kent / und erklahrt hatte .

Diesem unangesehen hat gleichwohl dieVerwittibttFrauGrä -
stn vonVirmoucl , nachdem Se . Lhurfürstl . Durchleucht andert¬
halb Jahr bey vorgemelter maßen conrinuirten Besitz ruhig be -

Nri5 lassen / Vermög ihrer sub Nris z8 . 5559 . vor und nach an Seine
zS Lcz - Ehurfürstliehe Durchleucht eingeschickter Vorstellungen auch

Höchst - Dieselbe pro vc-ro Sc icZirimo poNcll 'ore anerkent / und
ein mehrereS nicht / als die zu Lrcrrcnlrcim vorhandene iVlobiben /
und nach Abzug der bezahlter ersteren Jahrs Pension von denen
Lonscmiirten LapilLÜen 3c! I ^ OOO . Rthlr noch übrigen Preiß
deren Gefallen auf vorgangene und commmirte Versilberung
anverlangt hatte / sich verleiten lassen / unterm 2 ^ ^ unü des
i / 4 / ten Jahrs beym Kayserl . Lämmer - Gericht pro klan ^ co
posnall pra - rensa - rurbLNoms caüarorio , ac rcisirucorio cum omni
LLuta , urSc6c impoücrum noncui ban6onccinguictancloin Ic ^ iri -
mcapprebcusa poliellione bonorum plu ! §6unc !c öc ^ oppcnbroicb
üncClausula , Lnnexa cicarionc soliläzu suppücjren / Welches dan
auch / cum Llausula jedoch / gleich folgenden Tags gegen bes¬
sere Zuversicht ertheilet / und als besagte Wittib die sonder
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Zweiffel ihrer seiths selbst unerwartete Willfährigkeit gesehen /
hat dieselbe ferneren Muth gefast / und am i2ten ^ ro cxcen -

» hone ciccrcci wegen Liccrenbeim ZU sg ^ Iiciren fortge -
fahren / sothane Lxccnüon auch gleich selbigen Tags außge -
würckt .

Der Inhalt oder ^loriva erster äu ^ IicX bestehen vornemblich
darin / daß sie Frau Wittib auf das am 19 ^ 1 l^ ovembcis 1 / 44 .
vergangenes Absterben ihres Herrn Gemahls in Krafft des § . n .
deren ? aLtorum Ooralium lublic . I' . bcygeleget / und lüb t>rro 40 . dl . 40 .
nebengehend / wie von allen anderen verlassenen Güther / also
auch von denen Herrschaffren blulsüunch und ^ o ^ ^ eubrbichder -
selbigen /^ - und OL ^ coücncienUNterM 2Zten t^ ovembrir ersagten
Jahrs die pollcll 'ion rechtmäßig ergreiffen lassen / darauffaber
Se . Lhurfürstl . Dero Rath und Ambts - Verwalter zu Kempen
gnädigst befohlen von dem Rittersitz samt dessen Zu¬
behör / Recht - und Gerechtigkeiten nichts davon ab - nochauß -
geschieden / die poüeüion zu ergreiffen / selbiger auch sich dessen
den2Zttu ^ ovembris ermächtiget / indessen / daß Rahmens ihrer
der Renthmeister dagegen ^ i-ocettirt / und an der anrc ^ ore ? oäc8 -
tioneä suL OomlNÄ pl inLibale L ^ l-chenlL sich vestiglich gehalten ;

Aufdie nembllche Weiß skye man auch in Ansehung der Unter -
> Herrlichkeit Kogenbroich zugefahren / und sie in solcher Maßen

wrbirtundgestöhrel / ohngeachtetsienun all - möglichste glimpff-
liche Vorstellung zum öffteren dagegen gethan / so habe solches
doch so garkeine Würckung gehabt / daß im Gegentheil vielmehr
man sich deren in Lnnjs 1 / 41 . 42 . 4Z . ^ 44 . und also bey Lebzei¬
ten des Herrn Lämmer - Richters gewachsener / und aufdem Rit¬
tersitz ^ ubclunclc vorräthig gewesener Früchten bemächtiget / selbe
verkauffen / und darauß erlösendes Geld hinterlegen lassen / wor -
auß dan zu erkennen / wie all - dieses Verfahren nie zu Mi6ci -
ren / anerwogen / wan gleich so vieldenRittersitz ^ uKäunclcund
dessen dazu gehörige sehr geringe ? crrincmien betrifft / es dem
ersten Anblick nach scheinen mögte / daß Se . Lhurfürstl . Durch¬
leucht zu denen Begünstigungen umb deswillen befugt gewesen
wären / dieweil sothaner Rittersitz von Höchst - Deroselb Lehen¬
rührig / folglich man nach Absterben des Herrn Lämmer - Rich¬
ters ohne Mann - noch Weibliche Leibs - Erben nach sich zu

. lassen / zur Einziehung befügt gewesen / so könne doch solches
k umb
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umb deswillen in keinen rechtlichen Betracht kommen / dieweil
zmo die possessio kcucjj zur Zeit des thätlichen Unternehmens nicht
mehr vacua , sonderen vonIhro vorhero schon ! e§irimc ergriffen ge - ^
wesen / auch 2 ^ auß denen Vicissruciinibus , welche sich mit diesem
Lehenbahren Rittersitz begeben / da derselb bald verkaufft / bald
per sscssamcomm vermachet worden / so unwiedersprechlicher rich¬
tig seye / daß dessen (^ uaIlrL 8 absonderlich nach des Lhur - Kölni¬
schen Lehenhoffs bekenten Rechten erst eigentlich untersucht wer¬
den müsse / ehe das keucium als apcrc eingezogen werden könne /
indessen sie Frau Gräfin biß dahin das sus sscrcmioms auch darin
zu cxerciren befugt seye . Nebst dem aber / und Wan gleich Ihre
Lhurfürstl . Durchleucht zur Einziehung des Lehens befugt seyn
tönten / so müsse doch die Separation desselben von denen so
ansehenlllch uiid den Werth des bencü mehr als das ssriplum und
<waärup ! um übersteigenden ^ cejuiliciL ^ NoäiällbnL vorhero ge¬
schehen / ehe man via in dem einen mitdem anderen sichein -
schwingen / und den posscssoren crn b >ren dörffe ?

Und so Viel die Unterherrlichkeit ^ oppcnbroieb betresse / da
derselben älloäial - und Erbliche (Zualirat auß dem Lehen - Brieff
selbsten / und mithin der eigenen Höchst - Lehenherrlichen Ge -
ständnußgantz offenbahr erhelle / so habe nach sothaner derselben
Eigenschafft 4 " die Begünstigung nicht den allergringsten
Schein einer Befügnuß / sonderen es rechtfertige sich nn Gegen¬
teil vielmehr auß gedachtem Lehen - Brieff die Rechtmäßigkeit
ihrer in Krafft deren ssussorum Oocalium ergriffener ? ossesson
umb sich an dieselbe so lang und viel zu halten / biß ein anderer /
wer der auch seyn möge / ein besseres Reckt io eompecencr außge -
führt haben werde / und wan dan die eingeklagte kaHa von solcher
Beschaffenheitseyen / daß selbige so gar einem Spoün von denen
voHorssus verglichen wurden / indem allcmahl eine Vi§ dabey un¬
terstellet werde / zumahlen da Ihre Lhurfürstl . Durchleucht der
Orthen V0MINU8 sul l 8 cüctionaIl 8 seyen / und alle Macht und Ge¬
walt aä nucum hätten / so daß sie darentgegen in Rechten erlaub¬
ter Mlttelen sich nicht gebrauchen könne / noch dörffe / derowe -
gen auch in solchen Fällen dawider ä pr ^ ccpco gar wohl angefan¬
gen werden möge / wobey dan ferner in Erwegung zu ziehen wäre /
daß die Grass - Virmonäifthe Erbgenahmen so wohl bey der c ûa -
lssacc keuäalrraciL und was für emer Eigenschafft dieselbe seyn

mögte /
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mogle / als aüch absonderlich ^ üoäialicLNZ haubtsächlich inrer -
ellirt seyen / denen also ihre etwan zustehende Befügnuß durch
das unterthänigst eingeklagte Furtringen ohngehört und ohnerör -
terten Rechtens nicht abgestricket werden könne / und dan des
Preißl . Kammer - Gerichts suriscliÄion in oräinc aä ^ rXLebtum
cx nocollL immeäicrLcc Ihrer Lhurfürstl . Durchleucht zu Löln 1
und Höchst - Dero Hoffrathszu Lonn sattsam tunciirt seyn solle / ^
wohl angemerckt / wan auch gleich das eingeklagte kaÄum nicht
solcher gestalt ^ iLÜlicirt erachtet werden solte / daß selbiges die
^ ukiscilLdion erwehnten Höchsten Gerichts in prims Inllanriafun -
ciiren könte / so würde doch aller Anstand dieserthalb alsofort ver¬
schwinden / daß sie Frau Klägerin des Privilegs un . Loä .
( Zuanäo Im ^ . inccr sichgetröstenzudörffenvermeinete / bey
welcher Beschaffenheit also nichts hinderen könne / daß nicht nach
Erfordernuß der Sachen solte mögen erkent werden .

So viel aber krecrenkeim betrifft hat offterwehnterVerwittib -
ter Frau Gräfin von virmonä Vorstellung darin bestanden / daß
sie gleich nach Absterben ihres Eheherrn von der gantzen Lehen¬
bahren Herrschafft klecrenbeim , einfolglich umb so mehr auch
von denen damahls von verschiedenenIahrenvorräthig gelegenen /
und biß dahin fälligen Herrschafftlichen Früchten / Weinen /
Renthen und Gefällen / wie imgleichen denen daselbst vorhande¬
nen Bücher und anderen Nubien / nicht weniger auch denen ac -
c^ uirirten ^ HoäÜ 8 unterm 22ken t^ overnbris 1 / 44 - die pollcssion
würcklich ergriffen / auch / weilen es damahlen an einem Sontag
gewesen / sothanen anderen Tags darauffwiederhohlet /
welche polletlion dan sie jedoch weiter nicht als in vorbemerckten
Stucken angenohmen / und biß auf selbigen Tag ammo comi -
nuirt / innnaßen immeäiacc j) oll Lj^ rehenlLM Polle llionem dem
Ambtman veslock zu gedachtem llrecLcnlleim auffgetragen / die
vorräthige Früchten / und Wein zu versilberen / und das darauß
erlösende Geld Ihro einzuschicken / ehe aber noch dieses vollzogen
worden / hätten Ihro Lhurfürstl . Durchleucht zu Löln von er -
sagter Lehenbahrer Herrschafft Lrcrrenlleim diepollellion auch
ergreiffen lassen / darauff dan der Verkauff deren Wein und
Früchten ohne einmahl die allergringste Ursach davon weiter an¬
zugeben / als daß Ihro Lhurfürstl . Durchleucht solches verbo¬
ten haben sollen / gehindert / und verwehret werden wollen / von

k r. die -
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dieser Zeit an habe sie zwarn beyHöchstgedachter Sr . Lhurfürstl .
Durchleucht ' ohnermüdet nachgesucht sothaneVersilberung ferner
nicht zu hinderen / und den dardurch schon zugewachsenen Scha - »
den weiter zu vergrößeren / es hatten aber all - wiederholte Vor¬
stellungen so gar keinen Eingang finden wollen / daß sie ander
unbeeinträchtigtenfreyenOü ^ oücionsothanerFrüchten / Wein /
und Gefällen / imgleichen deren Moäiaiien und ^ lendlen / biß
dahin gestöhret / und weniger dan mit Recht behindert geblieben /
derowegen sie dan beym Lämmer - Gericht die Rechts - Hülffzu
suchen genöthiget / und darzu dessen juriLcii ^ ion cx I^ ebc recro Li -
rara sattsam tänäiret seye .

Ausf rcpl ' oäucjrtes vorgemeltes tvlLncjarum ist den 29km
vcml) rl8derLhurf . AnwaldrHofirathär ^ >bLNlsut ) cx ^ ietIaprorc -
1t. Lci0nc: äcnonl . Ontcnrienc! o negue ni ^ i guarenüs in
gnancuincL ' celisguc jntibus lälvrs , Krafit (^ " ^ iX ti ^ liL ^ LHurf .
gnädigster Vollmacht erschienen / ^ l-oäucirend baraufi oribinätircr
an ihn abgelassenes Ketcri ^ mm ^ mit Bitt / dessen Kccobnirio -
nem vel exOl ^ cio , und auß darin angeführten Ursachen / bevor -
ab da der Lhurfürstl . ^ ävacacus LameiL- durch vorgefallene wich¬
tige Geschäfften und überkommene Kranckhcit behindert gewesen /
und endlich verstorben wäre / Himmum exci ^ ienUr auf drey
Monath zu inäulgiren / welch - gebettener Außstand aber / so
leichtesauch sonst zu geschehen pfleget / nicht verstattet / sonde¬
ren ohngeachtetdieaußerheblichen Ursachen gesuchteprimaOüa -
cio noch nicht zu End gewesen den 26 " " ^ nn ^ rii 1748 . die luk

1^ . 41 . 41 . anligende LcncenciL PUNLOH2 lin . ^ Icx herauß geschnellet
worden .

So bald nun Se . Lhurfürstl . Durchleucht an statt des ver¬
storbenen ^ ävocäri Oamcrce einen newengnädlgsternennet / hat
dieser so fort die gnädigst gutgefundeneLxce ^ , onL ! - Handlung
versertiget / nnd seynd den 2 / rm ^ .-ncii selbiaen Jahr 6 durch den
Lhurfürstl ^ bencenärc ^ baniwiedervorbemelter maßen erschlie -
cheneö lvlanÜLcom die k.xcc ^ rionc 5 fori äecliNLtOliX übergeben
worden / welche des mehreren enthalten :

Wie daß des Kayserl . Reichs - Lämmer - Gerichts - surisäi -
Äion in gegenwärtiger kemUI - Sach keineswegs tunäiret seye .
Es bemühe sich zwar der Gegenstand dieselbe in l_ eg . un . Loä .
(^ULnäo Imp . inccr vcl V1ÜUL5 coANOscac ^ sodan in nocoriL ^

- ' irnmc -
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immecUctLre Sr . Lhul ' fürstl . Durchleucht zu begründen / es
schicke sich aber keineswegs die vissoiicio l^ cgis auf die
heutige Reichs - Verfassung / annebens seye in der Lämmer - Ge¬
richts - Ordnung von dergleichen ^ o6oexcrLoräin2riofun6Ln6 -L
^ urttcüäloms nicht die mindeste Spuhr zu finden / vielmehr deren
bewehrtisten LLmeraüften fast einhellige Meynung / daß sothane
I . ex in 8upi emo LamcrX Im ^ erialis ^ u6icio nicht in ulu seye .

Daß die Oissolicio unicL auf die heutige Reichs - Ver¬
fassung ( welche von denen l. eAil) U8 Komaniä (^ U0Lci folMLM ju6i -
ciorum weitabgehet / nichteinschlage / und zumahlen in Lehen -
Sachen inL ^ ^ licabel seye / bewehre

-r « --- . ubi air : 8cio clle su6ici§
orclinarii clcclinancli kaculcarem av Im ^ erLcoril) U8 ? onrickcib>U8
^ ertdni .8 mitcrLl) i ! i !DU8 conceckam .
8c6in ? euc! i 8 nonfLciIeiäLämi 5ciim , cum sura LLLontueruäincs
keu6a ! c8 in ^ crton >8 vatallorum liriZLnrium Sc ^ uäicum nu8 ^ uani
icä ^ ickinAULnr , ar ^ uü ^ tieriamOlciici ^ Quorum ramen in äecli -
NLnäo ^ uäice§Tcu ! 2rim2ximu8 5avoreck ^ ^ u ^ icikcu ^ ali , ramecck
8Xcu ! ari , tele ü.ck>mirrerc neccllc ^ a ^ canc , ncc vero ^ rL 5en 8 ^ ic
ckomani Indern 8caru8 utum eju8moäi ^ rivile ^ iorum ^ acicul .̂ Lc
) LM ^ ri (iem al) eo in (üamci' L Im ^ criali rccellum eck .

Daß auch ferner mehrgedachte vissolckio 3ncc6ick -e I. c§i8 am
Küyserl . Lämmer - Gericht in keiner Oblervantz / noch unter sol¬
chem Vorwand eine erstere inckantz vorbeygegangen werden kön¬
ne / bezeuge des Kayserl . Lämmer - Gerichts zu seiner Zeit in
grossem Ruhm gestandener ^ lck6or ( / ^ . // / ' . i . 1 . ^ 40 . als
wohl O ^ . / ?r /7 / . L7 .
» . 187 . ul ) i 2 äver 8 Ü 8 Llumium oblervLnriäm I . eAi8 in La -
mera Im ^ eriLli ckacuenrem ckguenril ) U8 ck»rm2lck ) U8invci2ic : Oom -
micku8 ^ icc ^ uoguecum ^ ckcckoril ) U8 Lc ? iLÄici§ , moäerna ^ uecvi -
clcnciÜimL observanria 8cri ^ ror cxcrLneu8 Zc ^ uhblar ^ m , Sc illis ,
^ ro morcLurlmris , ^ rXläru8 vicio8c omnino , nunc ^ uam cnim in
Or ^ inarioneOLmerLli , cui äclicarilllme ol ) 5e <̂ ucn6um , ^ crmck -
ckim , ^>r 2: ceriri 8 auckie » i8 ( idem eck cle c^ uacungue alia imL inckan -
ria ) clc cauti8 viäuarum ^ ertonarümgue miscralzilium cognicioncrn
arri ^ ere , negue iä taHum cckc , ullä illius rem ^ ori8 obtervacions
lloceri ^ orcckScc .

Wobey von Seichen Sr . Lhurfürstl . Durchleucht als ein
6 klX .
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? 1-Ljuäicium beygefuget und angemercket / daß vorerwehnter
maßen in Sachen Frauen Marien Lli .n ! orcen Verwittibten Gräf¬
innen von Vcklcn wider Ihro Lhurfürstl . Durchleucht zu Löln /
und des Kayserl . Lämmer - Gerichts damahligen ? r ^ liäcnren
Herrn Grasfen von Virmonä Litarioni8 aä viäcnäulii te ^ arari.
I^euäum ab /^ Iloäio , 8cgueäcclaraii utusruHuanLM ram in -zÜoäio
gu -im in kcuäo , die Frau Klagerinne mit ihrem Gesuch / den
mit - eingeklagtcn uti .imsrnHl.im belangend ad - undandenKhur -
Lölnischen Lehmhoff verwiesen worden seye / unerachtet diese
ebenfals ihr Heyl in lL' peäiHL bcge gesuchet hätte .

(^ uoaä räum moäum tüiiäauäi ^ ra ?ccn5e surisäiHionem tciliccr
cx nororia inimeciierare tieffe man Warn inH ^ cii cirrä (^ noävi8 ^ rL -
) uäicium gelten / guoä fini8äiHio Uiimcia .' trinäernr , ti ^ ertonL
convdnienäL lm ^ crio immeäiLnö IndjeHL iic , aber in Lälv ^ ocIi <itr
finde diese l< e <gu ! keinen Platz / weilen diese Sach ncpocc Lanta
kcuäL ! i8 an sich sclbsten also geartet / daß sie nach ihrer Natur und
Eigenschafft nicht an das Kayserl . Reichs - Kammer - Gericht /
sonderen an Lhurfürstl . Kölnischen Lel>enhoff gehörig seye /

' ^ nocic5 cnim äe ipto keuäs vcl ^ ntäeni ^narnra gu ^ tkio cmcr ^ ir ,
non nbi Lniia keuälilis suäex Lom ^ eccii8 cli .

16 . 4 . 4 .
Immaßen Ihro Glorwürdigst - Regierende Kaysert . Maje¬

stät in der Wahl - O ^ icularion -zrc . n . geredet und versprochen :
Lhurfürsten / Fürsten / und Stande des Reichs wegen ihrer
angehöriger Lehen / sie seyen gelegen wo sie wollen / bey ihren
Lehenherrlichen Befügnüssen auch Gerichtbahrkeit in denen da¬
hin / nach denen Lehen - Rechten gehörigen Fällen allerdings ohn -
beeinträchtiget / und ihnen darin von keinemReichö - Gerichtne -
igueliibpi ^ rexruLonrinciiriXLausaium ^ NLgue ^ uäiciiunivcrsL »
tiseingreiffen zulaffen .

Daß diese Sach an den Lhur - Kölnischen Lehenhoffgehörig
seye / ein solches hätte die Frau Gegnerinne in ihrer 5u ^ jic2rione
j) i-o ^ LiiÜLco § ^ !io auß denell Vici 8 timäinibi .i 8 111 verbi8 „ Daß
„ dessen () uaIlrL8 absonderlich nach des Khur - Kölnischen Lehen -
; , hoff6 bekanten Rechten erst eigentlich untersucht werden müße :
nicht allein selbst anerkant / sonderen auch concinuLiiäo 5 u ^ iÜLL -
rionem §p !io :
- » Ungeachtet nun Höchst - Dieselbe alle mögliche gtimpffliche

' Vor -



„ Vorstellungen zum öffteren gethan : „ geständlich nachgege¬
ben / daß durch sothane zum öffteren geschehene Vorstellungen
sie daselbst sich würcklich eingelassen hatte / also daß ihr Lxce ^ rio

entgegen stehe / mithin sie allerdings verbun¬
den seye tecunäüm LX10ML : Obi 1. 18 ccL ^ cL , ibi ünienäL , ihre an¬
gehobene Klagein bocce suäicio keuäLÜzuverfolgen .

Und zwarn umb so mehr / weilen in gegenwärtiger Sachen eine
ecimincncia OausL' obwalten thue / sintemahlen / wie der Frau
Gegnerinnen mehr dan zum Überfluß bekant wäre / die Vümonäi -
sche Erbgenahmen bekantlich beyde Ehefrauen von L / narccn zu
>)/ eäenL ^ ^ Und von palLiiäc zu si) daN der von Kcu -
Icl^ elwerg zu äc ^ ericl ^ benebens denen beyden Herren Graffen
lliwlrurg - ^ Vchlcn und Lcnrlicim UNtel' M ^ Oken ^ nuarii ,

und 22 ten 8c ^ cemli) ri8 mithin einige Jahren
LML rk ijssa jrrLrcnsc incboLrum Uocce ^ uäicium Lamelle rechts¬
hängig gemacht haben .

Daß nun aber eine (^ OmincmiL Lant -c vorhanden seye / ein
solches beruhete in der Frau Gegnerinne selbst eigener Geständ -
nuß / sinternahlen sie in sx ^ c - äiÄL<UL 5u ^ ücacionc , § ^ bo unter
welchen LLUÜ8Pullis : inklahren Wörterenangeführethätte / daß
die Gräfllich - Vil monäische Erbgenahmen so wohlbey der cZuali -
rare keuclLlicLtis , und von was für Eigenschafft dieselbe seyn mög -
te / als auch ^ lloäiLÜcLcis hauptsächlich inrcrcErt seyen .

So viel nun ferner die ex Lnni§ 1 / 41 . 42 . 4 z . und 44 . auf
dem Hauß ttrü ^ unck vorräthig gewesene undnachgehendsver -
kauffte Früchten belangte / so erhellete ex exbibicis ^ chnnLW ,
was gestalten Ihro Lhurfürstl . Durchleucht dieselbe Wegendes
befahrenden Untergangs terv3ri8 scrv 2 näi 8 jil-Lviä Licarionc deren
Gräflich - Virmonäischer Wittib und Erbgenahmen / zu verkauf-
fen gnädigst befohlen / und darauff die Frau Gegnerinne rcsi^ c -
Qivcdie Erklährung und Lxce ^ cion abgegeben hätte / was maßen
sie wohl erleiden könte / daß sothaner Verkaufs je ehender je lieber
vorgenohmenwerde / ihr aber zu einem mercklichen er ^ uäißge -
reichete / daß die Erben zu solchem ^ cllu citirt werden sollen / ge¬
stalten ihr als hinterlassener Wittib / Vermög 5cacuc3rischen
Rechten / sämtliche rviobiii ^ mithin auch die Früchten aäcxclu -
llonem tt ^ reäum , privacivcgebühren thäten .
. Auß welcher der Sachen Ligenheit ohnschwähr zu ermessen

6 r. seye /
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seye / daß eines theils der Frau Gegnerinnen die bereits obmovirte
Lxccprio sücis kic ^ enäcnris abermahlen im Weeg stehe / und an¬
deren theils die ihrer eigener Geständnuß nach vorwaltende >
ttio ^ rLM 3 iLli 8 vor allem erörtert werden müsse / ob nemblich ihr /
oder aber denen Erbgenahmen sothane Früchten zuzuerkennen
seyen .

Es hatte eine gleiche Bewandnuß in ? unÄo deren bey dem
Lhurfürstl . Mann - Lehen örcrrcnkcim vorhanden seyn sollenden
^ HoüiLl - Gütheren / als auch absonderlich deren von verschiede¬
nen Jahren vorräthig gebliebenen Herrschafftlichen Renthen und
Gefallen / wie auch deren daselbst von dem verstorbenen Herrn
Grafen von Vicmonü , auffgestellten ^ lcudlen und Bücheren /
fintemahlen diese letztere Posten betreffend / die Frau Gegnennne
eben so wohl / als in all - vorherigen / nach Außweiß dabey über¬
gebenen lud d>! ro 11 . beym Lhurfürstl - Hossrath sich ein¬
gelassen hatte .

So viel aber die daselbst vorhanden seyn sollende ^ IIoäiLÜa und
Geübten betrifft / so wäre in tHo zu bemercken / daßdieVcr -
jvittibte Gräfin von Vedlcn ^ nno i / z8 . wider Ihre Lhur -
fürstliche Durchleucht und den Herrn Graffen von Virmonä des -
!)alben bey dem Hochpreißl . Lämmer - Gericht proccllnminüi -
ruixt / UNd Licarioncm Lä viäcnäum 5 euänm sc ^ arLii al) / vüociio , ^
5cgueäec ! LrLri ululruLiÜLriLmcLm ill kcuäo , c^ uäm in -^ Ilociio er¬
halten hätte .

Nachdem nun unterm 14km Ivlarcii 1 / 40 . aldadiein ^ cjjunQo
chd dlro 1 . bemerckte Urtheil erfolgt / so hätten Ihre Lhurfürstl .
Durchleucht guoaä ^ unLlurn sc ^ Lracionis scuäi ad ^ IIoclio , als
höchst beschwährt / das KcmcäiumKevisionjs ergriffen / und so
lang standhafft fortgesetzt / biß daß endlich obgemelte Frau
Gräfin von Vcdlcn ihren Unfueganerkennend des Lämmer - Ge¬
richtlichen Processus , nach Anleitung der Beylag lud t>si o 1 z . , sich
begeben / und wie sie in Gefolg der vorberührter L -rmci ^ I - Urtheil
gegen Ihro Lhurf . Durchleucht und den mit - beklagten Herrn
Graffen von virmonä vor dem Lhurfürstl . Lehenhoff / racione
ususfrucIüs , schon gehandelt / also auch / rarione tesiLr <irjonis
keuäi ab ^ Iloclio , die Sache alda eingeführt hätte / immaßen
diese annoch Rechts - hängig und dahero die Frau Gegnennne die
pr ^ uäicial Entscheidung umb so mehr vorhero abzuwarten schul -

l
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big wäre / weilen zuvorderist zu äeciäiren stunde / ob dieallen -
fals vorhandene ^ lloäiaÜL der Verwittibter Frau Gräfin von
Vehlen oder aber dem Grasten von Virrnonä und nunmehro de¬
nen / so ihr Rcchtvon ihm Herleithen / zuerkant werden dörfften :
LsusLenim , gusk prius facir prXMäicium alceri lici , priusäilcu -
rienäa clk , (7s -r/. // />.

E6 wurde aber demnach / wan auch schon diese (^uXÜio pr .-x -
iuclicializ nach ihrem Wunsch außfallen dörffte / dieselbe nichts
destowenigcr Ihro deSfals zu haben vermeinende Befügnußan -
nochvorhersnrit denen darüber billig zu . vernehmenden Virmon -
ülschen Erbgenahmen / in Erwegung / daß vor äeäucirter maßen
selbige so wohl IN tenäLlibu8 , als Xlloöiativuz haubtsächlichin -
rciellutzuftyn / von ihr anerkant worden ftyen / außzumachen
haben .

Wan nun vorbesagten LxceprionibuLroriäLclinaroriisaNNoch
hinzu komme / daß / wan auch gesetzt / gantz und zumahlen nicht
eingestanden / gegenwärtiger Handel wegen seiner Natur / und
einschlagenden Umbständen nach / nicht an den Kburfürstl . Lehen -
host gehörig wäre / deweniger nicht Sr . Lhurf. Durchleucht /
als einem deren vornehmsten Reichs - Gliederen / das ? rivi ! c?§iuln
InüänciT ^ uÜncgLjjscom ^ criren müste / und solches Höchst - De -
roselben umb so weniger per lalrum entzogen werden könte / semehr
das Höchste Gericht durch die Reichs - Satzungen dahin ange¬
wiesen seye / dergleichen privilcgjL äcamum aus das genaueste zu
beobachten / so würde die Frau Gegnerinne von selbsten ermes-
sen / daß ihre übelgegründete Klage an dahesige Stelle noch zur
Zeit aufkeinerley Arth und Weiseerwachsen seye .

Ob nun zwarn jctztgedachte Lxccprionc§ in sure Lc fL <5ko mit sol¬
chem Bestand erwiesen wären / daß man keineswegs verbunden
seye die Haubt - Sache selbsten zu berühren / so wollejedannoch
zu höchsten Ehren des Preißl . Gerichts cirrä guoävis prLkjuäiciuin
Lc luv expreÜL relervacionc äe non conreüanäo bircm , negue con -
kenricnäo in 5orum Lhurfürstl . Anwaldt annoch ein übriges
thuen / und pro informarione unterthänigst ferner vorgestellet
haben / was gestalten der Herr Grast von Virmonä , nachher
gegenteilig eigener / insuprLäiQLäuppIicarionc §pbo : Mit die¬
sen und mehr anderen -Vcguiücis : gethaner Geständnuß / den
Lehenbahren Ritterfitz l-ialsäunck in ^ nnoi / ^ ^ . mitLehenherr -

^ " lichem



liehen Ocmlcnlu von denen Eheleuthen von Zoääcngekaufft habe .
EskontealsodiesemnachnichtinAbredegestellttwerdm / daß

oberwehnter Herr Grass von Virmonä ^ ?imu8 keuäi acomrcnz
gewesen ftye .

Nachdem nun derftlb ohne hinterlassene Leibs - Erben dasZeit -
liche verlassen hatte / so wäre denen kundbahren Rechten nach die¬
ses Lehen Sr . Lhurfürsil . Durchleucht anheim gefallen .

Es wären also Höchst - Dieselbe o ^ cimo maximo stu-ebeftrgt
gewesen / nach dessen Msterben von diesem erledigten Lehen ? o8 -
telHon ergrer' ffen zu lassen / wie solche unterm 25 ten ^ ovcmdt ! 8
gleich nach dein Todt deS'Herrn Vas^ üj auß besonderen ! Sr . Lhur -
fürstl . Durchleucht gnädigstem Befehl in Höchst - Dero Nah¬
men durch den Ambts - Verwässeren ? io°ni8 und scheu Le¬
hen - Ltorenäcb. re )' ergrisstn worden seye .

EshabezwarndieFrauGeg -n' riniiedafürgehalten / alswan
djesseilhige llolleüio vrriotä L: violcnca wäre / undvon denen Oo -
t2 onl ) U 8 einem Lpoüo vergliechen würde / diewellm ( ! . ) wegen
der von ihr ergriffen seyn solle .nd - annmßlicher lloL / i - on , keine
lloüeüio Väcua gewesen / so d .m ( 2 . ) cx sure rn vo 'rai - duL
§pdo iimo raöicaro das ssis Kcccncioni8rLr ! Qncävtj8jij' .irOmmL5
LcguXlluum ihr zu statten komme / mithin auchallenfalö ( 2 . ) die
^ UociiLliaä keuäLiidus zuvordrist te ^ alirt werden wüsten .

Wan man aber diese Schein - Gründe etwas genauer befeuch¬
te / so würde deren Unerheblichkeit mit dem ersten Anblick in die
Augen fallen .

Angesehen guoaä imum im Heil . Römischen Reich beyallen
Lhur - und Fürsten / Geist - und Weltlichen solch üblich Herkom¬
men und ? ^ X ! 5 lN ! Schwang gehe / daß ein Lehen - Herr ümn
I ^ ineL Väsiül al) 8gue lltL' l' eäwu8 ? cuällllhu8 MOIXUI die llollclllon
seiner hinterlassener Lehen - Gütheren a ^ ^ -chenstire / ohngeach -
tet dieselbe seine Eigenthumbs - Erben rnnhaben / welche alsdan
^ oli cvacuarioncm l ' oüellianix ihre vermeinte Sprüch und Ge -
rechtsarnb / vermittels ordentlichen Rechtens / wider den LelM -
Heunäocireninüsten .

(7o -rssio . r/ . izo .
Welcher Meynung die mehrist - und bewehrtiste kcuäiüen und
Rechts - Lehrere beypflichten / und zwarn

z . -r . 7 . 7 .
Mvo

r
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Älwoeksagt .' kiniraOenerarione ) licec Domino Al) 8gue u ! ! a cira -
rione ? cu6um L ^ s»reticn6ere 5ua aurttorirare , eciamli exrraneus liX-
re8in ^ oilctlior , e6c , guoniam omnis vircu8 ^ o6etlioni8eju8cKcx -
rinLka ., cum ^ uri8 fomenrum non laal^ ear , guoci ^ riu81aLl ) cIi»3c -
j ^ cocor ^ oralisc ^ nrümeU ^ otlelüoLecenucL , cuinullo jureIaLre8 ,
invico Domino ^ ^ okeU: iniaXrere , c^ uam 8cnccnriam a ^ broba -
verunc

L/ e 9 . / ec? . 9 . -r . 18 .
zoi . . <5^

(7s /r/ ? L4 . -r . 2. ; . V ' ^ s / . z .
Dtri6icik : 8i Vasaüus neminem ex LAnacione VLlaHiaefunQihL -
l, uic in eo succeüurum , keucium i ^ lo ^ ure 36 Dominum reverri -
rur , L ^ couc ^ uLmvis ulcimi Vasalü laXreöe 8 tuillenc in ^ oileUione
keucli conrroverli : kamen omni 8 vircu 8 ^ oUeiIioni 8 exilienki 8 3 ^ uc1
ta ! c 8 k ^ rec1 c 8 e 6 erconsum ^ kLexLjacrcione keuäi , Lc: ti 6 nicokcuäo
Vasallus oüiium occluciac , guocl ^ oUic Dominu 8 ^ ro ^ riLLucl ^ ori -
rare inb , e 6 i : Keu 8 ner loc . cic . u ^ i j) Iure 8 reserc , dergestalttN / daß
auch in solchem Fall / der Lehen - Herr diejenige / sosichihmwi -
dersetzen / mit Macht und gewaffneter Hand abtreiben könne /
ohne daß nölbigseye / den Ober - Richter darumb zu belangen /
odereinige Urtheilabzuwarten .

/ 2 . 1 . 9 . 9 . -r . ! 8 . ,
V ' lO . /r . 2. 7 . V " ( Hs -r/ I' n . -r . 14 . ^ 0 / . I .

Wcßenthalben anhero nicht einschlage / waö gegenteiliger Sach¬
walter 6e 8 ^ oIio ,̂ so daN / guoä ^ oile8lio non fueric vacua , leä
vioIenra ^ er ökocLkciica OenciLliL ^ dahlN geschrieben / ^ uia Do -
minu8 keucli 6ikctÄoinvacien ^ remciLkam in keuäum non cenerur ex

I . . 8igui8inkLnc3m . (I! . Dncievi .
n . ir . 1^ / . i .

Maxime cumkeuäo j) cr incericum Lenerarionis tinico , Dominus
nonmcxiocivüicer , le6LL « arurL ! irer ^ o8tic! eLr , cum ^ oüe8tio na -
curalis Vasaüi änica tic , Lc a civili Domini i ^ 5o taÄo arcräÄA Lc
conloliclakL .

2. . 10 . -7 . 14 . ( 5^ c .
Es seye also weit darvon / daß an Seithen Sr . Lhurf . Durch¬
leucht ein 8poIium ober I ' urbarion begangen worden seye / sondern
im Gegentheil wäre vielmehr offenbahr / daß die von der Frau
Gegnerinnen so hoch heraußgestrichene / von ihr erst anmaßlich

L er -
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ergriffen seyn sollende ? osse86ou dergleichen Fehlers mit weit bes¬
serem Recht beschuldiget werden könne / äcliLience euim I. incL

? oüe§6o kcuäi iplo la6bo 6nc ulla appccheuiioue aä Dominum 6c -
volvirur , a6co , üc uuüum 6c me6mm iurcc ^ o6c86onem 6c6uuÄi
Valalli üc Domini , omui8guc äppceheulio mc6io cempocc ab alio

6r nuÜÄ , Lc a68guc eÜccäu , ac pociu8 acIu8 curbacionis ,
t^ uam polle86o cculcn6a ^ i6cogue pecmillum 6c Domino potlc8 -
6onem calicccah alio 6ne suci8c6c <IuoccupLcLMpropciLäur6ori -
race ccrinece , 1iccrj6mcrL6LcemLlmo8 6ar .

4 . / / n . i . -2 . -. 8 .
Welches alles in hiesigem Ertzstifft Aöln umb so gesicherter ein¬
treffe / weilen der Kayser Lacolus i v bereits im Fahr 1 ^ 72 . mit
deren anwesenden Fürsten / Graffen / Freyherren und gesamten
Ständen des Reichs eingehohltem Rath / und einmüthigem
Schluß gantz wohl bedachtlich / und auß gewisser und sicherer
Wlsienschafft erkant / gesprochen / und verordnet habe / daß /
so osst ein Lehen - Mann des Ertzstissts Löln abgehet / und keine
Männliche Lehens - Folger hmttrlaffet / alsdan solche Lehen¬
rührige Güther / Städt / Flecken / Vestungcn / Schlösse /
Renthen und Gefälle einem zeitlichen Ertzbischoffen ipto huAo an¬
heimfallen / und Derselb sich der vollesüou durch eigene ^ ur6o -
ricät / ohne einige Erkäntnuß / Urtheil / und Dec >6ou ohnge -
achtet einiger Widersetzlichkeit / oder Einrede / auch aller Ge¬
wohnheit / so dagegen vorgeschützet werden mögte / und pco Ooc -
rupcela zu achten seye / näheren solle / und alsodieVerwandte /
so sich prv LomcLäiLtocjhus darstellen / ihr vermeintes Recht / ob
sie wollen / in pericocio außsühren müssen / welche Lacolmische
5LUlÄiou und Verordnung mehrere Römische König - und Kaysere
bestättiget / cou6cmirt und erneuert / mithin unter anderen Wey -
landIhro Kayserl . Majestät l . eopoI6u8 dem Hochpreißl . Läm¬
mer - Gericht im Jahr 1682 . anbefohlen hätten / daß solches sich
in juäicauäo darnach richten und achten solle / damit Ihre Lhur -
fürstl . Durchleucht und Dero Ertzstifft dagegen nicht beschwäh¬
ret werden / wie dieses auß der Beylag lu6 d^ co 14 . des breiteren
Inhalts zu ersehen seye .

Das zweyte kunäamcnc , was maßen nemblich der Frau Ge¬
gnerinnen ex ? LÄi8 DocLli6u8 ein sci8 cerenrionis lLtionc Doci8 , illa -
roi um , Lc meliocacionum zu statten kommen müsse / habe noch We¬
nigeren Grund in Rechtlicher Erwegung . Er -
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Erstens die Frau Gegnerinne / nimmermehr der ihr obligen -

der Gebühr nach erweisen würde / daß Ihro Lhurfürstl . Durch¬
leucht Höchst - Dero Lehenherrllchen Lonlenssm darzu ertheilet
haben / welcher aber nach denen bekamen Lehen - Rechten erfor¬
dertwurde / neccssarmm enim esse Domini Lonlerssum , li ? Lcer
vel aliu8 äocem in 5euUo veiic fcrminTconllicucre .

i i .

Weilen nun zweytens Weyland der Herr Grast von Virmonä
als ein deren Lehen - Rechten wohl erfahrener Herr sothane erfor¬
derliche Lehenherrliche Bewilligung nicht nachgesuchethabe / so
steheallerdingsRechtlichzuvermuthen / daß er in ? L «Äi§ Docalss
dusankein su8 iccencionis in l) OM8 feuäalibuz gedacht habe / im -
maßeu deren auch darinnen mit keinem eintzigen Wort Meldung
geschehen seye .

Es seye zwarn drittens nicht ohne / daß in dem anmaßlichm
Hxcl ^ ctu ? L ^ioinm Dorälium enthalten / was gestalten im Fall
der Herr Hochzeiter ohne Leibs - Erben mit Todt abgehen würde /
alsdan der hinterlassener Frau Wittib alles dasjenige / was sie
erngebracht / nebst der Halbscheid alles dessen / was bey stehender
Ehe äccjunirt / und gewonnen / und benebens die versprochene
Morgens - Gaab / wan sie solche nicht würcklich empfangen
Härte / wie auch die zugebrachte 8ooo . Rthlr und die Wiederkehr
ää i6ooO . und was der Hochzeiter ihrgeschencket / außgekehrt
und verabfolgt werden / und biß daran solches geschehen / und
ihr dieses völlig abgeführt / sie die Güthere abzutretten und ein -
zuraumen nicht schüldig seye / sonderen biß dahin in völligem Be¬
sitz aller Güther rühiglich belassen werden solle / nichts desto -
weniger könten

Viertens / nach Meynung deren Rechtsgelehrten / unter dem
Nahmen : Aller Güther / die Lehen - Güther nicht einverstan¬
den werden / wie solches bezeuget

- . . er / . i109 .

Dahero vor wie nach wahr bleibe / daß der abgelebter Grass von
Virmonä in oberwehnten Ehe - kaNen an dieselbe nicht gedacht /
vielweniger sie darinnen einbegriffen habe / welches auch für -
nemblich dardurch bestärcket werde / dieweilen

Fünsttens die Grasin rarione äoti5 illacorum anderwärths
in ^ Hoäiaübuä hinlängliche Sicherheit und Außkommen habe /

! bey
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bey welchem Fall bey untergebenen Lehmen kein ^ rccenüonir
abermahlen Platz finde .

z z6z . V '
Gleichwie nun aber

Sechstens offterwehnte Gräfin mehr andere ansehentliche
Güthereannoch occu ^ re / deren Werth und Ertrag die anmaß -
lich eingeklagte / sowohl Oocai - als Wiederkehrungs - Gelder
nocorieweit übersteige / so könten Se . Lhurfürstl . Durchleucht
keineswegs ermessen / unter welchem Schein Rechtens man sich
einfallen lassen dörffe / auf die eingeklagte Lehen - Güther auß
dem blossen jure recLncioni8 einige Ansprach zu machen / cum uxor
( luppoliri8ncmpcüipponencii8 ) pl-oüoce vel alii5 rebus nonpoz -
liromniaöL univerl ^ douLmarrci occupareLc recincre , leäpolliccle
mulci ^ homseljgel ' eunum ? rL' 6iumExmelioribus ulgueac ! concur -
rcutcm guLmiraccm Lcsüiimarionem üoci8 , vclLliärum rerum .

r. . -r . r. o . G ^ c' .
Gesetzt nun j^ der lieber Wahrheit aber unabbrüchig ĵ daß

Siebentens auch allen ungcstandcnen Falls der Frau Gräfin
ein ju8 rcceuriomL in denen Lehen - Güther gebühren könte / so
müste jedoch diesilbedarzu sich vorhero ^ uabhciren und erweisen /

, daß die Oo8 so wohl / als Wiederkehrungs - Gelder würcklich ein -
gebracht / und in mibtaccm kcuäl verwendet worden seyen .

r. . (7s /rc?/ . r. 8 . -r . 8 i Z 7 .
Wie imgleichen

Achtens daß die angebentliche ^ elior3cione8 am Lehen - Guth
I^ ulsclunclc geschehen seyen ; opU8emmcüe , uc Vas^ IIus auc blLrcs
c ) U8 , aliguic ^ meliorLrum aur mipenbum fuiÜcoÜenc .l 3 c 6cüocc 3 r ,
sive 3genäo live cxclpicnuo impenla .̂ llegenrul' , <̂ ui3 non pr ^ lu -

' muncur .
i o . co ?r <7 / . 4Z . ?r 165 .

Das dritte gegentheiligeö Obmomm bestehe in pi^ cen l3lcp3 -
larione kcucialium al) ^ 1 ! oüia ! ibu8 , weilen aber solches in luprä -
ücÜuÄi5 würcklich sein ZielundMaaß erhaltenhabe / sothaten
Se . Lhurfürstl . Durchleucht sich dorthin lediglich beziehen / mit¬
hin kürtzlich erhöhten / daßzuvordrist die obschwebende () uLÜio -

, NL8 ^ rXMÜiciäIe8 so wolst relficÄu der Verwittibter Gräfin von
' Vclücn , als auch deren Grässlich - Vn ' monclischm Erbaenahmen
außfündig gemacht werden müßten / biß dahin aber solches ge -



Z ?

schehen / dieGrästn von Virmonä keine IcgicimLdonrrLäiÄrixseye .
Diese fast nembliche Bewandnuß habe e6 mit dem Lehen -

Guth ^ o ^ ^) cn !i>rolck , und werde durchauß in Abred gestellt / daß
besagterGrastn darZU einige ^ c5tioucom ^ ecire / ac üius ^oriricx -
cc ^ cioucm , cua non luccrell , giuam a ^ ^ ellLnr licis ünirL .

Sonderen e6 habe sie vorläuffig diese Sach als eine ( ZuXÜio -
riem alcioris inäLgiois mit denen rcsi) c6livc Virmonä - UNdOxcn -
ttlrnischen piäci - LommitHrischen Erbgenahmen außzumachen /
welchenmechst Ihre Lhurfürstl . Durchleucht derselben auf alle
Weiß zu recht zu stehen gnädigst erbietig seyen .

Daß nun aber Höchst - Dieselbe ümca. Ocucrarionc dieses Le -
henguths Besitzes sich genäheret hätten / darüber beziehe man sich
in j) l' o6cul8 uriljhus aus dasjenige / was schon bereits
von denen gemein beschriebenen Rechten / Kayserl . undKönigt .
Urtheilen / San -Lionen und Privilegien / fort dieser Lehen - Kam¬
mer üblich - wshlhergebrachten Herkommen / außführlich er -
wehnt worden / mit diesem angehengtem Zusatz : mas maßen Ihre
Lhurfürstl . Durchleucht darzu umb so stattlicher befügt gewesen
seyen : wodiesesLehen mit einem erklecklichen consencurten Schul -
den - Last benentlich dem tter ^ egischen LL ^ irali aä 14000 . Rthlr /
so dan dem Illüschen aä 2200 . Rthlr retfcLtive behasst gewesen /
und annoch ist / bey welchen nachdencklichen Umbständen Sr .
Kurfürstlichen Durchleucht nicht verarget werden könne / daß
Höchst - Dieselbe als ein getreuester ^ ämimüracor Lonorum Lc -
clcÜX dasjenige verfügt haben / was Ihro in denen Rechten er¬
laubt ist / und worzu sie nach Dero höchsten Ambts Obljgenheit
LäcouicrväuäumillTtum Dominium Dircäkum ^ rcüi - LnilLO ^ a -
rÜ8 verbunden seynd .

Gleichwie nun Lhurfürstl . Anwaldt all - demjenigen / so per
cx ^ rellum dabcy nicht berührt worden / per ( - cneraliL comraäi -
cenäo , nochmahlen comellirt / daß die vorerwehnter maßen biß
dahin außgestellt gebliebene Erklährung iu eauür Prmcipäli kei¬
neswegs ex äiKäencia Laul ^ ( wie luo loco LccemnoredargethaN
werden sollen ) sonderen der Ursachen geschehen / weilen Seine
Lhurfürstl . Durchleucht der Kayserl . und Reichs - Lämmer -
Gerichtliche surisäiLlion in gegenwck' tigerSache gar nicht ümäwt
zuseyn / vestiglichüberzeugt / Höchst - Dieselbezweiffeltenalso
keineswegs / sonderen lebten der vollkommentlich - rechtlicher
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Zuversicht / ein Preißliches Lämmer - Gericht werde von sech¬
sten geneigt seyn in dieser Sachen sich aller Erkentnuß umb so
mehr zu enthalten / als Höchstbesagte Ihre Lhurfürstl . Durch¬
leucht sich ferner keineswegs einzulassen vestiglich entschlossen
seyen .

Gegen diese so begründete Lxcepcione8 hat von Seithen der
Frau Gräfin von Virmonä Sachwalter weiter nichts / als
dieses / perKeccilüm eingewendet werden können / daß es ihrer /
in sich jedoch irriger / Meynung nach dermahlen auf das nuäum

? oüelIioni8ex unä , UNddieäpoliL Lc ^ url) ÄcIOne8cxaIcerL
parce lediglich ankomme / beydeS auch kccunclüm narraca Lcpro -
bara Lhurfürstl . Seiths nicht habe können in Abred gestellt / son¬
deren eingestanden werden müssen / und darzudie jul^ üiLiodes
Hochpreißl . Lannner - Gerichts cx l. . un . L . (I>uanc! o impctacor ,
nach der bekenter praxi gnugsamfnnäirtseye / ein oderzwey mit¬
tels der Post erlassene glimpfliche VeschwährungS - Schreiben
an Ihre Lhurfürstl . Durchleucht Höchste Persohn aber keine
IH8 pcnäentiLm würcken können / dahingegen das übrige Lhurst .
Vorwenden inLicioteinciagine beruhe / worüber feine Frau prin -
cipalin PUtgLropriu8 5poIio LcevacuLtopollcllorio des ( kompeten¬
ten Rechts - Standes sich niemahlen entziehen werde / dahä o dan
MitOeneralem Widerspruch guorumvi8 OonttLNorum die ? alico -
liam cum cleclaracionc in pcLnam L5 conäcmnrictone in cxpenlrrs
gnädigst fürdersambst oh concutrens Privilegium LLuüe äL ? cr -
LonX ergehen zu lassen / gebetten :

Diesen Ordnungs - widrigen Kccel8 hat Lhurfürstl . ^ gcnc
ah ^ Äi8 zu verwerfen begehrt / m evcnmm auch / weilen dardurch
die eingewendete Lxccprionc8 nichtcliclirtwerden können / inhicc -
iLtL ptocelliarione cle te non incromicccnüo , nec ullaccnu8proro -
ganäo per mcra Oencralia negaci suri8 Lc ha6l: iconctaäiLirt / Und
vorherigen hxLc.>pcionihu5inhan ' irt ;

Es ist nicht dieweniger unterm 2 0Äohli81 / 48 . einepati -
41 . roria plena tuh 42. . beygehend zu Vortheil der Frau Gräfin von

Virmoncl gegen all - Rechtliche Zuversicht erfolget .
Wie nun dardurch / besonders aber auch durch die Reichö - Lon -

llicmion8 - wiedrige Verwerfung der höchst - befugter Lxeeprionis
kori ^ ullregLli8 , als wohl deren Kayserl . äanÄionen und Rechts¬
kräftigen Urtheilen / so dan auch übrige avgemaßle null - und

nichtige
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nichtigeErkantnußdeöKayserl . undReichs - Lammer - Gerichts /
Sr . Lhurf . Durchleucht zu Löln / als wohl gesamten Reichs -
Ständen ein ewiges pr ^ juclicium und Beschwahr zugefügt wor¬
den / haben Höchst - Dieselbe anfänglich dawider das in denen
Reichs - Lonliimcionen / absonderlich aber in jüngerem Reichs -
Abschied vom Jahr 1654 . § . 124 . und 12 ^ . heylsamlichverord -
netes Kcmccüum Keviü' onis zu ergreissen fich gemüßiget befun¬
den / solches auch / in Krafft ertheilter gewöhnlicher Vollmach¬
ten / bey Sr . Lhurfl . Gnaden zu Mayntz incerponixen lassen /
Hoch - Dieselbeaberdaraban Seine Kayserl . Majestät so wohl /
als an obgedachtes Höchst - Deroselb und des Reichs Lammer -
Gericht / Vermög der Anlag sud ^ ro4 ; die behörige k^ orikca - d^ . 4 ; .
rion und Verkündung gethan / der bevollmächtigter d^ orariuL
Oolkre hat anbey lnrra currens ( ^ uaärilnellre mit Vorbringung
sothanen Oenunciacions - Schreiben / auch Original - Quittung
bezahlter surium OancellariL , in Krafft exkibirter zureichiger
Vollmachten / das gewöhnliche juramenrum Kevilionis inani -
masSr - Lhurfürstl . Durchleucht / undHöchst - Dero nachge¬
setzter Regierungzu konn , welche diese SachalS ^ ävocams Oaul'a:
nunmehro weiter inllruirt / wie nicht weniger die gewöhnliche
Oaucion cle tolvenäa Zurnrna tuo rcmpoiecicrerminanöa , zu prrc -
lliren / nachAußweiß derBeylag5u ^ ^ ro44 . erbotten / so dan dl . 44 ."
zu Einbringung des i ^ lbelü Kevchonis , welcher wegen aytringen -
den und sonstigen wichtigen Geschäfften / wie hernächst bescheini¬
get werden sollen / nicht verfertigt werden können / eine Frist von
zwey aä drey Monathen begehrt / mithin haben solchemnach die
kormalja ^ eviüonis ihre ohngezweisselte Richtigkeiterlangt ;

Diesem hat auch von Seithen der Gräfin von Virmonä mit
Bestand nichts wiedersetzet werden mögen / sonderen es ist bloß
allein per kcccü 'urn angezeigt worden / daß in denjenigen Fällen /
da die ^ ppellacion äe jure OolT^ muniverbotten seye / daS Kcmc -
clium Kcviüoniz gleichfals cclliren müsse / und dahe das ergan¬
gene kiLnäaruln , und die darauff erfolgte Urtheil lediglich das
pollellorium conccrnire / und in dem Betracht Sr . Lhurfürstt .
Durchleucht das pecicorium jederzeit bevor bleibe / dl' ekcvition
per Irivialia ^ urj§ offenbahr ohnstatthafft seye / und dahero mit
Verwcrffungder / durch I^ orarium Oolkrc incroäucirter Kcvition
das tvlanäacum äe cxe ^ ncnäo zu erkennen gebetten .

rc Ob -



ObwohtennutrvomThmfl . bevollmächtigten ^ orArio Oollbre ,
da der cxaävcrlo formirter l^ üogiliischer ^ ccel8 vondemin ^ uäi -
cium Mit äeäucirtenHaubt - ObMo , nemblicl) von denen gegen
die Lammer - Gerichtö - Ordnung / jüngern Kayserl . Wahl - La -

. ^ icularionen und gegen die Lhursürstliche von mehreren Römi¬
schen Kayseren bestätigte 5 auÄione 8 , Declaration ^ , undRechtö -
krässtige ürtheilen verworfenen Lxce ^ cionibu8 koricleclinarorÜL
nichts gemeldet / diese gleichwohlen unter mehr anderen ein Haubt -
Oravamen abgegeben / und dabero gegenwärtige Sache umb so
mehr ohne den geringsten Zweifel cum eücÄu lusscutivo Kevilibel
gemacht / als dadurch Ihro Lhurfl . Durchleucht eincumomni -

st) U8 Im ^ crii 5 caril ) U 8 commune ^ rL ) uäicium Lc äamnum nu ! ! o ma -
äü l-cnrnäbile zugezogen würde / dem ohnehin ohnschlüßigen Kccesä
^ ci (Hcue ^ ÜL conrl Lciicirt / und seine Vollmachten und andere Ke -
cognolcenÜL ex OEcio ^ ro I< ccogniri8 anzunehmen / übrigens
aber biß die Urayuciiciai - Frage rarionc 5ori IN Kevisoriocicciäirt
seye / IN suäicanäo still zu stehen gebetten worden .

So ist jedoch nicht diewemger ohne einige darauf gemachte
Rechtliche Kcüexion vor Einbringung des ame Irrtum colleeli
Termini ^ roäucirten 1. ihel ! i unterm 2Zten vorigen Jahrs /

N . 45 . Wider all - bessere Rechtliche Zuversicht die lud lx' 1-045 . nebenge¬
hende Urtheil ergangen / wodurch demLhurfürstl . ^ gcncen ^ cc -
pkani , mittels Verwerffungdes in dieser so genanten ^ ^ oüen und
summarischen Sachenvermeintlich unstatthaften l < cviti0N8 - Ge -
suchS / glaublicheAnzeigzuthuen / daßdemaußgangen - verkündt -
Ulid rc ^ roäucirteN ^ lauc! aro , Und dcnen daraufaM2llcn OÄobris
1748 " " / und 2ikensLnuLiiinechstabgeflossnenJahrs ergangenen
Varirori - Urtheilen gelebt seye / Zeit einesMonathspro ^ crmino ^
? roro ^ acioue angesetzt / mit dem Anhang / wo er dem also nicht
Nachkommen werde / daß es alsdanm ? un6lo ? crna - beygedach¬
ter Urtheil ^ ure bleiben und das I^ anäarum äe cxcgucuäo ohne
weiteres Anrufen auß der Lantzleyverabfolget werden solle .

Jmmaßen dan auch unterm i / tm julii durch eine nähere Urtheil
1^ . 46 . lud » d^ ro 46 . beygeheitd das gebettene tvtanäacum cie cxegucncio

würcklich erkent worden ist ;
Seine Lhurfürstl . Durchleucht zu Löln haben vors Preißl .

Kayserl . und Reichs - Laimuer - Gericht stetshin all - gebühren¬
de LonliÜLraciou und Achtung getragen / selbiges dessen auch

mehr -



mehrmahlen überzeugt / mithin desselben Auffnehmenund stand ^-
mäßigen Unterhalt nicht wenig befürdert / zugleich aber auch auf
selbiges das Veste Vertrawen gesetzet / daß e6 nach Maßgab der
Karnmer - Gerichts - Ordnung deren Reichs - Louttirmionen /
Kayserl . Wahl - ea ^ irulacion , und andere Grund - Besätzen /
auch zum Besten deren Herren Ertzbischoffen zu Köln / und Dero
Ertzstlffts müdesterthellt und mehrmahl bestättigten / gebührend
auch verkündet - und in suäicLnäo zu befolgen anbefohlenen Kay¬
serlichen 8LNÄI0N - OLclLiarionen / und Rechts - krässtigen Urthei -
len sich betragen / dagegen aber die Schrancken der ihme solcher
gestalt anvertrauter futtitz - ^ äminittracion nicht überschreiten /
noch Sie an Ihren und Ihrem Ertzstifft zukommenden Privilegien
und prLlogänven beeinträchtigen / sonderen solche beyzubehalten
sich würde haben angelegen seyn lassen / dahe gleichwohl durch die
UNterM 2tten OÄoyris 1 / 48 ^ « / Und , so daN 1 / ^
stäiiabgeflossenenIührsdr . 8 . sowiderrecht - alsnull - undnichtig -
lich erlasiene vorgedachte Urtheilen und küanüacen Sr . Khurfl »
Durchleucht und Höchst - Dero Ertzstifft Köln / als wohl ge¬
samten vornehmen Reichs - Ständen ein allgemeines / großes Be¬
schwähr / und ewiges / auch irrej) 3rLbiIe6 ? rLjuäicium zugefügt
worden / bey Gegeneinanderhaltung dieser anmaßlichen Ur theilen
aber mit jener vor einigen Jahren in Sachen der Gräfin von Veh¬
len wider Se . Khurfürstl . Durchleucht / und kurtzhin in Sachen
der Gräfin von Virmonä wider Seine Khurfürstl . Gnaden zir
Mayntz / als Grass - OUeinischen Herrn Vormundt heym nemb -
lichen Kammer - Gericht vorgangener Erkäntnuß / als wohl mit
besagten Kammer - Gerichts auß Kayserl . allergnädigstem Be¬
fehl in der Oäenhncher Sach unterthänigst erstattet / hierunter
nachfolgenden Bericht enthaltener die i< cvilion in dergleichen
Begebenheitklährlichdenen Reichs - Abschiedengemäßzustehen¬
der Erklährung / und selbst eigener Erkäntnuß nicht zu begreiffen
ist / wie solche sämtlich auß einer gleichen klahren Brunn - Quelle
der Gerechtigkeit hergeflossen seynkönnen / sofindenHöchstbesagte
Se . Khurf . Durchleucht sich höchstens gemüßiget / wie ungern
sie auch immer dasKammer - Gericht einesReichs - Oouttirmions -
Ulld Wahl - Lapimlario » 6 / als wohl Rechts - widrigen Betragens
beschuldigen / und darunter einen Jhro sonst eben nicht so ange¬
nehmen Weeg eingehen / bey dermahliger Begebenheit / wohr
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noch zur Zeit kein zureichig - und bequameres Mittel Ihre beson¬
dere/ und mit übrigenReichs - Standen gemeinsameGerechtsame /
und privileAlLbeyzubehalten / so vielen ewigen und irreparablen
kr ^ juäiciir aber vorzubiegen anscheinet / den Reichs - kundiger
Maßen denen / durch derer Höchster Reichs - Gerichter /
clara , Urtheiten / und andere Verordnungen beschwahrten
Reichs - Ständenzu statten kommenden / in denen Reichs - Sa¬
tzungen nicht weniger / als in der Reichs - kundiger Oblcrvantz ge¬
gründeten Kccursum zu Sr . Kayserl . Majestät und gegenwärti¬
ger Hochlöblicher Reichs - Versamblung zu nehmen ;

Dan daß in gewissen Fällen nicht nur an Se . Kays . Majestät /
sondern auch an gesamte Reichs - Stände / und deren gemeine
Versammlungrccurrirt / und dabey Hülffgesuchet werden möge /
wird wohl niemand dermahligen Reichs - ^ UemariL und dessen
dontticuciomn erfahrener in Abred zu stellen sich beygehen lassen .

Der vonI . uäoItk , einer deren berühmtest - gewesenen ^ lleüoren
unserer Zeit / gestehet solches selbst einiger maßen in seiner surir
Omerali8 Lommencacione ä ^ üemarica p . milai 19 . , und weilen
sothane Fälle zu sseciüciren sich vermuthlich Ambts - halber ent¬
setzen hat / verweiset den Leser aufdes

Und ^ § . <5^ .
So dan auf die seiner Lommencacion des Ends beygedruckte

Oitlercacioncm Inauguralcm Valcnc . I-Iappelü .
Welchem des l-ienrici Llailüiani von 8enclcenbcrAe Oi ^ uiü -

lionc8 cle U. ecurtu aä Lomicia eins mit
Des V . kiolcr8 ^ iüorisch - und Rechtlicher Betrachtung des

kccur5Ü8 wohl beygefügt werden mögen ;
Undgleichwiedieselbe bewehren / daß vomKayserl und Reichs -

§ammer - GerichtderKecui 5u 8 aciLc>miciajm suültz - Weesen / wan
nemblich circa aäminiürarionem suüiciL , Sc ? ormaüa ? roces5Ü8 ^
ve ! circa cran8AreÜioncmI. eAum Impcrii kunäamenraÜum dieDrag
ist / ebenfals statt habe / also ist solches darauß auch gnugsam ab¬
zunehmen / daß das Lämmer - Gericht selbst von Sr . Kayserl .
Majestät und gesamtem Reich bestellet/ diese auch repr ^ lemire / so
dan die selbigem zur Richtschnur vorgeschriebene Lämmer - Ge¬

richts -
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richts - Ordnungen auf gemeinem Reichs - Tag abgefasset / und
ertheilet worden seyen .

OrcjinLcio 1 , 6c 1495 . Vermeldet in
Wir haben auß beweglichen Ursachen einen gemeinen Land -

Frieden durch das Heil - Römische Reich Teutscher Marion auff -
gericht und zu halten gebotten / und nachdem derselbe ohne redlich /
chrbahr und fürderlich recht schwährlich imWeesen bestehen mag /
darumb auch gemeinen Nutzen zu forderen und zu Nothdurfft
ewer aller / Unser und des Heil . Reichs - Lämmer - Gericht mit
zeitigem Rath der Lhurfürsten / Fürsten und gemeiner Versam -
lung auf Unfern und des Reichs - Tag zu ^ orms auffzurichten /
und zu halten fürgenohmen und geordnet / in Form und Maß /
als darnach folget /

^ 66 . § . r8 . Oräinacionis , ub»i V0N Occlararion
der Ordnung .

Daß Kayserl . Majestät darin mit RathundWillen der Lhur¬
fürsten / Fürsten und Versammlung handlen wolle .

Oräinätio Hnni izn . ^>1 . Larolo V . LX ârc .
So haben Wir mit Ewer der Lhurfürsten / Fürsten und

Stände rc . zeitigem Rath und Wissen Unser Kayserl . Lammer -
Gericht / wie daß hievor auf dem gehaltenen Reichs - Tag zu
^ orms iln ! 49Zten Jahr in ein Ordnung gestellt / und nach¬
folgend in vielen gehaltenen Reichs - Tagen zum Theil weitet
öeclarirt und gebessert worden ist / doch mit etlichen nothdürffti -
qenAenderungen und Zusätzen / wie das hinfürter gehalten wer¬
den soll / auffgericht / gesetzet / geordnet ;

ReichS - AbschiedJahrsi54l . § . Zi .
So meinen und wollen Wir / daß Unser Kayserl . Lammer -

Gericht im Heil . Reich / und wie daß durch Uns und gemeine
Stände auf jüngst - gehaltenen zweyen Reichs - Tägen äe -^ nnc »
IZZO . Z . / z . segg . ^ rc . n . auffgericht und geord¬
net ist / im Weesen bleiben solle .

irantLÄ . Pass , I ^ ^ 2 . § . So viel aber .
. Da etwasBeschwährlicheö oderBedencklicheS in derLammer -

Gerichts - Ordnung sich solle ereignen / dieweil solche Ordnung mit
gemeiner Ständen Bewilligung in gemeinerReichs - Versamlung
auffgericht / und beschlossen / daß die beständiglich nicht / dan wie -
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derumb durch die Käyserl . Majestät lmd gemeine Stände in ge¬
mein / oder aber / so viel es die Gelegenheit erleiden mag / den
ordentlichen Weeg der VilÜLcion gemelten Lämmer - Gerichts /
oder sonst / mag geändert und erlediget werden ;

Keecss IZZZ . § . i04 . Ferner nachdem rc .
Lc§ . IOZ .

Demnach haben Wir sambt der Lhurfürsten Rächen / erschei¬
nenden Fürsten / Ständen und Bottschafftern angeregte Ord¬
nungen zu übersehen vorgenohmen / und Unö mit ihnen in der¬
selben etliche Änderungen / LmcnäLcion und Zusatz zu thuen /
verglichen und entschlossen .

krEtacio novX Oräiriacionis (HoliriL 1 ^ ^ ) .
Gemeine Stände hätten solche in allen und jeden ihren Theilen

und ? un <2en mit allem Fleiß erwogen / und Ihro Kayserl . Ma¬
jestät dieselbige durch eine sondere Lonüicmivn zu bestättigen und
zu verkünden / zu xmbliciren und öffentlich außgehen zu lassen /
wiederumb zugestellet .

In lrac Orcün3ri0ne Oamcrali , Lcllruc ^>cr exccllcnriam
ira diciruri . // / . 8 . tcgucnria I^ adcncur :

Es sollen sich auch insonderheit die Beysitzer in Ansehung / daß
sie von der Kayserl . Majestät / auch Lhurfürsten / Fürsten und
Ständen des Heil . Römischen Reichs an solche Hohe ^ uüirien
verordnet / und an ihrer Statt sitzen ;

-knno iHH ^ . § . 2O . tcg . 6c suramenro kerlonarum darncra -
lium , ^ uoä Ll) ance LLtari (ÜLmerL 5o ! ummo 6 o

Weiter ist auch Ihrer Kayserl . Majestät Befehl / daß ihr ge¬
loben und schwöhren sollet / Ihrer Kayserl . Majestät und dem
Reichgetrew zu seyn . Ihrer Kayserl . Majestät und des Reichs
Iuri56iÄion , so viel an euch ist / trewlich zu erhalten .

Welchen Aydt dan biß dahin der Herr Lämmer - Richter /
Herren krXÜäcmen / und ^ llciloreL , fort übrige Lameral - Per -
sohnen schwöhren .

Keccss . Ims) . novits . ^ nno 16 ^ 4 . § . Il6 . enthaltet des Heil .
Römischen Reichs ^ uri ^ iLiion und § . 165 .

Damit aber auch Unserm und des Heil . Reichs Lämmer -
Gericht / als welches Uns sambt Lhurfürsten / Fürsten und
Ständen des Reichs rcprXlemiret / ^lmd nun wiederumb so an -
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sehentli' ch und stattlich erseßtwird / Inhalt - der vorigenReichs -
Abschied und Ordnungen seine ^ uKoricat / ^ urisüiLtion und Ge¬
walt / wie solches gebühret / erhalten .

Dorgemelter Grundsatz des kecursüs wird auch vornemb - und
haubtsächlich bevestiget / durch das Inürumemum kacis

als einem unaufflößlichen Band zwischen Haubt und Glie¬
deren / flntemahlen in solchem unter anderen nicht nur ärc . 5 .
§ . 55 . aliis ^ 6 außtrücklich vermeldet ist .

5i gUL vero OudiLcirLLmrerprcrarionem Lonüicmionum , ae
- kcccüuum Imj ) erii pu !) ! icorum occurrunr ^ rcmircancur aä Lomi -

ria Imperii uuivei salia .
Sonderen auch ferner ^ rc . 8 . § . z . vorgeschrieben sich befindet /

tiL ^ cLMuraucem LomiciaImperii incra lex mcnlcs ä äaro » aciücLcL
kacis , poliea vei o guorier ici publica uciljcLsaucnccellicLLpoüulL -
verir , in ^ roximis vcco Lomiriis cmcnüencurimprimis anreiiorum
Lon vcnruum üetec ^ us , 3.c cum guöguc Oe - - - Ü.e5ormLcione ko -
licirc Lc juliiciLilaxL 8poccu ! acumin juclicio LLmcr » Ii , Lcm limili -
l> u§ ne§ocli§ , guX die cx ^ ccliri neguiveraur , ex commuui 8caruum
con 5en 5uLALcur .

Die bey vorherigen und nachgefolgten Reichs - Tagen vor -
gangene / und in denen Reichs - Abschieden vielfältig enthaltene Er¬
örterung - undAufflösungen deren vorgewesener zweiffelhafftev
Rechts - Fragen nicht weniger / als deren beym Lämmer - Gericht
und sonsten im suttitz - Weesen verspührter MangelenAbstellung -
und Verbesserungen / so dan die zu Beförderung der Gerechtig¬
keit / Abkürtzung deren Rechts - Handle » aber erlassene heyl-
same Verordnungen bestätigen dieses noch weiter / und wan
diesem allem nach darunter annoch das mindeste abzugchen / oder
einiger Zweiffels - Schatten übrig zu bleiben jemand sich bey -
gehen lassen mögte / so muß jedoch derselb in Übermaß sich über¬
zeugt finden / durch dasjenige / so vor und nach bey denen Kay -
ferl . Wahl - eLpicuIacionen außbedungen worden ist ;

Immaßen ohne deren alteren oder vorherigen zu gedencken / bey
denen beyden letzteren Wahl - L ^ iculLciouen jüngst verstorbenen /
und jetzt glorwürdigst ^ RegierendenKaysers ^ rr 2 . F. 4 . allergna -
digst zugesagt und versprochen ist /

Des Heil . Reichs Ordnungen und Satzungen / so viel dem
Reichs - Abschied Jahrs 1555 . und Frieden - Schluß nicht zuwider

1. r. seynd /
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stynd / zu erneweren / und dieselbe mit Konsens Lhurfürsten /
Fürsten und Standen desReichs / wie es des Reichs Gelegenheit
jederzeit erfordert / zu besseren / keineswegs aber ohne Lhurfür¬

sten / Fürsten und Standen auff Reichs - Tagen gleichmäßig
vorgehende Bewilligung zu anderen .
^ Z . 5 . Vielweniger neue Ordnung und Gesätze im Reich zu

machen / noch allein die incer ^ crarion deren Reichs - Satzung -
und Friedenschlußes vornehmen / noch dergleichen demReichs -
Hoffrath oder Lämmer - Gericht zu gestatten / sonderen mitge -
famter Standen Rath undVergleichungaufReichs - Tagen dar -
mitzu verfahren / zuvor aber darin nichtszuverfügen / noch er¬
gehen zu lassen / als welches solchenfals ungültig und unverbind¬
lich seyn solle .

Ferner haben auch Höchstbesagte Seine Kayserl . Majestät
ärr . iz . § . 6 . versprochen / dem Lhurfürsten zuMayntzder
klagenden Standen Beschwahrnuß / wan auch schon dieselbe Ihr
Hauß / Reichs - Hoff - und andere Räthe und Bediente ihrer
Arth nach betreffen / in das Lhurfürstl - oder in alleReichs - LsI -
IcZiL zu bringen / zupro ^ Oniren / undzur veliberäcionzu stellen / -
kein Einhalt zu thuen / noch sonst in dem Mayritzischen
ear'- cellLriLr und Reichs - OllecLorio Ziel und Maaß zu geben ;

Womit beyde nachfolgende und mehrere andere und
^ rriculi übereinstimmen .

Endlich ist auch in besagter vorheriger Wahl -
Kaysers Laroli vil . /ur . 16 . § . 8 . klahrlich enthalten /

Daß Se . Kayserl . Majestät an das Lämmer - Gericht vor
sichalleinkeineeromocoiiLles , Schreibenumb Bericht / oder in -
kibiciones erlassen / eben so wenig auch in parriculari zu gleichem
End an Ihren und des Reichs - Lämmer - Richter daselst / sondern
dafern etwas an dieses Gericht zu erinneren / daß solches von Sr .
Kayserl . MajestätunddesReichöLhurfürsten / Fürsten / und
Ständen zugleich geschehe in Obacht nehmen wollen .
^ Selbigen Inhalts fast ist auch nachfolgender ; . 9 .

Dah§ro dan der bekenter ämllor der Grundveste des Römis.
Reichs ? arc . z . 5 . PLA . milli 2. Z9 . aiüs r. 68 . von
der ^ ulljtz nicht unbillig saget / daß nach dem alten unlaugbahren
Herkommen bey demKayserl . und des Reichs - Lamrner - Gericht
Oarn in Nahmen Sr . Kayserl . Majestät dasRechtgegeben / das

. . - - ist :
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ist : Rechtliche Erkäntnuß angestellt / und nach denen beschriebenen
gemeinen / und Reichs - Satz - und Ordnungen gesprochen werde /
solche Satzungen aber / wornach der Spruch geschieht / oder der
kroccls anzustellen ist / von demKayser und denenRkichS - Standen
ins gesambt gemacht und auffgerichLet werde /

Worauß nothwendig folget / daß / wanvonsothanenHohen
Reichs - Gerichteten gegen diese Satzungen gehandlet oder über
deren Verstand / cinAnstand erwecket wird / demHöchstenLorxiori ,
so dieselbe gemacht / auch das Einsehen / ^ .anurenencL und Inccr -
pr ^ cacion oder Lxccntion nicht in Zweiffel gezogen werden könne /
sonderen gegenwärthiger Reichs - Verfassung und Rechtlicher
Ordnung nach gebühren muß / welches dan nicht nur aus dem / so
beym ReichS - oder vepmarionS - Abscheid zu8 ^ e / cr ZahrS 155 / .
§ . Kartone Oudiorum Oameralium Verordnet / so daN diesem ge¬
mäß bey denen im Jahr 1595 . vorgebrachten OubiiL ^ ameralthus
befolgt und lub n ir . . vermeldet / sonderen auchnachaus -
führltcher durch denInhalt des jüngerenReichS - Abschieds IahrS
1654 . ^ . 1 ^ 5 .

Kanone Ouhiorum Lamcralium ( sow0hldenkeocel§ , als die
'sura selbsten betreffend ) sotten die ^ Üetlores dieselbe hierzwischen
zusammen tragen / reifflich überlegen / und das hierüber gemach -

^ te Loncluüim nicht weniger zur Mayntzlscher Lantzley zu demEnd
überschicken / damit von darauß den verordneten Vilicacoren und
Keviloien davon bey Zeiten Lommunicacion beschehen / dieselbe
sich darin der Nothdurfft ersehen / und bey bevorstehender Vill -
rarton die befundene Mangel umb so viel desto besser examimren /
und abhelffen können / stattlich bewehret wird .

Welchem dan ferner fürnemblich noch beyzufügen ist / was
beyletztmahliger Viiicarion Jahrs 1 / 1 z . den2Oten8e ^ rembri8der
VlücacionS - vc ^ ucarion Lämmer - Richter - AmbtS - Verweeser /
trTliäcnr und ^ ltcüorcs gehorsambst angezeigthaben .

Daß die wenige Jahren über / daß das nungröstentheilSmit
newen ^ üelloren besetzte Gericht wieder in seine -vLUvicat herge¬
stellt seye / keine solche ealur vorgefallen / über deren Entscheidung
die Voranren in PLrces L ^ ualcL gangen / mithin Dubia Camcralia .
entstanden / dardurch aber Decitio i ^ eAtsIacoria vonnöthen wäre /
so hätten von einer Höchst - ansehentlicher Kayserl . eommillion

^ undHochlöbl . Reichs - ViücLrions - Oc ^ uraüvn ein solches anzuzei -
Ivl gen
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gen nicht umbgehen / zugleich aber / was gestalten sie nach An -
leithung des 5 - iZZ . und iz6 . des jüngeren Reichs - Abschieds
nicht allein / falsins künfftige dergleichen Oubia eameraliL auß -
brechen dörfften / dieselbe gelegenheitlich zusammen zu tragen /
und mit denen hierüber gemachten OoncluliszurLhur - Mäyntzi -
scher Lantzley einzuschicken / sonderen alle comraria krLiuäicia
sorgfalligst zu e viciren / jedesmahlen befliessen seyn würden / con -
relliren wollen .

Womit sothaner Vilirarrons - Abschied Z . 84 . soöan der darüber
von denen Lomlnilläriis und VilicLcoril ) U8 erstatteter Bericht vom
18 . Occcmdns I / I / . allerdings übereinstimmet .

Vorerwehnte Besügnusi des KecunüsLäc^ saremÜLdomicir
erhellet nicht weniger klährlichauß dem / so wegen deren Revisio¬
nen / so dan wegenVilicacion des Lamimr - SertchtS bey erwehnten
Reichs - Abschieden / als wohl in der Lämmer - Gerichts - Ord¬
nung / und Kayserl . Wahl - Lapiculacion vor und nach zwischen
Sr . Kayserl . Majestät / und des Heil . Römischen Reichs Lhur -
fürsten / Fürsten und Ständen ftstgestellt / verglichen / und
zugesaget worden ist . Nemblich

Wegen deren Revisionen thlien unter anderen nachfolgende
Reichs - und Dc ^ uräcionS - Abschiede nebst der Lämmer - Ge¬
richts - Ordnung / Ziel und Maaß stellen /

DerReichs - AbschWzukeZensburbdcänno IZZ2 . rit . r. . § . i7 .
Lamnier - Gerichts - Ordnung cle /^ nno 1 ^ 55 . ^)Lrc I . rir . ZI .

z>arr . z ." cir . zz . § . I . L . z . 4 . 5 - 6 . 7 . 8 . 9 . 2c IO .
Reichö - Abschied zu cie ^ nno IZ5 / . § . LZ . 2. 4 . Sr LZ .
Reichs - Abschied zu ^ UZ8bur§c1e ^ nnoI ^ ^ 9 . § . 6o . 6i . 6r . 6z .

und 64 .
Reichs - Abschied zu NNO IZ66 . F . 80 .

^ ReichS - Abschiedzüllc§en8 !) MA ^ e ^ nnoi 594 . F . 64 . 6 zund 99 .
^ Reichs - Abschied zu llcgcnrbmgäe ^ nno 1 ^ 98 . § . 6r . 6z . 64 . 6z .'
66 . ,67 . und 68 .

Ocx»urLci6nö - Abschiedzu8 ^ e7räc ^ nnoi6OO . § . IZ7 . IZ8 . IZ9 .'
Und 164 .
's . Reichs - Abschiedzull .e§en§burAäe -znno 1654 . § - HZ - l ^ 4 .
12. ; . IL6 . IL7 . IL9 . IZO . IZI . IZL . und IZZ . womit die Viiicacions -
Abschiede / und beyde letztere Wahl - OLMulLrioncs -^ rc . 17 . ein -
stimmcn .

Die
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Die Jährliche Visitation des Lämmer - Gerichts ist jwarn
beym Reichs - Tag zuLoKcnL im Jahr 150 / . cic . 14 . , und her¬
nächst in der Lämmer - Gerichts - Ordnung zu ^ orml» vom
Jahr 1521 . cic . 5 . gegründet und festgestellt /

Also daß solche Kayserl . Statthalter und ^ c§imenr Verrich¬
ten / bey dessen Absonder - oder Abstellung aber zu Äußgang je¬
den Jahrs auf einem nemblichen Tag / den der Lämmer - Rich¬
ter setzen / und verkünden werde / Seiner Kayserl . Majestät darzu
verordnest Rathe / undzween auß dabeybenantenLhurfürsten /
Fürsten / oder ihre Rache beym Lämmer - Gericht erscheinen
sollen / alle und jede des Lämmer - Gerichts vorgefallene Ge¬
brechen und Nothdurfft zu verhören / zu ordnen / zu handle » und
zu versehen / und vom Lämmer - Richter / Beyfltzer und kilcal
alles ihres Einnehmens und AußgebenS Rechnung zu empfahen /
die angezeigte kilcaüsche - und Lanßley - Gefälle zu ermessen und
zuerwegen .

Beym Reichs - Abschied zu 5 j, eyer Jahrs 1526 . § . 24 . seynd
die VilicarorcL des Regiments und Lämmer - Gerichts nebst An¬
ordnung des Tags benent .

Dergleichen Verordnungen der Viliraion halber finden sich
beymReichS - Abschiedzuäu§ 8 burbIahrsi 5 ZO . § . r 4 . r 7 . und 96 .

Und beyM Reichs - Abschied zu kegensburA 6c I ^ Z2 . rir . a . § . r .
1 . z . 4 . 5 . 6 . Sc 7 . wobey unter anderen j . z . verordnet /

Daß das Lämmer - Gericht alle Jahr den Um Kiay an dem
Orth / dahees gehalten / vilmretwerden solle / darzuSe . Kays .
Majestät 2 . eommillLrien / so dan derLhurfürst von Mayntz als
Ertz - Lantzler des Römischen Reichs / und daneben noch ein Lhur -
fürst / jeder einen Rath / darzu zween Fürsten / ein Geistlicher
und Weltlicher / deren das erste Jahr der Geistlicher eigener Per¬
sohn / und der Weltlicher einen Rath / und das andere Jahr der
Weltlich eigener Persohn / und der Geistlicher einen Rath / und
also hinfürter nach seiner Ordnung / desgleichen die klaren /
Graffen / und Städt / auch jeder einen Rath zu solcher Jähr¬
licher Visitation verordnen solle .

Es geschicht nicht weniger deren Visitationen halber sonderbah¬
re Erwehn - und Verordnung bey denen Reichs - Abschieden zu
5 j) cycr Jahrs IZZZ . ß . I .

Zu kegenckurZ l 541 . § . z / . z8 . und Z9 .
kl L Zu
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Zu 5 pcxer ^ nnvlT 42 ^ ^
Zu I^ urnbcrZ /^ nno 1 ^ 42 . § . ^ 8 .
Zu Nürnberg ^ nno 1 ^ 4 ^ . § . ZZ . U !ldZ 4 »
ZU 8pe / er I ^ 44 . L . 76 . und 92 .
So dun zu ^ uAsKuiA § . 109 . HO . und III . bey welch -

letzterem Z . merckwürdig vermeldet wird /
Daß durch die LommilUnen und Vibcacoren gebührende Ein¬

setzung und Verordnung geschehen / waren aber die Mangel und
Ursachen also wichtig / daß sie sich darüber einige Veränderung
zu thuen nicht unterfahen wollen / sie dieselbige an seine Kayserl .
Majestät gelangen lassen sollen . Damit Ihro Majestät die zu
nächster Reichs - Versamblung vorzubringen / und was sich ge¬
bühret / darüber mit sambt den Ständen des Reichs zu entschlies-
sen / und zu verordnen wissen mögen .

Ferner ist auch in der Lämmer - Gerichts - Ordnung Jahrs
izzz . k . I . ric . 50 . § . I . r- . z . Lc ; . deren Vilicanonen halber verschie¬
denes und zu gegenwärtigen kecu ^ ü -; Behaubtung besonders ein¬
treffendes heylsamblich verordnet / und zwarn unter anderen § .

Wo auch einiger Lhurfurst / Furst / oder Staudt einigen Man¬
gel oder Beschwehrd hätte / - so ihm ungebührlich vorn Lannner -
Gericht begegnet wäre / soll und mag eil ! jeglicher seine Pe -
schwehrde den verordneten Oommilliarijz auss den um Tag ivlarcii
zuschicken und zu erkennen geben / die sollen sambt anderen Viüca -
roren derhalben Befelch haben / ein gebührlichs Einsehens und
Kesormacion ZU thuen .

Es finden sich ebenfals Überdas Viliracions - Weesen weichere
heilsahme Erwehnung - und Verordnungen bey nachgefolgten
Reichs - Abschieden zu Kegenshurg Jahrs 155 / . § - 7z . 74 . 75 .
und 76 .

Reichs - Abschied zu y ^ Zahr 1557 . § . 4 .
Reich6 - AbschiedzU ^ uZ8bur§äe ^ nno i ; 66 . § . 79 . 80 . 81 . 85 . 8L /
Reichs - Abschied zu KeAensKurg Jahrs 1594 . § . 9 / . K98 .

Und Reichs - Abschied zu ^ egcnshurgIahrs 1598 . § 59 . und 60 .
Bey obgemelten jüngeren Reichs - Abschied zu KeZemhm g vom
Jahr 1654 . ist§ - iZ7 « beliebet / daß nachcxpcäürtenundauSdem
Weeg geraUMbttN alten Kcviüons - Sachen die oräinairic Vj / icaci -
ones wieder eingeführt / und alle Jahr Inhalts der Lammer - Ge -
richls - Ordnung fort gesetzet / auch weilen von /mno i z8r. . also in

70 .
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gesetzet / auch weilen von ^ nno 158 :. . also in / O . Jahren keine
orcliuLl -j ViiicLriones und ^ evitiones gehalten worden / bey be¬
vorstehender ersten exnaoräinari Visicarion des Kammer - Ge¬
richts von Kayserl . Lommilläriis und der äe ^ mirten Khurfür -
sten und Ständen Abgesandten ein gewisses äcllelNL verglichen /
und in des LhurfürstenvonMayntz Lantzley aufbehalten auch
demselben in Beschreibung zu solcher Jährlicher oräinari Visita¬
tion beständig nachgegangen werden solle .

Z . 1 ^ 4 . istaber verordnet / daß das ^ nnoisiz . begriffene / und
unter währendem damahligen Reichs - Tag vorbrachte von Sr .
Kayserl - Majestät und Ständen des Reichs biß anhero noch nicht
zurVollkommenheit gebrachtes Lonccpc der newen Kammer - Ge¬
richts - Ordnung bey nechstkünfftiger Vilicarion mit Zuziehung
und Vernehmung der ^ llessom / wie auch etlicher erfahrner Kam¬
mer - Gerichts Ntocuracorn und ^ ävocaren berathschlagt / rcvi -
ciirtzugleich alles dasjenige / was bey selbigen IahröReichs - Tag
verglichen und verordnet / eingetragen und das gantze Werck ^ rT -
^ ararorie mit Gutachten also eingerichtet werden solle / daß man es
auf nechstkünfftigen proroZirten Reichs - Tag völlig erledigen
könne .

Die jüngerer exnaoräinariVillcLnons - Oc ^ ucanonVon Reichs
wegen ertheilte 1nllruLlion , uird solcher gemäß von denen äe ^ urix -
ten VilitÄtoriduZ erstatteter Bericht vom Occcmdris 171 ^ . be¬
scheiniget / daß / und wie sorgfältig man bedacht gewesen die or -
äinari vilitLnones des Kammer - Gerichts Reichs - Abschieds -
mäßigwiederumb auf / und in ordentlichenGang zu bringen / durch
nachgefolgtes Kayserliches allergenädigstcs Lommillions - ve -
crccvom ^ 4 ^ " ^ 27 1719 . , soden 26 ^ u selbigen Monaths aä Oi -
ÄLruram gelangt / erklähren Se . Kawserl . Majestät F . ferner /

Sie könten die von so graumer Zeit ins Stecken gerathene oräi -
nari Vilicacioncs und Koviüoncs nichtanders / als einen norahlen /
und solchenMangel ansehen / wodurch / und zwar in dem ersten bey
abgehender so hochnöthiger Aufsicht / alle vorhin mühsam errich¬
tete heilsame Ordnungen ins Wancken gesetzt / in dem andern aber
dem sullitz - Wesen das ohnentbehrliche leztere Lonr ^ Iemenrum be¬
nommen würde / sie wollen also auch dieses kunQs genaue und eyf-
ferige Behertzigung mit / und neben andern Reichs - Tags äelike-
ranäis angelegentlich erinnert haben / und darüber zumahlen Ka¬
none kloäi bald möglich eines statt - und standhafften Reichs -
Gutachtens erwärtigseyn . n In
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In beyden lezteren Kayserlichen Wahl - LapiculLciOnen ärc . 17 . § .
z . scleg . ist wiederumb dieIährliche Villcarion desLämmer - Ge¬
richts höchst nöthig angesehen / beliebet / und fest gestellet / dabene -
ben auch dessentwegen viel nützlich - und schönes vermeldet / aber
all diesen nützlich / schön / und heilsahmen Verordnungen und
Verabredungen unangesehen ist es mit würckliger Vornehmung
deren Vjlicacionen des Lämmer - Gerichts von Zeit erster deren
Anordnung sehr schwehr Hergängen / und deren wie in Loi ^ orc
donttimnonum LametLÜnm zu ersehen / gar wenige / im vorigen
gantzen ä ^ culo nicht einige / und die leztere darzu noch auserordent -
licheimIahr i / rz . mitgrösterMühezum Stand gebracht wor¬
den / aus diesen und mehr anderen sonder Zweiffel sehr erheblichen
Ursachen ist vermutlich auch die von jetzt Regierender Sr . Kays .
Majestät bey der Wahl dessentwegen allergnädigst
geschehene Zusag biß dahin unerfüllet geblieben / und dahe derglei¬
chen Viücacion des Lammer - Gerichts auch vielleicht noch so bald
nicht vor sich gehen dörffte / so folget ja von selbsten / der natürlich -
und rechtlicher Ankeithung nach / daß weilen die Vibcacorcz Se .
Kayserliche Majestät und gesambte Reichs - Stände nur re -
s)> Ltcnciren / währenden sotbanen Viiicarions - Stillstand und
Hinterbleibung in vorgemelten Fällen äcicommirrencesöc
sencacos , mithin aci Lc Lomicia so gewisser Und UNgezwel -
felter der Kecurlus genohmen werden könne / und müsse / wohe
sonsten das Lämmer - Gericht wie in gegenwärtiger Sachen ver¬
suchet worden / durch Überschreitung der mit gewisser Beschrän¬
kung ihm anvertrawter bloßer juüitz - ^ ämimlstÄrion , der denen
Revisoren gebührender Lognirioii , und gar der aci poceltarem
gi8 laroriam LL surL allein gehöriger ^ uiisäicAion ohne
Einsehen und Schew sich anmassen / mithin denen Reichs - Stan¬
den ihre gerechtsame Privilegs , undFrea ) heiten ohne einig überblei -
bendesRettungs - Mittel benehmen / oder doch wenigst selbige bis¬
herigen deren Besitzes bis aufeine so bald vielleicht noch nicht vor¬
gehende Vilülirion gäntzlichentwehren könte / und darzu von de¬
nen selbst / so erwehntes Lämmer - Gericht bestellet / und diesem
eine beschränckte suliräiLtion anvertrawet / der Weeg eröffnet /
und gebahnet würde . .

Daß nun aber so wenigSeiner Kaysirl . Majestät als gesamb -
ter Reichs - Ständen Gedancken und Meinung dahin abziehlen
körine / sondern vielmehr allezeit besonders aber bey vorwah¬

renden
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curl 'u8 aä L ^ tarcm Sc Lomicia UNbeNvhmeN ftye Und bleibe / ist
daraus noch klahrer und handgreifflicher abzunehmen / daß dieVi -
ircLcorcs nicht weniger / als das Lämmer - Gericht all habenden
Gewalt / Macht und ^ m-isäiÄionvonSr . Kayserl . Majestät
und gesambten Reichs - Standen erlangen / und erstere über ih¬
re Villracionö - Verrichtung den unterthanigsten Berichtzuerstat¬
ten schuldig seyn / nach deren vorgangenerUntersuch - undBegneh -
MUNg aber die ViücaciouS - Abschiede Vim I . c§i§ Sc LonÜicucionir
UnlvcrsaliL erstlich erlangen / ja was noch mehr ist / seynd
die Vll 'icLroics in Krafftobgemelten Reichs - Abschieden / beson¬
ders zu vom Jahr 1555 . beyvorwahrender Viüracion
in wichtigen Sachen anzufragen und zu berichten angewiesen /

Daß solches also auch befolget seye / ist zum UberfluS / zuge -
schweigen mehr anderer bey denen Reichs - Handlungen vorfindli -
cher Dcriuälciorum , auß dem bey des Lämmer - Gerichts Viüca -
rion vom Jahr 1581 . ertheilt / undvom luliano ^ LZeussorK
60 -^ .^ 6/r -n . /) . Z57 . beygedrucktem Decreco zu
verlesen / und weilen dieses nicht allein zu Bewahrung obigen
Grundsatzes deS Kccur8U8 aä L -csarcm Sc Lomicia hauptsächlich
cintrifft / und dienet / sonderen auch den in gegenwärtiger Sachen
einzugehenden Weeg anweiset / so haltet man nicht undienlich
selbiges samtdem ^ cxcu bes. ^iLAcnhortt wörtlich dahier einstiessen
zu lassen .

81 mgU 08 clam compromirricur , cum clautulä rcmorä Appclla -
cione , Sc cerrum clt ^ ppcüaciouem a Senrenria compromillariorum
locum non hahcre ^ gUXl irur an Kcvilio locum hahcac . Inciäic ha: e
(ZuLÜio in Viücacione Lamers faöta /znno 8 i , tcä Domini Vist -
racoie8 clum causam remiserum aä Impcrarorcm , ä guo Dccilio
huM () uXÜionj8pcrenäa cllec , ste haben dm I ^ stunii jam äiLti
anni 81 . folgenden Bescheid geben :

In gesuchter Kevitiom - Sachen ^1 . v . gegen Bürgermeister
und Rath zu k . . . . in puncto eingewandter prLMäicial - Lxcepcioy ,
ob nemblich in dieser compromils - Sachen die gesuchte Keviüon
statt haben soll / geben die Herrn Kayscrl . Lommiü'arien und Kc -
vitores auß sonderen bewegenden und wohlbedachten Ursachen die¬
sen Bescheid / daß solcher eingefallener Streit an die ' Römische
Kayserl . Majestät Unseren Allergnädigsten Herrn zuvorderst zu

n gelan -
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gelangen / und Ihrer Kayserl . Majestät allergnadigsteErkläh -
rung / mit Rath gemeiner Ständt des Heiligen Reichs darüber
zu erwarten nöthig / wie - an sie die Herren Kayserl . LommiÜL -
rü und ^ evi lore8 Ihrer Kayserl . Majestät davon gebührliche ke -
länon zum förderlichsten thuen wollen / und soll alsdan nach er¬
langter Kayserl . Erfahrung in dieferSachen ferner ergehen was
recht ist / und wird derentwegen dem Herrn Lämmer - Richter und
Besitzern / wie auch beyden Partheyen selbsten / von wegen Ihrer
Kayferl . Majestät und gemeiner Ständt aufferlegt und befoh¬
len / in dieser Sachen immittels / biß daß solche Kayserl . Er¬
nährung erfolgt / allerdings still zu stehen ;

Daß solchemnach der kecurütt aä La : 52rcm Sc Lomiria auch
cerco moäo ^ und vorangeführter maßen in juüitz - Sachen in
beständiger odlervantz und c^ nociöiLNÄ ? 1LXI gewesen / ist ferner
auß des von Ivlolcr ttillorisch - und Rechtlicher Betrachtung des
Kccnr8Ü8 , als wohl bey mehr anderen ? ul) Iicillen / des mehreren zu
verlesen / ^ mkor der kurtz - und gründlicher Bewehrung / daß
der Kccurlu8 36 Lomicia auch in jullitz - Sachen / so vor denen
Höchsten Reichs - Gerichten venciürt werden / denen Ständen
des Reichs in gewissen Fällen / in ŝ ecie aber in der Luseckc ^ daler
Sach dem Landgräfflichen Hauß Hessen nicht pi ^ ckr ^ rt werden
könne / bey obgedachtem von I^ ucioIK' Lommencacione äMemacica
beygedruckt / vermeldet ? , izi . daß solches ein gantzes ä / i ma von
Lxem ^ üs und krTjucdciis bestärcke / deren selbiger auch verschiede¬
ne / so in frischen Andencken gewesen / anführt .

Von Seithen Seiner Lhurfürstl . Durchleucht erinnert man
sich eines fast dergleichen sehrmerckwürdig / unddahero hierbey
zu vermelden dienlich befundenen l^ uclicii auß eigener Beschicht
deöErtzstisstS / daß / als in Sachen von l-locräe und Konsorten
von LotL wider die Gebrüder und Gevetter von I^ oercie beym
Kayserl . und Reichö - Lammer - Gericht im Iabr 1660 . eine / da -
mahligenHerrnLhurfürstenzu§öln ^ Lxim . » cin . undaufdessen
Anstehen ernewertem krivilegio kie non a ^ ellanllo widerige und
nachtheilige Urtheilanmaßlichabgefasset / mithin solcher gemäß
die Lxecucion commirciret gewesen / höchstbesagter Lhurfürst
sich dagegen bey Seiner Kayserl . Majestät höchlich beschwährt /
und dabeneben auch zum Lhurfürstl . ( ^ ollegio seinen l< ecur5 ge -
nohmen / worauff dieses beym Reichs - Tag zu l( c§enLdur§ nicht

allein
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allein das .Cammer - Gericht in empfindlichen Termins abge¬
mahnet / sondern auch eins mit besagten Herren Churfürsten zu
Cölln an Seme Kayserl . Majestät eine nachtrückliche Vorstel¬
lung übergeben habe / wodurch Höchst - Dieselbe nacheingehohl -
tem Bericht 'crwehnten Cammer - Gerichts prLÜäcoren und ^ llcr -
loren bewogen worden / selbigen den 20 ^ n ^ unü i66l . allergerech -
tigst zu retcrwixen / daß ihrer Bitt in so weit zwarn Statt gegeben /
und den überschickten Bericht / Weitläuffigkcitzu vermeiden / zu
keiner Lommumeacioo gebracht / darneben aber sie erinnert / und
ermahnet haben wollen / daß mit Erkennung ferneren proceü in
dieser Sachen an sich halten / sintemahlen da Lhur - CöllensAebd .
weiter umb ander wartige ^ lanmenemiLm ihres habenden krivi -
legu äe non L ^ ^ eÜLnäo anruffete / sie von selbsten ermessen wür¬
den / daß Se . Kayserl . Majestät Ihro dieselbe nicht versagen kön -
ten / immaßen dan aufnäheres Anruffen Höchstbesagter Seiner
Churfl . Durchleucht den 24km ^ Lrcü 1662 . an Cammer - Rich¬
ter / ptTliäenren / und Beysitzer ein scharsseres Kayserl . Schrei -
ben abgangen / das Churfurstlich - Cöllnische Privilegium äe
non Ä ^ eltänäo dem letzten Reichs - Abschied / und denen Reichs -
(^ onliimrionibus gemäß / ohne weiteres äcrusiuliren / seinem klah -
ren buchstäblichen Inhaltnach / gebührendzu beobachten / und
darwider / obngehindert letzthin eingewendeter ^ louven / den
Herren Lhurfürsten in der KorKscher Sach keineswegs zu be¬
schwähren / sondern mit ferneren procetlen durchauß an sich zu
halten / sintemahlen Ihro Kayserl Majestät relolvirt / Sie
auch Ihre Wahl - L ^ irulLciou dahin verbinde den Herrn Chur¬
fürsten bey diesem Privilegs , und allen desselbigen Inhalt / kräff -
tiglich zu mauureniren / in dessen Louformirat dan ferner Seine
Kayserl . Majestät auf das vom Cammer - Gericht mit weiterer
gleichmäßiger Anmaßung erlaßenes k/lanäarum po- uale äcexe -
(jucnäo 8 . 0 . denen ungeordneten Lxecurions - Lommilläri ^ aller¬
gnädigst und gexechtigstielcriküret haben / daß / gleichwie die in
dieser Sachen ans Cammer - Gericht ergangene Kayserl . Klom -
roriL nicht zu Schmählerung desselben juri 8 äiÄion , sondern allein
zu Handhabung mehrgemelten Privilegs cleuou ^ ellLnäo , als
worzu Höchst - Dieselbe so wohl / als aller anderen des Heiligen
Reichs Standen habenden Privilegien / Rechten / und Gerech¬
tigkeiten / Vermög des Reichs - Abschieds / Frieden - Schluß /

o und



^ -4

und Kayserl . Wahl - LL ^ iculätion verbunden / gerichtet gewesen /
als habe mehrgemeltem Lämmer - Gericht umb so vielweniger
gebühren wollen / denaußgangenenKelcri ^ cis zuwider hierin zu
Verfahren / und dergleichen beschwähr - und nachdenckliche 5xe -
curious - ? ioccl8 zu erkennen / auch Höchstbesagte Seine Kayserl .
Majestät / nach Anleitung des Heil . Römischen Reichs Sa¬
tzungen / nicht entübriget seyn können / nicht allein wider den
von Korü die Kayserl . Lnarion Lcl viäenäum Lcauäienäuin te inci -
äiile in ^ oLnam privilc ^ io insercam zu erkennen / sonderen benebtns
auch an ste Oommillarien den Befehl ergehen zu lasten / daß besag¬
ten vonSr - Kayserl - Majestät in Sachen ergangenenBefelcheren
und Erkäntnusten sich bequämen / und der denenselben zuwider ih¬
nen von mehrgedachlen Kays , und Reichs - Lämmer - Gericht zu
5j) e )N' aufsgegebenen Lxecucions - Lommillron gäntzlich enthal¬
ten / und derselben alles des angemaßten Im ^ eci aoren beschehen -
den Anhaltens ungehindert / keineswegs unterfangen sollen /
deme dan die untertbänigst - schuldigste Folg geleistet / und die
angemaßte Lamei -al - Erkäntnuß unexc ^ unt geblieben / wie

^ - 47 - solches alles die Beylagen ädl . 47 . biß ^ . z ^ . incluliveaußführ -
uüzuc lich bewehren .

5 -- - Es ist zwarn im Iabr 1 / 2O . ein nachmahliger Versuch gesche -
jnclul . hen / obgedachte anmaßltche Lämeral - Urtheil vom Jahr 1660 .

zur Lxecmionzubefürderen / unddes Endtödm iOken /^ piibs ein
^ Lnäacum äc excgucnäo auf Weyland damahlige Se . Lhur -
fürstl . Durchleucht zu Löln Hertzog jole ^ b olemcnc selbst erkent
auch außgefertiget worden / welches vermuthlich daher gerüh -
ret / oder daß derzeitige pr ^ liäenc , und ^ llelloics des Lammer -
Gerichtsüber obgedachten Vorgang nicht gnugsamberkundiget
gewesen / oder geglaubet haben / daß nach Abflieffung so vieler
Jahren die Nachricht mit denen über diese Sach benachrichtigt
underkündigtgewesenenLhur - LöllnischenRathen / abgangeu
seyn würde / welch - letzter Fall sich dan auch in der That begeben /
und es dardurch das Ansehen gewonnen hatte / daß der vorgehab¬
ter Kunstgriff schier gelungen wäre / wan nicht die von ttoeräc sich
gemeldet / undmanvorerwehntein derHoff - Lantzley - KeZillr-arur
vorhanden gewesene / durchs Feuerder LomVäräirungaberver -
zehrteNachricht im Lhur - Löllnischen ^ rckivio aufgesucht / auch
vorgefunden hätte / worauf dan die fernere newerliche Lameral -
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Anmaßung Sr . Kayserl . Majestät ^ rl dem SechstenAllerglor -
würdigsten Andenckens geziemend vorgestellt und von Höchst -
Deroselb nachvorgangener derenUmbständcn gründlicherUnter -
suchung / undIhro darüber erstatteter Kelacion unterm 2 / tenoÄo -
bri8i / 2i . an mehrbesagten Lämmer - Gerichts Herrn Richter /
rrLÜcienc , und ^ tleüorn ein geschärfftes nachmahliges allerge -
rechteste 6 kelcrij ? cum dahin ergangen / daß nicht begreiffen könten /
wie von ihnen in dieser an sie wegen des im Weeg stehenden ? ri vi ! c -
gliäe non /^ ellanüo keineswegs äevolvirter und von so langen
Jahren dafür bereits erkenten Sachen 6c novo aufdas vonLoi bi¬
scher Seithen bescheherre Anruffen habe verfahren / und der Aller -
höchstenKayserl . Macht durcheine blosielnünuLrions - korrnatirat
einig Ziehl gestellt / oder über den so offt / und in stiecic aufdie ge¬
genwärtige Sach erklahrten Umbstand eines Käyserl . ? rlvi 1 cgii
von jemand andern / als einemRömischen Kayser einige zumahlen
widerige Auflegung verfochten werden mögte / daherodan auch
ihnen allergnädigst bedeuteten / daß sie in dieser korKscher ? oüe§ -
üons - Sach mit all - weiteren Verfahren an sich und zuruck hal¬
ten / und derenthalben weder die ttocräische ^ goaros , noch des
Lhurfürsten zu Löln Lbdn / oder sonsten einigen Stand des
Reichs mit Lxccucions - und anderen Verordnungen nicht belä¬
stigen sollen / wie solches die Beylag tük» 1̂ . zz . bescheiniget /
welchem dan auch schuldigst - unterthänigst nachgelebt / und biß
dahin weiter nichts ccmiret worden .

Es kan und muß annebens das Preyßl . Lämmer - Gericht / so
weniger befrembden und mißdeuten / daß die Stände des Reichs /
welche durch angemaßte null - und nichtige - Urtheile / der
Lämmer - Gerichts - Ordnung / erhalten - und gebührend ver¬
kündigten / auch zu befolgen anbefohlenenKayserl . privijeAien und
LanQionen / der Kayserl . Wahl - L ^ iculäcion , Westpfahlischen
Frieden - Schluß / oder andern Reichs - Lonllirmionen zuwider be¬
schwärt zu seyn behaupten / absonderlich / wan ihnen mit gleicher
Anmaßung und Widerrechtlichkeit der sonst gewöhnlicher / in de¬
nen Reichs - Gesäßen erlaubt und angewiesener keviüons -
Weeg verschlossen oder abgeschnitten werden will / die oräinari
VilÜLLioncs aber nicht vor sich gehen / denViam KecursüsLäLX -
tarem Lc Lomiria ergreiffen und eingehen / wo besagtes Lammer -
Gericht selbst / nicht nur in vorkommenden Oubüs vorerwehnter
maßen die Kayserl . und Reichs - veciliori einzuhohlen und abzu -

o L warten
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warten schuldig ist / sondern auch / wan ihm vom Reichs - Hoff -
rach vorgegriffen zu seyn vermeinet / oder sonst einOolMKu ^ u -
ri§cü <Äioni8 zwischen diesen beyden Höchsten Reichs -«Gerichteten
entstehet / solchenWeeg des l< ccur8Ü8 aä OomiciL beständig / wohl /
und unbedenklich eingehet / wie solches unter andern zu sehen .

Beym HuA8kul§ischen Staats - Spiegel Jahrs i / O2 . Mo -
naths t>lovembli8 p . 16 . und solgenden Jahrs 1 / OH . Münalhs
Ivlasip . 71 . Sodan in

4 . l . n . i .
Dieses auch ebenfalS bewehret die in der l ' eclclenkui Zischet

Sach im Jahr i / OH . den 26 ^ ^ u ! ^ ibeym Reichs - Lonvcuc von
besagtem Lämmer - Gerichtcingewendete / und daselbst den 18 .
5epremhli8 selbigen Jahrs inrer MLccriL8 äeliberLnäaZ gebrachte
Vorstellung /

Dergleichen pr ^ jucliciL würden in grösserer Anzahl vorzu¬
bringen seyn / wan denen ^ 6n8 publica weiter nachzusehen /
die Zeit erlaubete / zumahlen man von der / zu wenigem Ruhm
des suüitz - Weesen gereichender Begebenheit des Lämmer - Ge¬
richts / wo ein Theil desselben zu der Reichs - Versammlung / der
andere Theil aber zu Sr . Kays . Majestät un mrtteldahr den Kccui-8
genohmen / und auferfolgtes inliuium jüngere ViiniLcioQ Vorge¬
hen müssen / weitlauffigeErwehnungzurhuen / sich entsetzet .

Gegenwärtige Hochlöbl . Reichs - Versammlung wird sol -
chemnach dermahligen Lhurfürstl . Kecur5Ü8 ^ Befügnuß und
Nothdurfft auß vorhergehender GeschtchtS Erzehlung umb so
mehr erleucht anerkennen / wan Dieselbige in beliebige Erwegung
und Nachdencken zu ziehen sich gefallen lasset / «

Was maßen erstlich allen von Seithen Höchsterwehnter Sr .
Lhurfürstlicher Durchleucht Rechts - begründet - eingewendcten
Vorstellungen unangefehen / die Lxccgcio toii ^ ulircZLÜ8 bey
seithgesetzetundverworffen / mithin Höchst - Dieselbe per Salmm
an das Kayserl . und Reichs - Lämmer - Gericht gezogen werden
wollen / da doch dasselbe so wohl durch den Westpfählischen
Frieden - Schluß / die Kayserl . Wahl - L2pirul2ciOne8 , Läm¬
mer - Gerichts - Ordnung / und jüngeren Reichs - Abschied /
als auch per Keceüum Vilic3riom8 noviüiMXäe ^ NN0I7Iz . § . 9 . ,
austrücklich angewiesen worden / die Privilegs 5 camum , und
hierunter insonderheit die ^ uürcgarum genau zu beobachten /

gegen
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gegen die Kurfürstliche / Fürstliche / oder Fürsten - mäßige /
oder andere Rechtliche Außträgekeinenerocels zuerkennen / und
dardurch die crstere lull ^ ien zu vernichtigen / sondern dafcrn
dergleichen von denen Partheyen durch ohngleiche Erzehlung er¬
schlichen würde / solche auf der Ständen des Reichs / soeöan -
gehet / geziemende Vorstellung ohne verzuglichen Anstand wie¬
der abzuthuen / und den Verbrecher / so wohl die Parthey / als
Anwaldt / welche sothane ? ioce 5s ungebührlich außgebracht /
nach Besindung des Unfuegs oder auch freventlichen Vorsatzes
in die Unkosten und Strafffälligzu erklähren .

Run siyndzwarndie ? >.ih ! icillen überden Ursprung des sucücii
^ uKleZLlum , also genennet von dem gemeinen Teutschen Wort
Außtragen / daß vor selbigen einiger Reichs - Ständen Irrungen
und Rechts - Händel beygelegt / oder entschieden / und außgetra -
gen worden / nicht einer Meynung / indem / wie bey kumelm o aä

Uuü . ? . r. . Oilleic . I . r. 69 . und vielen dabey angeführten
ckorkn zu verlesen ist / einige auß der alter Teutscher Freyheit / daß
ein jeder von seines gleichen mäicirt worden / und verschiedene
von Zeiten des grossen Imcricgm nach Kaysers knäciicill . Ab -
sterben Herleithen / andere aber Kayser ^ laximiliLnoi . zuschreiben /
alle / oder die mehreste jedoch stellen außer Zweiffel / daß sothane
Außträge zuZeiten höchsterwehntenKaysers ^ LximüiLni würck -
lich in Übung / und hergebracht gewesen / darüber aber beym
Reichs - Tag zu im Jahr 1495 . eine förmliche Ordnung
errichtet / mithin diese nach und nach vornemlich auch im Jahr
1555 . beym Reichs - Tag zu Augsburg verbessert worden seye /
gleich dan dieses die Kammer - Gerichts - Ordnungen selbiger
Jahren gnugsamb bewehren / und ist auß letzterer besonders an -
zumercken / daß ? . 2- . ric . 4 § . 4 .

Deren Khurfürsten und Fürsten Außtraglichö - Recht ihre
§hur - und Fürstliche Freyheit benennet werde / selbigen aber
sothane Freyheit oder jus ^ ullrcgLrum zu gebühren / und dieses
vom Kammer - Gericht genaw zu beobachten / dabey vielfältig
erwehnetund verordnet .

So dan l' . z . rir . 54 . § außtrücklich vernreldet seye :
Daß Seine Kayserlich - und Königliche Majestäten sich mit

Lhmfürsten / Fürsten und Ständen / und diese sich mit Ihren
Kayser - und Königlichen Majestäten solch - errichtete Ordnung
also zu halten und zuvollenziehen vereinigt und verglichen haben /

l> ein -
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einfolglichdabey einpLÄmnrccijNocumdluc iuäL ohliALwrium ,
so anderst Nicht / alsmumojiLiciumconseulu , ausgehoben wer¬
denkönne / unterlauffe / darüber aber dem Lämmer - Gericht so
wenig einige Erkentnuß / alslurerbrecarion gebühre .

In InÜrumeuro ? acis ( t^ lLheo - äuecico ) ahrs 1648 . stynd
gleichfalödiese 5ormLliL enthalten und bey einigen 56 .

( ^ cerL in Hulico non minus ^ uämin ^ amei-Llm ^ criLlisfuäi -
cio Privilegium , ^ rimse InüanriX , ds! 6 . /cuürcgLrum chu' L , Lc
plivilegiLÜcnon ^ ^ ^ cllanclo Lcacibus Im ^ erii illibara sunco , ncc
^>er tVlanüm-r , Luc Lommilliones , auc / cvocaciones , auc c^ uovis
2Ü0 moüo rurliLnror .

Bey jüngerem Reichs - Abschied Jahrs 1654 . lOZ -
Seynd Lämmer - Richter / viXÜcleur und Beysitzer mit nach¬

folgenden Worten angewiesen / bey ^ üminiürarion der heylsa -
men suüitz / so wohl die ärLmmr und Gewohnheiten / als die
Reichs - Abschiede vor Augen zu haben / und wohl zu beobachten /
undinden SchranckenderLammer - Gerichts - Ordnung sich zu
halten / darauß nicht zu schreiten / die erstere luti -mri ^ und Auß -
trage bey Erkennrmg der proceüen fleißig in Acht zu nehmen / was
dargegen Vorgängen / wieder abzuthuen / vors künfftige die Vm -
lacorcs dergleichen erster Inüancien mit geziemender Straff j) ro 2r -
hicrio suüicis anzusehen .

Es wird nicht weniger vorerwehnter maßen inletzterm Viüra -
rions - Kecets c! e / cuuo I / I ^ . / . 9 . außtrucklichvermeldet / daß
>16 . die sum Huümgämm genaw beobachtet werden sollen .

Bey denen Kayserl . Wahl - Lapimlacionen Kaysers ? crcl . iv .
jst ^ rr . 15 . sos. ^ rc . 17 . I. eo ^ . und Laroli VI . -zic . 18 . so dan beyde
Kayseren L ^ roli VII . Le l^' Lucisci besonders / ^ rc . 18 . § . 4 . allcrgna -
digstrngcsagt :

Khurfürsten / Fürsten und Stande bey ihrer Immccdcrat /
? livilcgjis6cnonL ^ '' eIl2n ^ o Lcevocanüo , so wohl in Livil - und
( ^ bimiuLl , als Lehens - Sachen / LlLiÄiouiskori , iccm sure
^ uÜregarum cam I^egalium , c^ uäm (üonvcuriouAlium , vel pami -
liÄl ium bey der erster Iuü2nr2 und deren ordentlichen unmittelbah¬
ren Richtern mit Auffheb - und Vernichtung dlk . aller deren biß
daher etwan dagegen / unter dl 6 . was Schein und Vorwand es
seynmöge / beschehenerLonrlaveuciou , ergangenen Kescri ^ ren /
lubidiconen / und Befelchen bleiben zu lassen .

Vorgchender so offt wiederhohlterInhalt bewehret handgreiff-
lich / daß dem Kayserl . und Reichö - Lammer - Gericht keines¬

wegs



Wegs zugcstanden habe / Se Lhurf . Dhlt . an dem Ihro gebühren¬
den / durch so vielfältige Reichs - Grund - Gesätze bestättigten jure

um zu beeinträchtigen / durch dermahligeBeeinträchtig -
und Anmaßung aber besagtenGrund - Gesätzen gerad zuwider ge -
hanblet / unddievorgeschriebeneSchranckenüberschritten / mit¬
hin gegenwärtiger Kecm§ höchst befugt und gegründet seye / wie.
solches auch des mehreren zu ersehen in ö . k . i< . ^ uhn . I ' lLÄ . äc
Aecurluaä dom . oh ärar . Im ^i . äeuegacLM lullauciam .

Es hat auch das .Cammer - Gericht occalioue exaäverlo vorge¬
schützter h . un . o . ^ uznäo imj ) . keine Anlaß nehmen können die
kxce ^ rioucs kori ^ utticgLlis zu verwerssen / oder also stillschwei¬
gend vorbeyzugchen / und die b . 5. widerrechtliche Urtheilen zu er -
rheilen / wan man nur in beliebigeErwegung ziehet / wie erstlich

kcr ? Lcem ^ ctt ^ h . ^ rc . I / . § . Z . verglichen und festgestellet seye /
Daß dagegen / mithin gegen die dabey denen Ständen des

Reichs zugelegt - oder bestätigte sui-Lüc privileoju. , worunter das
aus ^ uüi cALl um /^ rc . F . vornemb - und nahmentlich gezehlet
worden / keine jura LauonicL , vc ! Liviüa , ? rivi ! egia , 8cureuc ! L ,
velke8 ^ uäicarLüngeführet / noch platz greiffen / nochauch ^ L .
m ? oIH !lorio vel ? erirorio einige Inhibition , ? rocct§ , oder Lom -
mitHoneserkäntwerden sollen /

Einfolglichdardurchdieb un . L . gleichfalsaußgeschlossen seye /
und dieses umb dieweniger jemand befrembden möge / da aller
Geist - und Weltlicher Rechts - LehrerMeynung nach sothane bex
so wohl / als andere hcgL8 vel Oanones , so die Geistliche von dem
Weltlichen Gmchs - Zwang sonst befreyen / und gar deren kroro -
^ Llionem verbiethen / inLehen - Sachen ohnedem keinePlatz haben ;

Zweytens auch / wie in Lhurfi . Lxcepcionibus weitläuffiger
angewiesen worden / die Oitpoticio aHegLrXheAisaufdie heutige
Reichs - Verfassung nicht eintreffe / noch in 5 u ^ remo Oamei ^
luäicio in ulu seye / gleich solches nebst denen dabey angeführten
Vulceio , Qailio , Ulld Oeckero , mehr andere in kl Lxi Lc Orä . Lam .
erfahrene Rechts - Gelehrte / ^ ä vocacen / und ^ ssellores bezeugen .

LZ . -r . 6z . t7o ^ /- / ?r (7 ^ -^ .
/ . c . 2 .

<7o / . ^ / // . ^ ^ . 58 . // r ^
^ § . Zl . / . (7. 9 . I . Z9 .

2. . 19 . -r . » 4 . no .
Dan wan bey Bestellung der Privileg irter ^ ullrcgLl - lullantz /

oder aber bey der hierüber in Orämarione beschehener Eonütma -
üon die Meynung gewesen wäre / daß solche durch die auf die alte? r. Römi -



Römische Verfassung einschlagendc vilfoücioncm l . c§is umcas
übergangen werden könte / so würde solches in der alter / oder von
denen Beysitzeren selbst 16 lg . new - concipiirter Lämmer - Ge¬
richts - Ordnung / oder doch wenigst in einer so vieler hernächst fer - l
ner erfolgten Reichs - Lonüirucionen canguam Lxceprio 2 ^
crwehnet worden seyn / da aber hierin von dieser Außnahm kein
Wort vermeldet ist / sondern hingegen denen Ständen des Reichs
die in allen und jeden Vorfallenheiten / so die
Ordnung nicht außnimbt / gestattet worden / und über das vorge -
melteKays - Wahl - LL ^ irulacion ^ ic . i 8 . § . 4 . außtrücklich besaget /
daß es bey de !« jure ^ uüreALrum mitAufsheb - undVernichtigung
aller deren / biß daher etwan dagegen / unter was Schein und ^
Vorwand es jeyn möge / beschehener Lonr ^ vencion - ergangener ^
Kelcripren / iubldicorienundBefelchen bleiben solle / so muß esauch >
dabey so ungezweifieter sein unbeschräncktes Bewenden haben ;

Es hatzwarn umb des Lannner - Gerichts juvisälLlion undGe -
waltzuerweiterenvsnehemahligem ^ lUllorn v . l . uäo ! tl / /r
^ / / . § . ^ . ?r . 2 / . eine OUi: in6Ü0incerVjchiZ8mcchäca8 5c im -
meäl2cL8 gemacht / sodan wegen erstererdesLailu Meynung und
Zeugnuß bestättigt / letzteren aber das Leneücium I. . nn . cxces) ci8
^ ustregi8 verstauet werden wollen . ^

Eines theils kan aber die Gräfin von Vn-monä darunter nicht ge - i
zehlet werden / noch auch umb so weniger des selbigen zugelegt wer - ,
den wollenden krivilegü sich zu erfreuen haben / wosiemcäiäreim
Ertzstifft Löln gelegen - von selbigen ; auch LehenrübrigeGüther /
und Gefälle darab / nebst dem oluüuLlu haubtsächirch in An - ^
sprach zu nehmen sich angemaßet ;

Andern theils wird auch obgemelte viLiinLlion keinen Bestand !
haben mögen / indem dieLammer - Gerichls - Ordnungen sowenig /
als andere Reich 6 - LonÜicuuonc 8 davon die geringsteErwehnung
thuen / mithin es darunter heischen muß / ubilbcx non cMjngnir , nec !
N08 äillinAnereclcbcrnu 8 , einfolglich / da der ( ^ aü .18 Viänarnm inccr ,
exccpca pe ^ e ^ cm ä ^ oro ^ uüi egarum nicht vermeldet / derRechts -
Satz kintrisst / <) uocl exce ^ cio ürmec rcbuläm in non cxcc ^ U 8 . ^

Und beruhet es allenfals aufSr . Kaysert . Majestät / und des >
gesamten Reichs Occiüon oder Erkäntnuß allein / ob dieGrästn f
von Virrnonä meäiLNte ^irovocacione 3 cl üx ^ eäjÄam liebem nni -
crm Sr . Lhurfürstl . Durchleucht die Höchst - Deroftlb compe - ^
rirende Inüanriam b' ori ^ nül - cba ! i8 entziehen / und das Lammer -
Gericht jetztgedachter Gräfin widrigem periro vorzüglich vor an¬
dern Wittiben / oder Sachen in dieser aä pocettarem l . c§islLl :ori2m
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Lc sur ^ ajellaris zu entscheiden / oder zu incerpl-eciren gehöriger
Begebenheit / den Beyfall geben können / welches eine Frag ist /
so andere Herren Stande des Reichs ebensowohlinderleyVor -
fallenheiten betrifft / und worunter mithin wie vorgemeltellLulln .
und X4olec wobt auffgesühret habeii / ein Imerelle commune 8rL -
ruum , einsotglich auch Lalus llecucsus aä Lcrbuem SL Lomicia
vorwaltet / also daß das Cammer - Gericht weder der lurer ^ erL -
rinn , noch auch des Richterlichen Ambtö sich hierüber anmaßen
können oder sollen .

Xam bcuci tolius princi ^ is teu Im ^ eracocis ell llcgcs fcrrc ^ ira
2r cML 6olius ell LLiclem incec ^ rccari .

/ / . / . cs . V " (7s / .

d>Iec enim Lbtucclum cll , ur iäem inrer ^ ces 6c LÄüs , <̂ ui Lon -
äiroiv , imo nilli ! melius , c^ uiL nemo cerrjüs llc ^ em incei ^ rcrari
j^ orcll , cjuäm ejus llaror , cum lmc tcice ^ otbc carionem 2 <llüs veram ,
immecliacamLc ^ ivximam ^ acc^ ue 6c nulla ell ccccior incccj ) rerL -
rio , cjuäm L^ uce ab i ^ tomec 6cconccäcnre ,

/ -/ s . ^ cs . ^ ^-/s --7 .
Gleichwie nun dem Cammer - Gericht keine llorellas llebjzlL -

rociL ist zugeeignet / also kan dasselbe auch keine Reichs - Lonlli -
cuciones oder andere Gesatze imcrpccriren / sondern Wan darin
Zweiffel vorfallet / muß solcher an Seine Kayserl . Majestät und
die Reichs - Versammlung verwiesen werden / wie solches offter -
wehnter Frieden - Schluß / auch Kayserl . Wahl - LapiculLriones »
als wohl mehrere Villcarions - und Reichs - Abschiede außtrück -
lich verordnen / und ex llraxi im ^ erü der berühmte

/ . 6/es . <swohlanführet .
Dahero dan die Ke ^ lrcsenrLrio LamerX Sc (ÜXsacis weiter nicht /

alS Huoaä Otllcium ^ uäicis ^ illüä ^ ueaällucinccrcisLaubslimi -
rarum ZUVerstehen / aä sum ^ lLiellaris Lc wekecvaca Im ^ ecacocia.
aber keines Sinns zu erstrecken ist / und zu geschweigen mehr an¬
derer llcrcjuäiciocum ^ V0M ^ lLZcnborll angeführter Vi6carions -
Bescheidt äe 8 1 . klahr bewehret .

Es kan zwar « nicht verneinet werden / daß auch ein Richter
> die Gesäß außlegen könne / es ist jedoch solches äe utuäli k äoÄci -

nLli ^ nicht aber äe LurbcncicL imer ^ cecacionc zu verstehen / wie
zu sehen beym
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^ ^ 5 . E§* / / ^ . z . 5 / ^ r . 5 ^ . l ! .
Oder / wiemorefuo

/̂ . D <?c . 67 . -r . r. . schön erklahret /
Inrei ^ icrario alia eli L ^ ^ IicacivA , guX conüüir in I^ is aä bu5lum

Ä ^ ilicacionc , aliLex ^ oliciva , gUXestclubii 1ensu8 , iIlL ^ ull8 - Lon -
luicorum ^ ucbcum eÜ , bL -c rLncüm äu ^ eriorum , Quorum eli
Imperium .

§ . i . 6 .

Worauß dan der Schluß sich ergibt / daß / wan auch gar /
wie jedoch vor äeäucirtcr maßen / undbevorab / wodaölnttru -
rnLnrnm ? 2c . ^ cli: . / trc . , 7 . § . z . außtrucklich besaget / daßdage -
gegen keine sui -L Lanonica noch Li viÜL anzuführen seyen / mit Be¬
stand nicht bchaubtet werden mag / diL. ReichS - Lonliimrioncs ,
welche das privilc^ ium , oder vielmehr das jus ^ ulDebarum de¬
nen Chur - und Fürsten zugeaignet und bestättiget / vor Dubios
gehalten werden wolten / ob darunter die Witrrben nicht mit be¬
griffen / sondern ex b . u » . L . davon außgeschloffen seyen / deren
Erfahrung und Ime ^ iecarion Nicht dem .Cammer - Gericht / son¬
dern dem Kayser und Standen des Reichs / welche sothane Lon -
tticueion errichtet / und festzuhalten / auch zu volienzrehen per
? acIum mucuum mehrmahlen üi ^ ulirt / zu deren Festhalt - und
Beobachtung auch das Cammer - Gericht beständig angewiesen
undverbunden haben / alleinig ungezweiffeltgebühre / wie solches
des mehreren abzunehmen auß dem / so exLabl - iebLLi -ciL , t^ Ls -
caräo , äena ^ bnro , V ^ olino , lulcb . tvlil-Lnäa Undanderen / 6ai -
bola -^ xiom . 14 . behaubtet .

Welches nebst deme so im WestpfählischenFrieden - Schluß
^ rc . ; . § . 55 . als wohl in verschiedenen Reichs - und ViiiracionS -
Abschieden rarione Dubiorum , vorerwehitter maßen / und sonst
länqsthin verordnet gewesen / durch besagtes lnllr . pacis ferner
^ ec 8 . § . L . festgestellet .

Laucieanr , bcil . ärLrusIm ^ . ünc concraclit ^ ione ^ urc5uül -3 ^ ii in
Omnibus äcliberacionibus lu ^ cr d^ ebociis Im ^ ciii d>! b . ^ iXtcrcim
ubi be ^ es kerenÜL vel incei ' ^ rLcanä ^ .

So dan in der Wahl - LLj) imlLcionIhro jetzt Glorwurdigst -
Regierender Kayserl . Majestät in oberwehntem /^ rc . x . / . 5 . deut¬
lich erklahret worden ist / dergestalten / daß auch so gar Höchst -
Diesclbe keine newe Ordnungen und Gesätze im Reich machen /

noch
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noch auch allein die Interpretation deren Reichs - Satzungen und
Frieden - Schlußes vornehmen / noch dergleichen Dero Reichs -
Hoffrath / oder Lämmer - Gericht gestatten / sondern mit ge¬
samter Standen Rath / und Vergleichung aufReichs - Tagen
damit verfahren / zuvor aber darin nichts verfügen / noch erge¬
hen lassen wollen / als welches sotchenfals ungültigundunver -
bindtlichseynsoll .

Wogegen dahero auch nicht erheben mag / daß newerlicher
Dingen / oder sonst in ein - oder anderer Laula Vicluarum beym
Lämmer - Gericht vielleicht etwa verfahren undgeurtheiletwor¬
den seye / zumahlen wan auch deme so seyn solte / wie doch nach
Zeugnuß obgemelten Oailü und andern Lameraliüen nicht zu
glauben / dieses anderst nicht luxra verba Lapitularionis , Lc Irl -
llrumeuci pacis ^ eUpbalicT , als proadusu , Und Vor Ungültig /
und unverbindtlich / oder dahero auch allensals allein ex proro ^ L -
ciouc , auc conl -°r>lu salcem cacico partium geschehen ZU seytt UNtb so
mehr Rechtlich davor zu halten ist / da so . pri6 . plotmau in seinem
Iv1o6ocouüicucncli proccllum ^ ullregarum ^ ppencliccaä burw
nicht nur von seiner Zeit / sondern auch ex äemcuciis Lameralibus
Larrbii Lc 8cileri Verschiedene prL ) u6icia Lc 8enccr>ria8 , daß das
Kayserl . Lämmer - Gericht von dannen ab / undacl korum ^ u -
ÜrcALlcaucprimX lnllanriL , cum conäemnarione in expcnlas zu¬
weilen / mehrere Wittiben außtrücklich verwiesen habe / ange¬
führt / und beygefügt hat ;

Des Lämmer - Gerichts surisäiAjon in dergleichen Lauüs vi -
äuarum zu prorogiren / und das Privilegium kori ^ ulireAalis Fhro
aufeinige Weise entziehen zu lassen seynd Se - Lhurfürstl . Durch¬
leucht aber gantz und gar nicht geneigt / sondern gleichwie Höchst -
Dieselbe zu Abwendung eines gemeinsamen Beschwahrs und fer¬
neren prX )' uclicü in Sachen der Gräfin vou Vebleu gegen derglei¬
chen anmaßliche Lameral - Erkäntnuß das Kcmeäium Keviüonis
an Hand genohmen haben / diesem auch vom Lämmer - Gericht
selbst äcfcrirt worden / also tragen Höchst - Dieselbe dermahlen
geziemend darauff an / daß Se . Kayserl . Majestät mit übrigen
Lhur - und Fürsten / und Standen des Reichs eingeklagte des
Lämmer - Gerichts angemaßteErkantnuß und Urtheilen zu cassi -
rm / UNd Vor Unkräfftig zu erklähren / oder juxca Lapiculacionis kor -
malia ^ aufzuheben und zu vernichten / vors künfftig auch / die

(^ 2. Reichs -
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Reichs - (^ onllitMloucsm ^ unÄo ^ üllreALrum Lc Kcviüouum ZN
äeclattren / und allenfals zu iurcr ^ l-cciren / nach Maßgab des
VidcaciouS - Oecreci c! e ^ uuo 8 1 . aber daS LaMMkr - Gericht UNd
von selbigem vielleicht Lommicrirende / daß indessen solches schul¬
digst abwarten / und mit all - weiterer dergleichen Erkäntnuß
und Verfahren zucken und einhalten solle / gerechtest anzuweisen
geruhen wolle ! , .

Welchem allem annoch hinzu kombt / daß unbefugt klagende
Gräfin 26 llcucücium - cirarÄ? I . egi8 , wan auch hierdurch die
luckancia kori ^ u ^ regLli8 , wie jedoch nicht eingestanden wird /
außgeschlosten werden könte / sich nimnrermchr ĉ uLlidciren
möge / in Erwegungdaß Ihro an Stands - mäßiger Unterhal¬
tung / besonders / wan mit etwaigerBescheidenhert / und deren
Umbständen Erwegung zu Merck gehet / die Nothdurfft nicht
ermangelet / mithin sie unter die Zahl deren Versöhnen nicht ge¬
höret / denen in Betracht ihres mi lei-abilen und bedürfftigen Zu¬
stands der kecmlm aä Im ^ cracorem hat vergünstiget werden
wollen / oder durch etwa erfolgende Kayserl . und Reichs - Er¬
nährung vergünstiget werden mögte / immaßen solches alles
nebst Seiner Lhurfürstl . Durchleucht besagter Gräfin abgeleb¬
ter Ehegemahl und ^ urdoi- , auch deren Rechten nicht weniger
als Reichs Grund - Gesäßen vollkommen erfahrener Herr
Grass von Vilmonä , nach Anweisung deren Lameral - ^ Aen /
gegen die Gräfin von vedlen mit all - erdencklichem Nachtruck
und Erster behaubtet / mithin dardurch seiner hinterlastener Witti¬
ben hierunter solche Zieht und Maaß gestellt hat / welche zu über¬
schreiten dieselbe keineswegs befugt seyn mag / wie dieses i .
A mit klahren Worten anweiset :

() ul8 enirn ästernadicuriäem ^ u§ ddi äici ^ c^ uoä aliis dixir ,
vel äici cAccir ?

Es ist auch unverneinlich / und in denen Reichs - Satzungen
besonders aber in der Lämmer - Gerichts - Ordnung unumbstoß -
lich gegründet / daß die chirdäiAio Lamerads gegen die Stände des
Reichs ^ er Viam dlLndaci anderst nichtsunöirt seye / als wan das
eingeklagte k ^ Lkum aufdie bekantc vier Fälle / und also aä lvlLncla -
wm üne 0l2u5ul2gua ! i6cirt ist / da nun in untergebener Sachen
durch anmaßliche Ertheilung eines IvlauäLtt cum Llausulä das
Lämmer - Gericht selbst offenbahr an Tag gelegt / und erkant



. > hat / daß kein KiLndarum line Olausula platz finden möge / so er¬
gibt sich auch die Folge / daß mit Beyseithsetzüng des sudicii ? eu -
dalis ^ ulireZLlis gemelteS Lämmer - Gericht ex OefeHu ju -
risdiLliouis sich umb dirweniger einiger Erkentnus in Sache ! ,
anmaßen können / einfolglich der gantzer ? roceüus wan auch kei¬
ne andere Ursachen vorhanden waren / wie doch bereits oben an¬
gewiesen ist / und ferner hierunter folgen soll / ex Koc solo Ta¬
pire incompercnriL eins mit der angemaster Urthkil denen Rechten
nach / gleichfals an sich selbsten null und nichtig seye / judex cuim
nullicerprocedic , c^ uLndo incompecens culicäenrcnuLM .

(7-r ^ ^ , , l . / / / . 19 . z . § . i . -r . 2, ,
Lc hinc 8enrcnriLm ab incom ^ erence larLm nullam elle Lllerunc

(üanonil ^ X Xgue ac LiviliÜX .
(7. (7/^ / 5-/ ^

r . . / / > . 2. . Z52 . .

^ x . / /> . ' 2. 8 .

r . /7> . r8 . -r . iz .
7 . -r 8 .

krrLlesnuIlltLces ^ uLcxdefeälu jul -i5diÄioni8pr0ccdunr , rcd -
, . duncZencenriam i ^ lo jure nullam , Lc ) udicacum drei uon ^ ocelk
I adeo , cnui ) udicLndi non bLlrerporeliacein .
! (7s // /7F ^ . -r . / s .

? Z ' . 2 . ^/ . ^ - ^ .
! Iic dicicur nulliras nullicarum .

(7o§ /) . / ?r ( 7e -- ^r . /) . / . c . / . § . 7̂ .
^ Welches alles dan noch klahrer darauß erhellet / daß das Läm¬

mer - Gericht solches kurtz vorhero selbst anerkent / nachgegeben /
und geurtheilet habe / als der Verwittibter Grasin von Vcklcn
das gegen Se . Lhurfl . Durchleucht zu Löln mit weit mehreren ,
Anschein vermeintlich habender Befügnuß gcbettene t^ Lndacurn
oberzehlter maßen zum andernmahl abgeschlagen hat / und Ihro
Gräsin von Vii mond selbst auch dergleichen Klandarum wegen des
k4 )denduncloschen Lehens OollendurA wider Seine Lhurfürstl .

j Gnaden zu / als Graff - Olicinischen Herrn Vormund
! > offt und vielmahliger beweglichster / mit vielen Beylagen und ge -
^ wöhnlichen Rechts - Gründen begleiteter Vorstellungen unge¬

hindert / nicht verstatten wollen / unangesehen Land - kundig
K gewe -
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gewesen / daß der verstorbener Herr Lämmer ^ Richter dieses
Lehen - Guth wenige Jahren vorhero auß dem Grund kostbahr -
lich neu erbawet / und fast über dessen Werth verbesseret hatte /
mithin der grösser Anschein eines dann comperirmden jun8 !< c -
re ^ cion , 8 vor gedachte Gräfin oder vielmehr die Grass - Vnmon -
<ilsche Erbgenahmen obhanden wäre .

Wobey dan dieses besonders anzumercken stehet / daß erwehn -
te Gräfin ihrer beyin Lämmer - Gericht unterm 2 / ten
1 / 48 . übergebener untcrthänigster weiterer Vorstellung und
Bitte diese habe ernsiiessen lassen ;

Dieweilen nun Anwaldtö - Perncipalin ex ? 2 <Ai5cjorL ! il) U8 ^ wo¬
von die LlLusulLOoncerncns 1üv l . ir . d^ . anliget / das inaußwen -
diger Sach rcrio gebettenes nachzusuchen gerechkigst
befugt iss / und einiges weiteres Inceietle oder sonstiges habendes
Recht abzugeben umb so weniger nöthig hat / jemehresdermah -
len eintzig und altern uur auf das pactum faLlum ? oMclHoni8 ex
UNL , und die 8po ! >2 2L 1urb2cione8 ex äicerä P2rce , und mithin
das 8UMM21IUM anksmbt / ln welchen Fallen nach der all - täg¬
licher praxi dieses Höchsten Gerichts ^ 206 ^ 28 . L . erkantzu wer¬
den pflegen / dessen suir ^ üIio auch dazu in gegenwärtiger Sach
allenthalben bestens lunäirt ist / in wOhterwogerrem Rechtlichen
Betracht aus dasjenige lntv -umcnmm ^ auß welchem die diesslti -
ge poüellio des gu2gt ?onr8 Rittersitz X ! ein - Lol ! en -
b>ul- b <) ocumcmirt / und das ^lanäacum gebetten / auf eben das -
selbige luürumemum ist auch gleichfals die apprcbenta poü 'eltio
deren Lhur - Löllnischer Leben - und ^ Üoäjal - Gttther k-lul8äunL ^
und ^ op ^ enbeoicb äocumelitirt / lttid von diesem Höchsten Ge¬
richt unterm gtcn sunü 2 . ^> . das ^ lanä2tum connaIbreLhurst .
Durchleucht zu Köln gerechtigst erkent worden / folglich eine '
Dil ^ 2ricL8 in äecelnclicto , nMla camcn äilp2rir28 in racione exi - '
üencc ohnmöglich entstehen kan / andern fürs selbige sonsten bey
Höchstgedachter Zhro Lhurfl . Durchleucht zu Köln / Höchst -
welcher doch ebenfals auch all dasjenige fürgegangen / was in
dieser Sachen geschehen ist / von weitaußsehender Folg seyn
dörffte .

Diesem unangesehen jedoch das gebettene ^ lLaäarum zum an¬
dertenmahl abgeschlagen worden seye . '

Daß also vorn Lämmer - Gericht dem jüngeren kcdessui Vist .
VLUOML
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ränornsLnni 1715 . -F . lZ . und darin vermeldeten vcpMLttons - UNd
Reichs - Abschieden gerad entgegen gehandelet und verfahren /
mithin diese Sach aä ssccurlum aä LTlarem Sc OomiciL allerdings
und vollkommen quäl , 6cirtzu jeyn auß nachfolgenden kormLichus
klährlch abzunehmen ist :

Kccets . ViürLr . Anni 171z . § . 84 .
Es istgleichfals darüber geklagt worden / daß nicht allein viele

gegeneinander streitende ki ^ uciicia sich bey dem Gericht hervor
gethan / sondern auch so gar einige / welche der Ordnung und
Reichs - Gesäßen zuwider eingefolget werden ; solchem Miß -
brauchnunabzuhelffen / wirddemHermLammer - Richker / ? lX -
licicncen und Beysitzern alles Ernstes anbesohlen / dergleichen in
alle Weegezu verhüten / und da sich solche Falle begeben würden /
forderlich in pleno sich eines gewissen Schlusses zu vereinbahren /
bevorab dahin zu sehen / daß keine denen Reichs - Satzungen
offenbahr zuwider eingeschliehene l ' i-^ uciicüi bey Dcrfassung der
Bescheide und Urtheilen weiters gebraucht - oder künfftighrn an¬
genommen - nicht weniger rn gleichen Fallen gleiches Recht und
krocels , Vermög des Oepurätioliö - Abschieds 6c 1 ^ 7.

Ferner nach dem hrebey rc . 5 und deren Reichs - A bschieden 6e
-^ nno i ^ 66 - Z . Wan auch hinfürter rc . 95 . 6c 6c 1570 .
L . Wiewohl auch in allem rc . 75 . com2 i 'eg . erkennet werden /
welchen derL . 78 . und79 . füglich beygesetzet werden mag .

Das andere (^ l-avamen , so auß obangezogener Urtheilher -
fliesset / ist ebenmäßig höchst nachtheilig und zu gemeinem pen -
luäitz gereichig / dan obwohlen Ihro jetzt Glorwürdigst - Regie¬
rende Kayserl . Majestät in Dero Wahl - Lapimlarlon Hrr . r. i .
§ . 1 . gcreden und versprechen / Lhurfürsten / Fürsten undStänden
des Reichs wegen ihrer angehöriger Lehen / sie seyen gelegen wo
sie wollen / bey ihren Lehenherrlichen Befügnüffen / auch d^ ö .
Gerichtbarkeitin denen dahin nach denen Lehen - Rechten gehö¬
rigen Fällen allerdings ohnbeeinträchtiget / und ihnen darin von
keinem Reichs - Gericht ncgue suh pl' LcexmLonrjnenrj -'rLauiL -
rum , negue luäicii unjvcrsaliseingreiffen zu lassen / so haben je¬
doch Seine Lhurfürstl . Durchleucht gegen all - bessere und recht¬
liche Zuversicht erfahren müssen / daß mit Hindansetzung so hoch
und theuer befchwohrener Kayserl . Wahl - Oäpiculärion , so ohn -
zwciffelbahr pro I- c§e bun6Lmcnrä ! i Sc ? r2AMLclcLlmpceii ange -

Kr sehen
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sehen werden muß / die Sach von der Lhurfürstl . Lehen - Gericht -
bahrkeit ab - und an das Lämmer - Gericht anmaßlich gezogen
werden wollen / ohncrachtet / daß in denen Lhurfürstd Lxcc ^ rio -
^ ib»u5 ? oi j ebcnrnäßig breiter vorgestellter maßen

i mo Dieselbe von ihrer Natur und Aigenschafft / nach Auß -
weiß deren vorgeschriebenen Lehen - Rechten / an denChur - Löll -
Nischen Lchenhoffgehörigist / guociesenimäci ^ lokeuäovclejUL -
6em narurac ^ uTÜio cmergic ^ non nili Luria kcuäalischiäexLom -
^ ecensell .

c . -r .
Welches dan von Seiner Kayserl . Majestät und gesamten

Lhurfürstl . LoÜLAio so begründeter angesehen / und gro I^ ege
im ^ crii erklährt worden / in dem bekantlch in denen Lehen - Sa¬
chen nicht so viel nach gemeinen Rechten / als nach eines jeden
Lehenhoffs besonderen Gewohnheiten / welche der LuriL- am be¬
sten bekent seyn / geurtheilet werden muß / daher » dieses auch
vormahlö schon kcuä . 2. . cic . I . ftstgestelletgewesen .

Ol^ i Obci' ms äcorroülio Nio .̂ oselmo : in suciicjo crcnim ^ guoä
äe keuäiä agicur , üluci I. ebib».i8noÜ: ii8conctLrjum c! icl loler , I. c -
bum auccm Komana ^ um non cw viÜ8 aurborirLS , lcä non aäes
vimluLM cxrcnclunr , ucutnm vincanraurmo ^ cL .

Gestalten dan das Lammer - Gericht in mehrerwehnterGraff-
Vcblischer Sach selbst juäicirt hat / daß der von selbiger pr -rcen -
äirter l' undlnz iVlanurenenciL' Sc Olu5liu6lÜ5 ? cuäi nichtdorthin /
sondern zuni Lhur - Löllnischen Lehenhoffgehörig seye / letzteren
dahin auch pLi äencenciLm würcklich verwiesen hat / einfolglich ein
gleiches Recht erfordert hätte die Gräfin von Vnmonä mit ihrem
anmaßlichen Gesuch etwaigen zu dem nemblichen
Lhur - Löllnischen Lehenhoffwenigstzuverweisen / davon aber in
so vielen Urtheilen die geringste Erwehnung nicht zu thuen / das
Lhurfürstl . Beschwähr mercklich vermehret hat . Es hätte auch

Zweytens besagte Gräfin mit übrigem ihrem Gesuch zu er -
wehntem .Chur - Löllnischen Lebenhoffumb die ehender verwiesen
werden sollen / als sie daselbst sich würcklich eingelassen hatte /
und dahero ihr umb so weniger gebühren mögen / pio ^ rcr ? oruni
xrXvemum die Sach von dannen abzuführen / besonderlich da

Zrio Die Graff - Virmonälsche Erbgenahmcn beyde Frey¬
srauen von L / nareen zu K^ cclenAN , so dan die Erbgenahmen von
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kcusckenbcl -g wie auch die Herren Grasten von i ^ mburA - 8t ^ rum
und Lenrl̂ im aufdieGraff - ViimonäischeVerlaßenschafftAn¬
spruch geführt / und solche bey der Lhurfürstl . Lehen - Laknmer
einige Jahren vor dem von der Verwimbter Gräfin von Vir -
monä beyni Lämmer - Gericht anmaßlich angehobenen process

' Rechts - hängig genrachr / und darin würcklich aä äenrenri ^ ni
! submirrirt haben / ja gar zwischen dem verstorbenen Herrn Läm¬

mer - Richter selbst und besagtem Herrn Grasten von 8r ^ l um und
iZcmbeim bey der Lhur - Löllnischer Lehen - Lämmer über das
Leben ^ o ^ enbroicb , Rechts - Streit vorgewesen / und darüber

- verschiedene Handlungen gepflogen waren / zu geschweige » deren
Lehenherrlicht r seiths bereits vorhandener und ferner bevorstehen -

. der nicht unbegründet anscheinender Ansprachen / wo indessen
vor bescheinigter maßen die Renrhen und Gefalle des Hauß

auf Anstehen verschiedener Ll -eäirorcn nahnihastter
jiouiäer Forderungen halber vorhin schon gleichfalö Gerichtlich
^ l ^ cluärrt gewesen / wegerr deren 6rec2cnbcimer Renthen und
Gefallen aber es daraufankombt / was in der beym Lhurfürstl .
Hostrath und Lehenhost iu UunÄo OsusttuLins , 6^ sc ^ Lianonis
keuäi ab ?tl >oäio bey Lebzeiten des Herrn Grasten von Virmonä
von der Gräfin von Velücn und Grasten von 8c ^ rum eingeführt -
auch ferner fortgesetzt - und bereits außgestelter Sachen anSe .
Lhurfürstl . Durchleucht von Höchst - Dero Hostrath vorläuffig

l gutachtlich einberichtet / und zu seinerZett geurtheilet werden mag /
zumahlen von letztbejagter Gräfin und Grasten die pi-Lcenäirende
jedoch annoch ungestandene /clloäiLliLUNL cum fiu (Iibu8 ^ el' cc ^ ci8
abzutrctten begehret worden / diese letztere aber bey sich etwa gegen
alle Zuversicht der Lhurfürstl . Hoff - Lainmer ergebenden widri¬
gen Spruch auß denen bey dem Graff - Vn monäischen Abstrichen
noch vorhanden gewesenen Gefällen ungezweiffelt hergenohmcn
werden müssen / zumahlen Seine Lhurfürstl . Durchleucht den
abgelebten Grafen von Virmonä nur mit dem Hauß und Herr -

i schafft 6rcr7. embeim und Xssmcrcubcim sambt deren ^ ^ ^ eicincn -
rien / in so weit solche vom Ertzstifft Lehenrührig und Höchst -
Dieselbe darzu berechtigt waren / mitderaußtrücklicherOlaulul
auch noch / surc cuMLungue lal vo , begnädiget haben / einfolglich

. > an denen etwa evincirenden ^ üoäiaüen einigen Anspruch zu ma -
i chen die Verwittibte Gräfin von virmonä umb so minder befugt
^ 5 seyn



ftyli mag / wo der verstorbener Herr Lämmer - Richter selbst /
Verniög an die Gräfin vonVelüen abgelassenen Schreibens / und

7^ . 54 . aci ^ LiLLEelLÜL übergebener lob ^ 1054 . hieranligender Oecla -

I - Lkion , sich dahin gräusserlhat / daß all dasjenige / was sie Frau

Gräfin von Veblon rmt Ihr » Lhurfürstl . Durchleucht als ^ ! ! o -
cbal außfündig machen thäte / sich allerdings gefallen Lassen / und
hiergegen keine Hinderung in den Weeg legen würde ;

Daher » dan auch Lämeral - oder Echen - kilcalischer Anwaldt
un , b Se - Lhtrrfl . Durch ! - und Dero Ertzstifft / obwohl gantz un -
vernnttbeteriFallS / ausser aller Gefahr undSchaden / mithin dar¬
unter in erforderte Sicherheit zu stellen / gleich nach Absterben be¬
sagten Herrn Grassens deren noch vorrälhiger Reuthen und Ge¬
fällen Verabfolgung zu grokrbiren gebetten / und darüber an den
Ambtmann zu i^ -cc ^ be - m beyin Ehurfürstl . Hossrath / als
dessen surrsäi ^ ion die vön Seiner Lhurfürstl . Durchleucht zum
Ertzstifft wider eingezogene Herrschafft Luchen Keim untergeben
wäre / den Befehl außgewürcket hat / welcher derVerwittibter
Gräfin auch so gewrjfir zugekommen ist / als dieselbe / wie ob¬
angeführt / sich bey Sr . Lhurfürstl . Durchleucht dagegen be -
fihwährt hat / und Höchst - Dieselbe solches an errechnten Dero
Hossrath verwiesen haben / wobei ) aber darüber die schließliche
Erklährung / und weitere Rechtliche Verordnung nicht erfolgen
mögen / biß dahin io gunLto ulnsümiÄÜL , Lc segLrarioni ; keuäl ah
-vlloäio die Velülsch - und är / rum , scher seitS gleichfalö starckbe -
eisserende Urtheil abgefast und gubücirt seyn wird .

Diezuveccrenücimvorhanden seyn sollende iVLobilien / si' ynd
so wenig von Sr . Ehurfürstl . Durchleucht oder Dero Hoffrath
jemahls venveigert oder gi-Lcluärrt / als auch über deren Verwei¬
gerung dabey einiges bescheinigtes Beschwähr geführet worden /
wiewohl es sonstdamit auch noch eben so richtig nicht seyn dörsste /
indem die Gräfin von Vehlen grLcencüret / daß deren einige Ihro
zugehörig und zu verabfolgen seyen / mithin darüber beyin Khur -
fürstl . Hoffrath sich gleichfals beschwährt hat / einfolglichdes -
falS unter beydenWiltrben wenigst die äe ^ i acio Vorgehen mögte /
zu geschweigen / daß annoch eine besondere Frag seye / ob sotbane
Virmonälsche ^ oblÜL und übrige kl NÄU8 der Verwittibter Grä¬
fin / oder denen Erbgenahmen / oder OecZiroren des verstorbe¬
nen Graffen von Vnmonü com ^ cciren / so man jedoch seines
Orths hingesteltt seyn lasset . Was



Mas ab et die Gräfin von Virmonä durch die in ihrer beym
Kammer - Gericht pro exceolione ^ laoäaci übergebener 8upp ! icr
vermeldete und forderende andere Moälalien zu LrcrLenIicim sa¬
gen und verstehen wollen / kan Lhurfürstl . seits nicht errathen /
noch anderst ermessen werden / als daß diese Vermeidung bloß
Mein dahin abgezielet habe umbgegenSe - Lhurfl . Durchleucht
desto dichter eine widerige iMpi cüion zu erwecken / und dardurch
des Lämmer - Gerichts Beysitzeren einen blawen Dunst vor die
Augen zu machen / indem selbigen sonsten auß mehr angeführten
Grass - VeMschen zum vorauß gnugsam bekänt gewesen /
daß diezurHerrschasstVie ^ enlieim vor der Grass - V , rmonäLscher
Belehnung gehörig gewesen seyn sollende ^ IlocliLlja von besagter
Grästn voo Vedleo und Grasen von 8r ^ rum prLrcnclixt werden
wollen / daß aber nach sothaner Grass - Virmonäischer Beleh¬
nung auch nur ein Fuß breit Moäiales ac ^ nirirt worden seye / ist
so wenig mit einigen schatten erwiesen / als in der Thal erweiß -

^ ich / cs hatnicht dieminder dem Lämmer - Gericht gefallen hier¬
unter so wohl / als im übrigen dardurch zu fahren / und die gebet -
jene Lxrenlionem ^ ianÜL « , sambt nachgesolgter parrcor je und an¬
dern Urtheilen ohne die geringste Lxceprion oder ^ loäiücacion
willfährigst zu ertheilen / mithin K . s. eine Widerrechtlich - und
Nichtigkeit über die andere zu begehen .

Daß ansonst gleichsals die Sach bey errechnten Lburfürstt .
LehenhosssGerichtbarkeitpropcci - prTvenliiooLm so wohl inGe -
folg deren Rechten / als auch der Kayserl . Wahl - Opimlarion
Hatte belassen / allenfals aber zurErtzstifftischenReMungals
dem io aüionivus rcalibusram pericorüs ^ näm polletlol -iis compe -
cenren Richter ohne Rücksicht der ex klivilegio Personal ! viäni »
rari8 hergeleitet werden wollender Lxempcion ^ hinverwiesen wer¬
den sollen / bevorab da die gegenseitige Wittib in untergebener
Sachen nicht in (^ liraL einer unmittelbarer Reichsstandischer
Wittiben / sondern als eine Ertzstifft - Kölnische Landsaßin an¬
zusehen gewesen seyn würde / ligt auß vorgehendem nicht weni¬
ger / crls auß gemeinen Rechten und Reichs - Gesatzen klahrzu
Tage .

Das dritte Beschwar / so Sr . Lhurfürstl . Durchteuchtzu -
gesügt worden / beruhet darin / daß mehrgedachte Urtheil zu
gantzlicher Umbsturtzungdes Ertzstifftischm 8xücmari5 und deren

vor
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vor und nach von denen Römischen Kayser - und Königen erhalte¬
ner Urtheilen / 5anÄion - und OeclLracionen gereichen lhuc t / zu¬
mahlen e6 nicht nur eine im Römischen Reich betanke Sach / son¬
dern auch / wievorhm bereitserwehnet / außobigerBeylag luü
?>iro8 . des mehreren klährlich zu ersehen ist / daß Ihrer Ehm fl .
Durchleucht Höchste Herren Vorfahren an derEhur - Würden
und ErtzstrsttEöln von denen Röinlschen Kayseren ^ lbcrco ,
Kudolpbo ii . Laro ! o iv . und I^ opoltlo Glorwürdigsten Anden -
ckenö Niehrcre Urtherlen / - und OeclLracionen erhal¬
ten haben / durch welche Höchstgedachte Kayser - und Könige
umb das Ertzstifft Löln bey seinem Recht - und Gerechtsamen
unversehrt zu erhalten / deren Rechts - Gelehrten etwa geführ¬
ten verschiedenen M -eynungen aber auf einmahl Ziel und Maaß
zu setzen / mit vernünfftrg auß so vielen Jahren Verlaufs ver¬
mutender Beobachtung aller Rechts - äolcmmcalen / nach
damahliger Zelten Gebrauch / ia tormä LL jutcn nicht
weniger / als Vormahls beyde Kayser ^ orÜLrius und kiiüei icu8

die Gewohnheit / Ver -
mög deren die Lehen - Leuche ohne des Lehen - Heren oder deren
^ §iEN Bewilligung die Lehen - Gülhere zu veräusieren pfleg¬
ten / abgestcllt und verbottm haben / mit anwesend gewesenen
Fürsten / Grasten / Freyherren / und gesamten Standen des
Reichs die Sach reiffüch überlegt / und nach deren eingeholten
Rath / undeinmüthigenSchluß / gantz wohl bedachtste !) / und
auß / auch in Krafft Kayserlicher Macht und Gewalts / gewisser
und sicherer Wiffenschafft / erkant / gesprochen / und verordnet
haben / daß so offt em Lehen - Mann des Ertzstiffts .Cöln abge¬
het / undkeineMannlicheLehenfölger hintcrlasset / alödan sol¬
che Lehenrührige Güther / Städte / Flecken / Vestungen / Schlös¬
ser / Renthen und Gefälle eitlem zeitlichen Ertz - Blschoffen ipso
taLio anheim fallen / und derselbe sich deren Ponton durch eige¬
ne ^.utoricät / ohne einige Erkäntnuß / Urtheil und veciüon , ohn -
geachtet einiger Widersetzlichkeit oder Einrede / auch alter Ge¬
wohnheit / so dagegen vorgeschutzet werden mögte / und pro dor -
1-upcelLzu achten seye / näheren solle und möge / undalso die Ver¬
wandte / so sich pi oLoncr3cjj (Aoiil) U8 darstellen / ihr vermeintes
Recht / ob sie wollen / in ? ecicoiioaußführen müssen / mitdem
außtrucklichen pcLNLÜürten Anhang / daß niemand dagegen / bey

der
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der darin einvermeldeter ^ « n von 50 . Marck löthigen Golds /
den Hohen Erßstifft nicht bekümmeren / anfechten / oder beschwä -

> ren solle .
Diese Kayserl . 8LN <9:ionc§ , und veclaracioncs seynd denen ge¬

meinen Lehen - Rechten nicht unähnlich / sondern vielmehr con -
form , Wan erwogen wird / c^ uocl fcuäL ipso sure 2 ä Dominum
ol) 6nicam primi acc^ uirenttL ^ lasculmam Lenerarioncm Lc I^ incam
reverrancur , wie

Ao / e -r /^ /. 5 ^ . csw .
Und mehr andere daselbst als wohl in denen Lhufürstl . Lxccprio -
Nibu8 angezogene seuälllen weitläuffig außführen / und dabey
behaubten / daß in solchem Fall der Lehnherr propriä Lucborirarc
die poliellion srgreiffen / und diejenige / so sich ihm widersetzen /
mit Macht und gewaffneter Hand abtreiben könne / ohne daß nö -
thigscye den Ober - Richter darumb zu belangen / oder einige Dc -
clarLronc - Unheil abzuwarten .

/ -r (7. /-r ^ /e/ /7r ^ --r . -7 . Ls -r/ / . (5"
/ ?r (7 . / . -r . F . ^5 V "^ 5 / . ^ / -? -

c . / . -7 .

! . V " L? . / . -r . ^ ^ / -r c/e / ^ ^ ^ .^s-7 .
s -rs -r . -r --- // .

! / ) . 2 . / >. / e / ? . -r . / <f . ^ e ^/7 / . G '
> / >. lO . / k / ? . 6 . -7 . ILO .

^ 11 . Z5 >

keuäo cnim per inccrirum DneX I^läsculinX 6nicoDominu8 non
moäocivilicci - , seäLc narurLlirerpollillcr , ^ uoniLMposlellionaru -
ra ! i8 VasalliciviliincudLr , Sc rancüm aä ^ u8eju8limirLcL , Lccivili
subalrernara suic , aciäeocum suL Vatälliexl ^ ircr - nem ^ cutilcDo¬
minium , live ulusfruÄus c /u§ acl I^ Xreclcs ^ asculos rranticorius
cum äirccÄo co « soliäaru8 , polleliio cjas ^ uoc^ ue inrclliAirur 6nitL ,
L^ aLivili Domini LrrraÄL ctlc ac conloIillacL , ticucusufruLlu , Lc
pr ^ cario 6niro6eri lolec , unäe scc^ uicur , c^ uoä vi Vasaljumvel
eju8 8ucccllorcm ejiccre pollic Dominu8 , cciam rctillcnrcm , c^ uem -
aämoäum ^ ure Ovili spoliarori Lc rurlrärori per eum c^ ui naruralirer
Lcciviliccrpolliäec , live corpore live animorecineac , obviarcpcr -

- ' > micricur , Sc ücuc ralcs I . e§c permiccence » nvbis expulti concra no§
^ l ' incer -
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inceräiÄis nullis juvari ^ oüänc , 6 c ncc ralcs ValsIIi , ncc^ ue 5us -
cc6oceju8u ! ! oi1l:ju8MoäiremeilloconccL Dominum eum ex ? rL -
<lio kcuäLii ejicicncem aä ^ oüellioncm retiirui ^ ocest ^ ira clegamer

^/b/ s /? ?? . ? ?? (7s ??/ ? K -r ^-?/ ? / ?/ . i . L . zo . ?? . i74 .
/ l</e?rse / r. -' e ?-? . ?^ee/̂ . - 5 . -? . 55 . E^ zL . 9 .
^V/ es / . Or - e -" / ? . / ?? /sc . / e ^ -r / . -r (7s ?-? ?-? s ^ . ^ K ? ee^r -

- ^ --r -r . z .
K ^r /^/ . / ?? e. 1 . ^/e es ?? / e ?? ^ . / ?? / . Os -?- . ( 5"^ e / . s/e ? ?? 2?e// .

L . / >^ / 7S/ ? -- . I . ?? . 2. Z .
^ e /?e ?? e ^ K / e . ?? . r. z . ^M ? / / . ?? . ro .

^ --r/ ? « § (7s ?? . n . ?r . 14 . ^ / e ^ . i ? s / . i .
' - K -r ?/ ?- . ö^ / i ^ ?? . ^ e Ke ^ ^/ . ?^ees ^ . 1 r . ?? . zr . .

Und obschon einige kcucliken der widrigen Meynung bey -
pflichten und nicht zugeben wollen / daß der Lehenherr in solchem
Fall ohne äußerliche Ergreiffungzur koüelüon gelangen oder der¬
selben sich ^ loj) l- iL Lmborirace bemächtigen könne / sondern noth -
wendig die Richterliche Hülffersuchen müsse / deren O ^ inionje¬
doch schlecht gegründet zu seyn / und obangeführten KaciombuZ
kein Gnügen zu leisten / von denen bewärtesten Rechtögelehr -
ten Mit besserem Bestand behaubtet wird / so seyn gleichwohl alle
DoAores Oocences , <7on5u ! enre8 öL Dcciäence 8 z darin ohne Un -
terschiedgantz einig / daß ^ erLcacucum , j^ LÄum , velconsuecuäi -
nem eingesührt werden könne / uc äcücience I^ ascuIinL I . jncL ? O 8 -
êlliokeuäij ^ lofacAoüncuIlL a ^ ccbcnlione aä Dominum äevol -

vacuc , aäeoucnullum licmcäium inccrpoüellionemäefunÄi Va -
talli Lc Domini , omni 8 gue a ^ ^ rcbcnüo mcäio rcm ^ ore ab alic»
fLÄLÜcnulla ^ 5LaI) 8gueelkc6iu ^ acsioriüsaÄULcurbarivus, c^ uam
^ ollcllio censenäa , iäcoĉ uc ^ crmiüüm 6 c Domino ^ olletlioncm
t 2 licer 3 l) L ! io 6 nc surj 8 cAeÄu occu ^ aram ^ co ^ ria aurboricace reci -
necc , 1 iceciäinccLc! ecemLnno 8 6 Lc ,
- K ^r ?? ee / . ^/ e ^ / / e ?? /-. 4 . /? --? . ?. ?? . r8 . V '/ e ^ .
' (7<r ?? ee ?' . Ke/ ? ? s ??? . r . / ^ . 7 . e/e Ke// , ö/ s / . ?? . 58 . ( §^ 59 .

7l </e ^ ?? . Kes ^/ . s ^/ 7 97 .
Ks / e ?? ^ . s . io . cs ?? s / . 4l . ?? . 119 . ^ 151 .

- K' ? // . //^ - i . ^ Z5 - ?r . 11 .
/? . L . / ?. 9 . ^ -' /-- e . / ee? . 9 . ?? . r 5 .

- K 7/ se ^ . ^7 s ?-- . 2. . es ??/ ? r. 6 . ?? . 16 .
^ KaN NUN solches j>cr ? LHum Lc Lcäcmum odkk aUchferOonüse -^

- ruäincm
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mäinern emgeführt werden / wie vielmehr dan muß selbiges per
äanÄioncm Le Dcclaracioncm ä L ^ tare SL Im ^ erio 6acam gesche¬
hen können / lNL ) or cnirn cll ^ orcllLsI.eAi8Luc8Ln6i:ioni8 , Huäm
hominis c^ ui 1. cAi lubell , ma ) or ^ urboricas L ^ saris Lc Im ^ crii ,
L^ uäm krincij ^ is ciclem lubjeAi , major vis I ^c ^ is , ^ uäm (lonluecu -
äinis , uci arAUmencamr

- r /r /o 7̂ . ^
Ja eö wird von Klockio oder vielmehr l ' bomLX^ erclLelbLc ^ des

Kays . Lammcr - Gerichts ^ lleÜorn L's -r/ ' io . (7o ^/ ? n . V "
<Is ^ . r. . stattlich behaubtet / und mit verschiedenen daselbst ergan¬
genen Urtheilen bekräfftiget / daßes imH . ReichTeutscherNation
durch einen im Schwang gehenden Gebrauch von Lhurfürsten
und andern Standen also rechtmäßigpraHicirt werde / daß sie / tl
vcl Llic^ ualicer ol) äeticicociam IvlatcuIiNX äc 6evo ! urione
kcuäi conüec ^ zu demLehen greiffen / und dieEigenthumbs - Erben /
oder die Weiber / und deren Oeicenäencen ^>oll cvacuacam ? o6e§ -
tionem ihren Spruch und Gerechtsamb mit ordentliche » Rechten
außfündig zu machen antreiben / immaßen dasselbe die Graff -
schasst ^ oniAliein ^ die Grassschasst k-iaLA , ircm unterschiedliche
Lc ^ cnckcnlicinjsche Lehen / welche zum theil LrLnäcnburA , zum
theils das Stisst ^ llAsIsurA , auch Oerinben , gleich nach Able¬
ben Claris 8c ^ crictcen von 8cbcnckicnllcin , ohnangesehen der Ei -
genthumbs - Erben LomrLäiöiion , einziehen lassen / gnugsam
außweisen / auch habe dergleichen Fall vor vielen Jahren mit dem
Dorff und Guth d^ ccenkaulen sich zugetragen / daß / als die
Inhaberin Larbara von äalmLnrinAen , so dasselbe als ein gemein
Lehen / somehrmahls von Weibs - Persohnenererbet / undäüc -
nirt worden / erkaufft und besessen / von dem damahls Regie¬
renden Bischoffen zu ^ uZsbmA mit viel Reuther und Knecht be¬
rührten Dorffs unter dem Vorwand / wie solches ein dem Stifft
heimgefallenes Mann - Lehen wäre / entsetzet / und derentwegen
Ihre Fürst ! . Gnaden iu ^ cr 8polio am Kayserl . Lämmer - Ge¬
richt belangt / soseyedochHocherwehnterFürst / sovieldieKe -
llicmiori des Lehens betrisst / den i2tenk4L )l i ^ ^ . Lbtolvirt / dav -
auff von ermelter vLrbLrLe Erben das pccicorium angestellt wor¬
den / welches sie aber hernacher ersitzen lassen ;

Mehrere dergleichen kr ^ uäicia seynd daselbst / undbeyande -
ren ^ mkorenvorfindlich ; . . . ^ .



? 6
Hat nun solches viZorc ralis Oonsucmäinis Lc Odlcrvanriak im

ganzen Reich Platz / und ist so gar in luäicanäo vom Lämmer -
Gericht darnach in mehreren Fallen geachtet / wie vielmehr muß
cSdandemErtzstifftLöln zu statten kommen / welches mit einer
absonderlicher vonKayserl - Maj . unddemgesämtenReichertheil -
ter / prailum ^ cionem lutisLt ^ ullir ^ L valiäicarisgue klrmitliMXUN -
gezweisselt vor sich habender Erklährung - 8 anÄion - undUrtheilen
dergestalt versehen ist / daß dardurch aller 5ci u ^ el , so auß der ge¬
spaltenen Meynung deren DoLloten entstanden / auß dem Wre .gr
geraumbt / und in denen von selbigem Ertzstifftrelcvirenden Lehen
5cnrenciä Laläi mit Verwerssung der Gegenteiligen Opinionä
(ÜLsal-e Lc Imperio lauert / a ^ ^ rodirt / Und in virn 5 an <Äioni 5 Urag -
maricL auLlorilirt worden / also daß auch der Kayser nichts newes >
in faÄo üaruirt / sondern nur amdiguam suris erläu¬
tert / und ein Gewisses darin verordnet hat / wie solches der in
lurekcuäali , Livill , Lc ? ud ! ico , als wohl denen Reichs - Lonüi -
rmionen erfahrener Kayserlicher Reichs - Hoffrath und Hildes¬
heimischer Lantzler auch des Lämmer - Gerichts ehemahliger Vi -
licacionS - LoinmiüarlU 8 von ^ nnmerman gründlich Und auß -
führlicher äeäucirt hat .

Und gleichwie dardurch zum Überfluß handgreifflich angewie¬
sen ist / daß ein zeitlicher Erbischosi und . Lhurfürst Zu Löln so
wohl in Lonformicätgemeiner Rechten / und einer durchgehender
Reichs - Gewohnheit / Als auch verschiedener Lameral - Urthei -
len und besonderer Kayserlicher äanLlionen / Declaration , und
Lcnrcnrien / befugt seye / auf Absterben eines Valalli ohne Hin¬
terlassung Männlicher Erben des von selbigen besessenen Lehens
sich zu bemächtigen / also ist es der gesunder Vernunfft allerdings
ähnlich / daß sothaneBefügnuß / und Kayserl . äanötiones umb
diemehr Statt haben müssen in gegenwärtigem Fall / da der
Grass von Virmonä primus kcuäorum gu -ellionis acc^ uircnx ge¬
wesen / und ohne Hinterlassung einiger LeibS - Erben verstorben /
dahero auch umb dieweniger begkeifflich ist / wie Seine Lhurfl .
Durchleucht durch die vorgangene Lehens - Näherung nunmehro
eines äpolii von der Gräsin von Virmonä beschuldiget / und dar¬
durch mehrgemeltes lvlanäarum und Urtheilen erschlieche werden
können / bevorab wo beym Anfang bereits durch die Beylag lud
dl . 9 . bescheinigter maßen diese durch ihren Renthmeister und



^ ullen ^ ebcr fchrifftlich erfahren lassen / daß
^ dessen etwa vergangenes erstes Verfahren äisapprobirle / mithin

dasjenige / so auß Lhurfürstl . gnädigstem Befehl geschehen /
äevorest vencrirte / auch gegen den von Höchst - Deroselb als
Lands - und Lehens - Herrn vollzogenen
? oCLLoni5 etwas in den Weegzu legen nicht gedachte / dem zufolg
auch einige Jahren ruhig' zugesehen / und vorgehende ihre Er¬
fahrung dardurch werckthätig bestättiget hat /

Die Grass - Vnmonäische Erbgenahmen aber / deren Befüg -
nuß die Verwittibte Gräfin vornemblich vorgeschützet / und wel¬
che allenfals eigentlich und haubtsachlich die Sach angienge /
beym Cammer - Gericht in Sachen klein - Lo ! ! enbur§ betreffend
l'ui) K ; an diesen und dergleichen nichts - sollenden Zanck - Han - 55 »
delen keinen Theil nehmen / vielweniger durch solche grosse Für¬
sten und Herren gegen sich auffbringcn zu wollen / außtrücklich
erfährt / dem zufolg auchsothanerLhurfürstl . Lehens - Nähe ,
runginpoücllorio nicht widersprochen / sondern in pccjroiioihxe
vermeintlich habende Ansprach eingeführt / erwehnter Gräfin
aber / Vermög der Anlag tuh ihre habende Forderung z <
bahr abzuführen erbotten haben / mithin dieselbe / wan durch so

- lang - jährige Abnutzung aller Graß - Vismon6ischer Güther
ihrer Forderung halber nochnichtvollenkommen befriediget wä¬
re / jedoch cx Vvralibus umb so weniger einiges KeccnrionS -
oder anderes Recht in keuäi8 plTrenLilrm mag / wo der Grass von
Virmonädessen noch gedacht / noch gemeintgewesen / sondern hin¬
gegen wider dieHerrenGraff' m v . kcnrhenn und är / mm wegen des
cxLävcrso vorein Erblehen außgeben wollenden Lehens 2oppen -
beoich vorgemelter maßen mit allem Nachtruck selbst behaubtet
hat / daß weder in diesem noch in anderen Ertzstifftischen Lehmen
einige vilpolirion , ohne Lehensherrliche Bewilligung / Statt
haben könne / gleich dan solches dahier beständig beobachtet zu
seyn / vorhin gnugsam angewiesen / und durch die Beylag 5ub Nro !^l . 577
57 . zum Überfluß bescheinigt / denen Lehen - Rechten auch conform
zuseyn von beyden Höchstgemelten Kaiseren Lorbario und knäc -
rico in I ' crmini8 cxpi cllis erfährt und verordnet ist / wie nun der
Lehenherrlicher Konsensus zu denen Grass - VirmonäischenEhe -

> paÄen nicht begehret / nochertheiletworden / so beruhet es in ei - '
ner offenbahrer Richtigkeit / daß die Verwittibte Gräfin ex p -cko
so wenig / als sonsten sich eines such Kecencionis oder kolleilionis

V INLNU --
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!NLnuccmI) iil8 in anmaßen mögen / sondern hingegen die
von Ihr » IN äu ^ lica angezogene so genante possessioLmei lor oder
vielmehr ^ oi- i-u ^ ela Lc olüi ^ Lcio in denen Lhurfürstl . kxcesmo -
nil) U8 gleichfalö angeführter maßen pro ^ Äul ' urhLrivoüL ^ olio
hätte angesehen werden müssen und sollen / welche gewaltthätige
Antringlichkeiten ohne deme die Rechten allezeit auf da6 höchste
mißdeuten / die Eintringende denen Raub - Vögelen vergleichen /
und die aufsolche Weiß an sich gerissene Olu ^ arion für ein höchst¬
straffbares 5 ^ oüum halten / wie zu sehen ist bey denen Rechts -
Gelehrten / welche (7 ^ / / . ^ / . -r . 22 . anführet /
und mit denselben wohl schliessit / guoä cuj ^ enrurra ^ äces lüi vul -
rure§ in tuiskcuäis ^ luüeris vc 1 ab üs cautam hahenees , am :xcen -
äLncc§ gui nimium lihi o ^ inione ^ lLventL ^ oÜellionis bianäiun -
rui' , clum cLÜiäc Lc occulcc cxciemum exbaläncis animX l ^ inrum
ceg-' iäc exst' eLlLnr , uccL' ceros , imelliAe Dominos DircAos , c^uos
orclo tuccelüonis ex L-guo concingic , ahlenres velignoranres ^ iX -
venrione gULcl ^ m Lncic ^ uioris ^ oücilionis anrevel-ränc , Quorum
Lnrici ^ 2 rLj) oÜclliocnm lic violenra vel lalcem clancleliinL Lc äl ) ini -
rio viciosa ^ non clcbcc sueis eÄeÄum o ^ eraii , lccl ^ ro 5 ^ o ! io üa -
veri , nam ex malo ^ linci ^ io ! eAicimLcon5ec ^ uenriÄ non inlercur .

^ / /r /?-r . /// ».
«SA ?

In mehrgedachten dem ErtzstifflzumBesten ertbeiltenKayserl .
LanLdionen ist annebenst unter Pöen von 50 . Marck löthigen
Golds verordnet / dagegen den Hohen ErWstt nicht zu beküm¬
meren / anzufechten / noch zu beschwären / diese seynd auch so
klahr und deutlich / daß an deren Verstand der geringster Zweiffel
nicht vorwalten mag / allenfals aber könte / wie vorhin auß -
führlich angewiesen worden / das Preißl . Lämmer - Gericht so -
thaner 8anÄionen lnccr ^ reracion sich nicht anmaßen / und Wan
auch offt berührte äanLtiones von denen Widersageren des ErH -
stiffts privilegia genent werden wolten / so würden nichtweniger
die über deren Sinn und Verstand erregt werden wollende zweif-
felhaffte Fragen zu erläuteren / Sr . Kayserl . Majestät zukom¬
men / krivilcgiorum enim Incer ^ rccario aä i ^ lum ? rinci ^ cm can -
ouam ^ müorem ^ crrinec .

/ -r / ks . ^
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( 7 )^ . r . / -r (7^ --- . ^ /̂ . -r . 40 .

l ^ c ^ ueprince ^ s , nonlncer ^ rescanrüm , 5eä Le ^ uäex cssss ^ cr
krivilegijz sslj8 .

^ - ro -77 . ( 7 . ^ / >/ >. <7 . i . Oe / / . ( 7 s - ^ ^ . / « ^

O // ?r , ^ G * ^ // r
ö «-r -^ . // ^ . 7 . c /r/ >. 76 . ^ / s --? . 14 .

Also daß das Lämmer - Gericht weder der lorer ^ rerarion , noch
auch des Richter - Ambts hierüber sich anmaßen könne / wie in
l ^ ecic mit mehreren außführet

/ ^7/s ^ . Oö --r . i . (7o /r/ ? n . -r . r. i .
(^ ULMvis cnim Lamera viccs Principis c^ uoaä suriscliÄioncnr

conccnciosam tussincar , iäcoguc concra violacorcs privilcgior » m
proccssuz äeccrnar ^ ü camen 6e valiärcace ac sshssancia privilegii
äuhjrecur , auräLejuLmenreLcincer ^ recacioneagarur , Im ^ craror
tolus exclusa damerä ) uäicabic .

^ 5 / ?? ^ / ^ . -r . 42. . >
O ^ s --r . ^ 77'^ . co -rc / . ; i . //> . Z .

41 . -r . 8 . (§" 9 .
Welches dan in der Kayserl . Wahl - Lapimlarion , wornach

das Lämmer - Gericht bey seinen AmbtS - und Dienst - Pflichten
juxra ^ . I . >^ rr . l . ca ^ . zuurtheilen verbunden / klährlichistaußge -
truckt / dergestalt / daß alle Sachen / worüber die Lhurfürsten
des Reichs Ihrer von Kayserl . Majestät habender Regalien und
Privilegien halber uüt jemanden aÄivc vel passive zu Rechtlichen
Ansprüchen gerathen / an Ihr » Kayserl . Majestät immcäiare
gehören / und vor Höchst , Deroselben allein außgeführt und er¬
ledigt werden / kein Lhurfürstaber schüldig seyn solle sichderent -
halbenam Lämmer - Gericht oder anderen Gerichterenmitoräi -
nariis ^ Llionihus anstrengen zu laßen / sondern die daselbst an¬
hängige Processen von dannen ab - und an Se . Kayserl . Majestät
gezogen werden sollen ;

Lap . ^ iar . Imp . ^ rc . LZ . kerä . II . -^ rr . Lr. . pcrä . HI . ^ rc . r. 5 .
Pcop . I . /^ rc . 2. 4 .

Und obschon daselbst nur der Zoll gedacht wird / so ist doch die
angeführte ssario general , und erstreckt sich ebener gestalt aufan¬
dere sscgalien unb Privilegien / nemblich weilen solche Privilegien
allein von Römischen Kayser - und Königen ertheilt und gegeben

v r wor -
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worden / so seye auch der darüber einfallende Streit vor nie¬
mand / verba sum Lusans , als Kayserl . Majestät gehörig / gu -x
rario ^ cum cciam iu aliis Lonccüionibus Lc privileAiis mitirec ,
^ Läsmguogueäitpoticioinjisäem VLlercäebcr , wie ZU sehen beyM

I^ ^ mnXO aä Läpic . ^ larü . ä . ^ rc . rz . p . 564 . ubi Lir :
Vi ^ uju8 OLpirulLrionis Zencralirer , 6 äe inceUeQu l^ ivi ! e§ü Lle -
(IorivusLl ) Imperarorc concetll , gUXÜio movearur ^ totum Im -
perLtorcm exclusL (ÜLmers eile suäiccm ö^ Inrcrprcrem .

In ^ ouformirat sothaner Rechts - Gründen habenWeyland
Ihro Kayserl . Majestät l . copoläu8 Glorreichester Gedächtnuß
unterm 26 '̂ n ^ uAulli 1682 . dem damahl zu äpe ^ r tubliüirenden
Kayserl . Lämmer - Gericht attergnädigst auffgetragen / daß
sich bey denen etwa vorkommenden kroccssen nach obgedachten
Kayserl . 8LNÄionen / Loncessionen und Privilegien achten und
richten solle / damit Se . Llsurfürstl . Durchleucht zuLöln und
Dero Ertzstifft dagegen nicht beschwährt würden / immaßen sol - -
ches ohnehin denen gemeinen Rechten / heilsamen Reichs - Sa¬
tzungen / Kayserl - Wahl - L ^ iculacionm / und Güldener Kult
allerdings gemäß / und dem Kayserl . und Reichs - Lannner - Ge -
richt pro ^ 01 MLöc ^ egula vorgeschrieben ist / sothancs Kaysert .
^ lauäLtum ist auch in nachgefolgtem Jahr den 6 . sLnmirii geho¬

lt . z8 . rend verkündiget worden / Inhalts der Bcylag suK 1^ 1-0 58
Und als diesem zuwider im Jahr 1684 . dasLamnur - Gericht

sich rmterstanden in einer Sachen prXccnti ^ iLnäLci äe reüimcnclo
potlcsüonem ^ so vorhero wegen des Lehens Ocienkirc ^ cn wider
WeylandLhurfürsten k^ Lximil . ttcnr . undDero Vasallen Frey -
Herrn von krcur die Frau ilaKellL Hertzogin zu dlolüein Gebohrne
Gräfin von r^ erotäc anmaßlich außgewürckt / Höchstbestr ^ ter
Sr - Lhurfi . Durchleucht und ermeltem von krenx äemenriLÜ -
rer ausfzulegen / daß besagter Hertzogin die ? otH8Üon sothanen
Lehens wieder abtretten und einraumen solte / die welche schon
^ nno i6z6 . Lhurfürst kcräinLncl auftödtlichenHintrittdcsk ' tz -
ten VatLÜl klorenrL plarrLrä von voLeler ohne Männliche Leibs -
Erben eo jpsoexcinÄL illius IvlLscuIina Pinea in Krafstund Lon -
iormicät oberwehnt - bestättigter Kayserl . 8anÄionen rechtmäßig
genohmen / gleich ob wäre im Stand Rechtens pro 8po ! io luMi -
Lcapili zu Hallen / wan man deren sich gebraucht / und dasjenige
verrichtet / was selbige für recht / billig und zuläßig erkennen /

. . äecla -
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^ eclariren und verordnen ; HöchflbesagteSe . Khurfürstl . Durch -
> leucht ^ laximü . ttenr . sich aber darüber bcy Sr . Kayserl . Maje¬

stät unterm 1 / ten OÄotiris selbigen Jahrs beklaget / habenHöchst -
Dieftlbe sothane Klag den / tm Occembnn Dero und des Reichs
Kammer - Gericht mit der gerechtester Erinnerung allergnädigst
beygeschlagen / den Herrn Khurfürsten gegen die Kays . Verord¬
nungen und Privilegien nicht zu beschwären / und was dagegen Vor¬
gängen / ausszuheben / oder chren fürterlichen Berichtzu erstatten ;

Das Preißliche Kammer - Gericht hat darauf auch zwarn
den 14km Hugulil 1685 . stlnen Bericht dahin erstattet : daß
nicht er mangelt habe so wohl bey Erkenn ung obgemelten ^ lanciar ^
als auch hierauf vorgenohmener L ^ aminarion und Überlegung
der von Seiten Sr . Lhursürstl . Durchleucht entgegen gesetzter
Lxceprionen / unter anderen auch vornemblich aufdie von Hvchst -
gemelter Ihrer Lhursürstl . Durchleucht angezogen - und proäu -
cirte Kayserl . privi ! c§ia und LoncetHones , an derer würcklichen
LxiÜentz selbiges niemahlen gezweiffelt / zu rcllcÄiren / und
solche in behörigeOonlläerLridn zu ziehen / wan aber befunden /
daß sothane Privilegs auf damahligen Fall und Rechts - Streit
die Herrschaft Oäenkirchen betreffend sich gar nicht a ^ püciren
lassen / immaßen auch Höchstermelte Ihro Lhursürstl . Durch¬
leucht in Dero von ihreinGegentheildaselbstGerichtlich ^ iOciu -
cirten und dem Bericht beygelegten Schreiben solches selbsten er¬
kennet / auch das Dhom - Lasmul / laut dergleichen Beylag /
auf solche Loncc8Üone8 in dieser Sachen nichtgebawet / . sondern
dem Werckgern in der Güte abgeholffen gesehen / und auf wideri -
gen Fall p ^ orellanäo sich verwahret / anderer in dieser Sachen
vorkommenden Umbständen und darauß entstehenden Kloüven zu
geschweigen / und außdiesem gnugsamerhelle / daß man seines
Orths gegen Se . Kayserl . Majestät eigene / oder Dero Gtor -
würdigster Herren Vorfahren am Reich ertheilte ^ oncnüone ; /
krivilcgiL UNd Lonllrmarioncs nicht das geringste Vorgenohmen /
und erkennet / so lebte der allerunterthänigster Zuversicht / es
werde Sr . Majestät allergnädigst - und gerechtester Willfeyn /
daß wie in anderen / also auch in dieser Rechts - Sache der sullitz
an diesem Reichs - vicallcno ihr üngesperrter Lauffallerdings
gelassen werden solle :

Vach dessen verfallet - und erhaltener Lommuaic ^cion haben
x Se .
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Se . Lhurf . Durchl . unterm 29 ^ » ^ arriiIahrs i68 / . aber unter -
thänigst angezeigt / darauß ersehen zu haben / daß ermeltesLamer -
Geri3 ) t da6 ? 3 <2um ungleich eingenohmen / auch in seiner luciica -
rurdicSchrancken des ihmegesetzten Gewaltö weit überschritten /
indem selbiges sich unterstanden die von SrKays - Maj . Glorwür -
digsten Herrn Vorfahren seinem Ertzstifft ertheilte / und von Sr .
Kaysi Maj . unlängst nach reiffer deren Erwegung bestätigte / in
beygefÜgttN Abtrucken begriffene 8cncenciL8 , 8anÄione5 Lc Decla -
rärioncs in einen gantz ungleichen Verstand zu ziehen / seinem
Wohlgefallen nach zu iE ^ eciren / dieselbe seinem Ertzstifft un -
nützlich zu machen / undfastgar zu vernichtigen / Se . Lhurfl .
Dürchl . lebten daheroder unterthänigsterHoffnung / bitteten dar¬
umbauch Se . Kayserl . Maj . allergnädigst geruhen wolten / hierin
ein ernstesEinsehen zu thuen / gedachtem Lammcr - Gerichtzuvor -
derst sein unziemliches Verfahren / wodurch selbiges Sr . Kays .
Majestät in Dero rclervirten höchsten ^ uckolicatvorzugreiffen
sichanmaßete / zuverheben / allefernere D-oceäure in Sachen zu
inkid >iren / demnächst ihre vorhin mit wohl bedachter « Rath sei¬
nem Ertzstifft ertheilte Declarationen , nach Inhalt beygelegtcr
schrifftlich - und gedruckter DcäuÄion , nochmahls zu viAorrllren
und daß Se . Ahurfürstl . Durchleucht und seine Krrch in gedach¬
ter Oäenkirckcr so wenig / als anderen Lehen - Sachen einiger
gestalt darwider gravirl werden solle / allergnädigst zu befehlen ;

Den / ten ^ nÜ8 selbigen Jahrs haben Höchstbesagte Seine
Lhurfürstl . Durchleucht eine fernere DccluLrion wider den an Se .
Kayserl . Majestät vom Lämmer - Gericht zu 5 pevr eingeschick¬
ten allerunterthänigsten Bericht übergeben / und dardurch vor¬
gestellt / wie daß sich zwar « versehen hätten / es würde obiger
Kayserl . Erinnerung das Lämmer - Gericht allergehorsambst
uachgekommen seyn / sie auch weiter nicht gravirt / sonderen die
Hand von der Sachen abgethan / und mit ferneren Verfahren
und Erkennen gäntzlich / oder doch aufs wenigstso lang / biß Se .
Kayserl . Majestät aufdessen allergehorsambst eingeschickten Be¬
richt sich etwa erklähret hätten / an sich gehalten haben ;

Zumahlen cx kraxi Imxicrii Komani , und gemeinen Rechten
bekänt / daß über mehrangeregte Kayserl . §an6tionen und ? rivi -
Icgien / da vorab an deren würcklicher Lxiücntz das Lammer -
Gericht m' emahlsgezweiffelet / dienöthige Erläutherungen / und

Inccr̂



lEl -prccationo ? cx ^ ofmv38 zu thuen / nicht demselßkn / sonderen
Sr . Kayserl . Majestät allein zustehe / annebens auch niemand /
welchem allein die rechte Beschaffenheit der Sachen beywohnete /
in Abred stellen würde / daß sich fast nichts besseres / als sothane
HänÄioncs OLlLrcX auf die das Lehen Oäenllircllen betreffende
I' olleiiious - Streitigkeit Ä ^ llclren lasse / und so gar die Erörte¬
rung derselben auß keinem anderen / als diesem Fundament und
Kayserl . Occillon genohmen werden müsse ;

Dan / weilen eine geständige Sach / daß die HerrschaffkOclen -
kirclren sambt ihren ^ p ^ ertinencien ein Lehen des Ertzstiffts Z^öln
seye / desselben letzter Vafäi ! kjoienr /. lllarcLiä von koretacl gewe¬
sen / dieser aber ohne Nachlassung Mannlicher Lehens - Erben
tods verbliechen / gleichwohl nach seinem Absterben sich Wey¬
land Grass von kronclchorli zu karrenberA und der von Lcrcingen
gelüsten lassen / ermeltes Lehen zu llr ^ jullitz und Nachtheil des
Domini ? cuc! i unter dem Vorwand zu occu ^ iren / und selbigen in
seiner Livil - und d^ arural - kollellion , die welche jene Vermög de¬
ren Rechten an sich alsobald gezogen / zumrbiren / obkönteguL -
1ir28 iVlatcuIina kcucll Oäcnllircllcn auß denen Lehen - BriesseN
nicht erzwungen werden / und 6c universell conlllcruaine des Ertz -
stiffts Eöln die Lehen ? romilcuL , dahero auch der 5uccelnon dit
Velcenclcnce8 ex kocminis fähig waren / erfolglich hatten die Cog¬
nacen des letzteren Valälll guten Fueg gehabt / stlöiges Lehen in
Besitz zu nehmen / und sie nicht davon allsgue virio injullilllmi
5polll verdrungen werden mögen / hingegen aber vsrwohlgemel -
ter Lhürfürst ^ ercllnancl als damahliger Lehen - und zugleich
Lands - Herr sichdarauffgegründet / daß Vermög Kayserl . non
^ er errorcm Lc im ^ roviäc ^ leä lano krincijium , ( ^ olnirurn , 6a -
ronum , kroLcrümgue Imjrerii donlUio , Le cx cerr » tcicncia Lc Irn -
^ criali8 ^ orellaris ^ lenicuäinc außgetassme 8enrenrien uni verllrlicer -
dieLehen des Ertzstiffts fürMann - Lehenseyen erklährt / und über
demeaußtrücklich äeciäirt worden / guoä uni VerlaSc lingula . konL
all Hrclli - kjiilco ^ o Lc LccleliaLolonienli äe ^ enäenriL erirm ülint
divicarer , 0 ^»^>iäa ^ korcalicia ^ velLLlkrs , i ^ lofLÄoclevolvan -
rur aä ^ rclli - Lbilco ^ urn ^ ro rem ^ ore , §L llccleliam Eolonienlettl
guLnäo rnorirurulcimus Vafallus , non rell <5ki8 lllLreälllu§ ks -rlcu ^

,1i8ex corpore luo ^ rocrcLti8 , Sc ^ uoriCL iä conringic , ^ olllrgullr -
llcc ^ rclli - L ^ isco ^ ur exilkcns ^ ro cern ^ ore lluju§moäi kcuäorum
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öcllonorum ^ otletllOocrrilmmeäiLte occu ^ are stne impcäimtznro »
renicenria ^ Sc conrraäiÄlone bominis cujuscungue ^ Sc absguc
cOAnirione , sencennarione , lcu äeciüone alcerius suäicis ; da -
hero Höchstbesagter Lhurfürst keräinanä befugt gewesen wäre
sothanenallergnädigsten Kayserl . Urtheilen / vecrecen und 8an -
Qionen einzufolgen / des dardurch Ihro und dem Ertzstifft zu -
erkänten Rechtens / bcvorab der Pollution des Lehens halber sich
zu bedienen / und in Krafft desselben die mit ungeziemender Ge¬
walt reMrende / des surisaber posiläcnäX Sc urenäL rei unfähi¬
ge Lognaren mit abgenöthigterundzulaßiger Gegen - Gewalt zu
äeoccu ^ iren / sonderlich da in besagtem Oecrero und 8 .inÄione all
dasjenige / was die Octccnäemn cx ^ oeminis wider den zur Zeit
ErHbischosfen und Lehenherrn oocupLnäo L: rurbanäo arrcnrireu
würden / ^ lOLÄninvalräo ) irrico , INLN ! , Scj) unibi ! i zugleich ex -
frclsc , und zudein ferner außtrücklicherklährt ist / und das übri¬
ge Gegentheilige Einwenden äe c^ ali ^ re kcuäi ^ romiscuL , sc
contuccuäine univertLli kccminLS aümicrenre conrra S' enrcnciänr
^ lbcrri ^ .om . Lc 8r ^ Ium ^ mximgue (^ uriX keuäLllsanmaß -
lich beschehene Vorrucken / aä ^ uäicium j) erirorium gehörig /
deßwegen auch dorthin zu rcjiciren seye ; allermaßen solches alles
kinc incle Lgenäo Sc cxcipienäo also seiner Weitläufigkeit nach
Vorkommen zu seyn / die am Lämmer - Gericht verübte Hand¬
lungen offenkundig außweiseten / so lige ja klahr vor Augen /
daß die Erledigung sothanen l ' oilellions - Streits bloß und
allein auf dieser Frag beruhe / ob nemblich pro 5poI , o
injullillcabili , in (lonll . Imp . probikriro ,̂ Screliimrioni obnoxio
zu achten / daß mehr - höchst - wohlgemelter Lhurfürst H ^ i -
nanä in Krafft viel - erwehnter Kayserl . Urtheilen / Obreren /
und ZanLUonen / an deren würcklicher Lxillcntz keinen Zweiffel
zu haben / das Lämmer - Gericht conrellirt / sich poll objmm
ulrimi Vallüli llnc legirimä prole mascula , Sc per boc cju8 linea
matculinL excinLka deS Lehens Oäenkircben non arccnris üc5 -
ccnäcncium ex foemini ^ irnpeäimcnro , renirenriä , Sc conrrÄcll -
Lkione bemächtiget / und in dessen potlesüon und Genuß Lurbo -
riracc propria bester gestalt gesehet habe / einfolglich seye desto
leichter zu begreifen / daß aufdiesen Fall und Rechts - Streit sich
berührte Kayserl . Urtheilen und ^ nLkiones trefflich wohl können
L ^ icirenlassen / wie solches mitmehreremab angefügten Druck /

welchen



welchen umb besserer Information und Nachricht willen beyzule -
gen / nicht undienlich ermessen worden / zu vernehmen seye .

Gantz ohneaber / daß dagegen etwas die Lommvnicarion und
<2 oi rc ^ oncicntz erheben möge / so wegen viel - bedeuteten Lehens
Ocienlcncden zwischen Ihro Lhurftttstl . Durchleucht und Dero
Würdigen Dhomb - Laj-nrnl m ,Eötn zu der Zeit gepflogen wor¬
den / als der General von ^ crcb ^ welcher mit sothanem Mann -
Lehen aus Abflerben ktoicn ^ blanaiä von Lo ^ eiaer , acicögue
kcmlo a ^ erco , Lc ac! kcclcüam revcrl 'o , belehnet gewesen / Und
folgendS auch küiustuus poübumus schon verstorben / Wan dar¬
um !) dan so wohl ermelten 6encralen Tochter - Mann von krenL
zu äcblenöerban Ihro Ehurfürstl . Durchleucht unterthänigst ge -
bettcn / ihm und seinen Manns - Erben in Lonticierarron seines
Schwieger - Vatters dem Römis . Reich und dem Ertzstifft gelei¬
steter treuer Kriegs - Diensten selbiges Lehen ex Oracia zu conferi -
ren / als auch der Grass von klorn mi Lognarus des von Lo 7. c ! acr
inständig angehalten / damit ihm angeregtes Lehen wieder ein -
zuraumen geruhen wolten / zumahlen auß dergleichen Lommnni -
canonikusLc Oelikeranonikus , W0V0N doch auch niemand billig
einige Abschrifften hatten mitgetheilet werden sollen / und dahero
selbigeclLNLuIumL ^ furrive müssen ex ^ raÄiült worden seyn / kei¬
nem lercio einig sus Zuwachsen kan / da vorab solches alles nur in
unverfänglicher Überlegung der Sachen / und darüber beyfalli -
ger Gedancken unnachtheiliger Eröffnung bestanden / auch un¬
schwer zu ermessen seye / daß so wenigbeySr . .Lhurfl . Durch¬
leucht / als auch beym Dhomb - Lapiml es die Meynung gehabt /
hierdurch dem uhralten Gerechtsamb desErtzstifftszucicroAiren
und zu prTjuäiciren / sondern da selbigem etwas zuwieder in er -
wehntem Schreiben angezogen / daß solches auß all - zu milden
und irrigen von gedachtem Graffen von ttorn beygebrachten Be¬
richt veranlaßt gewesen / dan nachdem auß Lhurfürstl Befehl
alle Hoffrathe sich beysammen gethan / denen in sothaner Sach
abgehaltenen prococollis und vorder Occuparion von damahligen
Rächen geführten Vons und Kacionibus nachgesehen / auch viel¬
besagte Kayserl . Oecrcca und 5anÄionc8 mit allem Fleiß erwogen /
überlegt / und ihre umbstandlicheKelanon erstattet / darauß dan
Höchstbesagte Se . Lhurfl . Durchleucht die rechte Bewandnuß
der Sachen erfahren / davon auch ihrem Dhomb - Lapiml ? ane
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Gegeben / so hatten errechntem Grasten von ttokn einen absthM
gigen Bescheid ertheilet / und ihn an die Ertzstifftische Mann - ,
und Lehen - Lämmer / umb daselbst ob er wolle / das pccirorium ^
außfündig zu machen / hinverwiesen / den von kmnraberauß
sonderbaren eonüäemrionm und Gnaden und gegen gewisse er¬
handelte LoncZirioneL mit Bewilligung besagten Dhomb -
ruls iy Löln mit dem Mann - Lehen Ollenlcimben und dessen Hp -
xerrincnrien mvclliirt / und wie nun diest wahre Informscion dem
Lämmer - Gericht vom Lhurfürstl . Anwaldt angebracht wor¬
den / so hatten Höchst - Dieselbe sich nicht versehen können / daß
dieses mehrere Keüexmn aufobangeregte Schreiben / als auser¬
folgten endlichen Schluß / auch eigentlich abgefast - und mehrge¬
dachtem Graffen von ttorn schriftlich zugestellte Erfahrung
wachen würde / in Erwegung daß vornemblich in suäicLnäo auf
daöjemg / was xock Oe ! iderLcione§ Sc dommunicLeiones su ^ et
^ cAono ist üoLlircr abgehandlet / concjuäirt / und zu Merck ge¬
stellt worden / nicht aber aufstlbigeö so bey wahrender
^ icLrioo , oder vor dem Schluß ein oder andern Orths vorkom -
menseynmag / das Absehen gerichtet werden müsse / gleichwohl !

ermeltes Lammer - Gericht diesem allem wkederun . b ' uneracht /
und obschon sich hättegebühret / vorheroabzuwarten / wasSe .
Kayserl . Majestät in sothanen / bey Ihro seiner ^ Lnumnenna '
( ^ Xlarcorum Occeccoeum , SanÄionum Sc Louceliionum einge -
führter und Rechts - hängiger Sachen aufdeffelöen Bericht aller -
gnädigst zu äeckriren / und zu verordnen belieben möate / aber¬
mahlen Se . Lhurfürstl . Durchleucht mit einer angemaßter
liwriazubeschwären sich vorstehen lasten / welches aber Höchst -
Deroselb und Ihrem Ertzstiffl nicht allein zu höchst schädlicher
doolegueotz / und hoch verfänglichem Nachtheil / so dan habenden
uralten Gerechtsambs Schmählerung und Abbruch offenkundig
gereiche / sondern dabey auch Sr . Kayserll Majestät und Dero
Herren Vorfahren am Römis Reich Glorwürdigstcr Gedacdt -
nuß Allerhöchste Kayserl . ^ mbmicät vielfältig imel-elUrt seye /
indeme durch solche incom ^ ercnccr bescheheneErkäntnuß IN elrcLü
obberührte von Ihnen dem Ertzstifft zum Besten cum ? r-inc ^ um >
( mmicuMj karonum , ? rocciümgue Imj) eiji eonüljoäeilhcmto
animo , cx ccrrLgue lciemia ertheilte / auch von Seiner Kaysert .
Majestät allergnadigst ^ rrcviä accurättUimä co§nicionc bestat - ! ^

tigte
!



Wie decictL Und 5änÄionc8 gänßlich untergraben / gleichsam
mit einem Zug umbgeworffenundvernichtiget worden / daneben
dörffte es auch zu nicht geringer Schwächung der Kayferl . Kepu -
rÄriosi das Ansehen gewinnen / ob wären dieselbe ihres Inhalts
mit der lnMLce be hasst / dahero u5us eoium verbotten und das
kaÄum 5.̂ o !io inMlliäcLbili Lcin Lonli , Irn ^i . ctamriLko Lc j) ro -
blbno zu achten / MlchesdieRömif . Kaysere fürrecht / billig /
und zuläßigäeclLrirm / und wogegen nicht zu handle » / unter ge¬
wisse Straff ernstlich befehlen ; endlich wurde es auch allein in
des Kammer - Gerichts ^ rbicrio stehen / ob selbigen conäi -mir -
ten Kayserl . Oecrecen und äanLUonen in sucilcanUo einzusolgett
und zu äeferiren / Wan schm hieöevor Se . Kayserl . Majestät
allergnüdigstdem Lammrr - Gericht eingebunden / daß bey denen
allda vorkommenden ? ioce6 'm es sich darnach zu richten schuldig
seyn solle / in 5ummL bliebe nur desLammer - Gerichts Occilion
anheim gestellt / ob ein L hur für st / Fürst / oder Stand des
Reichs sich deren ä OLlLrc erlangter und bestättigterUrtheil - Lon -
ccülOnen / und ? iivi ! e§icn zu gebrauchen / und zu bedienen be -
fügtseye / oder nicht / und wre nun solches fast auch der
Kayftrl . Majestät allzu nahe / und Desselben gebührendem
Höchsten UccheQ - Folg und Gehorsam zuwider seyn wolte / wie
nun auß obigem saktsamb erhellete / daß auf einvermeldeten Fall
vielbedeutete Occrcca OLsareL und 5anLtic) ne8 UNÜilsiurirlich L ^ Il -
cirt werden müssen / auch keine beständige Ursach vorhanden /
warumb selbigen in boc OLlä Statt zu geben das Kammer - Ge¬
richt nicht verpflicht seyn solle / als haben Se ^ Kayserl . Maje¬
stät Ihro Lhurfürstll Durchleucht unterthänigst gebetken / daß
Sie bey also in Warheits - Grund beschaffenen Dingen aller¬
gnädigst geruhen wollen Dieselbe und Dero Ertzstifft bey offt er -
wehnten bestättigten Kayserll äLnÄionen / undOeclarLrionen /
und was deren Inhalt nachführet / Vermög Kaysrrl . Wahl -
OpimIariOn und Reichs - Satzungen attergnädigst zu handha¬
ben / Und was dagegen am Lämmer - Gericht Vorgängen und
vermeintlich suäicÄnäo außgelassen worden / zu cMren und auf - .
zuheben / auch demselben / daßesmitftrnerenprocellenundvc -
crecen in dieser Sachen an sich halten / und mit dergleichen Ihre
Lhmfürstl . Durchleucht nicht weiters beschwären solle / ernst¬
lich zu mjunAiren . v L Dm
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Den Inhalt dieser OcäuQion und Ablehnung haben Seine
Kayserl . Majestät so gegründet und gerecht befunden / daß dar -
durch allergnädigst und gerechtest bewogen worden den i . vc -
cemdris selbigen 1 / 8 / kcn Jahrs dieses dem Herrn Lhurfürsten zu
Dicr ^ als Lämmer - Richter beyzuschliessen / mit der Erinne¬
rung daran zu seyn / damit der Herr Lhurfürst zu Köln gegen die
Kayserl pl iviIeZia nicht beschwährt werden / noch sich zu bekla¬
gen begründete Ürsach haben möge / wie solches dieBeylagen sslr
NN . 59 . sc 6o . des mehreren bewehren / und wie nun das Lammer -

Hc 60 . Gericht dagegen mit Bestand nichts vorzuwenden vermöget / so
hat selbiges mit all - weiterer Erkäntnuß und Anmaßung einge -.
halten so lang höchstbesagte Se . Lhurfürstl . Durchleucht bey
Leben geblieben / und noch einige Jahr darnach / biß dahin man
vermuthlich geglaubet / daß wegen veränderter Lhurfürstl . Re¬
gierung / vorgangener Einäscherung der Lhurfürstl . Kclläentz /
und Lantzley / auch erlassen - oder verstorbener mehrester alter
Ivlinillren und Hoffräthen des bißherigen Vorgangs Nachricht
gäntzlich abgangen seyn würde / und also dem anmaßlichen Lamc -
ral - äe cxeczuenäo desto leichter äc 5ei irt werden mögte / es
Habenaber damahlige Se . Lhurfl . Durchleucht Hertzog

s (ülcmenc nicht weniger als sein Herr Vorfahr die Ertzstifftische
^ Gerechtsame beyzubehalten Ihro bestens angelegen seyn lassen /

und gegen daS / mehrgemelten äan ^ ionenzu vider / vom Lammer -
Gericht anmaßlich erkenteS ^ lanäLrum äecxe ^ uenäo bey Seiner
Kayserl . Majestät sich höchstens beschwähret / mit gehorsamb -
ster Bitt auß angeführten Ursachen Dero Ertzstifft bey solchen
LanÄionen allergnädigst handzuhaben / und den OLmerLlychen
rroccls zu calliren / auch ermeltem Lämmer - Gericht / daß sel¬
biges Dero ErtzstisstS Privilegs hinfürter in bessere Obacht neh¬
men solle / ernstlich anzudeuten / und die außschreibende Herren
Fürsten / daß sie mit der Ihnen auffgetragencr Kommission an
sich halten sollen / zu ermahnen .

Diese Lhur - Löllnische Bitt ist von Sr . Kayserl . Majestät
' den i4te , i Hj) ri 1 i 8 1695 . dem Herrn Lhurfürsten zu ssllcr übersen¬
det / umb fürderlich zu berichten / was das Kayserl . Lämmer -
Gericht bey so gestellten Sachen bewogen habe / geklagter maßen
zu verfahren / und auß was eigentlichen Ursachen selbiges ver¬
meine / daß die angeführte Kayserl . eoaccssiorieL und Privilegien

1



en- f gegenwärtigen Fall und Rechts - Streit sich nicht -- „ pli ^reN

Seine Lhurfürstl . Gnaden zu ^ ri - r habenaucknicbter , „ an¬
gelt den von Sr . Kayserl . Majestät allergnädigst aiivechmätss

Gericht emzuziehm / eö hat selbiacsaber
M) dem Ansehen nach nicht getrauet solchen mit Bestand rn ^

7 « ^ » - LkA L ' j

ŝ b' L !' 7 ' 696 . gelangt / und Hoch - Die -' ganyel . Majeyat den Zitm tclami selbiaen ^cakrs - i » .

Ämt m kabrn '/Es ^ nachgesih?nen sichgezeiget zu haben / daß / als aus das aus A nruffen Iran, iLkcllT
Hcrßogin von « °lll - in Gebohrner Gräfin vö ,Ee , oücdcn '' 8

1678 . wider Lhur - Löln erkänte ^lanäamm man Cküe -
Lölnischcr SeitS keine gebührend - k-u iiio „ geleistet / und die ein -
gewendete kxc - geion ^ bey Rechtlicher deren Erwequna für
heblichbefundenwvrden / dieerste ? aeic <- ej - - urtheil den 7km
1689 ertheilet seye/ da dan des damahlsRegiereiiden Herrn El, » - -
fürite » zu Loln ktaximii . ttcne . Durchl . Höchstsiel . Ged dt »
an statt selbige ei » oder das andere in derLanimer - Gcriebtö c> , ^

, nung denen durch dieses Gerichts - Urchell sich beschwärt echck -
tendenPartheyen bekantlich zugelasscne ordentliche RecktöMa '
kel dem jüngeren Reichs - Abschied ü - 1654 . gemäß erareiffen
können und solle » / einen Abweeg genohmen und sichzuIhro Kauf
Majestät gewendet / auch bey Deroselben ein allerqnädia^ s
Kelcri ^ r den / tm 0cccmkr , z 1684 . an das Lämmer - Gericht
außgewürckt / worauf selbiges jedoch allein Sr . Käyserl Ma¬
jestät zu allen unterthänigsten Ehren und k - töcQ , keinesweas
aber in dem Absehen oder Schuldigkeit / sich mitLhur - CSln
hierunter in emig vichmac und Schrifft - Streiteinzulassen / sei¬
nen allerunterthanigsten Bericht 168 ; . eingeschickt / so no ' k -
niahlssi' K dt . . . beygefügt / gleichwie nun eines kheils dasselbe
darin im Schluß zu mehr - Höchstgedachter Kays. Majestät die
allerunterthanigste Zuversicht gerichtet / es werdeHöchst- Dero -
selb allergnädigst - und gerechtester Will seyn / daß wie in ande¬
ren Sachen / also auch in dieser der heilsamer sustia an besagtem

, Höchsten Gericht ihr ungesperrter Laust allerdings gelassen wer¬
den solle / bey solcher Zu« rsicht auch hernach umb so mehrge-^ tröstet
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tröstet bestanden / als demselben einiges weitere / ins besonder
das in obberührtem Kayserl . Ketcii ^ c erwehnte anderweite Ke -
Lcri ^ r V0M Occembris 168 / . Nicht Vorkommen UNdinrimirt
worden / andern theils aber selbiges nach Anleitung deren / aufdie
ohne einiges Neben - Absehen unpartheyiseh - verfügende ^ ämi -
nittrLrion der lutiitz geleisteten Pflichten / und da die Kammer -
Gerichts - Ordnung / das inkrumencum pacis ^ und vorangezoge -
nerReichs - Abschied äc 1654 . jaIhrerKayserl . MajestätWahl -
La ^ icularionen 2. 6 . und 4 -- - selbst / so deutlich wollen / und
cinbinden / daß mit Hindansetzung alles Rucksehens / und an¬
derwärts etwa » sich hervorthuenden Einhalts und Hindernuß /
dasjenige / was bey diesem Gericht außgesprochen / zur Lxccu -
non gebracht werden solle / sich unmöglich hatte entbrechen kön¬
nen aufdie Lhur - Kölnischer Seiten / an statt auferlegter ? arinOn
nur beschehene Wiederhohlungvorigen bereits durch Urtheil ver -
worffenen Einwendens / und dagegen von obsiegendem Theil umb
Erkennung der Lxecmion beschehenes Ansuchen über vorige Ur¬
theil nach und nach z . fernere pancori ^ ^ auch endlichen wiewohl
erst nach ' 8jahrigen Nachsehen und Zuwarten das ^ lanäLmm äe
exe ^ uenäoam29 - 0 (Iobrj51694 . ergehen zu lassen / wobey er -
wehntes Kammer - Gericht dan auch sich aufvorherigen und ob¬
vermeldeten Bericht umb somehr zu beziehen / und es dabey bewen¬
den lassen zu müssen / vorgegeben / als vermercket/ daß man Khur -
Kölnischer Seithen / wan davon wider Verrnuthen einige (^ om -
manicacion erhalten / auch solchen durch vermeintliches Kc ^ Iiciren
anzuzöpffen / und durch die Hechel zu ziehen / mithin bas Kammer -
Gericht in eine vonZeiten dessen ersterAussrichl - und Anordnung
aufdiese Arth und Weiß nie erhörte / noch unterstandene / höchst -
verkleinerliche Schrifftwechselung mit denen ürigirenden Par¬
theyen / wie auch zumuthende suüiücäcion und Verthätigung sei¬
ner Rechtlicher Erkäntnuß - Außspruchs und Verfahrens / ja fol -
gends gar in eine darab anscheinende derKammer - Gerichts - Ord -
nungund übrigen Reichs - Satzungen ohnähnliche Lenlur , und
in ctkeLu darauß erfolgende 5u8ol-äin2cion des Kayserl . Reichs -
Hoffraths novo exem ^ Io einzuflechten sich unterfangen würde /
Se . Lhurfl . Gnaden solchemnach unterthänigstchöchsten Fleißes
bittend / Selbige gnädigst geruhen mögten / obiges der Römis .
Kays - Maj . hinwiederumbzu hinterbringen / und bey Deroselb

durch



durchDero höchsterleuchteteKcmonürLrjvn ftrners dahin zu rich¬
ten / daß Ihre Lhurf. Durchl . zu Köln mit Dero widersetzlichem
Suchen ab / und zu schuldiger ? aririon alles Ernstes angewiesen
werden / mithin die von den Rom . Kayseren und gesamtenReichs -
Ständen diesem Gericht äcmanäjrt - und zugelegte suriscULlion ,
Macht und Gewalt in Verwaltung der suliitzinfreyem / star -
ckem und unverhindertem Lauffauffrecht erhalten werden könne .

Se . Lhurs. Gn . zuDiechaben sich zugleich mit dem Lammer -
Gericht all - erdenckliche Mühe gegeben / daß dieser Bericht Sr .
Lhurf. Durchl . zu Köln nicht communicirt werden mögte / im¬
maßen dan sothane Lommunicacion aufmehrmahliges Anstehen
des Lhur - Lölnischen ^ gencen nichtzu erhalten gewesen / wo man
sonsten .desien Unbestand undUnfueg / wie auß vorhergehenden
klärlichgnug zu ersehen / mit geriirger Mühe würde haben hell vor
Augen legen / und die würckliche Lx ^ eäiriori auch Abschick - und
EinlangungdeöunbekäntseynsollendenKayserl . allergerechtesten
KelLri ^ ci bescheinigen können .

Se . Lhurf. Durchl . zu Löln haben nicht weniger mit allem
Ernst undEyfserausdie würckliche LalUcionvorbejagterReichs -
Lonkicurions - wideriger amnaßlicher Lameral - Erkantnuß und
Verfahrens angetragen / Höchst - Diesilbe würden zuversichtlich
solche auch / wo diese Sach / Vermög der Anlag lud ?< . 6r. . aufdem
Spruch bereits bestanden / außgewürcket haben / wan nicht indes¬
sen oberwehnter Hertzogin zu ^ olliein äuoccllor Herr ^iLiguis von
v^ LÜerloKe seinen und des Lämmer - Gerichts Unfueg selbst an¬
erkennet / und durch einen / aufdie von ihm begehrte Vermittelung
des Dhomb - LLpjm ! s zu Löln / mit Sr . Lhurf. Durchl . eingan -
genen Vergleich / so dessen eigenem Vorgeben nach / ihnhundert
und mehr tausend Thaler gekostet / und Verrnög wessen er her -
nächst vom Lammer - Gericht ferner / noch zu Außzahlung
Rthlr samt Imccclle an jetzt - Regierende Se . Lhurf. Durchl . ver¬
dammet worden / die Sach in Güte beyzulegen dasGlück gehabt /
und solches Sr . Kays. Majestät / VermögBeylagkud ^ io 6z . 6z .
allerunterthänigst angezeiget / mithin dardureh die Kayserl . Er -
käntnuß zu lussenäiren / und solche weiter nicht zu beeisseren Se .
Lhurf. Durchs bewogen oder veranlasset hätte ;

Und gleichwie nun auß diesem allen so viel klarer abzunehmen
ist / daß gegenwärtige abermahlige Anmaßung des Lammer -
Gerichts denen Rechten / Reichs - und Vilicacionö - Abschie¬
den / Kayserl . Verordnung - und Wahl - L 2 x>jru ! äclon , sonder¬
lich aber auch dem Westpfählischen Frieden ^ Schluß ^ rr . 8 . § . i .

2 ' r Vc



Oc aucem proviüim üc ne pollkac in 5catu kolirico conrrovcr -
/ iX luborianrur , omne8Lcl 'mAulikIc <ll:ore8 , ? rincipe8 , Lc 8raru8
Imperii kom . in Lnri ^ ni8 5ui8 ^ uribu8 ^ ? rLrs§acivi8 , l ^ ibcicare -
? riviIcAil8 , borumgue omnium pollcllione viZore liuju8 rranla <ll :io -
niz ira lladiliri sunco , uc a nu ! lo unc^ uam sud ^ uocun ^ üc pr ^ rexcu
cie taAo curdari pollinc ve ! 6c !) canr , gerad Zuwider gehe .

Einfolglich durch sochane Anmaßung vom Cammer - Gericht
die Schrancken ihm anvertrauten jurisciiÄion weiter überschrit¬
ten / anbey SrLhurfl . Durchl . und Dero Ertzstifft nicht nur
ein besonderes / sondern auch mit übrigen Reichs - Ständen ge¬
meines / ewiges / unwiederbringliches Beschwär Undpi ^ juclicium
zugefügt worden .

Also seynd Höchst erwehnteSe . Lhurfl . Durchl . umbso mehr
befugt und veranlasset / dagegen Ihren kccm 8zu Sr . Kays . Maj .
und der Reichs - Versammlung zu nehmen / anbey auch die Vor¬
bieg - undAbhelffung dieses nicht weniger / als übrigerBeschwär -
den mitallem Ernst und Vorsorg nachzusuchen .

Ob äeäucirten Beschwarden kombt hinzu 4 tens / baß / wan
schon auch in ptLcensLm contumaciam anmaßlich hatte gespro¬
chen werden wollen / alsdandieweniger nicht / PtocoguoäMum
cll , sccunäum merica Laulä : hatte tt ' känt / lmd in LonfolMirät
deren Lehen - Rechten zuvorderist bewiesen werden muss « / daß
die anmaßliche ? 2 ^ a Ooralia , auf welche die Frau Klägerin ein
^ U8 tccenrioni8 racione cioci8 iüacorum taäiciren wollen / VON
IhrerChurfürstl . DurchleuchtmitdemLehenherrlichen Lonscnlü
versehen seyen / zumahlen kundbahrlich ohne selbigen überErtzstiff -
tische Lehen nicht äissonirt werden mag / wie zugesclMigenmehr
anderer kra- jucliciol-um ^ so in gröstcrÄnzah ! beyzubringcn wären /
so wohl vorbescheiingter maßen / die von ^ ouslact , von '^ acbrcn -
äunck ^ und von koääen , wegen biulzäunk , so daN der von
I ^ inclen Und von (^ uaclc Wegen ^ oppcnbtoicb , UNaNgeß l) M gegen -
seits dieses letztere auch pro pcuäomcrcliLreäitLtiogehaltcn wer¬
den will / anerkänt / eingestanden und befolget / der abgelebter
Grass von Virmonä auch selbst / wie oben bereits angcfübret ist /
gegen die Grassen von äc ^ rum und von llembeim wegen ^ oppen -
droicb , gegen die Gräfin von Vcbien und Grassen von 5cvrum
aber wegen llrccrenbeim mit allem Rachtruck denen Leben - Rech¬
ten und Ertzstifftischer Gewohnheit nach behaubtct / mit ' ) in ex lu -
pra - allcgar . I^ i . tf . livekeAuIa generali : () tioci ^ uiLguesuiis in alium
llaruic , seiner Gemahlin den Rechts - Weeg und Gesätz hierunter
vorgeschrieben hat / als wohl auch durch das oben ludn . z 7 . beyge -
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" legte ^ rtcliä̂wm und beydir Kayseren ^ orbarii kkriäcrici L . ib / r »

j " keuä . rir. zi . Lc zz . enthaltene Ovriürrurioues , zum Überfluß beschei -
! nigtist / . , . . . . . -< - . .. . . . ' n -. . > ' -
. . Indem nun ab^ r eines theils ob er we hn ter maße njetz tgedach tev

^ LehenherrlicherLoul 'cusus allerdings abgehet / und andern therlS
6e illLcione Äocis , Lc meüorariouil - uä Nicht constiret / Und Übel,'

' das auch beym Lämmer - Gericht gnugsam bekgnter , maßen die
! Verwittiöte Gräfin von Virmonä ohne diese ^ üMiomrle Lehen -

Güther annoch andere Grass? Vli modische Güther und LUeÄen
" Ln Besitz / Händen / Und würcklichem Genuß und Gebrauch hat /
mithin HrerForderung halber wohl vistfach / oderwieSe Lhurfl .
Gn . zu ^ Ä ^ ntL in der Lollentzurger Sachen bezeugt / wohl zwan -

' tzigmahl so viel gesichert ist / so hat bey solchen Umbstanden auch
! . gar in denen ^ lloUiaiibui. , nach Lehr deren in Lhurfl . Lxcc ^ cioni -
! bus aNgesÜhrt/ N ^ lev . ärricL. und Kicbr . das .̂ ecenrio -

üis keine Platz finden / noch auch allenfals ülciA ÜocizguLnricLccin
compiriren Nlögen / wie solches nebst denen in sothanen Lxcc ^ cio -
nen verrneldeten Lerlicb . Ooncl . z 'r. . . Ulid Oäil . Obs. - r .

^ Lrrm . l ' iltor . obt . I O7 . n . 12. . wohlaußsühret . .
, Zu ge schweigen / daß es darauffohnedern nicht ankomme / da

1 ^ die Grass - VirmOnäische Erbgenahmen / .. wie oben bescheiniget '/
s durch ihre 26 Ea OamerLÜ^ gegen . gedt^ chke Grafln übergebene
l LuppiicLttOn srrQ OiLLcione selbiger ihre Dora ! - und übrige recht -
; Mäßige Forderung bahr zu bezahlen / sich anerbotten / und dagegen
! sie zu Raum - Und Abstellung sambtlicherhintexlassinerGraff -
! VjrmOnäischerGüther anzuhalten / vielfattig gebetten haben / ein -
> folglich durch geschwinde Ertheilung einer kü^ l - Mheil in dieser
l Sachen der uemblicherjuttitz - §jM / sogegenSe Lhurfl . Durchl°
j offenbahret worden / bezeugt oder erschienen wäre / gegenwärtige
l Verdrießlichkeit ohne Fehl fü glich gehobelt sehn / oder doch sich ge -
j äussert haben würde / daß besagte Gräfin so wenig vor sich / als
! Rahmens angerühmter Erbgenahmey eines ferneren fliris 1 ccen -
! Noms in diesen Lehen - öder andern piTrenäirenden ^ iloäiaüen sich

anzumaßen befugt .seye / und solches zwarn ferner umb so minder
i ünterlnVorwand derer mit ihrem Ehe - Herrn errichteter ? LÄorunz

Oocalium , indem beym Lamer - Gerichtüberflüßig bekant gewe -
^ sen / daß dieselbe sothanen kaÄis nicht nach zu leben / sondern solche

! zu vernichtigen gemeint seye / und dagegen würcklich . beym Kayfi! ^ L ReWs -



ß94
Reichs - Hossrath pro reÜ: icucionc in incc ^ rum angestanden habe /
so dan bey Anfang dieses bescheinigter maßest der Stadt - Kölni¬
scher Bürgermeister verweb nebst denen Erbgenahmen Dis vor
der Gräfin von Vu -monä Vermählung mtt 24ZOO . Flor , auf
2oj ) penbloicü versichert / zu Abführung darab hinterständig - und
ferner erfallener ? enNonen / als wohl nothwendiger Keparario -
nen die eingangene Gefälle verwendet / und darzu nicht eins zu -
reichig gewesen / mehr andere Lreäiroresauch aufdie Dukäunckn -
sche GefäUe und etwa außfündig machende ^ HoäialiL Gericht¬
liche Versicherung genohnien / einfolglich deren nach Maaßgab
der Ertzstifft - Löllnischer Rechts - Ordnung vorzüglich sich zu
erfreuen haben dörfften / auß denen LrerLenbeimer vorräthigen
Gefällen aber die von der Gräfin von VeKIen und Grasten von
L ^ rurn pr ^ cenäiMlde DuÄus perccpci deren etwa evincirendm
^ jloäialien / wan gegen Lhurfl . OLmeralischen Anwaldrö Zu¬
versicht darüber eine widerigeUrtheil erfolgete / hcrzunehrnen / und
davor zur Sicherheitauffbehalten seyen / einfolglrch vor die Frau
Gräfin von Vnmonä auß diesen drey Gütheren nichts oder doch
gar weniges übrig bleiben mag / ohne daß Se . Khurfl . Durchl .
darab das geringste außer denen eingestandenen DuIsäunc ^ Li Du -
äalien genossen haben ;

E6 hätten annebens weiter denenGrass - Vu monäischen eigenen
krincipiis nach in PuncIolepLrarioniskeuäi Lb ^ IlociioLc Olvstru -
Llüs die bey der Khurfl . Regierung und Lehen - Kammer obschwe¬
bende (duMiones pr ^ uäicialcs so wohl respecIu der Gräfin von
Vcblen , als auch deren Grass - OxcnNirn - und Grass - Virmon -
äischer Erbgenahmen und Lrcänoren zuvorderlst außgemacht
werden müssen / ehe und bevorn die antringende Klägerin pro
I . eAlcilN2 OoncraäiÄrice geachtet werden können / worauß dan
sich abermahl klährlich ergibt / daß auch guoaä Kos pMis die offt -
gedachle Urtheil ü b . all - zu voreilig und mit einer offenbarer ini -
^ nicät und ^ ulücät behafftet seye / und dieses zwarn so Hand -
greifflicher / wo oberwehnter maßen der Gräfin von Veblen ^
unangesehen daß dieselbe nicht allein lÜLcioncm Ooris klahr erwie¬
sen / sondern auch / daß / Vermög l ' a ^ orum OocLÜum ^ sodan
zwischen ihremEhegemahl ^ iexanäerGraffenvon VeKIcn , und
dem Grasten von 8c ^ rum eingegangenen / von Sr . Kayserl . Ma¬
jestät auch bestätigten kLÄi lnucuiäeäuLccäenäoIhrodieLetb -

zucht
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Zucht aller Grass - VcKIischer Güther vermacht wäre / beschei¬
nigt / undzuBewährung der LxittemiLäiversorum / clloclialium
IN 6lecxen ^ elm obenhin Ziemlich anjcheinliche Beweiß - Stücker
beygedracht hatte / dasgebettene ^ lLoclarum gegen Se . Lhurfl .
Durch ! , und Grassen v . Virmonä zrnn andernmahl nicht dieweni -
ger .abgeschlagen / racione ^ rLcenll 05 u 8Üu <IÜ 3 aber dieselbe zum
Lhurfl . Lehenhost verwiesen / und rariooe 5cs>Lräcioni8 kcuäl al)
^ tioclio eine besondereLicärioo in pcrirorio zu begehren / vomLam -
mer - Gericht angehalten worden ist / welchem ferner hinzukombt /
wie gleühfals oben schon angeführt / daß der Gräfin v . Virmonä
selbst wegen des Lehen Kleindas össters und beweg¬
lichste gebettene tvianäLcum Wider Se . Lhurfi . Gn . zu ^ L ^ nr ^ als
Ollcini sch - Herrn Vormund zum andernmahl abgeschlagen / und
dardurch die eingewendete Lxcc ^ rioner jcui8 recenriom8 , i' Lcione
Dori8 , Lc IllLcorum Tguc , ac ^ cliorarionum , auc OsubcuLtm Lc
polletlionisÄncciiol -is obäefeäium dont 'en8U8 Domini DneÄi UN -

platzgreifflich zu seyn äcncenriLÜcer vom Lämmer - Gerichtkurtz
vorhcro erklährt worden / einfolglich was in dieser Sachen recht
zu seyn anerkant worden / in gegenwärtiger umb so weniger noch /
bey etwaiger Kellexion aufdie vorhandene / und zu befolgen ange¬
wiesene Kays . 5 LnHionen / Dcclal arion - und Urtheilen / Wan nur
die Sach auf einer gleicher Gerechtigkeits - Waagschahlen abge¬
wogen werden wollen / obangeführten jüngeren Viücacions - Äb -
schiedL . 84 zuwider / vor Unrecht erklährt werden mögen .

Vorerwehnte Beschwärden werden ferner dardurch ^ tmsyer -
mehrt / daß bey in gegenwärtigerSachen vorgenohmener Kelarion
gcgentheiligen selbst eigenen hin und wieder außgesprengten Er -
zehlungen zufolg / drey Vora ^ co ^ LriroiiL ^ lenL ^ zwey ^ co ^ si -
roriLÜm ^ lice , UNdeinVocum ^ ro ^ uräaLtoriäaußgefallen / Mit¬
hin in 8 cnaru dafür gehalten worden seyn solle / daß die drey Vota
^ lo ? LriroriLs ) IenL gemacht hätten / worauff dan auch die
Se . Lhurfl . Durchleucht höchst - gravirende Urtheil abg ' fast
worden ist / wie nun dieses aber Sr . Lhurfl . Durch ! , umb so un¬
billiger und widerrechtlicher anscheinet / als paricoi ia lim ^ lex , sc
IMÜL ^ LroriL von einerley Gattung seynd / oder doch wenigst die¬
se letztgedachte Voca. darin übereinstimmen / daß die Sach ^ er ya -
ricoriLm ^ lenam äeknirive nicht habe abgeurtheilet werden kön¬
nen / und folglich l>2cicL8Vocorum obgewaltet hat / mithin

> ' 2. junÄio
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junÄio 5 cnarÜ 8 Vorgehen / oder vielmehr nach Maaßgab deV
jüngeren Reichs - Abschieds § . iz6 . aä elcnuin diese Sach gelan¬
gen muffen / solches aber unterblieben / einfolglich mehrgemelte
Urtheü h t . allzu s>i' Tci cancu !1 d Lnimosergangen ist / so wird
gegenwärtige allgemeine Reichs - Versammlung im ersten An¬
blick erleucht ermessen / daß Sr . Ahmst . Durchl . hierünttr füh - ^
bendes Befchwär gleichfals höchst - befugt / und bey dieser nicht l
weniger / als bey andern dergleichen Begebenheiten die ^ chunLlia !
Lenacüs oder ? ro ^>oüt ! oDub >ir ll ) bleno Vorgehen / und platz greif - ^
fen / dessen 'Hinterbleib - oder Hinterlassung aber zü einem altge - !
meinen Reichs - Beschwar und kr ^ siiäiHgereiche » Das Läm¬
mer - Gericht hat sich

6tcns Mir ZufügUlig so vieler zuewigem Sr . Lhürst . Durchs ,
und Dero Ertzstisstö und gesamter Vornehmer Reichs - Stän¬
den l>rX ) uchtz gereichender Beschwarden nicht begnüget / , sondern >
über das ferner bemühet / die gewöhnliche ördentliche ,Rechts - !
Viittelen abzufthneiden / wordurch Se . A hurst . Durchl . gegen
die von deinselben b . 5. begangene k^ ulürat und angemaßte
-Rechts - auch Reichs - LonUicumonö - widrige Erkäntnuß sich
beklagen und Rechts - Hülsse suchen könten / inde , n die von
Höchst - Deroselb mre ^ önirte von Sr . Lhursürsrl . Gnaden zü

angendhmene und gehöriger Qrthen verkündek 'Keviüon ,
unterm Vorwand / als Wan solche in dieservertneinteräpolien -

«Und 8umm2iifthen - Sachenünstatthafft seye / zu verwerffen sich
angeinaßthat -/ und dieseszwarn sonder Zweiffel / ui '. ter dem von
Gegentheiligem Sachwalter an Hand gegebenen / kündbarlich
aber irrigen Vorwand / daß gleichwie in dergleichen Falleli die
Hppcllarinn üe jureLoMmuni verbotten seye / als ) auch das ke -
rnecjium k( cvilloni8cellire / es hatte aber der vom Lämmer - Ge ^-
rieht in dieser Sachen bestellter äenar mir A. bfassüng sothaner b . l .
widerrechtlicher Urtheü umb sö mehr anstchen sollen / als eines
theils ihnen vörangeführter maßen gnugsain bekänt ge¬
wesen / daß von Sr . Lhurst . Durchl . kein Folien begangen /
noch auchvordie Verwittibte Gräfin eine ? oÜel ! io xianuceüibilis
vorhanden wäre / Wan nur zu geschweigen mehrerwehnter von
dem Grass - Viimonüischen Renthmeistern Rahmens der Frau !
Gräfin abgegebener Erfahrung iüd d^ ro 9 . oben beygelegt / auf f
borgemelte Kayferü äcaceacias - OeclAiacioaeZ > Lc einiger !

maßen



maßen gebührend / undKrasst deren Reichs - Lonüimcionen reüe -
Qirt werden wollen / immaßen dan ohne deren vom Klockio und

angeführter vorbemelter piXjuäiciorum Lametä -
lium weitere Erwehnungzuthuen / dergleichen durch Abschlagung
des von derGräfin v . V eb len begehrten ^vlänöaci wider SeLhurfi .
Durchl . und Grasten v . virmonä vor einigen Jahren / auch noch
kurtz vorhero der Gräfin v . Virmonä selbst wegen des vom Gra¬
fen von Virmonc ! auß dem Grund neu - erbauten / und fast Uber
den Werth Land - kundiger maßen verbesserten Lehen - Hauß Lol -
lendurg Wider Se . Lhurfürstl . Gnaden zu als Graff -
Otieiuischen Herrn Vormund in alio äcnacu wiederhohster und
zum zweytenmahl anerkänt und M ^ icirt worden /

Anderen thcilsaber besagtes Lämmer - Gericht sich erinneren
müssen / daß bey gegenwärtiger Sachen die ( ZuMio l ' i^ juäicia -

vorwaltcte / undvorläuffig zu entscheiden gewesen wäre /
LautT bujus juäex Com ^ crens üc , und ob die darunter von Sr .
Lhurfi . Durchleucht eingewendete Lxce ^ cioncs fori äLLiinacori ^
platzgreifflich / oder unstatthafft seyen / mit dessen stillschweigen¬
der Vorbeygehung oder Verwerffung aber nicht so übereilig /
durch Erkennung der panroriL ^ lenX darin verfahren werden
sollen / welches von einem anderen als dein dem Höchsten Reichs -
Gericht / wan cs erlaubt wäre / man fast mukhmaßen solte / in
der Absicht geschehen zuseyn / umb dardurch desto ehender An¬
laß zu gewinnen / wie es sich hernächst geausseret hat / das sonst
desto ungezweisselter zu statten kommende kemcämm Kcviiionir
Sr - Lhurfi . Durchleucht abzuschneiden / oder doch wenigst die
Gräfin von Virmonä von der im jüngeren Reichs - Abschied er¬
forderter Laurions - Leistung zu befreyen .

Zumahlen dergleichen stillschweigende Vorbeygehung von de¬
nen Rechts - Gelehrten ^ ro verä rcjecÄione cxcc ^ cionis kori incom -
^ eccnciL gehalten wird /

OH / s . -r .
^ <7 ^ 55 / ^ ^ / . - r .

Daß aber von einer Urtheil / welche Lxce ^ cionem kori ver -
wirsst / cum vlmäcünicivLäenccnciLobrlneLc , §5 gravamen ^ er
äeünirivam non re ^ rabile inferac , ZUM Uberfiuß a ^ eliiret wer¬
den könne / und solches so wohl in denen gemeinen beschrie¬
benen Rechten / als auch in des Lämmer - Gerichts - Ordnung

öls ohn -



Dhnhinttt ' treiblich begründet seye / brauchet keiner weiterer Auß -
führung / ciechiiL <7 ivili , so in tioc inOLmcrLlm ^ criali ccÜLnrc

/// -. / 2 ^>.
(7s ^ . // /? . ^ t // . / . § 2 .

obscrvirt wtt' d / hat es seine vollkommene Richtigkeit / c^ uoü cniin
^ ^ eÜLrioni al) Incel 1 ocuroriÄ , c^ ucc vien üctirncivL ÜLbcc ^ 6c5c -
rcnäum tir , hat stattlich behandlet

in seineni (7s ^ . / / . ^
^ / . -r .

' ^ / . (7^/7 F . 2 <7 ^ . -r .
/ / . 2 .

( H / . s ^/71 zo .
t7s ?r /7 ^ s / . / . r-s ?r/7 2 ^ -r . / / / .

^ ^ <7o5 /- . ^ . 4 . L- . r. s . § . lO . UNd ^H ^ . / ) . I . 0^/76 . -r . LZ .
Mbst mehr anderen dabey angeführten Rechts - Gelehrten und
ungezogenen legibus ,

(^ aoct aucem LäencenriL eciam inrerlocucoriä comincnrc grava -
meni ^ le ^ LtHIe , icicli ^ c^ uoU ^ ce Ä ^ ^ eÜLciOnem LÜelimcivärc -
^ Lraeincgnic , L ^ cÜLii ^ olbc , Uocccicicrn

§ . zi . c' . 1 8 . // --r . i . V '
<H / . /// >. 1 . o ^/7 1 LA . <rc?
<7s ^ /- . c / / . /se' s .
/ !H -?r/ / ??̂ . n ?r§ . 4 . s ^/ ? 4 ; .

(7o ?r/ 7 17 L . -r . i .
Ein gleiches ist auch 6 c stu-e (ÜLmerali , wie stch cx Ocmcc ^ m

Or 6 . Lam . f». L . ric . ZI . n . I ; . nichtohndeutlich schliessenlasset / dan
es wird hierin verordnet / daß das Kammer - Gerichtdie ^ ^ c ! >
lacion von solchen Inrcrlocucorien nicht annehmen solle / wo die
Beschwörung in der H ^ cHauon bestimbt / durch die ^ ^ eHacion
von derEnd - Urtheilinder Haubt - Sach mögt erstatt / undher -
wieder gebracht werden / wie das in den Kayserl . Rechten geord¬
net und begriffen ist / worauß ^ I' gumcnco L conriano äcnlu fol¬
get / daß die X ^ cllLriones ab Inccr ! ocucorÜ 8 VIM 6c6nllijv27 klL -
brcncibus ^ Lc b ^ vamen j) er 6 c 6 nicivLin non re ^ Lräbileinfcrcnci -
b>u 8 angenohmen werden müssen ;

Unter diese Zahl gehöret umbdiemehr dieäemcnciaL ^ uL , als
solche Ihrer Khurfürstl . Durchleucht die privilc ^ iLram inlkän -
riam ^ uüregLlcm , so doch nach Anleitung des jüngeren VitlcL -

cions -



Qons - AbschiedsvomZahrl / rz . F . 9 - so genau beobachtet wer¬
den soll / platterdings benimbl / mithin in Ksc ? un <Ao nicht allein
einer OeünirivL zu vergleichen / sondern in sich vollkommen 6e6 -
niciv ist / und annebens ein solches Qravamen zufüget / so durch
eine in der Haubt - Sach ferner außsallende End - Urtheil nicht
reparirt werden kan ;

5entcncialigui6em in5cren8ra ! e6ravLmen - guo6 per ^ ppeÜL -.
cionernääelinicivarcparÄrineguic , 6icicur ilia , c^ uL lercurluper
aliguo pun6lo inci6enti a6 Lautem principalem plane non perri -̂

nenci , guarnobrem , cümeciamper8encenciam6e6nicivLm üiper
Laula , principali lararn in itto punÄo ^ uc pura ) arn ante cicciloz
Aravainen nuüurninlerri guear ^ Lc /^ ppeÜarioä6e6niri va ir ^ terpo -
lira ulcräAravamen in eä öelinirivä illacum le non excen6ac ^ rnani -
lettum ett , gravamen ante laac per eM8Mo6i prXmaruram inrerlo -
cmoriam illacum per appellacionern ä äetiniciva recuperari plans
non polle ,

kroin6e in tnlce circnrnttantii8 ^ ppeüacioni locum 6ari , parcc
Ov / ?r Om / ? / en / >. z 19 . -r- er-H .

8enrenria inrerlocucoria 6mp ! ex Lc vim 6e6nirivL Iial ) en8 ^
( 9^ <s . nki norac8encenriam : ( ^ uaguis lepronunciaccomperencem ,
eile c^ uiUern inrerlocucoriam , 5e6 tarnen appellabilern , 6milicer
eam , c^ ua gui8 rcsicicexcepcionern incornpecenciL , dieses besinn
tigetgleichfals

10 .

Ueäucirt und behaubtet solches noch außftthrlich -
und vortrefflicher in ^ ilcerermini8 : //^ . ^ . r /> .

l ' ercia lpccics 8cncenciarurn , gua : c^ niäem non ell : Uellnitiva ,
se6 liaber virn üc eüccLurn 6e6nicivX , (^ uanäo uc opponicur ^ uUicr
incompecencia , iUellnonellelebicirnumsuum suUicern , li suöex
pronunriac seellccornperencern , iIIa8cncenriL , nonell : 6el ! niciv2 . ,
<̂ uiagualnvi8äe principali Lau 5a non cognolcacur , tarnen iinpo -
nic liic 6nem lici , Sc llc llabet clscÄurn Uesinirivle m Ololl . in ^ uclr .
llalrica in sine lupra ne 6Iiu8 pro parrc . () uo calu licelnic appellare
criam 6c ^ ure Livili , non lecü§ c^ uarn li eilet 8encenria 6e6niriva ,
vcl lalccm ralis inrcrlocucoria , ^ UL a6ferac prTju6icium tanrum ^
uc 6ein6e rcparari non pollir proprer racionem , ^ uamexpolliilnus
cirvL inrerlocucorias .

Lb r. Ws -
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Womit gleichfälö allerdings einstimmet obgedachtek
-r . r ? ; .

Lxteucic ^ auc cxem ^ Ii 6 cL« c>ucm uc ^ roccäar eriam jnincerlo -
cucOriä Lt ^ rmariv ^ cum juäcx ^ ronunciac lecKecom ^ ercucem ,

^ ui 2 limilicer äicccur inrcrlocurOriL l^ adenL vim äeänirivL uc lcribiy
^ ^ 7 14 . -r . r. z . r /r

<7o ?r /7 171. . -- . ! .
^ ^ cllacur a !i> mreclocucoriä , ul ) i Fiavameu mlercur irrc ^ aca -

büe , ^ uca , ^ uiajJrouuuriLr se ^ uäiccmcom ^ cccncem ^ cumliciu -
com ^ crcns .

Welches noch viel ktahr - lind außtrücklicher / ^ r ^ -
--7 ^r ?? /r / // ^ . r. . 19 . s^ 7xz nlsv vvv ^ elletr

ä 8 euccnciä iuccrlocucoria <^ ua <^ ui 8 ^ couuuciac lc ^ uäiccm cllc
vel nou eü 'e cciam äe sure dlvrliL ^ eÜLre üccr , ^?/r .
/ -r ( 7. / Ve^ 7 / / ^ ^ r ^ /

100 .

6^ ( ŝ -r /7 iv6 .
( ^ uia 6 ^ conuuriac 5e nou eile suäicem , ruuc ^X ) slca ! cm mccr -

Iac ?ucociam uon l^>ciarucLlia5cuceucia ^ ä c^ ua ^ oilica ^ ^ eÜLi ' i , cum
auccm ^ conunciac 5e ^ uärcem ^ cum unu lic , ralc ^ cavameu uou

^ occli ce ^ acaci ^ cc L ^ ^ ellLciouem ä äetmicivä , c^ uia ili îvex ^ rio ,
c^ uoä ^ ui ? cobarurcoram uou luo ^ uäice IiciZace , uou ^ occli coili , ,
iäco a ^ cllaci ^ oreli .

-^ 5 / / - . V '
V " / >. Ä zn ^ 0 -7 ^ / ^ / ?7s ?r /'̂ /'/ ,

^ rc ^uoc ! a ^ ronuuriaciouc ^ er ^ uam ^ uciex cacice vel cx ^ resxc ^ 10 -
nuuciac 5e ^ uclicem , pollic a ^ cllan , alleALcuc 1cxM8 ^ urj5 Lau .
iuca ^ . liZui6cLuce6e Kelccj ^ . ückaliec

/ ? r ^

Dieses bewehren gleichfals cx praxi Lamccali ^ / .
L7s --r . o ^ . /) . § . als täglich .
iucerlocucoiiL c^ uä c^ uis ^ ro -uunriac 5e ^ uäicem com ^ cccucetti

aä lu ^ eiiorem le ^ icimc L ^ ^ cliärl ^ oreli .
z . / // . zi . F . Woaber . j

( ) uX tinr ill ^ iuccrlocuroriX lial ) cnce8 vim cic6nicivre c^ uomo -.
äocoAnolcanrurreAulLrircl ' räiiLclläeurenrlLcQm ^ cccucicr . Lc

0 ^/7l75 . ?/ . i9 . ^ . L65 .
^ > korro
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x- orro hi§ aäiiccrc placer inrcrlocucorias c^ UT vim äehnirivL ha -
denc , c^ uarum l . ell , ll ^ uclex tc com ^ eccnccm ^ ronunriavcric ,
alle ^ ans r -r 0 -^4 (7̂ r --r . L . / /> . 8 . F . I .

Obwohlen auch nachaltem Brauch im H . Reich / und L . 6 . 0 .
p . L . rir . L8 . § . 5 . in Peinlichen Sachen keine ^ xpellacion zugelassen
werden soll / so er wehnet jedoch

^ Oec . / >sc . c ^/>. /-r
In Outa Lriminali ii ^ rinci ^ alicerconrcncllcur6ecomj ) ccenrir

^ uciicis , porcll aä Oameram L ^ ^ ellari . BischofflicheAmbtleuth zu
llafelconcra Oolrhaufen , item kamher ^ conrraächv ^ artrenhelA .

Und man auch so vieler bewehrter und des Lamera ! praxeos er¬
fahrener Rechts - Gelehrten / mit Rechts - Gründen begleiteter
Meynung unangesehen bcy der Sachen annochjemand einen An¬
stand zu erwecken sich einfallen lassen wolte / so würde selbiger
doch durch den Reichs - Abschied selbst äc -^ nno 1594 . völlig und
auß dem Grund gehoben / woselbst

§ . 90 . Und demnach dem Rechten gemäß / daß die äppcllacio -
ne8a8encenriaOomj ) cccnciX da sich nemblich voriger Richter ra -
circ vcl expreß comsrerenrcm erklährt / in tcri ^ ris geschehen sollen /

prodacaiZicurracioncanreccäenrisl ' heiis , c^ uocl inrerlocucoria
mixca , c^ uX vim äehnicivL Hader , fcu ^ uLbravamen ^ er6e6ni -
rivam non rc ^ aradile concincc , Dualis ell ea , L^ uako ^ ^ ohcamex -
ce ^ cioncm fori rcsicic , üc a ^ elladili8 . Ist die Lontc ^ uencia auch
dahin zu schließen / daß gedachte Inrerlocucoria imgleichen auch
reviddilhseye .

Dieses bestattiget mit ohnhintertreiblichen ^ r§umenri5
/ r/ r 2 ^ . in kormaIidu8 :

() u>Xricur hoc loco , num 8cncencirr ^ uo ^ ueincerlocucoriLerc -
vido ^ eci ^ ollic ? c^ uoä allerenäum viäcrur , ü moclo vel vim äe6 -
nirivsc dadcac , vel Zravamen irre ^ aradile conrineac , ercnim cur

MLAis fuccurrenäum eilet Is : li8 Sc ^ ravach ^ erclehnicivam , gusni
^ er ralem inrerlocuroriam 8enccnriam ? eaclemc ^ ue cum fudlic rario ,
ac Xguira8 eaäem , cur ^ U8 tlaruerur cliverfum ? ^ aria ^ ui ^ elunc
8cnrcnriametleäc6nicivLm , vel hadere vim äehnicivX .

O ^/7 / '^ ^ . / ,2 . i . s ^ /71 zo . / r . j . O * I zr . . z .
kr iäco guoaä cileölur ^ uri8 ^ eromniaäetiniriv .LXc ^ ui ^ LrLcur ,

cuju8 rario drecell , guia Tgui ^ ararorum caclcm cll rario Sc natu¬
ra , achincudieaäcmcll rario , idi iäcm su8llaruenäum ell ,

( ? /. r -r j . i . //r
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l^ ontirmar baric ^ encenciam generaliä w O ^ . ( Hw .
zz .

i( IbimditiimAcconcrL8cricendiL8L ^udi <?e L5 ^ tlclldribu5 <7amc -
rL larLsbenc ^ cium revitmmLlLtisSLgrLVLris indulgecur ^ c^uisau -
rem non imelligic , eodem modo per c ^ lem inrerlocuroriLM guem
l ^ dr poAe ? cnr buic revitiooisLdmmieulumderiegLremm ^

ds ^/ .
Iduic aecedirgudderiLM appellario pcimitlä tic ab mrerlocmoriL

damoum rrreparLbileinfererlte ,/ >. ^ -r / 5 ^ ewew / 6 . (7 .
Auc cxecucioncm lecum rrabence ,

/ -r / ^ / b/ws ?" .
w / >. cŝ .

/Vews -r . 8o . i > w r. .
Unter diese Zahl gehörte sicher auch umb so mehr die 5cnrcnciL

^ Lmel Llis L c^ uL , als solche Ihrer Lhurfürstl . Durchleucht die
privilegiacam lntianriam XuUrcgalcm nicht allein platterdings ,
benohmen / sonderen auch Höchst - Dieselbe gegen klahren In¬
halt der Kayserl . Wahl - LLpimlarion / auch Urtheilcn / äan ^ io -
nen / OectLlLrjonen / und Privilegien in Dero Lehen - Befügnuß
und Gerichtbarkeit beeinträchtiget / und das nachgefolgte ?darida -
num de exeguenclo nach sich gezogen hatte / welche OravaminL sol¬
cher Gestalt beschaffen seynd / daß durch die in der Haubt - Sa¬
chen außfallende End - Urtheil nicht / noch sonsten auch ohne Sr .
Kayserl . Majestät und deren Reichs - Standen Eintrett - und
Vermittelung reparirt werden können .

Gleichwie nun auß obigem außer Zweiffel waltet / daß in ob -
angezogenen Fallen die /Vppellzcioo platzgreifflich seye / also er¬
gibt sich auch per Oonleguenriam und nach Gegentheiligem eige¬
nen Satz / daß in denenselben auch das Kemedium p. eviüom8 an
Hand genohmen werden könne / permilsä ^ ppellariooc s ^ uidem
^ ermicrirur S^Kcvilio .

r. 6 .

I-Iancgue 8encericiam probanc
i . ö/<? // />. 2. . L' . ri . -r .

^ -r ^. (7 --r / /. 0 ^/7 izr . -r .
IntpeÄa rLriooc ab ipso ibidem addaÄL ,

/ /r co -rc-/ . I o . 8 . (L / e^ .
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^ ^ c-r . r. i . w -rc / . 8 .
öod / -rc /^ I 6 . Z5 . / /) ê 7 7 .

^ -e ^ . E§^ ^ cc / . / . 2. . 1 . 15 . -r . z .
^ / ^ L/. 1 z .

Welches dan klährlich nach sich führet / daß das Lämmer - .
Gericht durch Verwerffungder Lhurfürstl . SeitS incerponirter
Revision nicht allein abermahl b . l . widerrechtlich geurtheilet /
sonderen auch dardurch Sr . Lhurfi . Durchleucht ein mit übrigen
Reichs - Standen gemeinsames und irreparables ewiges ? rL ) uäi -
ciumzugefügt habe / zumahlen daß dem Lämmer - Gericht sol¬
cher gestalt zu jullieiren in gegenwärtiger KeviiionS - Sachen
nicht gebühret habe / hat vorlängst schon äcäuLirt

<-rö/ -ro ^ / § . IZ . 41 .

Karivnelormalium Lameraguocjammoäosiiäiear ^ non plene
guiäem , ne ll. eviüoni binc pr 2?) uäiccrur , teä talcem prL-pararorie
acgue aä enrn msäurn ^ guo criam cuilibec ^ uäici Inberiori perrnis -
tum cibäe ^ ppcllarionea se incerpolacaclecernere .

Die Untersuchung deren K4acerialium oder Haubt - Sachen
aber / welche dermahlen vornemblich darin bestehen / ob Seine
Lhurfürstl . Durchleucht bey vorhandenen / und Obrechthaltung
vorgemelter Kayserl . Wahl - Lapicrüacionen und anderen Reichs -
Grund - Gesäßen / Urtheilen / 8an <Ijonen / Oeclaracionen / fort
mehr anderen vorerwehnten Umbständen guXliionis Lehens sich
abzgue vicio 8poIli näheren mögen / so dan ob die vom Lhurfl .
Lehenhofs und Hoffrath ertheilte Verordnungen in Rechten ge¬
gründet / fort haubtfächlich und vorläuffig ob gegenwärtige
Sach von dannen avocirt werden können / und wer darüber zu
iuäiciren befugt / und ^ uäcx compccens , wie auch ob die von Sr
Lhurfürstl . Durchleucht widerdaSKayserl . Lämmer - Gericht
eingewendete Lxcepcione8 kori veclinacori ^ statthafft / oder zu
verwerffen gewesen seyen / hätte aber / wandieKcvilionö - Ver -
werffunganmaßlich nicht erfolget wäre / ungezweiffelt gehöret /
aä ü.icuro8 Kevilorc8 / Welche die Lhurfi . (- ravarnina VON Weit
grösserem Gewicht zuversichtlich finden würden / als das Preiß -
liche Lämmer - Gericht sich obenhin nicht vorstellet /

Es mag auch dagegen das 8cnacÜ8 - LontuIcum (^ amerale äe
' ^ nao äe cuju8 valillicace Lc inccllcötu viäeripoccüäiscurüis

Lc 2. <^ ueai
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cjucm re5erc Nclolä . in l ' bcsaur . ? raÄ . voce ^ .eviüo nichts widri¬
ges würcken / bocenimsirournorac

koäcm ccm ^ ore 5uic conäicum c^uo ^ rocacicaci cemcricLri <̂ ue
^ rovocanrium nonäum ellec occurlum HuoäboäieälircrlcÜLlicc ,
ur aäco eifern vix boäie amfrliüs locus clle s>ollir .

Zmmaßen dan mehrmahlserwehnter maßen dasPreißl -Lam -
mer - Gericht in Sachen Verwittibter Gräfin von Vcbleu wider
Se . Churfürstl . Durchleuchtzu Löln und verstorbenen Grasten
von Virrnonä selbst anerkänt undjväicirt besagter Grast der un¬
befugter Klägerin EhegemahLauch / wie die von ihme übergebe¬
ne Handlungen bezeugen / mit allem Nachtruck behaubtet hat /
daß von Höchstbesagter Sr . Lhurfürstl . Durchleucht wider die
unterm 14 ^1 -u cil 1 / 40 . erlaßene Urtheil worin die Lxce ^ rio l^ori
OeclinaroriL gleichfals anmaßltch verworffen worden / einge¬
wendete Keviüo platzgreifflich seye / obwohlen sothane nicht we¬
niger als gegenwärtige Rechts Sach vor eine Lpolie und 8umma -
rische Sach gehalten werden wollen / jene auch mehreren Anschein
in Rechten als diese hättegewinnen mögen / wie solches die
LameraliL vorerwehnt des mehreren bewehren ;

Welchem ferner dasjenige hinzu kombt / westen auß des Läm¬
mer - Gerichts in der Oäenkircker Sach im Jahr 1696 . erstatte¬
tem vorangeführtem Bericht « , an sich zu erinneren / und besonders
anzumercken belieben wolle / daß / obwohlen von Lhurfürst kerä .
die Lorelarische Erben des Gehens Ocleulriicbeu armäta MLNU ent -
seßetwaren / und solches 5aAum s' ro vcro5s>oüo Sc ? aQotüicico ,
LLusaaucem ^ ro vcle summariL vom Lam mer - Gericht angesehen
werden wollen / selbiges nicht dieweniger in sothanem seinem Be¬
richt mit nachfolgenden klahren Worten behaubtct / und zugleich
nachgegeben habe /

Das wider seine erkante iVlandrits und Urtbeilen
Höchstbesagten Lhurfürsten ?er6inimä Herr Nach¬
folger Lhurfürst ^ lax . t , einr . fin > oder anderes / in der
Cammer - Gerichts - Ordnung denen durch dieses Ge¬
richts Urtheil sich beschwährt erachtenden Partheyen
bekäntlich zugelaffenes ördentliches Rechts - Mittel
( worunter das kemeäium KevilioniL vornemblich mitgezehlet

^ wird )
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wird ) dem jüngeren Reichs . Abschied Jahrs 1654 . gc -
' mäß Härte ergrciffen können und sollen / nicht aberei -

neu Abweeg zu nehmen und sich zu Mo Kayserl . Ma¬
jestät zuwenden / und dabey Beschwär zu führen de «
fügt gewesen seyc ;

Worauß dan der unwiderleglicher Schluß entstehet / daß oder
Zeithero im Römischen Reich ein anderes Recht auffkommen
und verkündigt / oder dermahlen in gegenwärtiger Sachen vom
Lämmer - Gericht widerrechtlich geurthellet seyn müsse / erstes
ist kundbarlich nicht Vorgängen / also folget ll . 5 von selbsten letz¬
teres / wie auch / daß Sr . Lhurfl . Durchleucht und gesamten
Reichs Stünden durch dergleichen Anmaßung ein gemeinsames /
ewiges / gross ' öBeschwähr und l^ Mlicium zugesügt seye / anbcy
hierunter in der That sich wiederumb dasjenige begeben habe / de¬
ine durch jüngeren VilicarjonS - kecels , und dabey angeführte
Reichs - Abschiede so sorgfältig vorgebogen werden wollen /

Daß nemblich viele gegeneinander streitende Nr ^ julliciL öcy n
Lämmer - Gericht sich hervor gethan / undzwaren so gar einige /
welche der Ordnung und Reichs - Besätzen zuwider gehen / ein¬
geschlichen seyen / in gleichen Fällen aber ein gleiches Recht nicht
erkänt / sonderen wie der Reichs - Abschied Jahrs i 57 O . § . / >
vermeldet / durch vielfältige Veränderung deren Beysitzer grosse
Ungleichheit in verschiedenen Sachen gebraucht worden seye /
welches der Kayserl . sullicienzumahlverkleinerlich / auchdenen
Ständen und Partheyen hoch beschwärlich .

Es gestehet nicht weniger der von ImäoN in seiner Lom . 8 ^ K .
s) . HH2 . n 21 . () noä excra äub»jum revitioms inrer ^ ollcL elleStus
legul ^ olllcLcäebeLc ^ nillüo leciüs , licecLameralm ^ eliLllsincer -
^ ollcionem rejececic , Sc guoä ll Kcvitores LÜvenerinc , acicLicm
(ÜLullrm crLÄanäain ^ cum Lamera vel 8cnLM8 racioncs rejeöiionis
a te lllÄT ÜLic lcict ^

Gleich dan auch zwarn das Lam mer - Gericht seine ll . ll Rechts -
Und Reichs - LonstirmionS - Wideriga ^ licirte Ü. Lrjonem ^ rLrenta:
rcjcLtlonisder Lhurfürstl . Seits eingewendeter Kevillon dem er -
theilten vccrcro OravarOriali einstiess' N zu lassen / sich nicht entsehm
hat / ob seye solche in dieser sogenanter ^ oIicundäummLnschet
Sachen unstatthafft .

Eben -vä
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' Eben dardurch ist aber Sr . Lhurfl . Durchleucht und Dero
Ertzstifft ein mit übrigen Hohen Reichs - Ständen gemeines Be¬
schwar / und ewiges ? r ^ uäicium nochmahls zugefügt worden /
indem eines theils denen Kcvitoren in der selbigen gebührender
Ognirion und strriüiÄion vorgegriffen worden / da außmehr -
angerühmten Kayserl . Oeclararion - undäanÄionen vorhin schon
klärlich angewiesen sich befindet / daß nicht Se . Lhurfl . Durch¬
leucht / sonderen vielmehr die Gräfin von Virmonäein ^ oiium ,
und straffbahre Gewaltthatbegangen habe / und anderen theils
nach Lehr allerRechtS - Gelehrten und klarem Inhalt des Reichs -
Abschieds vom Jahr 1654 . § » 125 - und 12 / die Kevitio ln all de¬
nen Fällen / worin die ^ ppcliarioncs platz haben / zuzulassen ist .

Daß davon aber nun durchs Preißl . Lämmer - Gericht alle
5 ^ oüe - oderpoüelsorie - Sachen ohne einigen Unterschied / mit¬
hin unter diesem Vorwand gegenwärtige Sach auch außgeschlos -
sen werden wollen / hätte man von so erleuchtetem Vinkel io nicht
erwartet / da selbiges mehr - erwehnter maßen kurtz vorhero ein
anderes juäicirt / annebens auch klar - und wörtlich die Läm¬
mer - Gerichts - Ordnung ^ Lic . 2. . cic . 8 . § . lo . in dergleichen
Sachen die ^ ^ cüaciones mithin die Kcvitiones verstattet / und
dieses die bewehrtest - Geist - und Weltliche Rechts - Gelehrte mit
unwiederleglichem i^ unäaiyencundtvloriven behaubten /

langic Latus , in ^ uit ) usaämiccicur ^ p ^ cIIacio in potlettolioeriam
äe ^ uicLivili .

/ / ^ . / / ^ --7 ^ -7mbestättigct dieses mit folgenden sehrmerck -
würdigen und dahier wohl eintressendt n koimalibus ,

Lgo dad >ui Latum , in c^ uo l^ rcs tcii ^ eus in rettamenco ^ eeiic
mitlionem ex I^ 6n . L . äe LcliÄo Oivi ^ cli ' ian . loll . eompai ^uicüle ^
^ uipotlecticgona 'I ' eltLcolis , Sc col -am siiciice o ^ potuit äeciinaro -
riam tori , c^ uam exee ^ rionem suclex ^ er tuam incei iocucoi iam re -
jeeic , ä c^ ua excipiens a ^ ellavir , coiam suctice as ' ^ e ! larioni8
a ^ pellarusexcepicconriaralem a ^ ellarioncm , guia fuic in suclieio
kottettorio , L: in cl . I. ün . LLutaincer ^ Otira , uncte non üraclmic -
rcncta Lcc . ego resi ) on6i : calemapjicllarioncm al ) incei locuroria üi -
^ er Lom ^ cccnria ^ uäicis lara ran ^ uam ex legirimä Lausa facIam
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6e jure criam OiviÜ äclmittenclam » Sc <̂ uo6 non 6r lenrienclum
eile a ^ ^ ellämm a rcmeclio , et . I . . 6n . Lt 6c in ^ olleüorio Lcc .

Lc i6a eli OoÄrina ^ n§ in Lon 5. 46 . ^ Lons . 88 . u6i inc^ uir :
I. iccrnon ^ olIirL ^ c11äri a äeänicivL in ^ ollelloiio ^ tamen ^ oceA
a ^ ^ cüari , ä c^ uali ^ cc inrsrlocucoriä lara in 6i6io s) o6e6orio anre
cliÄam 6eünirivLm , solches behaubtet gleichfals außführlich
nebst vorgemelten Lons . 5cu keh >. ^ l§enc .

(7^/ 1 // r (7o --r . -rci E .
2 ^ .

Tlcke ^ sc /? . ^ -r . «5 22 . ^ 2 / .
^ O ^ . 2 . cs . vr . ^ s / . und

TlH'-rs. ce ^ . <s . s ^/ . -r .
^ acio c6 , c^ uia Aravamcn ili ^ rum ^ er calem inrerlocuroriam

non e ^ re ^ rahile ^ er L ^ ellLcionem ä6e6nirivL , cum 6c ^ ro6ibi -
rum ak c ^ L ^ peHare , Sc aic ^ n§el . 60c eile noraru 6iInumciräN8
Innoc . ine . 8iAni6caverunr6ere6i6u8 , Welchem V 0 M ' Wehnte

-r . F . und ?r . / ^ . ferner zuseßen :
8cä cr6 miüio in ^ oNellioncm ralis cücc , c^ uo ^ miilus inccrinr

Incraremi- fruLtus , L ^ ellLcio ^ ricerjicicLettjuxra
^ . 60 ^ 2 / 2 . ^

Mehrere dergleichen La 5u 8 , worin in ^ olsessorio L ^ ellirt wer¬
den könne / seynd bey erwehntem zu verlesen .

Diejenige Rechts - Gelehrte aber / welche behaubten / ^ uoä
a ZcncenNL in Lautis 5 ^ o ! ü ^ vclinpolleÜoriolLrLnonL ^ ^ cjlecur ,
thuen vor allem su ^ ^ oniren und feststellen / ciuocl 5 encenciL 6 cpro -
nunciLca L juäice (^ om ^ ccence , Lb ^ ue vicio nuüiraris , acjuxrä
l^ eLes Sc Ovntticmione8 Im ^ crii , woran es dahier durchauß er¬
mangelet / selbige rettrin§iren annebenS ihre Meynung verschie¬
dentlich / undzwarnsovieldieLLulL 85 fio ! ii betrifft / ist

5 ^ / >. NN . (7. abzunehmen /
() usä in Lausa Spolii inrcröum L ^ ^ cliario L ^ micracur , c^ uanclo

v . s . ^ rouc 6ic Senrencia nocorieinMa , 6 ? roce6u8inor6inacu8 ,
si äcnrenriX larX in ^ ollcssorio äiKcili8 fucura 6c in j^ ecicorio re ^ arL -
rio , wie solches bewehret

A -^ /r -re --r . ^ 5 ^ 5 ?-- .
2 / . -r .

Ln LauliL kollellvriiL limiciren die Rechts - Gelehrte ihre Mey -
l ) ä NUllg
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nung dahin ferner : §i let' MO lic äc elleÄu sufî enßvo , secüs vcro
<^ uo2c! etlc' Äum cäevolurivum , nam 8uj) erior eri3m in ^ oll 'clloric»
6e ^ ure äencenciL licer ) 3M exccurioni naäitX coAnokcere ^ occll

-rr ^ / >. r^ -r . V "
Welchem fast die mehreste im ersten Fall annoch dieses zugleich

beyfügenr
( ) u3näo l^ ausa ell levis moclici ^ rLw <licii , lecüs aurcm ll 8cn -

r^ nciL ruberer 5ccum cüeÄum j^ ei ^ ecuum , , ^ rourluoeoenimcL -
tu , ^ ui3N ' 3Ä3rur6eni3Ano ^ rX ) u6icio ^ inctilün6te3 ^ ^ eN3ri ^ occ -.
ric criLM lureOiviÜ36 im ^ c6icn63mcxccucionem , wie solches bel)

des mehreren zu sehen / dieser Meynung ist auch

^ c? zz . -r .
/ . r ; .

Und z -r //^ . r. . / -7 ^ / e -r ^ .-
k. x ^ uii ) U8 0mne6uI ) iuM tiilIoIvijIorerjc , (^ uo6 nimi ^ um a ^ > ek -

l3rio36mitt3Mr , ti 8encenri3 Lummsriittimi non ticmoclici , led
inabni jJl' Xj' ueiicij , ti 3Aarur cte ^ cr ^ cnciä ^ otl'ctiione , ti ^ sol ) 3rio
^ cci ^ orii ell nimis cütticiiis , ti 8enccnria rrabeicc tccum eKecIuni
^ er ^ ecuum , 6 ^ ro ^ ccr3nric ^ uir3rcm rcm ^ o - is non exrarcncctoou -
rnenrL , te6cocum tun ^ mencum ^ oncrenn in 5o ! a ^ oilcilionc , li
alcer in ^ oNeNioncm mitiu8 inreiim Incierni flUtIns , li8cntcnri3
eviöenrer tic infiill3 , li jutia Lauta j^ roferaenl ' cxc^ uä 3 ^ ^ cÜ3N8 te
inic^ ue b ^ Lvacum 6ocei e ^ neac .

Auß Mlchen Ursachen dan auch / b./ zz // . ^ 50 .
/ / /». 49 . rv> . I z . zr . r. 8 . lehret /

<^ no6 in i ^iecie in (Gaulis 8umm3lütbmi ^ oNetloliil ^ eviho locum
^ L ^ eac , li 8encenri3 Aiavamen ine ^ a ^ bile , vc ! c^ uoä ciitticulrer
re ^ LiLri ^ ocell , intens , ict ^ ue nontolum ääctinicivä , tccl cci3in
ab incerlocursriä .

Daß aber durch die anmaßliche paricoriam ylcnam oder ^ en -
renciäM LeinLSr . Lhurfürstl . Durchleucht und Dero Ertzstisst
auch gar gesamten Reichs - Standen kein geringes / sondren gar
grosses Beschwär und ewiges ? iXju6icium zugefugt worden / und
Wan osst - erwehnte Kayserl . 8an (Lionc8 , OLclarationesL ^ enrcn -
rire NM noch einiger maßen ihre Krafft und Bestand haben sotten /
kein 5po ! inm im mindesten von HöchstbesaglerSr . Ahurfürstt .
Durchleucht / sonderen vielmehr von der Derwittibter Gräfin

von
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von Virmon6 begangen / allenfals aber dieser Sachen Entscheid -
und Aburteilung nicht an das Lämmer - Gericht gehörig / am
wenigsten aber ftlbigeö die Revision unstatthafftzu erklären / und
dardurch denen u. evi5Orihu8 vorzugreiffen befugt gewesen seye /
istdurchvorhergehendes klärlich und überfiüßig angewiesen wor¬
den / mithin ergibt sich von selbsten / daß die vomLammer - Gericht
anmaßlich angezogene ^ acio im höchsten Grad unbefugt und un -
statthafft / einfolglich widerrechtlich / nichtig / und ungültig / auch
Reichö - OonÜrcucionö - widerig geurtheilet worden seye / und man
daö Absehen geführet habe / dardurch mehr - belobte Kayserl .
Qioncs , Occlararionez Sc ? rivi ! egia aufeiNMühlZUUntergraben /
umbzustürtzen / und zu vernichten / zugleich auch dasjenige / so
dardurch für billich und gerecht von so vielen Römischen Kayser -
undKönigen auch gesamtemReich anerkänt / erklärt / und zum Be¬
satz gestehet worden / einer Ungerechtigkeit zu beschuldigen / und
alSein straffbares SpolMm zu erklahren / welcher Anmaßung /
als dem Ittürumenco ? aei8 >^ rc . 8 . § . I . besonders gerad wi¬
derstrebend / mithin zu gemeinem Reichs - Beschwär gereichend /
aber von Sr - Kayserl - Majestät und gesamtemReich ke ineSweegs
nachzusehen / sondern in Zeiten vorzubiegen seyn wird / zumahlen
dasjenige / so dermalsten gegen Se . Lhurfl . Durchleucht unter -
nohmen worden / gegen übrige Reichs - Stände vor und nach er¬
folgen dörffte .

Es will ansonst zwar » durchgehends behaubtet werden / daß
nach Maaßgab des jüngeren Reichs - Abschieds die Keviüo kei¬
nen LAeAum susiicnüvum gewinnen möge/ wodurch dan von übel -
gesinneten beygebracht werben dörffte / daß der kFc <5lu8 susiienti -
vus in dieser Sachen so weniger platzgreifflich seye / wo die von Sr .
Lhurfl . Durchleucht eingewendete Keviüo unstatthaffterklärt /
und das äe exc ^ ucnäo bereits erkänt worden ist / Wan
aber sothaner Reichs - Abschied mit Bedacht verlesen wird / so
äußeret sich darauß / wie selbiger erstens erfordere / daß deöfals
vom obsiegenden Theil annehmlich - und zureichige Oaurion gestel¬
lt werde / so dahier zu gleichmäßigem weiterem Beschwär Sr .
Lhurfl . Durchleucht übergangen worden / so dan zum anderen
und vornemblich tü ^ oniret dieser Reichs - Abschied in solchen
Fällen juäicirt / und die kcvition gebetten zu seyn / worin des

' Lämmer - Gerichts ^ urüäiÄion unstreitig gegründet gewesen /
Le und



Mid von selbigem compckcmcr denen Reichs - ^ onkirmiouen ge¬
mäß gesprochen worden / einfolglich kan derselb hierunter nicht
eintreffcn / sonderen es muß vielmehr in gegenwärtigem Fall ob -
erwehnt - und hierunter weiter äcäucwender maßen der Inhalt des
von denen Viücaroribm LamerX im Jahr 8i . erthei ! ten / vom ^ L -
genkorü beygebracht - und vorangeführten Decrcri platz greiffen /
biß auf erfolgende Kayserl . und Reichs - Deciüon auch mit alL-
weiterer Erkänrnuß / und Verfahren eingehalten werden / im¬
maßen dan solches gleichfals mehrere Rechts - Gelehrte inlcr -
inim8 bewehren und lehren /

F . / saget /
() uoä KcviÜO gLuäeLce ^ eölu suspenlivo , li cxecukioäamnum

irreparabile babeac , 1816 . veiuciü KevilioperikLÜc ^ cum sxceprio
? ori Oeclinacoria rejecAa ellec ^ alleganäo äcsuper Kcip . ^ uriä L .
t^ oll . p . z . vol . r. . conl . 104 .

Lc penäence Kcviüone ab incerlocucoriä non lrcri clchLre cxecu -
rionem ccnluir äenarub peäcmoncanu ; in dausa LeculiL
conrra Kipolas pro l. ciäa 1 ^ 89 . läem cpiogue scncic

^ <7/ 77 ^ 7 -7 ^ ^ ^ ^ 7-7/5/ ? // />. ^ 2 -7 . ^ / .
scrctercnäo aä H ^ elaur . üb . r. . <̂ U3.' ls . kor . r. 4 .

LanäcmgueLencenciam in Lama D . Ivlarchionis Lranäenburgi -
cilaccpropugnavic

cs -7 /? ^ ^ s /. / . ^ s / 77 -77 .
Diese Lehr ist auch in offt - erwehntem Reichs - Abschied vom

Jahr i6Z4 . sowohl / als in gemeinen Rechten gegründet / cüm
Leukemia ab incompecenre suciice laca ipso sure ticnuüa .

Solches bezeugen nachfolgende kormaüa des Reichs - Ab¬
schieds § . 122 .

Beydenjenigen d>kil ! irätenaber / welche incurahücmäescc ^ um
auß der Persohn des k . Richters / oder der Parthey / oder auß
denen äuhÜLNkialihus des procelsüs nach sich führen / verbleibt cs
bey der Disposition der gemeinen Rechten / diese besagen nun sol¬
ches außtrücklich / auch mit klahren Worten / und zwarn unter
anderen

/ . 7 -7 /) ^/ -r <7 . (7. / ^ e ^ 77 . ^ 7- 4 . crc'
/ /> . (7. s) -rs -r ^ 77 ^/.

^ cubiLLusam LrrobLnreraäsuum ^ uäiciumimompcrcnsrrahic
Ic^ an -
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^ anciacL catlacoria Le in ^ ihiroria im ^ erranrur , - L rescribirur die
außgelassene ? rocc58 auffzuheben und ferner nicht zu verfahren .

5unr verbä / ) . / . § . ac ica in Lamerä Im ^ . ol) lervari
rcllarur iäem (^sc^ . V 7? 0i7/ -r ^ . (7s --r . t . n .

Wa6 nun das Lämmer - Gericht gegen andere Gerichtet recht
zu seyn erkennet / undpra ^ icirt / solches muß selbiges gegen sich
gleichfals also auch gelten lassen ; mithin Sr . Kayserl . Majestät
und denen Reichs - Standen wider selbiges solcher gestalt zu ver¬
fahren unbenohmcn seyn .

I^ ullicace enim o ^ oticä in ^ uäicio exccurionem 5enrenttX äe
^ urcimj) eäiri , äoccnc

4 . 64 .
50 . / ) . zi .

Daß also auch bcym Lämmer - Gericht geurtheilet worden
seye / bezeuget ^ (7s ^- . O . (7. Z' . z . Z 4 . mit folgenden
koilnalidus :

5eä c^ u ^ re 6 guis a 8encenriä ä ^ ^ ellar , äeinäegue in Camera .
^ eüäcio ^ ronunrieruräeserra vel non acce ^ cerur , an eciam boccaür
cicacionem racione nulliraris im ^ errare ^ ollim ? Ket ^ onäeo me non
tolum ^ olle im ^ ecrare cicacionem ^ leä eciam üluä j- roiicere , uc
execurio eoutgue imf >cäiacur , äonec lu ^ er nullicacc ^ ronunÜLrum
iic , icääecilum in Lausä ? er ! er conrra k ^ ri .

Lc ti nororia vcl -üguiäL lir nullicas , im ^ eäic execurioncm concr »
rresLencenciLS con5ormer .

i . r. , 6 .

Imo guoä ^>! u§ cll error aäjeÄus jn ZenrentiL impcäiccxecurio -
ncm , u !)i in conrincnci z ^ rouc tiic , äe errore a ^ arcre porslk ex
iisäem ^ Ltis ^ Ouiäo ? a ^ L cic . e; . ; o .

Lr koc guiäem inacrenco ^ c^ uoä ä Luria karlamenri Ocl ^ hina «
rnsnonL ^ ^ ellecur .

d^ ororia vero äicirur nvllicas guL x>rom in Lalu ^ rLkenri ex ^ ätis
L ^ arcc , cum HÄa nocorium kacianr .

( 7 ^ /7 . i . s ^/ ? 77 . -r . r .
Daß nun gar auch die () uLrclLd̂ uIIicLri 8 in ? oilcilorie - Sachen

nichtweniger / als in all - anderen Statt habe / lehret
7^ // ' (7o -r / ? 54 . -r . 4 . // ^. z .
(7 ^ / . cs ?r/ 7 8 . -r . 44 . r .Le r. , ^
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<VeS / / ? 2. 8z . w . L .
-r . rr ..

/ -r i <29 .
^lnd s ^ . ( 7̂ --r ^ ^e/ / . ^ -s/. wie

/ i ^ ^ ?r -rr anmercket /
Einsolglich werden die (^ rnera ! - Urtheile so unbedencklicher

Lb, cxccurione zu suhenäiren seyn / da dardwch sonst Sr . Churfl .
Durchleucht / und Dero Ertzstifft / als wohl gesamten Reichs -
Ständen ein krLMciiclum ^>etj) ecuuln L^ ci. äenrcnciam cciLM irrc -
^ LiL ^ ileZuwachsen würde /

'Uli Luccm Laür j) er 2 ^ j) cÜLcioncm execucionernin ^ olleUoris
cr >LMirns>e6ii. i , üocercnm LÜI8

O / ? . Ves / /7 V^e ^ -rs /r /'. r. ; . -r . r- L .
/ ^ c mncäcncenrilc execncionem ûl ^ enüi ^ cbere voluir

r -r V>. s/>s -r . s . <Ve
(7^/ / . o / -rV >. 4 . § . ss /r ^ ?-7 -? ^ --- . ^ «Vck

'1 ?-^ ^// . ^ -r/7
VlV5 ?rss ^ . // r s ^ / 7r^ -r . -r . /

I^ bi ingnicin ümilifacerel ' exruni in ^ . 2. . tf . äe ^ ^ . reci ^ .
Iiuoguoä ^ ! us eK , ti äamnum cli irre ^ Llabile ^ uäici de 5aÄo

criam relitli ^ olle inguic
- -r V7 . Li § . ^ ^ -r -r ^s

Vs . ^V/7?r . ^/e / « V. F . zi . 2. ^ i z . -r . r. .
Lr binc guogue clk , uclicccreicm ^ bvreucicT vencücio , cium -

moäoLÜlicillLclLusuIasLlvocOnsLnsuDomini ^ VLleie ^ oüir ^ accL -
men icl invenäicione alicchux munica) arci8 vcl rci , guL l , ne ma ^ na
äiEcuIrare recu ^ erari non ^ oreü: ^ locurn non babear , üc volnic

/>r s . i . Wss ss / . /^s ?r . ^ (L
(7 .

/ ^rs . VlV^ -rss /?. -r ?r . 54 . V " 55 . >V/ / -rw / /sss s />«r / s .
546 »

Indem nun hierauß klar erhellet / ^ daß in untergebener Sach
der LKeÄus snss) enüvu8 execmioni8 aufalle Weiß von Rechts - We¬
gen Platz habe / so folget solches auch umb diemehr / da von des
Cammer - Gerichts Recht - und Reichs - Lonüüucions - wideri -
gem / nicht nur zu ewig - und unwiederbringlichem Sr . Churfl .
Durchleucht / und Dero Ertzstiffts / sonderen auch zu gemei¬
nem gesamter Ständen / und des Reichs Beschwär gereichendem /

1
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mithin in sich nichtigem / und davor durch den Westpfahlischen
Frieden nicht weniger als Kayserl . Wahl - LLpirujarionen vorher
schon erklärtem Verfahren / beyvorwehrendem Vilicarions - und
kevrlions - Stillstand / an Se . Kaysert . Majestät und gegen¬
wärtige Reichs - Versammlung der kccurs genohmen / solches
auch durch ein von Sr . Lhurfl . Durchleucht an des Herrn Lanr -
mer - Rtchters Fürst ! . Durch ! , deßhalb besonders abgelaßenes
Schreiben besagtem Lämmer - Gericht kund gemachtworden ist .

Immaßen dan nicht allein inehrerwehnter nraßen im Jahr
158 k . schon die Viüracores des Lämmer - Gerichts dieses in denen
Reichs - LonlUcurionen gegründet zu seyn bezeuget / sonderen
annebens / ohneohgemelterinder ^ oeräischer Sachen erlassener
Kayscrl . Kelcripren undBefelcher abermahlige weitlauffige Er -
wehnungzu thuen / der Glorwürbigster Kayser l . eopo ! äu8 ferner
im Jahr i / oi . in Sachen des Herrn Bischoffen zu Würtzöurg
wrder den -UIclloren ^ iganclallergerechtigst anerkant / unddabey
verordnet hat / daß das Lämmer - Gericht in dieser Sachen / da
gegen selbiges ins gesamt äii eÄe Beschwar geführt / und solches

als ein wegen der LonlegucnH gemeines Otavamcn beym
Reichs - Tag schon angebracht / die mehreste Stande auch ihre
Olsslicentz darüber zu erkennen gegeben / und besagter Bischsff
nicht obngehört gelassen werden könte / mit allem Verfahren biß
aufanderweite Verordnung einhalten solle .

ES haben nicht weniger Se . Kays. Majestät im Jahr 1705 Ln
Sachen des Herrn Bischoffen zu Münster / dessen Dhomb - L ^ i -
rels / und Ritterschafft wider dasige Erb mann er denen Lreyß -
außschreibenden Fürsten befohlen / mit der Ihnen vorn Lammer -
GerichtauffgetragenerLxccuciOn , biß aufeinlangendes Reichs -
Gutachten / einzuhalten / wordurch dan auch sothane Einhaltung
auf2 . Jahr / umb inzwischen per Kevilores sprechen zu lassen / vom
Reich gleichfalö beliebet worden ist .

Und als im Jahr r / zz . die Herren Hertzogen zu Sachsen - Mei¬
nungen und kudenacb bey dem Reich sich beschwüret / daß der
Reichs - Hoffrath in einer mit dem Herrn Abten zu ^ uicla habender
Rechts - Sach die Lxceprionem ^ uürcgaram verworffen / auch
dagegen weder Kevition noch ^ elliturionem in integrum gestatten
wolte / und dieses aufdem Reichs - Tag gross' s Ansehen gemacht /
bereits auch in dem Ansag - Zettel gestanden / liessen Se . Kayserl .
: k 5 Ma -
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Majestät zu Vorbieguung eines führenden Reichs - BeschwährS
durch Höchst - Dero Lommilllon erklären / gar wohl leydenzu
können / man die Partheyen sich ^ -rbiceos LommiLrios wählen
wolten / welchen Vorschlag sich auch gemelte Herren Hertzoge un -
ttr gewissen Bedingnüßen gefallen lassen ;

Mehrere dergleichen pr ^ jullicia seynd bey dem v . lvlntcrkürz¬
lich / mit allen Ümbständen aber bey denen Reichs - Handlungen
vorfindlich / welche man aber ins gesamt nicht / noch auch besagten
V . ^ Lösers obwohlen stattlich außgeführte Meynung allerdings

und ohne Unterschied hierdurch anzunehmen oder zu behaubten
Vorhabens ist / dabeneben jedoch auch nicht ohnangernerckt lass ' »

64 . kan / die Vermög der Anlag bub 64 . von Sr . Königl . Maj .
in Pohlen und Lhurfl . Durch ! , zu Sachsen aufdas beym Prelßl .
Kayserl . Kammer - Gericht in Sachen v . 8c !üege ! wider den Herrn
Fürsten zu Kobalt - Lotben erkantes äe cxcguencls
ioco pLricionis im Jahr 1744 . abgegebene Erklärung /

Wie man sich deßwegen genöthigetsehemitder ^ ecucionvor
der Hand noch anzustehen / weilen es notorisch / und also auch
beym Lämmer - Gericht nicht unbekänt seyn könne / daß der zu
cxegtiirender Herr Fürst zu ^ ubalc - Lorben in dieser die ju ^ Lom -
rnuniL ätLtuum lm ^ etii allerdings starck cangirender Sach den
Kcctltiäm aä LomlUL bereits würcklich ergriffen habe ;

Indem diese Sach beym Reichs - Tag in starcker Bewegung
stehet / und darüber nechstenS zum Besten des Fürsten von
eilt Reichs - Gutachten erfolgen dörffte .

ES haben gleichfalö auch in reiffer Erwegung dieser und übri¬
ger vorgemelter Umbständen und RechtS - Gründen Se . Lhurfl .
Gnaden zu als ern deren Rechten nicht weniger / als
deren Reichs - Lonliimcionen wohlerfahrner und erlenchter Herr
der Jhro vom Lämmer - Gericht in gegenwärtiger Sachen oc-r
^ Icinäarum cle exegucuclo auffgetMgener Oommitlion zu cleteri -
ren nicht nur Bedrucken getrageit / sonderen auch daß diese Lom -
milbon zu überinhmen auß verschiedenen wichtig - underbeblichen
in das publicum eingehenden Ursachen allerdings bedencklich seyn
wolle / durch Ihren Xgenccn dem Kays , und Reichs Lammer - Ge -
richt perKecc-llum öffentlich erklären / und diese Erklärung aü /zÄL
legiütiren lassen / wie solches obiger 64 . beygefügter Kccellus
sinnt Lhur - lvbt )mt2ischen I< c 5cti ^ t bescheiniget .

Welchemnach man der gäntzlicher Zuversicht gelebt / es würde
das -



das Preißliche Kammer - Gericht mit ferneren beschwerlichen
Verfahren einzuhalten / mithin verdrießliche Weiterungen zu
Verhüten von selbst geneigt und bedacht gewesen seyn / es hat sich
aber das Gegentheil / und daß mitanscheinendem besonderem Ge¬
rechtigkeit - oder Zuneigungs - Eiffer von einem Reichs - Stand
auf den andern ohne abermahlige Beobachtung deren Reichs -
Lonüimcionen das cle excc^ uenclo umbgeschrieben
worden seye / geaufferet /

Dahero dan auch gleichwieHöchstbesagteSeKhurf . Dhlt . recht -
lich davor halten / anbey in vorgehender OecluLron breiter vorge¬
stellt / und bescheinigt sich befindet / daß durch offt - erwehnte in vie -
lenStücken b . l . Recht - undReichs - Lonllirurioos - auch besonders
Westpfählischen Friedens / undKays . Wahl - ^ icuKcjonS - wide -
rige / so dan Vermög deren in sich null - und nichtige äenrencias k-e -
leÄOlias lumme ^ rivile ^ lLci kori keuclalisöc ^ ullrebLijz , nec non
clelü ^ el- iucerj ) OlrrL' Kcvi5ioni8 nicht alleinHöchst - Derostlb / Dero
Herrn Nachfolger und Ertzstifft / sonderen auch annebens gesam¬
ten Reichs - Stauden ein gemeinsames / großes / ewiges / und
irre ^ l-Lbtes / ja gar u ^ cm' am 6i ' LVLmiul8 lm ^ erii gewinnmdesBe -
schwär / ? i3.' juäicium und Nachtheil zugewachsen / das Kam¬
mer - Gericht dabey auch die Schrancken der ihm von Sr . Kays .
Majestät und gesamten Reichs - Ständen anvertrauter claulülir -
ter blosser suüitz - ^ clmmilluLciou mercklich überschritten / und
nicht nur denen Kcvilonl ) U8 in derselbigen ungezweiffelt allein
combecirender (^ oAuiriou und suri8 (jiÄlou vorzugreissen / son¬
deren auch einer in die lloceliacem I. c ^ ! 8laroriam Lc ^ U8lVlL ) ellLtis
einschlagender surl8äiÄlou sich anzumaßen / mithin gar in die Sr .
Kayserl . Majestät und gesamten Relchs - Ständen allein gebüh¬
rend - und vorbehaltener Macht / Gewalt und ^ uÄoricät einzu¬
dringen / und diesen gleichsam noch Gesäße vorzuschreiben sich
unterstanden habe / einfolglich höchst erforderlich seye / solchen des
Kammer - Gerichts Anmaßungen bey Zeiten und ehe diese weiter
einreiffen / Ziel und Maaß zu setzen / so haben Se . Lhurfl . Durchl .
sich umb so mehr veranlaßet befunden / darüber an gegenwärtige
allgemeine Reichs - Versammlung den voräccluLirter maßen in
denen Reichs - Grund - Gesätzen und beständiger Oblervantz ge¬
gründeten Kecur8 zu nehmen / und weiter zu affterfolgen / tragen
auch zu Dero Hoch - und Löbl Herren Mit - Ständen und deren
VersammletenVortrefflichen Rächen / Bottschaffter undGe -

kt r sandten
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sandten daszuversichtlicheAntrawen / und gelangt solchemnach
an Dieselbe da6 geziemende rechtliche Ansuchen und Gesinnen /
oberwehnten Recht - undReichs - Grund - Gesätz - widerlgen Vor¬
gang wohl und reifflichzu erwegen / fort wegen des dabey obwal¬
tenden so wohl besonderen als gemeinen lncereüe durch ein fürder -
sambst abzufaffendes Reichs - Gutachten bey Sr . Kayserl . Ma¬
jestät gesamter Handdahm anzutragen / damit all - dasjenige / so
ab Seiten des Kays - und Reichs - Lämmer - Gerichts bißhero in
dieser Sachen anmaßlich unternommen und erkäntwerdenwol¬
len / dem Westpfählischen Frieden - Schluß und Wahl - L -i ^ mdi -
rion gemäß / äe sofort auffgehoben und vernichtet / demsel¬
ben aber in denen angewiesenen Schranckm der sullitz - ^ llminillrL -
rion nach Maaßgaab derenReichs - Lontrirucionen sich zu halten /
denen Kcviloeen gebührender CoZnicion , als wohl der in die ? oce -
Kälicm I. cgiLlLi:oriLM surL einschlagender chu ' isäiAion
mit Inrer ^ recLrion oder Lxccnllon sothaner Reichö - Lonlluucionen
sich keineswegs weiter anzumaßen nachtrücklrch eingebunden /
und immittels alles weitere Unternehmen / wre es nach gcnohme -
nem / und besagtem Lämmer - Gericht vorerwebnter maßen kund
gemachtem Kccuet 'u aä Lomiuä die Reichs - Verfassung ohne¬
dem mit sich bringet / untersaget / so dan zu Vorlegung fernerer
Weiterung und kostbahrer Rechts - HändeLen durch euren allge -
meinenReichs - Schluß einmahl für all ftstgestellet werden möge /
daßdasöeneÜLium I. . UN . L . ( ) uanäo in denen aä I- Otum l^ cu -
llalc , Xgue LL ^ ullregale gehörigen Sachen keine Statt habe /
Vielweniger die von denen solchem zuwider erlaßenen Urtheilen /
oder anderen OeLrccl8Lom ^ eccnri37 ince5 ^ onirendei < cvii 'ione8 , un¬
ter wasVorwand es auch immer seye / zu verwerffen / oderunstatt -
hafft zu erklären einiges Reichs - Gericht sich weiter anmaßen /
diese aber auch obgemelte von mehreren damischen Kayser - und
Königen denenHerren ErtzBischosien undLhurfürsten zu Lölln
und derenErtzstifftzumBesten ertheilt - undbestättigte5anÄione8 ,
VeclaiLciones , 8encenria8 ? nvüeg ! 2 , nach Maaßgab des West¬
pfählischen Frieden - Schluß / Lämmer - Gerichts - Ordnung /
Reichs - und Viücacions - Abschieder / auch Kayserl . Wahl - (^ -

^ iculLtion ^ in suäecLnäo ^ ohne die geringste willkürliche In -
cei ^ rccacions - oder Lxcepcions - Anmaßung / litterlich

zu befolgen schuldig und gehalten
seyn sollen . Folgen
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Folgen

Die in vorgehender veäucNon angezogene
Beylagen -

Lehen - Kcvcrsale ^ ke ^ ^ von ttonsler über erhaltene Belehnung
vvn Ertzbischossen OieUericbl mit dem Lehen ttulsäonck .

^ nno I4Z5 -

^Ch ^ lepb V3N ^ onzicr doin kunt also as der Erwürbige Fürste und
Here HerOicöericKErtzbifchostzoColne , HertzougezoWeftpfalen
md zo Engem rc . myn Guedige LieveHere mich in Entgeenwordichett

chlue Manne beleent hait mit dem Hufe zo ttukäorrclc in oem Lande van
Keinpen gelegen ind chnre Zogehoere wie dat van Sem verß . myurc Gnä¬
digen Her ind synre Geftra te zo Lccne roret na Lude synre Gnaden
Briests mir daropgegcven also bekenne ich dat ich dat verß Leen van dem

, vurß . mlime Gnädigen Her also zo Lcene entfangen , ind ihnen Gnaden
Huldonge ind Eyde gedain ind lysttich zo den Hilligen gefworen Han
dom ind lwcren oevermitz defen Briefs dat verß . Leen getruwelichen zo
verdienen ind zo vermaunen des verß . nryns Gnedigen Her synre Nachko -
urelinge ind Gestichtz Beste zo werven ind Ärgste zo warnen ind zo keren
na myurc Macht ind fort zo dom as eyn Man syme Heren schuldich es zo
doin oin Arglist beheltlicb auch denr verß . myme Gnedigen Heren chnen
Nachßomeringen ind Gesuchte yrs , ind vort yderman syns Rechten an verß.
Lcen - Gude , indhandiszo GetzugeindganherStedicheitmyn Segelheran
gehmigen ind Han wir gebeoen ^ rnc van ttonslcr tnd Daim van dem Lon -
xarcie dat st) dis zo noch mere Stedicheit yre Segele by dat myn an desen
Briest zo Getzugegehangen haut des wir ^ rnr van ttonleier ind Uaim van
dein öon ^ Lräcverß . bekenne wair zo synind unse Segelen umb beden willen

van ttonUer vürß . by dat fyne an desen Briest gehangen . vLlum
^ nno Oni h^ ülctinro gu- <jrin§c » rcllMO viccümo cjuiriro kerra ^ uar » xolh
bnicam Lxruäi .

( f . . 5 . ) kro Loncorcjsricia lulr/ cri ^ lir Lonlilii LleÄvrzli ,
-^ ulici Lolsnieoli ; Lecrecsnu ;

2 .
Geissen m . xrp .

LxrraLi : Lehen - Brieffs Lhurfürsten ttermilli
Für Goswin ttunskr äe IZZI .

Zr ttermLn L5C . Thun kunt und bekennen gegen allekmrn -
niglich dwyle das Huß Hulßdunck mit seine Zu und Ingehörung
von unfern Vurfaren oder Uns ein lang Zttt Widder unfers Dur¬st farm



, faren und unser ußgangen Warnung uuentsangen verbleuen derhalb solich
.. Lehen als verfallen geachtet , Wir auch dasselb als der Lehenher an Uns

Zu schlägen oder eynen andern unsers Gefallens damit zu bclehencn gut Zuge
hetten , ydoch umb besondere Verhethe unsers lieben gttreuwen Goißwtn
Hunhlars Fruntschastt und getreuwe Dienste , so er Uns und unfern Stifft
htnfurter dom sali kan und mag haben Wir uß besondern Gnaden demselben
Goijjwin solich Lehen widderuinb zugestalt , Inen in Bywcstn unser Man
hernageschreben dainit gnedigltch beleenet , und belcenen in Krafft diß
Briests rc .

pro Loncorcjrnri » 5uirtcri ^ 6c LvnlilH LlcüorLlis
^ ulici Lolouienii ; äccrersriu !

^ Geissen

Lxtl-gK Lehen - Bneffs Lhurf. zokgn Qebksrä
Dttk ^ tlrrcclic von blonLläercie 1 ^ 62 . 21 . ^ unii .

»Ir soI^ Ln Lcbkarcic von GotS Gnaden erwolter und
' bestettigter Ertzbischost zu Cöln ,' thun kund und bekennen , daß

Wir Unseren lieben gctrewen üibrcctiren von Uonrlrr mit dem
Hauß Hulßdunck niit allem seinem Zugehör gnediglich belehent haben und
belehnen in Krafft dieß Briests in allermassen solich Lehen von Unns und
Unnserem « tistt zu Lehm rüret und ctwau von ttzigen
Lehentragers Vatterdas von Unseren Vorfaren zu Lehen elnpfangen und
getragen rc .

? roLoncor6rnrislukscris ) lnLc, nliIii k. lc6torslis
^ ulici Lolonrenür Lecrersriu ;

tveiÜer» m

, ' 4 . '
LxtrsÄ Lehen - Btieffs Churfürsten Lalentin

FÜr OuneAunä von ^ ec5§ ^ c ^ . l^lLrcjj .
»Ir ^ lenrio von Gottes Gnaden erwolte zu Erbischoven

zu Colln rc . Thuen kund und bekennen , daß Wir Unseren liebenge -
trewenEhristoffervonHonßlar zu Schackum als Vollmächtigen

und zuBehueffUnserlicbenBesonderinnenCunigundenvoli ^ celr . davon
. er Uns gnugsam Gewalt nffgelegt , . gnediglich belehent haben und belehnen
tnCrafftdiesi Briests mit dem Hauß Hulßdunck mit allen seinen Zugehöir
in allermaisten solch Lehen von Uns und Unserem Stifft zu Lehen rüret und
etkvan ^ lbreckr von Honßlar dasselbig von Unseren Vorfahren zu Lehen ge¬
tragen und gedachter Lumgunäen seiner Schwester Tochter in seinem l ' cttr -
mcnc mit Unser Verwilligung gegeben und überlassen . Wir haben auch dar -
ust von gemeltem Ehristopher von Honßlar gewöhnliche Huldung und Aydt
empfangen , Uns , Unseren Nachkommen und Stifft getrew und hold zu seyn :
solch Lehen getrewlich zu verdienen und zu vermannen , Unser Bestes wer¬
ben , Argstwarnen und kehren nach aller Macht und vortalles , daseinge -
trewer Mann seinem Herrn schuldig und pflichtig ist , thuen soll ohne Arglist
« ndGefarderc .

pro l^ oncorclznris suvscris>6c donülii LleAorsIis
^ ulici LolonienliL 5ccrecsriur ^

' : « . . . keisscn m . ? ? -
5 -



n . z .
LxtracL LeheN - Brieffs Lhurfürstens pcrclinsnä

Für ^ rnolcl von ^ Lclicenöonck clc l6l ^ . 2 .

^On GotteöGnaden WirkcrcjinLnä ErtzbischoffzuLöln rc .
thuen kund und bekennen , was maßen Uns Unser Ambtmann zu
Kempen , Rath und lieber getrewer Xrnoü von ^ Lcbrenäonclc zum

Broich vor sich und seines verstorbenen Bruders fobsn von ^ Lcvrenäoncic
nachgelassene Sohn unterthenigst angcsuichet und gepetten , sei mit dem
Hauß Uuträoncic und allem stinem Zubehöre zu belehnen : Ob nun wohl
darbet allerhand Bedrucken vorgetallcn seie ; So haben Wir jedoch obge -
melke /Vrnoicien von >-/ 3clitcncjonclc vor sich und seines Bruders Sohn ,
umb der getrcwen Dienst willen , so er , sein Bruder und Vorfahr Unserem
Erhstistt geleistet und ferner zu leisten begeren und willig sein , die Gnad
erzeigt und innen mit obgcmeltemLchen gnedigst belehent , und belehnen innen
in ErafftdicstöBrrcsis , in allermaisiensölchcsvon Unserem ErMfft Alters -
herozu Lehenrürct , und empfangen worden ist , Wir haben auch daruss
von gemcltem ^ rnolclcn von ^ scbcenclonclc gewönliche Huld und Aydt
empfangen , Uns Unseren Nachkommen und Stisst getrew und hold zu
sein , solch Lehen getrewlich zuverdienen , und zuvermannen , Unser Bestes
zu werben , Ärgst zu warnen und zu keren nach aller Macht , und vort alles
zu thun , was ein getrewer Mann seinem Herrn zu thun pflichtig ist , ohne
Gefard und Argelist rc .

pro LoncorclLnris / ubicri ^ tic Lonlilii plsötorslir
^ ulici Lolonienür Lecrersrio ;

6 . '

LxtrklÄLcbkN - DrieffsLhurfürßenslosepIrLIemerlt
Für ^ clo ! j) k Lcicramen Freyherm von ^ LLlucn6onclL

äe ii . / liris 169 ^ .
Gottes Gnaden Wir jolepk elcmem Ertzbischoffzu

Cölu rc . Thuen kund und bekennen hiemit , daß Wir aufheut ctaco
^ in GegenwartUnserer Mannenvon Lehen hernach geschrieben , Un¬

seres Kevjßon ; - Gerichts - proLur - roren und lieben Getrewen ) - cobenOc -
veic als Bevollmächtigten des Edelen Unseres Ccunmerern und Ambtlnan
zu Kempen und Oedt lieben getrewen kcrrr - men Freyherrn von ^ ackc - a -
cloncic zur Hulßdunck mit Unserem und Unseres Ertzstiffts Hauß Uuis -
6unc !c sambt allen dejstn Zubehör gnädigst belehnt haben , wie Wir hiemit
belehnen , immasien darauff Uns ermelter Bevollmächtigter iin Nahmen
gedachten Freyherrn von ^ sclirenöonclc gewöhnliche Gelübd und Aydtge -
than , Uns Unseren Nachkommen und Ertzstifft trew gehorsam und gewär¬
tig zu seyn , Unseren und desselben Nutzen zu beförderen , Schaden und
Nachtheil aber zu wahrnen und Vorkommen zu helffen , und sonderlich be¬
rührtes Lehen getrewlich zu verdienen und zu vcrmannen , und fort dasje¬
nige zu thuen , so ein getrewer Lehenmann seinem Lehen - Herrn , der Lehen¬
halber zu thuen schuldig , vorbehaltlich doch Uns , Unserem Ertzstifft und
fort Jederman seines Rechtens .

pro Lovcorclsnris iubiclipiir Loniilü PIeQo » Iis
^ ulici Lolonienür 8ecrecsrius

A r dl . 7 .



N . 7 -
Lchen - Brieff Churfürsten Oemem
Für Herrn Grafe » von Virmonä üc i / ' . ^ uüi 1 / 24 .
On Gottes Gnaden Wir (^ lemcm ^ u§uss ErHbischosszu

^ Cölnrc . fi ' lc . roc . ) Thuen kund und bekennen hiemit gegenMännig -
lia - en , daß Wir heut äaco unten gemelt in Gegcnwarth Unserer

Mannen von Lehen hernach geschrieben , Unseren Geheimen Rath und Hof -
rarhs - prL- liäencen , jauch Ambtrnan zu Kempen und Oedt ämbroüum kr » n -
cilcum kriciencum Ltinstjanum Grafen von Virmonst mit dem mit Unseres
Herrn Vetteren und negsten Vorfahren am Ertzstifft loicphj Oemenrir

- Gottsccl . Audcnckens Bewilligung von derFrawen ^ nnr LUlLberb Cackan -
nagebohrner von V^ acbrcncjoncjc verheyratheter von bo6äcn anerkausstcn
Hauff t-lui ; äunc !c , allerritassen solches von Uns , und Unserem Ertzstifft
Lehen rührig ist , und besagter von v^ ckccnäonck verstorbener Vatter
^ Uolplr Ncicram Freiherr von V^ acUcencloncic zur btulLljunclc und besten
Vor - Eltcrcn von Unseren Vorfahren am Ertzstifft zu Lehen empfangen und
besessen haben , hinwieder gnädigst belehnet , auch daraufvon ihme die ge¬
wöhnliche Gclübd und Äydr cuipfangen haben , solches Lehen gctrewlich zu
verdienen , und zu vcrmanncn , Unser , Unser Nachkommen und Ertzstissrs
Bestes zu werben , Argcszu wahrneu , und fort dasjenige zu ihnen , was ein
getrewcr Lehcnmann seinen Herrn zu thuen schuldig und pflichtig ist , ohne
Gefährde und Arglist , vorbehaltlich jedoch Uns , Unseren Nachkommen

- und Ertzstifft , fottManniglichen sein Rcchtan diesen vorgcfchricbenen Lehen ,
dessen zu Urkund haben WirUnserIustegel an diestnBricffwisscntlich thuen
hangen . Geben und belehnet in Unser Kciiäentz ,, Stadt Lonn den i 7 ten Tag
Monaths j uiii i 7 ^ 4 tcn Jahrs , hierüber und an feynd gewesen als Manne

. . von Lehen die Ehrsam - und H - chgelchrte Unsere Geheime Räche und rcffe -
' Äive Eantzlcy - und Lehn - UneLkorcs liebe getrewe ^ ob . kvlrrx Lclrönboven

UNd Lbristi ^ n von Kcm ^ iz .
Vc . ö/ l . äclloulioscn .

' ' 6 ) . Uierna .

? li) Loncorctsnrii » tuti ! cl >^ 6 c (lc>nl'llü LlectorLlis
^ ulici Lolomcntis 8ccr «-- r >rriu5

ss leisten m . M .

N . 8 -
8 eMenUX ) 83nÄione8 , Ü 5 Dsc ! ar3riorie8 ImpL -

rr3le8 ciuoä l̂ Lolonienlia .
s. eopolä von Gottes Gnaden Erwählter Römischer

AI ) Kayser , zu allen Zetten Mehrer des Reichs in Germanien zu Hun -
garn , Bohcim , Dalmatien , Croatien , und Schlavomen Kö -

' nig , Ertz - Hertzog zu Oesterreich , Hcrhog zu Burgund , und Braband ,
zuStayr , zu Kärnten , zu Crain , und Lutzcmburg , zu Wirtcmberg ,
Ober - und Nieder - Schlesten , Fürst zu Schwaben , Marggraffdcs Heili¬
gen Röinischen Reichs , zu Bnrgaw , zu Mähren , Ober - und Nieder -
Laußnitz , Gefürster Grass zu Habspurg , zuTyroll , zuPfierd , zuKv -
bürg , undGröh , Landgrassin Elsaß , Hm auf der WmdischenMarck ,
zu Portenaw und Salms re. re . rc . Beten -



Bekennen öffentlich mit diesem Briefs , und thuen kund allermänniglich ,
daß Uns der Hochwürdlg , Durchleuchtig , Hochgebohrner -^ aximiliLn
1-rcnrieK , Ertzbischoffzu Cölln , des Heiligen Römischen Reichs durch Ita¬
lien Ertzcantzler Bischost zu Lüttig und Hildeshctm , Probst zu Bergtcsga -
dcn , und Stadel , Pfaltzgraffbey Rhein , mOb - und Nieder - Bayeren ,
auch der Oberen Pfaltz Hcrtzog re - Unser Lieber Vetter und Churfürst , in
Unterthänigkctt und glaubwürdiger Form vorgcbracbt unterschiedliche
kr >vi ! c- ^ i3 , so von Sr . Lödn Wcylano Unfern Hochgeehrten Vorfahren
am Reich Römischen Kayiereu , und Königen /Uberco , Lrroio (^ i3rco ,
XlirximiÜLno Nrüno , lNtd l< u6o ! glio 8ecu „ clo GlorwÜrdigstkN Andentkens
dessen Vorfahren am Ertzftifft Cölln erthcilt , couürmirc , und bestätiget
worden , welche von Wort zu Worten hernach geschrieben stehen , und also
lauten :

-Ukerrus l ) ci OraciL KomLnorum kcx lewsser -Uibussu !!
allunivertorum 82cri Im ^ eru ki6eliuM aociriam volumu ; ^>ecvenire , guocl
>^ nno Oomilii t^ iüelimo Oucenceümo nonLAelimo nono . Incii' Äioneun6e -
cilna , 6ccima î Älenclas klarr » I8! vbiL LpuciO ^ iclum ? i§ell>en siro l ' ribunrli
8eclenci >bu5 , ^>er Vcncralrilem ^ ic ^ voläum ^ rcliiepilco ^ um dolonicntcrn
krinci ^iem nolrrum LksritliknumtenrencialirergNLlicum fuic , ucrum kiliairi
bomr tei.ic! Lllbli5 sure ULrenicaiio tuir ksrencidus succeclere potHc vel non ,
guoä idiclem per ? rinci ^>um , d< ob» lium , tvlinlNerlalrum tclilirum cunc no -
ttro aNanrium Loliütiorio , 8enrcnci3m cxriric ctiKlnrum , guoci nullakilir
vel d»4 nllcr ^roLlic in bonis tlruciLlidur tucceclere , niti 6e ? IenariL volunrice
Domini beuäi Sc Lontcnlu » dlos i » gue luiiusmocli 8cnrenciäm rangusm
legitime ciilüniram , L 3 prLiäiÄi ! ? sinci ^ lbu ; I>IobiIibu 5 lauciäram L 3 si ^>rob>L -
c 3 rn ^ uÄoricüreNeAL l. onk > mamux , ä ^ nccs U38 noliras Urrcrarnostrsc tvla -
jeliÄris ^ i ^ illo ÜAlllLcLs , in clictL' donürrnLclonlL retiimonium tu ^>er eo , 63 -
rnm ciie » /^ nno , InäiLllÄionc tu ^>eriu 5 annocaci ! » k>ebni vero I8loüri » nno
^ rirno :

Wir Rudolff der Ander von Gottes Gnaden errvöhlter Rö¬
mischer Kayser , zu allen Zeiten Mehrer des Reichs , in Germanien , zu
Hungarn , Boheimb , Dalmatien , Croatien , und Schlavonien rc . Kö¬
nig , Ertz - Hcrtzog zu Oesterreich , Hcrtzogzu Burgundt , zu Brabandt ,
zffSteyr , zuKarndttn , zu Crain , zu Lutzcmburg , zuWurttciuberg ,
Ober und Nidcr «Schlesien , Fürst zu Schwaben , Marggrave des Hei¬
ligen Römischen Reichs , zuBurgaw , zu Mahren , Ober und Nider Lauß¬
nitz , Gesurfter GrasszuHabspurg , zuTyroll , zuPsird , zu Kyburgund
zu Görtz rc - Landgrave in Elsaß , Herr aufder Windischcn Marckh , zuPor -
tenaw und zu Satins , rc - Bekennen für Uns und Unsere Nach¬
kommen am Reich öffentlich mit diesem Briest , nnd thuen kund allermcn -
niglich , daß Uns der Ehrwürdig undHochgebornErnst , Ertzbischovezu
Cölln , des Heiligen Römischen Reichs durch Italien Ertzcantzler , Bi -
schoff zu Lüttich , ^ 6mmittr3rsr der Stifft Hildeßheimb , Münster , Frey¬
sing und Stabul , Pfaltzgrave beyRhein , Hertzog in Ober - und Nidern
Bayeren , Unser Lieber Vcter und Churfürft , einen vcciararion - Brieff
von Weilandt Unserm Geliebten Herren und Vorfahren am Reich , Kay -
scr Carln dem Vierten , Lobseeligifter Gedächtnuß , wegen der Lehen ,
welche von Sr . L und dem stifft daselbst zu Lehen rühren , außgangen ,
in glaubwürdigem Schein furbrtngen lassen , sohernachvonWortzuWort
also lautet : B



(Carolus (ZULttus Divina favencc Llemenria I^ omrnorum Impe¬
rator lcmper /VuAullu ; , 2c öokemiL Kcx . I^ orum tacimur rcnore prrelen -
rium Vniverür . OiAnum xllimar Impcrialir §encrotL öublimirs ; , 2c uci ^ us
Zloriolum , 6 pro Lcclcüarum Inü ^ nium 2c ? rincipa !jum ^Icmbrorum Im -
pcrii , I6orum prrrcipue , Quorum üncera 66c ; 2c prompra 6evorio probarir
Opcrum In6iciir , kcriona ; äc K. e ; , LlLlarei ; obrulcrunc oblc ^ uii ; , 2c con -
üanccrotIerre ,non 6c6nunc proprii ; iumptiliu ; , pcriculi ; 2c jaÄuri ; , Dibcr-
racibua , tlonoribu ; , 2c ^ uribu ; LonIervLn6i ! solicicu6inemnollram spponi -
mu ; , 2c Lorum In6cmnirscit ) ur kavorabilircr provi6cmu ; iane Vencrabiji^
kri6crici8an <Ä ^ Lolonien6 ; kccl « 6 ^ ^ rclri - Lpi / copi , §scri Impcrii per Ica -
liam ^ rcln - Lancellaru , principi ; 2c Lon5anZuinei nollri Lksriilimi rela -
rione 6i6icimu ; , quo6 6um nonnullosluo ; , 2c Lcelcli ^ (lolonienii ; Mobiler
(Jallrsnler , Valallo ; 2c §uli6iro5 , c^ ui bons ab Li ; 6em ^ rckri - Lpiicopo 2c
Lcclelia in keu6um üne mc6io liabenc , renenc 2c polli6cnc , »o «

^ s/? <7s ^ srr7 « F ab liac luce mi -
xrarc contin ^ ar , 2c u » 6ecLm keu6a c^ uäm Lona lm >u ; mo6i a6 ^ rclri - Lpi -
tcopum , t^ uicil , velprorempore kuic » 2c Loionicniem Lccleliam lupra6i -
Äam rsnc^ uam 5uum verum Dominum » 2c naturale Dominium cam 6e ^ urs
c^ uam criam Lonsueru6inc absolute 2c libere 6cvolvi nolcancur . ^ amen
6ece6cncium ralium nonnulli LonsanAuinci allerenrc ; le proximiore ; 6e -
funÄorum Fo /7^ / <r //^r ^

/̂ /?> / <7E - // ^ rc 2c ca6em 6crmcnc occupaiL in 6 , <Ao -
rum ^ rclu - kpiscopi 2c Lcelclisc Lolonienti ; prLpa6icium non mo6icum2c
ja ^turam , 2c un6e äcrcnirari noilrL bumüiccr supplicavir , c; u3rcuu > iibi in
2c circa prTmiila 6e opporruno 6 >on3remurrcmc6ioprovi6ciei k̂ osira ^ ue
racionabilibu ; sui ; n . ori prccibu ; prLierrim 36omnem6ubicr3ti ; jcrupu ! umin
talibu ; ex nunc in antsa co ! !en6um e me6io 2c uc Lccleiia Lolonienü ; pra: 6iÄL
jniui ; ^ ibcrcrriburScIuritius illa^sa periiliac , » nimo ocliberaro uonper ^ rro -
rem » uc improviäe ie6 lano ? rincipum , ^ omirum , karonum 2: ? rocerum
noKrorum2cImperü8scri ? i6clium Lommunicaco Honlilio 6e cerralcienriä
2L Impcriali ; nollra : Plenicu6inc ? otcilar !5 6cccrmmu5 , irneimu ; , Sc cciam
prrcletitlbu ; 6sclaramu ; , c^ uo6 6ece6enriku ; Vaialli ; k^ obrlibu ; (Üallrenü -
bu ; 2c 8uli6iri ; c^ uibuscunĉ uc

^ s /r » Quorum lrona all 2rclti - kpücopo 2c Lcclelia Lolomenir
inkeuäum6epcn6erunr univcr/a 2c iin ^ ulaliona t, u ) uimo6i , eciam (üivitrrcr
Oppi6a , Dortalitia vc ! L » llra6nc , vel slii ; in c>uibuscunouc kollcllionilius ,
Kecliritrur ^ uriiius lcu ZoflircxiKancaääiLlo ; ^ rckiepilcopum ^ ui ell , auc ciuj
pro ccmporc tuit , ac Lolonienlcm Lccleliam ^ / s / r / ^ o ö/^ s /ü /vr / « ///^ r̂ « / ^ ,
2c a6 LoI6em ^ rclri - Lpilcopo ; 2c Lecleliam pcrcinuille 6c jure 2c legitime
ablolace 2c litrcre pcrcinerc 6clrcre , <^ uo6 ^ ue c^ uililrer ^ rcki - kpiicopu ; Lolo -
nicnli ; cxiücn ; pro tempore nunc 2c in Perpetuum 'le 5uo 2c LceleliL su -c no¬
mine 6e kcu6i§ 2c Loni ; kuju ; mo6i cum eorum pcrrmenrii ; , ^ uoric ; i6con -
tiAcric uc pr » kerrur , , poilctkionem
eorum linc impe6imenco » renirenriL Lc conrra6iAionc lrommir » cujurcun -
czuc 2c c7ŝ « / / / s ^ , , /? « Ot'rr/ss /re

7/» /- >rc p -rr /e re»/ <7s ^ e/? , ae 6ne glio czuo -
cuncjue colore /eu imaZinacione qu » 6rs ; apprekcn6cre 2c renere lilrcre 2c ab -
ioluce po /Ilt 2c valear , sc cs6em in 8uo ; 2c Dccleiia: luar ulu ; bcncplacjror
canvercerc , prouccuilikicc korum vi6eliikur expc6rre ; Decerncarc ; ex nunc
>avr !j6um , irricum 2c inane , ü secur ä c^ uocjuam «zui6 ^ uam in Lonrrariun »

kueriv



fusric sreenrarum . Volumur kamen , L prsesenkibub clceernimu ; , A eri - m

cicclaramur , ^ uo6 Vjrcurc pr ^ lenriz Dccrerj L Imperialir lDeclaranonir

keuäL lniiAML , vUUicek Lrinciprcuum , Ouearuum Ac Lomjcacuum ^ nri -

quornm nullaccnu ! clismembrcncur , tellin anrigui ; suj ; ^ urikur SL Lonsue -

rucliaibus pcrtcvcrcnr . dlulli ^ rAo omnino bominum liceac banc lmpenalis

Occrecj SL Occlaraciooi ; pa ^ inam intrin ^ ere , » uc Li ^ uovis ausu rcmxraricr

concrairc ., ticur inch ^ oariovcm dselarcam ÜL

^ uLm ^ uilibccconrrLfaclenz corier c^ uorj ^ s concrakcoeric , eo ipso 5«

oovcricincurriüe , voLienr evirarc , c^ usrummetlierarem Imperiali ^ Lrario no --

üro , rcüctuam vcro psrrem ^ rcbi - Lpiicopo Lolonicnü , qui pro rewpöry

suir , irremillibilirer volumus applicaru przeserrrium tub lmpcriali ? nostr «

! - 1s ,joiUlj5 8i ^ H ! o tcli ' monio Lirrcrarum . Damm LonüuenriL , / Vnno Domi ' -

n > ^ 4i ! ic .6nio crecenrelimoscpruaAelimo tecuaclo . IncliÄione llecima Lriäis

^ onas ^ ulli , ^ etznoium ^ o / irorum / Vnno viccüwo / cxro , lmperii vechLimooÄLVo .

ldlicol . Lrmericens . ? pcur .

Und Uns darauf demütiglich angerueffen und gebettm , daß Wir als
Regierender Römischer Kaiser Seiner Lieb solchen Declaration Briksfwj -
derumb zu crnewercn , zuconbrnnren und zu bestatten , auch in etlichen
ciauluien serucrs zu aeclariren und zu sxrcackeren gncdigltch gerueheten ,
dcß haben Wir angesehen solch Sr - L . demütig Pitt , auch die angenehm
ruengctrcwen nützlich und ersprießlichen Dienst , so Sr - L > Vordem und
Sein Lieb selbst Unnstrn Löblichen Vorfahren milter GedäclMuß , auch
Uns und dem Heiligen Reich offt und vilfaltigerzeigt und bewiscn haben ,
Scill Lieb noch taglichs thuet : und in küusstig Zeit Uns , dem Heiligen
Reich , und UnsermLöblichen Hauß OsterReich zu latsten urpjtthig ist , auch
wolthucn mag und solle , und darumb mit wolbedachtem Viueth , gue -
tem zeitigen Rath und rechten Misten , demselben Unstrm Lieben Vetter
und Ehurfürsten zu Cöln obcmverlcibten DeclarariOn Brteffgnediglich cr -
newcrt , con6rm ^ rtundbestättiget , .ernewerm , con6imiren , undbestattigen
auch denselben SctnerLieb hiclmt auß Römisch - Kaiserlicher Macht Poln -
koiruncnhett und mKrafft dieses Briests , mit dieser fernem Erleutterung ,
Occia ^ cion , und Lxcenllon . daß alle Lehen , so Anfangs bey Männlichem
Stamm gewesen , hillführo lnitNichten verändert noch etwaäcücicncc Li¬
nea ^ aicutina die Weibs Persohncn oder von ihretwegen ihre Männer da -
init belchnt werden , sondern solche Lehen in alweg bey ihrer Ursprünglichen
Natur verbleiben , auch welcher Lehen Mann sein Lehen , wann cs durch Ab -
sterben desLchen Herrn oder LehenMans sich erlediget innerhalb Jahr und
Tag -, wie zuRechtdie lLenovaljontnvettimr « nicht suecht und bittet , ipso
taclo scmLehcnverwurckt und verfallen haben soll , und was wir sonst von
Recht und Billigkeit wegen daran zu conörmieren und zu bestätten haben
sollen und mögen , Unnd mainen , ßtzen ., und wollen , daß mehrermeltsUn -
fers Geliebten Herrn und Vorfahrn Weiland Kaiser Earl des Vierten D - -
ciarauon Brieffin allen und jeden seinenPuncten , Elausuln , Artierrln , In¬
halt und Viainungen und BegrcistUngen sambt obgesetzter newer Declara -
rion und Lxrentionmcchtig und cceffttg seyn auchsttthvestundunverhruch -BL W .



lieh gehalten und volnzogen werden solle , und gebiethen darau ffallcn und
jeden Churstursten , Durften Geistlichen und Weltlichen Prälaten , Graven ,
Freyhcrrn , Freyen , Herrn , Rittern , Knechten , Landvögten , Haubt -
leuthen , Vitzdomben , Pflegern , Verwesern , Vögten , Amptleuthcn ,
Landrichtern , Schultheißen , Bürgermeistern , Richtern , Rathen , Bur¬
gern , Gemeinden und sonst allen andern Unfern , und des Heiligen Reichs
Underthancn und Getrewen , was Wurden , Stands oder Wesens die
seindt , und insonderheit des Erhstiffts Cölln Lehcnlcuthen und Undcrthanen
ernstlich und vcstiglich mit diesem Briest und wollen , daß (sy mehrer -
nanten Unsern Lieben Vettern undChursursten , und Seiner Lieb Nach¬
kommen amStifft bcy mchrangercgtcm Kaiserlichen Oeciarsrion Briefs ,
und dieser Unserer Kaiserlichen Conürmarion und Bestettigung nit irren
noch hindern , noch deßjemandtandern zu thun gcftatlcn in kein Weißnoch
Weeg , als lieb einem jeden sch , Unser und des Reicks schwere Ungnadt
und Straff , und darzu Pöcn invorgcmclt - Unsers Herrn Vorfahrn Kaiser
Car ! des Vierten veciLiauon Brteff begrieffcn , zu vermeiden , die ein
jeder , so ostt er freventlich hicrwider thcte Uns halb in Unser und des
Reichs Cammer , und den andern halben Thail osttbenantem Unsern Lieben
Vetter und Churfursten zu Cölln und (seiner Lieb Nachkommen am Stifft
unnachleßlich zu bezahlen verstulen sein solle . Mit Urkundtbiß Briests be -
sigclt mit Unnserm Kaiserlichen anhangenden Znsigel , geben auf Unscrm
KöniglichclNschloß zu Prag , den letzten Tag des Monats Occembrir nach
Christi unnstrs lieben Herrn Erlösers und Sceligmachers Gnadenreichen
Gebuert stchszehn hundert und uu fünfften , Unnfer er Reiche des Rönrißsten
im ain und dreyßigistcn , des Hungarischcn i >n vier und dreyßigistcn und des
Behein , bischen auch im ain und dreyßigistcn Jahren .

Rudoiff.
( 1. 5 . )

R. . Loraclruri .

Hncon Uanne V̂Llclc .

? ro L ^ iicni ^ ANn ' , tutitcri ^ tic doniilü IttLÄolsIisXuliciLoluniekiti ; 8ecrergliu5

st Leisten m . pp .

UndUnsdarauffobgedachtesChurfürsten zu Cölln Lbdn unterthanigst
angcruffen , und gcbctten daß 2bir als jetzt - Regierender Römischer Kaystr
gnädigst gcruhctenIhro obuckenrtc Loncestonesuud lstiviic ^ ismitderauß -
druckttchen gnädigsten Erklahr ung zu Lontckm . rcn , und zu bestätttgcn , daß
wegen Pollution der Lehen , welche etwa Sie oder Ihre Vorfahren am Ertz -
stifft nach offen - kündig erloschenem Mann - Stamme des verstor benen Va -
iLli , für dem mitIhres Rheinischen Ertzstistts Ritterschafft undLehcn - Leu¬
ten , im Jahr (sechszehn hundert neun und fünfftzig ergangen und beliebten
Lehen - Vertrag außVeranlaßung und inKrasttobeinverlcibtenbrivil ^ ii
in Besitz genommen , kcincswcgcs die Töchter oder Weibliche Anverwand¬
ten des abgelebten Vatalli gedachter ^ oücston halber sich zu widerstehen , noch
ickLliäacLü ^ Licariones außzubringen befugt seyen .

Daß



Daß Wir demttach angesehen , solcher Sr . Lbdn demüthige Mtk , auch
die angenehme , getrewe , nützliche und ersprießliche Diensten , so Derö
Vorfahren , und Sie sechsten Unfern Löbl - Vorfahren , auch Uns sechsten
und dem Heil . Römischen Reich offt - und vielfältig erzeigt und bewiesen ha¬
ben , Sr - Lbdn noch täglich sehr rühmlich thuen , und ferner zu thuen erbie -
tig seynö , auch wohl thuen inögen und follen , und darumb mit wohlbedach¬
tem Much , gutem Rach , und rechtem Wißen demselben Unftrm Lieben
Vettern und Churfnrften zu Cöllnobeinverlcibte Loncessioae ; und privüc -
leZiLmallenihren Punzen , ^ rciculen , Inhalt , Meyn - und Bcgreiffuu -
gcn', als Römischer Kayser gleicher gestalt , gnädiglich erneweret , conür -
mirt und bcstattigt , crneweren , conürmircn und bestattigm Sr . Lbdn
dieselbe auch also von Römis Kayscrl . Macht , Vollkommenheit wissentlich
inKrafftdiestsBrieffs , und meynen , setzen , und wollen , daß obbegriffe -
Nt 'LonLcliivnes und privlieAiL in allen ihren Worten , punÄm , (^ lauluien ,
Meyn - und Begreiffungen , als oblautet , krässtig und mächtig ftyn , stett,
fest und unverbrüchlich gehalten , und vollenzogen werden , und Sr . Lbdn
hinführo wie bißhero sich derselben nach allem ihren Inhalt erfrewcn , ge -
nicssen follen und mögen , von allermänniglichen unverhindert , doch 5-a vo n. e -
cessu so obgcdachter maßen mit denen Lehen - Leuthen ^ nno fechszehnhun¬
dert neun und fünffzig getroffen worden , und gcbtethen darauffallen und
jedenChurfürften , Dürften , Geistlichen , und Weltlichen , pra- ismi , Graffen ,
Frcyen - Herren , Rittern , Knechten , Land - Voigten , Haubtleuthen , Vice -
Domben , Voigten , Pflegcren , Verweeftren , Ämbtleuthen , Land -
Richteren , Schultheißen , Bürgermeistern , Richtern , Rächen , Bür¬
geren , Gemeinden , und sonst allen anderen Unseren , und des Reichs Un -
terthanen und Getrewen , und insonderheit des Ertzstiffts Cölln Lehen -
Leuthen und Uuterthancn , was Würden , Stands oder Weesens die seynd ,
ernst - und fcftiglich mit diesem Brieff , und wollen , daß sie offtgedachtes
Chnrfürften zu Cölln Lbdn und Dero Nachkommen am Ertzftifft beyob -
inlerirten Lonceliionm und Privilegien , und dieser Unser darüber ercheil»
ten <7on6rmLcionund Beftättigunggäntzlich bleiben , sie derenohneJrrung
oder Eintrag ruhelich frewen , gebrauchen , und gemessen lassen , darwider
nicht bekümmeren , anfechten , oder beschwären , Noch das jemands ande¬
ren zu thuen gestatten , in keine Weiß , als lieb einem jeden seye , Unsere und
des Reichs schwäreUngnadund Straff , und darzudie in obmlerirtcn Lon -
cetüvnen und Privilegien einverleibte Pöen , nemblich fünffzig MarÄ Löthp-
gesGolds zu vermeiden , die ein jeder , so offt er freventlich hierwider thäte , Uns
halb und in Unsere und des Reichs Cammer , und den anderen halben Lheik
demselben Unserem Lieben Vettern und Churfürsten zu Cölln und Sr -Lbdn
Nachkommen am Stifte , unnachläßlich zu bezahlen , verfallen seyn solle ,
mit Urkund dieses Brieffs besiegelt mit Unserem Kayscrl . anharigendemJu »

C sieget ,



sieget , der geben zu l^ axemburZden anderen Tag Monaths lunü nach Christi
mnscrs liehen Herrn und Sceliginachers Gnaden - reichen Geburth iur sechs -
zehn hundert zwey und achtzigsten , Unserer Reiche des Römischen imvier -
und zwantztgsten , des Hungarischen im sieben und zwantztgsten , und des
Bohcimischcn iin sechs und zwantzigsten Jahre .

Leopold .

Vc . I^eopolä Mlffolm Grass zu Königsegg .
( 1^ . 5 . ) darein ^ cnsslienAcn .

kcMrac .

kro Loncorciznlir sustcli ^itic Lontilii ^ Ic6torsllr
- tulici Lolonientir äccreczriur

OLorecaciou

. Lcitken
t ^ . y .

des Virmsnäischen ^iLnÜLcarii und Renth -
Meisteren Nullen v/ cbers .

kxcrLÄ desselben fueßfalligsrer Vorstellung <le 5 ca keb>ru°ril 1745 .

O viel dieses letztere betrifft , so habe daher die eingelegte pl-orellacion
ausi ohnguugjamen Bcgriffvornöthig erachtet , weilen die in der
abschrifftlich vebeugehender Vollmacht der Vcrwittibtcr Frau

Graffin von VirmonU von einer Kio4i6cr0on nichts enthalten , nachdem
aber aufeiugehohltc nähere Nachricht gedachte Frau Graffin mein obiges

' Verfahren völlig ^ iZLsi ^ lobiret , mithin dasjenige , wasmrsiCw . Churfl .
' Durchleucht gnädigstem Befehl geschehen , Uevoicst vEmet , auchgegen
den von Lochst - Deroseld als Lands - und Lehens - Herrn vollzogenen

. ^ ÄumLpplXkcnsLpolleNronisetwasinden Weeg zu legen nicht gedcnckct ,
, so Ncurccire sueßfalligst den von ttiir ausiOhuwisstnhcttgcthancn

Lvrrcorcjsc cuin Oi i ^ insli .
ff Nroel l^ ebjii . m . pn

X . IO .
LxrraÄ des zwischen denen Eheleuthen von öoclffcn und dem

Grasen von Vnmonff über das Hausi fflnlsffunclv
errichteten Kaussbriesssäe r. 7 . 8 e ^ cemh>cl 5172 . 5 .

" Rstlich : unter Hoffnung jedoch des relervirten hiehcr gehörig Lehen -
herrlichen Loniemür . ihr an Seine Churfurstl - Durchleucht oder

Ä Dero Ertzstifft zu Cölln Lchcnrühriges , auch in dasigem SAcder -
ErtzstifftgelegenesFrcy - AdlichcsRittcrhausiundGuthl-WUcffinoic . csbc -
ssehe solches in Gebawdcn und deme , so Erd - und Nagelfest ist , oder in
Hoffund Vorhoff samt Graben und GartheuodcrzusechszigachtMorgen
Ärth - Landcrcyen , und vierzig zwey und einen halben Morgen Beuden ,
oder in Jagden und Fischercyen , oder in Gehöltz , Gewalt , Broich - und

Weidt-



Weidtgang , oder in Lehnen und Freyheiten , Adelichen Rechten und Privi¬
legien , oder in sonstigen ^ pp - und Depeuäc - nrien , Rechte und Gerechtig¬
keiten , wie sie immer Nahmen haben mögen . Nicht weniger auch rtens
die ^ lio ^ i - Guther , so sich nennen Schippers - Bender und Bonnen -
Höfe mit ihrem Zubehör , die Tolhäuscr - Lanbcreyenund Büsch , Plum¬
mers - Erbgen , die zwcy Hauser in Wylich , einen 4 teu Theil der Wplicher
Wind - Mühlen , die Jahr - Zinß und Churmuths - Güther oder Rechten ,
und in 8ummil ^ tensallesundjcdcscs scye ^ lioäiai oder t- euctai init allen sei¬
nen In - und Znbebörungen , Recht - und Gerechtigkeiten , wie esvonden
Vor - Elteren , und zu letzt vom Herrn Vatteren ^ äoipn UcrrrLmen von
^ uclrconctonic Scel . ausdieVcrkäussere gekommen .

> 1 . n .
^ rcetkLcum d^ orariorum OEci ^ Iarüs Oolonienlis über die

von denen VumoncUschen ^ rcclicoren erhaltene
Versicherung .

iufrascripri durise ^ rclii - Lpiscop2li8 LLpIeÄoralizdolonienti ; jurari

I ^ täurarü , Niioe veriraris smore , 6äem kaoiinus SL arrcstamur , guoc !

clefunoso Lxcellencitlimo Domino Lomice äe Virmonä , LamorLlm -

per -iLÜ ; V ^ ec ^ Iziientlr , äum viverec , guäi 'Le , pro 8ummä criginrL c^ uin ^ uc

millüi , SL rreoeucos ooluLginca äuo ; k ! oceuo8 Lermanicoz , cucirer coulU -

rucnce , aciiustanrizm iäivclsorum (Ircäirorum , super omnivu ; , ÜL tinguiis ,

ä prLl .ico Domino Lomire reIiÄi8 Noniz ^ I ! o6i3lidu8 , inspecie 2cl nounul -

iorum iniianciLln super ^ ulvu8cunc ^ueiu Versen , L <!: ttulzriunck , gÄu exillen -

tipuzfruÄiliu ; , rcä ! c >pu8 , / lrrrestum oum pignore prLcorio , öL relpeÄive

tVtLnclscum äe immiccenäo , in kocce cribunsll äccleca , S <̂ kucus ^ ue non

calUca leperiancur . äignsrum LoIornX 12202 . 512 8epreml >ri51749 .

(Üornel . slerman Llaellen LuriX äenior d^ ocärius .

LLlciuin kliilip sanscn LuriX Le: ^ p ^ ellarioimm
^ crlenlium d^ ocai ius .

^ OLN ^ ole ^ li (HL I^ otLrius .

kro Loncorcirncis su ^ scriplic Loniilii Z ' cÄoralir
^ ulici Lolonicntir ^ ecicrsriu ;

1 - Keitkenm . pp .
12 .

Lhurfürstl . Befesch an den Ambts - Verwalteren zu Kempen
die l^ uisäuncKischeFrüchlen seevaris sei vanäis zu verkaufen .

^ 06081 .
Achdemahlcn Wir gnädigst geschehen lassen wollen , daß die von de-
ncnJahren 1741 . 1742. . 174z . und 1744 aufm schloß Dukäuuelc
vor rathige Früchten , so dem Verderb täglich mehrund mehr unter -

worffen , ohncdemc auch wegen derer newen Früchten wegznraumen scynd ,
nach vorheriger Besichtigung lervarig icrvänäis an den Mcistbiethenden
öffentlich verkaufst werden - Als commicuren und befehlen dir gnädigst hie -

C r mit ,



Mit , gestalten sothane Früchten alsofort zu besichtigen , und mit Zuziehung
res Uuinäunclccr Rcnthmeiftcrcn N . Nullen vcticl - nach vergangener Ab¬
ladung deren Gräflich - vumonä - scher Wittib und Erbgenahn , cnselbige ob -
genickter masien zu verkauffen , die Kaust - Schillingen aber biß zu fernerer
Unserer Gnädigsten Verordnungausszubchaltcn . vonn den 4 - - 746 .

Lvncorcjsr cum Origiriüli .
l ' . Lroel m . pp .

IZ .
^ emorialc: der Gräfin von Virmoncl wegen Verkauffung der

I-Iuköuncker Früchten 6e 1 / 46 .

Hochwürdigst rc .
^ W . Churfürstl . Durchleucht haben durch ein unterm 4ten prLtcrici

crlaffenes Kclcri ^ rnm demAmbts - Verwalteren zu Kempen den gnä -
^ 2 digften Befehl dahin ertheilt , daß selbiger die von denen Jahren 1741 .
1742. . 174z . und 1744 znHulßdunckvorräthigeFrüchten , umbwil ! en solche
dem Verderb nnterworffen , und denen newen Fl lichten Platz gemacht wer¬
den müßt , nach vorgängiger Abladung der Gräflich - Vu-monäffcher Wit¬
tib und Erben fürdcrjambst zu verkauffen , den eingehenden Kauffschlllrng
über biß zu Ewer Churfürstl . Durchleucht gnädigster weiterer Verordnung
austbehalten solle ;

Den gnädigsten Befehl venenre zwarn in lubmissestcr vcvorion , kan
auch wohl leydcn , daß der Verkaufficrvsris icrvLncliL je ehender stlteber vor -
genohmcn werde ; es gereichet aber zu meinem mercklichcn Pr2 . jcut , tz , daß
die Erben als welchen auf allen Fall gnug scpn muß , wan sie auß dem pro .
rocoIIoc, uLnricarem 5ru ^ um herNächfterschen können , zu solchem äctu ciri -
rctwerden sollen , gestalten mir als hintcrlaffencr Wittib Vermög 8n3ruc3 -
rischen Rechten , sämtliche und mithin auch diese Früchten » 6 ex -
clulinnem » Lrcclum privacive gebühren , allen unverhofften Falls auch ,
wan meine Befugnissen allein , und mitAußschlicffung des1uri ! 8cacur3l-ii
abgemessen werden müsten , ich wenigstens zu der Hclfftc gedachter Früch¬
ten gurr /VcguLlku Coniu ^ sli berechtiget bin .

Solchcmnach lebe der Zuversichtlichen Hoffnung , cs werden Ewere
Churfürstl - Durchleuchtin mildester ErwegungdiesesUmbstands , die ^ ä -
cirarion deren Erben 36 ^ Lum cMi 3 <Aioni5 tru ^ um zu Abwendung des hier¬
aus befahrenden prXj uciitzes auffzuheben , und den weiteren gnädigsten Be¬
fehl , daß zu meinem ohnumbgänglichcn Unterhalt der auß denen
rcnden Früchten eingehender Kauffschilling mir als einer ohnedem betrübten
und verfolgten Wittib durch den Ambts - Verwalter gereichet werde , zu -
stellen mildest geneigt seyn , worumb hiemit demüthigft bitte , in lubmillestcr
De vorion Zeit Lebens verharrend .

Ewer Lhurfürstl - Durchleucht
VVekrlar dM i ten ^ X

» 746.
Deniütbigfte

k . Verwittibtc Gräfin von Virmonö ,
GebohrNkGräfin von dlcsscll-ocje .

- doncorciaccumOriAMAli .
I . I ' . Lroel Kcgilk . m . px' .

14 .



N . l4 -
Bericht des Lhurfürstl . Ambts - Verwaltern zu Kempen .

Hochwürdigst - Durchleuchtigster Lhurfürst /
Gnädigster Herr rc . r .

»As Ew . Churfürstl . Durchleucht aufunterthanigftes Anbringen
Höchst - Dero i-iuisciuncicer Renthmeistern ^ uüenv ^ eber unterm
Ztendiests gnädigst an mich relLribirm lasten , solches Habich den

, 5ten clico in Unterthättlgkeit wohlerhalttn , undgchoriambstdarauffbe¬
richten sollen , daß in der That ich von gemeltem Nenthmeifteren tausend
sechs und sechszig Rthlr , 41 . Stüber , 4 Heller empfangen , unddenEm -
pfang gnädigst befohlener masten bißhero verwahrlichauffbehalten , mithin
fothane Gelder annoch all bey mir vorhanden seyn , der übrigens mich zu
Ew . Churfürstl Durchleucht belMrlichen Höchsten Gnaden gehorsambft
befehlend mit ticstcstem KelpcLt bin und ersterbe

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht
Kempen heil r-rten Octvbriz ,

Unterthänigft - Trew - Gehorsarnbster
Oc klomick .

Loncor <tsr cum Ori ^ inLli
1 . Lrocl KeZist . m . pp.

is .
Bericht des Gerichts zu Lcmpen über den Werth deren im Kauff -

Briest eingestandener keuäLüen und pr -orenäffender
^ tloäiLÜen / des Haußb ^ ulzäuncle .

Hochwürdigst - Durchleuchtigster Lhurfürst /
Gnädigster Herr / Herr !

»UrgehorsambfterBefolgungJhro Churfürstl . Durchleuchtgnädigften
Befelcheren vom 9ten und ritcn vcrstossencu Monaths deprcmbns
gestalten , das Frey - Adliche , und Lehen - rührige Haust ttuköunclc ,

mitallcndessen ^ p - und veponäcnricn , fort in einem uns gnädigst beyge -
schlagencm Kauff - Brieff vermeldete Höffe und Erbe , und zwaren jedes
Stuck in besonder zu -rttimiren , und zu cax - ren , haben wir Schultheiß
und Schcffen , solches möglichsteo Fleißes schuldigst verrichtet , und dar¬
über bcygchendes prorocollum abgehalten , welches hiebey psiichtmastig ein¬
schicken sollen , und der unterthanigften Hoffnung leben , darinnen Ewer
Churfürstl . Durchleucht gnädigste inrennon nüequirt zu haben . Die wir
Uns übrigenszuEw . Churfürstl . Durchleucht Höchsten Hulden und Gna¬
den unterthänigft schuldigst empfehlen , Lebens - länglich harrend

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht
Kempen den l iten OHobrir

Unterthänigft - Trew - Gehorfambfter
Schultheiß und Scheffen Dero Gericht
zu Kempen , cx Quorum Lommiüione

^ osn . ttenr . ^loisnu , Genchtschreiber m . pp .
D ^ uarc



I . UNL den 6ten Oökob >ri51 / 49 '

Herrn Schultheißen ^ loianus übcrniits meinen Gerichtfchreibe -
ren , sodan iL>cheffen8crump5 sc i^ eeKrScheffen zu ^ empcn , LNn ..
Ni3n8u ^6er , NNd ^ närcieN Ouclcw ' ejler Schesfeüperl - ieäberF , ^ ll .

IiclmeN Oiclccr , und kvlarmeisen I^ olrer SchtßtN per Istzuge -
horfambster Befolgung Ihro Chnrfnrftl . Durchleucht gnädigsten Be -
fclcheren mit der Paxacion des Frcy - AdlichcnHaustcs ^ uircluncjcmitalleu
darzugehörigcnHöfen , undErberen , fortanklebeuden so Gustaf , alsdem
Angebcnnach ^ Uoäial - äpperrincnrien , undzwarn Stück für Stück nach
Maastgab von verandeten Landmesstren geforderct - und von diesem vor
eiriigenIahren auß Befehl WeylandSr . Hochgrafl . Lxcellentz bcwürckter
Lanvtmaasten , binnen ^ yi -cst , als deren Oerthcrcn begnüinlichstenPlatz
verfahren worden , und da allerseits Schcffen reterirt , Inhalts ihnenzu -
gefertigten Kccc8ü5 alle Stuck wohl besehen , und M möglichst erkundiget
zu haben über derenfelben dermahligc Ligenhcit , so ist mit Vorbehalt je¬
doch , wan von ein - oder dem anderen Stuck was an Lasten , oder sonsten
außgehen folte , solches von dem ^ » aco abgehen , und kchin gegen die fo wohl
dent ^ rey - Adlichen Haust blulrstonclc , als übrigen Stucken anklebcnde

hurMucliLiia , Fahrzinfcn , odcrfonfüge Adlich - und Unadliche Gerccht -
faintcitcn , wovon nichts postnvcs in Erfahr zu bringen gewesen , jedoch
dein äußerlichen Vernehmen nach sehr mercklicb sich betragen sollen , dem
'Uro zngcsehct werden mäßen , damitten amhohen Haust kkuisäunclr der
Anfang gemacht worden .

i mü Das hohe Haust l^ ui86uncic , welches zimblich alt ,
mit dein Unter - und Ober - Hoff , und darauffstehenden
Gcheucyteren , umbligcnden Garten und Zafchcreyen ,
haltend 7 . Morgen .

Allinge Länderey im l-luizäuncicer Fcldt , wie selbige in
ihren Graben rtngs herumb ligcn , haltend / z . Mofgcn ,
z . Viertel , 2. 6 . Ruthen .

Der Hoppen - Garten am Zeldt , haltend 94 . Ruthen .
Die Haust - Benden hinten dem Haust neben dein Post -

bufch , und 6 » rge- - Bend , haltend i z . Morgen , z Vier¬
tel , 4 Ruthen .

Der Postheistcr - Bufch neben denen Beuden und Ge¬
meind , haltend 5 -Morgen , 2. . Viertel , mit grossen jungen
Hensteren besetzt .

Die Weyden zwischen dem Feldt , und der Gemeind
über die Straß , haltend 15 . Morgen , z . Viertel .

Der Hepstcr - Bufch , der Lasiert genant , haltend in
stinen Graben ^ Morgen , z . Viertel , 9 . Ruthen , welcher
ftarck lnit großen Heißeren besetzt .

Der Drumm - Busch zwischen den Fastert , und das
Feldtan Scheffcn bucr8Busch schtcssend , haltend 2. Mor¬
gen , i . Viertel , z . Ruthen , mit großen Hcystcren besetzt .

Der Hepster - Bufch zwischen Kocks - Erb , und die Col¬
lenbörger Bufch , haltend z Viertel , rs . Nuthcn , rr . Fucß ,
mit jungen Heysteren besetzt . Der



Der so genanter Kirchen - Busch Strauchholtz zwischen
Dctlenbroichs und Collenborger Busch , haltend 4 . Mor¬
sen / 24 . Ruthen , 8 . Fuß . >

Die Gemeinde ans den kenöei - - Broich umb Lenäer -
Loff , haltend Z2 Morgen , ^ . Rüchen , 8 Fließ , aut
besetzt . ^

Die Gemeinde zwischen dein » ui ^ uncker Feldt , nnd
^ orger - ^ offGemcind , biß an Pruuen , und Culters -
Gemeind , haltend 19 . Morgen , 9 . Ruthen , mit schlecht
tenBircken besetzet , zusammen » xirt zu

, Der Schupper - Hoffmit auffstehenden Geheuch -
tercn , um Garten , lind Baum - Garten , in seinen Graben
und Hecken , haltend 2 . Morgen , 2 . Viertel , wovon die
Gcheuchtcr schlecht .

Die Viche - Weydtim Fcldt neben den Benden , haltend
9 - Morgen , z . Viertel , 2. 0 Ruthen .

Die Buschzwischen dem Feldt , undBendcn , wie auch
zwischen den Collenborgcr Beuden , haltend - 5 . Morgen ,
z . Viertel Strauch - Holtz - Busch .

Der Kahle Strauch - Busch neben kiickseienkeucerr -
Busch , und Kahlen - Erb biß an die (Straß , haltend 8 .
Morgen , - . Viertel , . Ruthen , 2 . Fueß .

Das Poftbuschen in der Gemeind gegen Plumen - Erb
gelegen , haltend 1 . Morgen , - . Viertel , 2. 2. . Ruthen ,
L . Fueß , etwas schlechter .

Die so genante Schupper - Nieder - Benden neben die
Schupp , und dem Buschen , undWeyden , haltende .
Morgen , 2. . Viertel , 2 . Ruthen , - o . Fueß .

Die Hohe - Schupper - Benden zwischen Schüpper -
nnd Mönigs - Hoffs Büschen , haltend n . Morgen , z .
Viertel , z6 Ruthen .

Das qantze Feldt , und alle Ländern ) im Schupper -
Fcldt , haltend 57 - Morgen , z . Viertel , zusammen » xirt
zu .

; riö , Plumen - ErbgenmitaufftehendenGeheuchteren ,
der Haußplatz , Gart - und Baumgarten , haltend z .
Viertel Morgens , schlechte Geheuchtere .

Das Land zum Plumen - Erb , wie es in seinen Graben
neben Borger - Busch , und der Gemeinde ligt , haltend 5 .
Morgen .

Die Gemeind , und Anschuß daran gehörend , und die
Gemeind am (Schupper - Broich , haltend n . Morgen , .
^ - Viertel , weil schier außgehauen , und noch nicht bepoft ,
zusammen caxirt zu - - - - - -

4to , Die Landerey am Zoll - Hauß ohne den Busch ,
haltend60 . Morgen , z . Viertel , 2 - . Ruthe « .

Die Busch mit denen Hecken umb das Land , halten z .
Morgen , n Ruthen , mittelmäßig gut .

Die Gemeind gegen dem Zoll - Hauß , haltend - . Mor¬
gen , 26 . Ruthen , weil gm . im Stand , diese zusammen
rrxirt ZU - - - - - - -

D2

Rihlr - Stüb .
p . 80 . M . Cölln .

2O177 . - 4 « .

7465 . -

700 . -
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5rä , Dohnen - Hoffmit auffstehenden Geheuchteren , Mhlr - Stüb .
derHaußplatzmitGartenund Baum - Garten , haltend p . 8° . Alb . Cölln .
2. . Morgen , 8 . Ruthen , weil das Hauß new zum theil
gebawet .

DasFeldtzwischendemHaußplatz , und ttuiräuncker
Feldt , haltend -. . Morgen , i . Viertel , 19 . Ruthen .

Die Busch , soder Halbwinner auffBohnen gepfachtet ,
haltend ^ . Morgen , i . Viertel , 9 Ruthen .

Ein Stuck Lands im VyiicKerFeldt zwischen Huhkes ,
imdLohrerLandamFueßpatt , halterw 14 Morgen , ir .
Ruthen .

Ein Stuck Lands gegen voriges über den Fueßpfatk
zwischen Koecks , Prumen , und Lohrer Land , haltend
7 . Morgen , r 4 . Ruthen -

Ein Stuck Lands im Loher Land rings umb und neben
demFuesipfatt , haltend -. . Morgen , -. 8 Ruthen .

Ein Stuck Land im ^ ticUer Fcldt mn Mohlen - Weg
zwischen BrucherHutzkes , und 8r . Nicolai Vic ^ ieLand
Haltend4 . Morgen , 1 . Viertel , ^ 4 . Ruthen .

Ein Stuck Land im x^ yücticr Feldt über den Mohlen -
Weeg , zwischen Löhrer , Campcls , und des Herrn
riL IN ^ > licü Landcrey , haltend7 . Morgen , z . Viertel ,
18 - Ruthen .

Die Gemeind zwischen demFeldt , und Prumen - Ge¬
meind , haltend 1 . Morgen , r . Viertel , -. 6 Ruthen , mit
Bircken besetzt , zusammen zu . . - - -. 848 - -

«rco . Lercter - Hoffmitauffstthenden Gchenchteren , der
Haußplatz , mit Garten , und Baum - Garten , haltend
- . Morgen , -. . Viertel , -. . Ruthen , wohlbebawet .

Das Bcrder - Feldtgen , rund unib die Gememd ligend ,
haltend 9 Morgen , 2. 5 . Ruthen -
Ein Stuck Land im Schieffbahner Frldt i^ iccjrbcl -gisch ,
überdas Berber Broich , haltend 7 -Morgen , ^ . Viertel ,
- o . Ruthen .

Ein Stuck Land im Schieffbahner Feldt , neben die
Hulsduncker Gemeind , und Busch und Dieprr Land ,
haltend 11 . Morgen , -. . Viertel , -. -. - Ruthen .

Ein Buschkenin demselben Stuck , haltend z . Viertel ,
2. 4 . Ruthen .

Ein Stuck Land im Schieffbahner Fcldt , zwischen
Lcurs , Kaaphaustr , undDiepersLand , haltend -.. Mor¬
gen , z . Viertel , z -. . Ruthen .

Die Gemeind im Lerän - Broich zwischen denen zwey
Felderen , haltend -. . Morgen , z . Viertel , s . Ruthen ,
weil schlecht und wasscrich , zusammen raxirtzu - zoo6 . -

7m ö , Das vierte Theil zu der ^ yi -ci- er Wind - Mühlen ,
weil mercklich in Unstandt , und rcpLrirt werden muß ,
caxirt zu - - - - - - - 1400 . "

8 vä , Die zwey Häuser in ^ / lict, , weil in schlechtem
Staudt , raxirtZU - - - - 7 1 ^ - 50 . -

i



ynä , Das Rohen - Erb ffllzur Erb - Psacht außgethan Rthlr - Stüb .
ftyn , nut 8 . Morgen Lands , und 5 . Morgen schlechte p . w . A ! b . Colin .
Büsch , ihnen zusamnlen 2. . Malder Sommer § Gerst
Neusscr Vlaast , nebst Kleinigkeit an Pfeffer , und Gymer
Kieo cLxirt , wert kein Geheuch dabcy zu - - , Ko . -

Die anl Haust » ui ^ unclc anklebende Jagd - Gerecht -
famkeithabcnScheffen UepreLirtzu c ^ x - ren , weil sic dessen
nicht kündig .

Und als darauff sambtlich - anwesende Scheffen be¬
fragt : ob ihnen nicht mehrere äppcrrmemien am Haust
I - luirciunclc gehörig , wistig und bekant wären , haben
Scheffen per angegeben , dastdas Haust l^ ^ iLäunclc
auffdcr Ftschelscher Buschhecken , auffBöscnkovcr Busch ,
nndauffdemKalberdunck zweyGewaldt hätte , und ge¬
brauchen thate , welche , weil nicht c ^ j , auch jährlichs nichts
eingehet , nichtzu rax - ren gewesen .

Ünd haben darauff sämbtliche Scheffen von keinen ^ p -
perruienrien mehr allster denen Ehurinudts - Gerechtigkei¬
ten , Fahr - Zinsen , und sonsten eingehenden Wenigkeiten
an Geld , Hünercn , von nichts mehr anzugeben gewusst

Folgt äummariurn l ' axL
Rthlr - Stüb .

dlro r MO Das boheHaust lgul ^ uncic Ullt allen darzugehö - p . 80 . Alb . Cölln .
rigcn ipccistcirten^Stiickenaä . . . . 2. 0177 . - 40 .

2. c! 6 Schupper - Hoff mit seinen Stucken aä - - 7465 . - -
zrio Plumen - El bgen mit seinen Stucken acl - - 700 . - -
4coDleTollhauscrLändercyLä . . . - zzoo . - -
^ rö Bohnen - Erb mit ftinen Vtuckensä - - - 2. 848 . - -
6 - 0 öeräer - Hossmit seinen Stucken 3ä - - - Z006 . - -
7̂M0 Das Vierte The-il der ^ yi - cber Windtmühlen aä - 1400. - -
LvoDiczwcyHäuserin . . . - 140 . - -

Das Rosen - Erbgen Erbpfächtig - - - 8 o . - -
Lumm » 8ummsrumalliNger ^ 3XL - ZPI2. 6 . - 40 .

Womitten vorgenohmene Hx - rion beschlossen . s -ZEum säkum
^ > lrcN denätenund 7ten Oökobns 1749 .

In Aclem luklcripilk
^soLN . l^ car . Ivtolanus Gerichtschk . rn pp .

Loncorclsr cum Oi lAlnsÜ .
^ örocl KcAlü . in . pp .

16 .
Lehen - K. evcrsLle ^ rnolcli von tton selcr über die vom Ehurfürsten

kriäsrico erhaltene Belehnung mit ^ op ^ enbroicb cie /^ nno
1405 . auf Donnerstag poss Oominwam suclica .

^ ^ Ch ^ rnoiä vrn stionteler Knape doin kunt allen Luiden und beken -
6 > K ncn oevermitz diesen Brieff , want die Eirwerdige Fürste in Gotde

Here brräericti van Goitz Genaden Ertzebischoffe zu Cölue , Hcr -
E zöge



zöge van Wcstfailcn ind van Engern re . Myu Llcve Gcnedige Here mich
van sunderttge syncn Gcnaidcn mir alsulchc G " cde ind Lecnc , as Wilve
Bernd vosn Zeppelbrerch Knapcvan ymc und sinne Gestichtezu Mannlccne
hatte , as um Nahmen den DosszuZoppclbroicb nine Kirspclc van Oxte . r -
tcil-ciien gekelgcn mit der Molen , Äckcrc , Velde , Broiche , Weesen ,
übenden , Büschen , Wassere , Weiden , Visthcreycn jud allen anderen
syncn Zubchucrcn as vur syne ind syns Gesuchtes leidige vcrvallcn , Lecnc
ind Gecde , dat yeme ind sym Gesuchte vcrlcidigct ind vcrvallcn was van
Dolde Wilve dessclvcn Berndls van Zoppclbroch , die ayn Lyffs Lcens
Erven is geftorvcn , geneitliehen belehnet halt , Bcheltntffc doch daran
yeme ind so me Gcstichtsyns ind vort yederlnanne styns Rechten ; So be¬
kennen ich vnr mich ind lyync Erve , dat ich dat vm si Lecnc ind Gold mit
allen snnenZnbchuercn vurgcm . van deine vnrgem . inymcGencdigeHcrc lnd
snme Geftichtevurcynverlcidigetindvervalicn Leen mdcrMaitjcnvurgeiii .
vorr bain cnrsangen ind yeme ind synic Gcftichte dairob , dar ich yn ind syncn
Nachkommen cyn guet getreuer gehorsam Mau dairass snn ind blyven sal
ninn viirsi . Manlccne allezyt gerruweltchen zu vcrdcynen Huidingc , Gcloiffde
Sichcrhcidc ind Eide gcdain , geloiffr ind lyffliehen zndcuHcylitgenmitop -
gcrcckcdcn ind gcstanedcn Eyden geschworen Hain , gcloven , sicheren ind
sthivorcn ocvcrimh diesen Briefftchgescheiden alle Argcllst ind Gcvcrdc :
Dieser Dyinze zu Urkundcin gantze ^ tewigheit Hain ich v ., o ^lonrNr
vnrsi . iNynIngesigclandiesenBricffgchailgcn , besiegelt , auch zu incrrcm
Urkunde tun Ingesigel Heren t t̂LInr ! LI ^ 8 des Voidcs vant Rittei sind
( to , l ^ v / n > van dtonriainuyusBroidersumb inynrcbcedcnivillcn : deswir
Heinrich Voigd von der l^ ci- lLn Ritter ind Gosiwyn van Honzlair vnrgem .
dat dat wair ind alle machen also as vursj . is gesihict sint lnd unser Inge -
sigcl bcn des vurgem - Amoiltz Jngesigel an diesscn Brncssumb synrc bccocn
willen gehangen bekennen , gcgeven zu Bnniie in dein Pairc m '. si Heren
Dnyscnt vierhundert ind vunff Iairc des Donnerstages na dem ^ ondaige ,
as man syngct , me Oeuz . ui der Vasten .

NtO (loocol tuslciiptic LonkiiH TicÄoi ' gli ;
^ ulici (lolouicttti ; t»cc >> » liu ;

I . Keinen m . pp .

dt . 17 . ^
Lehen - Briefs .Thurfürsten Lrnekl für Hermann vonl ^ inffeu

überZoppenbroiehöci ^ 8 ^ . 28va inlii .
LL^ On Gottes Gnaden Wir brntt erwohlter und bcftattigter zu Erh -

bischoff zu Eöln , des Heyligcn Romis Reichs durch Italien Ertz -
eanhlcr und Eburfürst , BischoffzuLütttgrc . Thucn kriird bekennen

für Uns uild Umerc Nachkommen , als Wtr Unscrheichcndcr Unser und
Umcrs ErlMffts Nothurfft nach auch zu Erleichterung etlicher Unser Ertz -
ftlfftEöln und dcffclbcn Rhein - Zollen obliegender nicht geringer Bechchr -
nnffen mit dem Vesten Unserem Luttigischcn Grosi - Maycren Gehcüuen -
Rath und Lieben Gctrcwen Uerman von ttmG » Herren zu bl -u - rreio und er
mit Uns , als mit Vorwissen guten Willen und Unseres Würdigen
Dhomb - Capituls dahinvcrglicchen und abgchandlct , daß Wir ihmc Un¬
ser und Unseres Ertzstiffts vor Jahren heimgefallen und cingezogcn Mann -
Lehen das Hauß und HcrrlichkcttZoppcnbroich sambt allen seinen Ein - und
Zugehörigen Minern freyen unbeschwerten Erblchn ansctzcn sotten , kaut



Anderer deswegen nssgmchter durch Uns und Unser Würdig Dhomb -
Eapitul versiegelter uno roipcLkivc Unterzeichneter Verschreibung und Ver¬
gleichung , daß Wir dcrwegcn obgemelten Unseren Luttigischcn Grosi -
Maycr GehcLmcn - RathundLicben Getrcwcn rstermso von Mnäen , Her¬
ren zu rn - uccein in Gegenwärtigkeit Unserer Mannen von Lehen , hierun¬
ter benennt mit vorgemeimn Unserem und Unseres Ertzstiffts Haust Zop -
pcnbrvtch mrt allein und jedem seinem Zubehör , als Dorhoff , Mauren ,
Graben und anderen Begrieff , auch Höven , Landcrcy , Büschen , Wiesen ,
Wastcr und Wenden , Mühlen , Land , Lcuthcn , Gericht , hohen und
niederenIagdtcn und Zisthereyen , Fröhncn , Diensten , Lehcnen , Manu
und Burg ^ Männer , fort allen anderen Gefällen , Einkommen , Nutz -
bahrkelt , üercMcncicn , Zubehör , Recht - und Gerechtigkeiten nichts da¬
vor , ab - noch ausgcfchicden , allein Uns und Unseren Nachkommen die
LandssürsilicheObrigkeit und wasderstlbcn anhangt Vorbehalten , für sich
und jcinc Erben , Männlichen undWeiblichen Gesichkechten , so wohl inauff -
und absteigender , als auch der Zeichen - Linien gnädiglich belehnt haben ,
und belehnen ihn hicmit , und in Kraffr dieses , darauff Wir dan auch von
ihine gewöhnliche Lehens - Pflichte , Glöbdt und und Audi empfangen ,
solch Lchcn gctrewltch zu vermannen Uns und Unserem Erystifftund Nach -
konnncn gctrcw , huldt , gehorsarub und gewärtig zu scyn , Unser Bestes
wer bcu , Ärgst Zu warnen und nach seinem Vermögen abzuwcndcn und zu
kehren , fort alles das zu thnen und zu lassen , was einem getrcwcn und ge¬
horsamen Lchcnman gegen seinen Herrn Aydt und wohl anstchct , und dag er
oder ferne Erben solch Lehen , so offt es nöthig und sichs von rcchtswcgen ge¬
bühret , und von Uns und Unseren Nachkommen am Ertzstifft Cölnzu cnr -
psahen , schuldig , ohne Gefährde , in Urkund der Wahrheit haben Wir
diesen Lehen - Briefs mit aigencr Hand unterschrieben , auch Unser
daran hangen lasten . Geben in Unser Statt bo . in am acht und zwanzigsten
1 ubi im fünsszchn bundcrt neun und achtzigsten Jahr , hicbey scynd über und
angcwcscn , als Manne von Lehen der Edel Unsere clenerui Statthalter ,
und Land - Hoffmeister undretpcLive Hoss - Marschall Ambtman zu 3onn
und km , ciLiebe Getrcwc ^ cloipk Zrcyhcrr zu ^ Lh ^ arlrenber ^ und ^ stolplr
Lcheistaräc vonLlcrostc ZU Lornbenn .

kro Lvncorctrnnz <us5c , i ^ 6c Lorililii LIe <5tcil3ll ;
^ uIlciLoIvnie » li5 8ecrer3riu5

lsi Leisten

i8 -

Unterlhanigste Bltt pro Lonsenssl alicriLNtli Leuflum s) romj5cuum
Freyherut v . () uL6czu ^ o ^ eubroictt l'ulo ^ rXs. r. 6 . 170z .

Hochwürdigst / Hochwürdigerc .

^ W . Hoch würd . Durchleucht hat der Land - Drost Frcyhcrr von <̂ , Lstc
zu Zoppcnbroich unterthamgst anzeigen wollen , welcher gestalt er
mjr einern von seinen Vorfahren herbrachten Echstisstischcm beuäo

Nromilcuo , demGuth Zoppcnbroich ( wofürunterthänigsten Danck sagt )
belehnet seye , weilen mm derselbe auch sonsten wegen seinen Diensten im Oe -
vischcn ctolniLiiiiirt und wegen Abgelegenheit des Guths nicht allerdings zu
ciekruökuiren ist ^ dahero wohl an einem dritten ( wan den gnädigsten LoMcn .

E 2. tum



Lum ^ lienLncli erhalten köttte ) zu atiemren entschlostett Ware , wie bau zu sol¬
chem End der Heu ^ l-LiLr zu Olaäkack s welchem dießGuth nechftcns ange¬
legen ist , unter anderen sich gern zulnHaußgu ^ l ' Kciren wolle ;

Als gelangt zu Ew . Hochwürdig . Durchleucht des Freyherrn von c^ g ^ r
unterthal '. lgfteBitt , ^ ic gnädigst geruhen wollen , über dtes - Ertzstifftisch
Leheu Zoppenbroich Loaieniäm LiwlEciignädigst , gnädig zu ertheilen

Darüber

doncor ^ sr cum OnZinüü

st ^ Lroel m . pP ,

K . iy .Untevtham' gsteS ktemoriale Freyherrn von (^ ULcir
zu ^ opstcudroiLd .

Hochwürdigst rc .
' JnHochwürdigcs Dhomb - Oapirui hatauß der jüngsthin übergebe¬

ner unterthantgst und untcrtham 'ger Bitt mit mehreren ungezweif -
feltgnädigst und gnädig ersehen , warumb der Freyherr von <st̂ 6c

zu Zoppenbroich , das von seinem Vorfahren hcrruhrendes Ertzstisttisches
deuäum yromitcuum Zoppenbroich dem Herrn tb-L-imen zu QiaäbLcb zu
überlasten entschlossen und deswegen pro Oiemenriüjmo ^ c^ iLkiobliima
Oonbnlo 2Ü cLouc
nun vielleicht hicbey einiges Beoenckeri styn , st wären die mb Ksc - Ucarioiic: in
i ' r ^ ÄLcu stehende ? 3l-ce5 zu mehrerer r ^ cUicirungdes gcbcttcnen don8en5üx
nicht ungcneigt , auch gar rewivirt , sichere andere beuäai - Güthcrc , wie
ex XchuEo lut . d^ . i . zu erselM , freywilüg darzuste 'sten , zu alN ^ nircn ,
und an statt obgemelten beu6 >zu r , anipo , c - ren , nur nnterthanigst nntertha -
Niger Bitt , in alstlclm billiginasiiger Ol >! .rnon eine willfährige
gnädigst , und gnädige Erklahrung io' pnoÄst pcnri OonienLü ; den ', ^ uppti -
Länccn Freyherrn von wieder sah reu zulasten .

Darüber

dvucocäsr cum Orstrnsli .

st lp . kroel

1^ . 20 .

(üonlcusuLdüs A ' hm ^ oppendroicd Mit IOOOO . Nlhst '
beschwähren zu mögen .

>Ir anwesende kr -clarcn und o ^ p - cut -uen des Erh - und Hohen
^ Dhomb - Stissts Eöln , als ^ äminu ^ coien jetziger Ertzstissti -

sch er Regierung thuen kund , und fügen hicmit zu wissen , delnnach
uns buü vvig ^ iexuuaei ' stulcman Freyherr von (stiiaät zu Zoppenbroich un -

lglic
für als Selbst - Schuldneren habe verstricken und verbinden mästen , und
obwohl er verholst gehabt , es würden diese hcrgeschosstnc Gcldcrc durch ge¬
wöhnliche Keparnrion im Land hinwiederumb styn abgcführet worden , so
hätte er jedoch deren Zahlung biß dahin nicht erhalten können , dahc nun der¬

selbe



selbe stine Ocä -rsren zu befriedigen sich genöthiget befundm , hierzu aber
mit keinen baarcn Mittelen , weniger mit ^ liociial - Güthcren , bcy dessel¬
ben annoch lebenden relpeslive Eiteren und (Schwieger - Eiteren versehen
wäre , sonderen nur die von hiesigem Ertzftifft zu Lehen rührende Herr -
sihasstZoppcnbroich besitze , dahcro uns unrerthämgst belanget , wir geru -
bcn woiten ihuie zu erlauben , besagtes Lehen - Guth Zoppenbroich mit einer
Aussnabmvonctiichclr TaustndRrhirzubesibwahren , daß wir dicsemnach
solcher. Bitte in Gnaden statt gegeben , und bewilliget , daßert . uä ^ - A ^ rexan -
cler u. uieman Frcyherr von (L" ^lc mehrgemeltes Lehen - Guth Zoppenbroich
mit zehn Tausend Rthlr beschwüren möge , jedoch mit dem außtrücklichen
Bedinge und Vorbehalt , daß derselbe in sechs Jahren Zeit ä 62c « offtbcrühr -
tcs Lehen von alsolchem Schulden - Last wiederum !) beftcyen , im Widrigen
gewärtig seyn solle , daß gegen Erlegung obangezogencr Summ deren zehn
Lachend Rthlr sambt etwa zwcy - jährig hinterständiger kenüonm und
mehrers nicht , als dem Ertzftisst würcklich Versalien , eingezogen werde , Ur -
kllNddieses . SiZnarum Cöln den zten ) ulii I7IO .

Vr . Wittes .
( I. . 5 . )

kairri .

vro Loncochanris lubicrlpiic doniilii Llcstorslii
^ ulicjdolonicntiL 8ecrersnus

g . j^ cillcnm . pp .
K . 21 .

Unterthänigstes tviemoriLle und Bitt
Mein

I . . K. u ! eman Freyherrn von () u3äc zu
Zoppenbroich .

^ ^e/7 // /^ .

Hochwürdigst - Durchleuchtigster Lhurfürst /
Gnädigster Herr rc .

' W Churfürftl . Durchleucht erlauben Deroselben in Unterthanigkeit
vorzutragen , wie daß , nachdeme Se . Königs Majestät in Preußen
mein Mcrgnüdigster Herr zweycn meiner Söhnen in Dero Kricgs -

Dlensten eiripioxrct , und vor einiger Zeit beyde mit LompaAnier begnadiget,
diese in völlige policur zu setzen mir ein Msehentliches gekostet , und anihs
tttciner sich vcrehcllgcnden ältesten Tochter Lompeccncem l) occm außzuzah -
len mir obligen wird , ich aber die concurnrende schwähre Außgabm bey
dicstn höchst beschwährlich - und Gcldt - klynmcn Zeiten auß meinen ällo -
6 , 3 ! - Güthcren allein nicht bestreiten kan ;

Als gelanget an Ew . Churfürftl . Durchleucht meine Unterthanigste
Bitt , Sie mir Lowenlum zu ertheilen gnädigst geruhen wollen , Derosel¬
ben Lchcn - rübriges mein Guth Zoppenbroich zn meiner Rettung noch et-
wan aufzwölffJahr mit einer Summa von sechs TausendRthlr zubeschwäh -
ren , welche Hohe Churfürftl . Gnade Hinwider einiger maßen zu äemcr . ren

F mich



mich sambt den Meinigcn auß allen Kräfften Lebenslang zu bnnuhen nicht
unterlasse , und jederzeit in allen Begebenheiten im Merck bezeugen werde ,
daß so willig , alsschüldigstye , und beständig harre

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht rc . rc .
Meines Gnädigsten Lands - und Lehen - Herrn .

Unterthanigst - Trew - Gehorsambssr
Untetthan und v >»5il >

l . - l . . ^ . « . . Freyherrv . (^uL6cvon '^ tcicrLarmpk' .

doncoccisr cum ONßMLli
Zl. 1?. Lroe ! m . pp .

22 .

Lonleulus daö Lehen ^ op ^ cns>roicli mit ferneren 600O . Rthtr
beschwührcn zu mögen c! e r. 8vL9l) ri8171 ^

L ^ s . On Gottes Gnaden 23 ir ZoicpN LiemcncErhbischoff zuCöln rc . rc .
Thucn kund und hiemit zn wissen , demnach Uns Unser Lieber Gc -
trewer ^ lexalidcr Kuieman ^creyherr V . () u3ttc ZU ^ icicc -

racN untcrthanigftzu erkennen gegeben , daß er zu nöthiger ^ limcnralio n und
Mßstewrnng seiner in erster Ehe gefehlter Sohn undLochter das von Uns
und Unserem Ertzstistt zu Lehen gehendes Guth und Herrschasst ^ oppen -
broict , über die ihme gnädigstverwilligte Auffnahm von zehn TausendRthlr
annoch mit sechs Tausend dergleichen Rthlr zu bcschwähren bcnöthiget ftye ,
Uns untcrthänigst belangend , daß Wir in alsolchc weitere Aussnahnt gna -
digst willigen wollen , so haben Wir auffeingenohlncncs Gutachten Unserer
Hoff - undHoff - Cammer - Raths vicäücricninalsslchefernereAussnahm
der sechs Tausend Rthlr gnädigst gewilliget , willigen darin auch hiemit ,
Krasst dieses dieser gestalt , daßervon c) uLäc nicht allein die aussgenohmene
zehn Tausend Rthlr in dem ihme untcrlN izteniVUy lyiötcnJahrsjüngst
xroro ^ irten I ' ermino ablcgen , sonderen auch diese aufs ncwihine zugestan¬
dene fernere Auffnahrn dcrsechs Tausend Rthlr in den ncchstcn zwölssJahren
» llacc» dieses abführen , das Lehen davon völlig bcfreyen und sich l-cierviren
solle , daß bey Entstehung ein - oder des anderen , das Lehen gegen Erlegung
der Haubt - Summen einzuziehen , und Unserer Hoff - Cammer würcklich
einzuverleiben , freystehen , und weder er von c^ uaät noch seine Erben sich
dawider zu setzen befugt seyn sollen . Urkund Unseres gnädigsten Hand¬
zeichens und anhangcnoen Hoff - CantzleySecrecs . Geben in Unserer Kc >
ü -lLntz - Stadt bonn den r8ten 9U15 ein tausend sieben hundert und neunzehn .

Llemeur .

( u 5 . )
Vc . Gka ^f V . Virrnoncl .

6 . vicrria .

? rodoncor6LmiLsub !ciij ) ü : don5i ! ü Likötorslis^ ulici Lolonienu ; 6ccicrsriu5 .

Z . Keitsen m . p ^ .



2Z .
LxriL <Au8 prorvcolü Lonlilii ^ uljci .

Sambstagden izten ^ larcii 172. 5 .

Von () li 3 äc ^ uZoppeU - Lupplierr pro donienäi slienancli das AheN
broich . Aopprnbroich : doneiut Würde äuppiicLnreinver -

. meldete vocumcncavomJahr 1589 . , so dan vom
Jahr 1591 . - N vrigmLil beybringen , soll näher Be¬
scheid erfolgen .

Dienstag den i6len ^ rucii 172. 5 .

Von () urcicMZoppeN - Lupplicac clcnuo pro dontenüi slienLnöi dit
broich . . HerrlichkeitZoppenbroich . OcrurLereorüimokin

Gutachten .
( I. . 8 . )

pro LxcraQu prorocolli ConLIü LIe<Aor , Iir
^ ulici Lolonienti » .

^s . Heiken Leerer , w . pp .
^ . 24 .

rnmÄll s N > mfltt A . Lind - Rmthmeisterey - Rechnungen
ä ^ ulio 172. 2. . biß 2t1 ^ u ! iulI1 I72. 5 . inc1ulive .

Von dem von () uaclr als Verkäufferen des Erh -
stisttischcn Gehens und Herrlichkeit 2oppcnbroick we¬
gen dcstcn ^ iicnirung das auß Gnaden fürdasmahl
also gnädigst beliebtes l- Luäemium aä 2.220 . Reichs -
Flor , so machenper 80 . Alb . - - rzzz . - r6 . - 8 .

( 1- 5 . )
kro LxrrrÄu cum OriZlnsl ! concoräsnre tubicriptlk

2^ . Lcüulren OarnerL ^ ulrcr Leerer , m . pp .

172. 5 . den 7ten ^ prilir ^ ura ^ licasriomL des
Hauses / Schloß und Herrlichkeit Zoppenbroich
per 52000 . Rthlr , worin aber der Verzig und
Las i^ LnUelniuln 36 2222 - Dahler mit begriffen /
und oblgemtzuLnco deren 52002 Rthlrabgehen ,
proLencoi - Rthlk / krcir - - - - 59 5 - Rthlt / 2. 6 . M . 8 . Hlr .

Daß ob 5pec !6 cirte ) urs zu hiesiger Churfürstl . Hoff - Cantzley richtig
bezahlt sepen / solches thue hiemit srceltiren

k . d . blammLN
Hoff - Cantzley Lxpeäicor .



Durchleuchligster Lhmfürst /
Gnädigster Herr / Herr !

^ W Churfürftl . Diirchlcucht kan untertänigst nicht verhalten , welcher
gestalten WeylanderstGräfinncvon bcurbcun , nachgchends Grüß -

0 ^ 2 von Oxenllirn ein ^ cl ^ menr , und in demselben ? ili kiclei - Com .
M ' l8 ihrer nachgclassncr Güthcrcn Hinterlagen , zu welchem ohnä ' st unrlich ,
nach kantlichcm Tokt des Grascns von VnnionädcrruahltgenKayserlichen
Cammers prLliäenrens zu ^ ecriareiuigen Sohns , die drey Hau - cre 8r / -
rumb - Ccmen , 8cyrumb INeiäiLlien , UUd beucbeimb «c ^ ni ! psirwu8 als ^
t-lLrecles k' icie , - Lommillg ! ii bertiffen scyud , gleich dau auch besagter Graf
von Vil-monä sich zur Kctiirnnon solcher Güthcrcn osftfchrifittichcrbottcn ,
nachgchends aber unterschiedliche l) uv >a und (ch- Lttionc ; erwecket , welche
per sselpoMum ) u « 8 als Nicht iunäirt erkläret , und veranlaget hat , dag inan
zu ^ ecrlar die Sach anhängig machen müssen , wobey jetzige Gräfin von
Lenchenn , obschon den /X ^ LiucN dieclcr ansanglich spprobirct , jctztVolst
nrachlzu crtbeilen nicht ohne ülepar .Micu yrL' iuciü) und Anssenthalt dcrSm
chen weigert , ja mir kaum antwortet : immittcls von Jahr zu Jahr ziehet
miß der Graffschafft vencNeim . und darinnenbchesstigteirzuin Com -
rnü8 gehörenden L ^ piraüen , und sonsten der Graf von VinnonN die ktcve -
nücu , jahebet gar die Haubt ^ 8umn . cn selbst , woduech bewogen worden ,
bcy GHM ' sÜrstl . ^ clmioiürauonzu 3enlbcim clUcitt !ubicion UUd ^ rrcüum . zn
suchen per Tupplicam , soaüda überreichen lassen , ohne dag gleichwohl noch
einen Bescheid erhalten mögen , degwegen zu Ew . Chursürstl . Durchleucht
meinen unterthänigstcn l< ecur ; nehme , Höchst Dieselbe als Gnädigster
^ (imimlirzror zu vencUcim geruhen , anffvorige urcruebesagte , odcrauch
diese uutcrtbänigsic 8upplioacion solche Intnoiuon und Arrest auf die biäci -
(lommiNarische Gntherc , Reuthen , UUd Gefällen , oder 8equcttrum deren
bisj zur Sachen Augtrag guädigftzti erkennen , nicht weniger , da die Gräfin
v . kLnrkerm filbfidcm ^ genceu tstccter keine Vollinacht räCAusLmooinmu -
uem geben kau oder will , ^ ämimür -nrorio nommL eine solche an den HgLkucn
dieoler Chur ^ Pfältzifchen Rath gnädigst zufcrtigm zu lasten , wobey ein
höchst vermögendes stecommenÜLcion - schreiben auHernt Cammer '. Rich -
teren , wandieGnad haben köme , gewissem grosses Gewichtgebcn würde .

Kuriers Gnädigster Chursürst und Herri ist diese <7 ach also bewandt ,
dag auch iub biäci - CommilU gehöre ein stchcres Lehen ^ Gnth genant

.^ oppenkl -oicü , rctottirend von Ew . Chursürstl . Durchleucht Lehen < Cam -
mer , solches uim -pirct und ac ^ uStuiret annoch würcklich der pr ^ üercuror
Cori U8 kiäüi Comi -N ! <lr Graf voo V , rmonci , ohne dag ich die Natur des Lehens
wissen , erfahren , oder auchdarauff sprechende Brlefffichafftcn , und lnvelkicu -
138 haben könne , gleich eben wenig solche von anderen luäci - Commiistu sschen
Güthcrcn big anfdiest stunde entdecken , ein gewiß dc ^ i impeüimenrum .
daggcbührend für mich undmcclcüirte Häuscre pro Investors nichtanruf -
fcnkönnen , wobey , wie hoch auch die Chursürstl . ^ äministrarion zu kenc -
lieim gleichmäßigem wachrsantes Aug haben müste , UND degwegen nmb so
viel weniger mir und dein in Huugaren kUiiciL csu 8 L abwesenden Grasen
von Hierum - IIIeiÄcUen einLrLjuälcium cujuiclLm keloniramvachstn kan .



So gelangt dan an Ew . Churfürftl . Durchleucht meine zweyte unterthä -
nigste Bitt , geruhen , cu , u ! cun ^ uc zure srlvo , wofür mein Haab und
Guth bierunt fetze , uiich Nahmens meiner und übriger inceretsirtcr j? , äcl -
Commiüuiifther Häuseren rnit besagtem Lehen - Guth 2o ^ cnvrorcli gnä¬
digst zu belehnen .

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht
Darüber

. <- cmLn rX ' n i iten Isnualü
, I7ZL .

Unterthanigst - Gehorsiimbster
l-lo . Lrnü GrüfzU dimburZ - 8cyrum »

Loncorcisr cum Ori ^ inaü
) . k . Lroel keAi' st . m . p ,̂ .

Unterthanigste Bitt Umb Belehnung mitderHerrlichkeit ^ o ^ en -
broic ^ oder einen Muthschein des Gräflichen Lsnckeimr .

sehen Oomanial - Anwaldts .

Hochwürdigst rc >
W Chursürstl . Durchleucht ist es gnädigst unverborgen , und aüßder

zur geschwinder Nachricht luk dl . r . neben verwahrten Anlag offen -
bahr , was gestalten die verblichene Gräfin von OxenMsn die drei)

Gräfliche Häustr vcnckeil-n , Qcümen , und Hi <-- iäic !, cn zu ihren vnivcM
kläe , - LvmmNlaristhen Erben ingewiflcn Fallen rettzcÄive in - undeinander
lubNicuirtbabe »

Wan nun derjenige Fall , auf welchen die Inüicurion gerichtekgewestn ,
sich würcklich begeben , und man jüngsthin ererft in Erfahr gebracht hat ,
daß die unter sothane dem k - äci - Lommüio unterworffene Erbschafft mit¬
gehörige Herrlichkeit 2o ^ cnbroicN vdttEw . Chtlrfürstl - Durchleucht Ertz -
stifft - CöllnifchcnLehen - Eammer als einkeuämn mcrc ULrecitcarium relS '
vrrcn solle ;

Als gelangt an Ew . Chursürstl . Durchleucht meine des Grafllichen Lenr -
beimjschcnvom - nml . Anwaldenuntcrthamgst - geziemendeBitt , Höchst -
Diestlbe geruhen gnädigst an Dero Ertzstifft - Cöllnische Lehn - Cammer
den Befehl ergehen zu lassen , daß sie dem Gräflichen Hauß LenMeim nebst
denen übrigen beyden Hauscrctt Ocümcn und illerLicUen die Belehnung über
besagte Herrlichkeit Toppeakroick sambt allen An - und Zugchörungcn , oder
wenigst einen Mutschein mittheilen solle .

Ew - Khurfiirstl . Durchleucht
Unterthänigst - Trew - Gehorjalubsteb

Knecht
O . Vic ^ LÜr Gräflicher Lenckeimischer

Oomgll . Anwaldt .
Loncorclsc cum Ont; ms ! i .

k. Lroel ü. c ^ lst:.
G bl . 2.6 .



26 .
Gegen - Anzeig und Bitt deö Grafen von Virmonä .

Hochwürdigst - Durchleuchtigster Lhurfürst /
Gnädigster Herr / Herr !

Aß Ewer Churfürstl . Durchleucht gnädigst gefällig gewesen , mich
über den bey Höchst - Dcroselbeu au Seichen Herrn Occo Lrnli

^ ^ 2 GrascNszuttimburA 8c / rumb , 6cbmen , am Lyten bebruarii nu -

pcr , cinkommcncn unterthanigsten Vortrag und 8upplicarron umb Beleh¬
nung mit der Unterhcrrlichkeit ^ oppenbroicN zuvorderift gnädigst zu verneh¬
men , darüber erstatte Ewer Churfürstl - Durchleucht hiebet) unterthänigst -
demüthigftenDanck .

Nun Hab ich auß jetzt - erwehnten 8uppiic3rion des imhreren ersehen , was
maßen vorbcsagte Untcrherrlichkeitzu dem meiner Fraw Schwieger - Mut¬
ter Gräfin von Oxenwrn Christ - mildester Gedächtnuß anmaßlich errich¬
tetem - LommiU'o 8u ^ p ! icanusther Zeiths vermeintlich zwar gezogen ,
und auß diesem irrigem Grund bcynahe zwey Jahr nach Abftcrbcn meines
einigen Sohns Grafen von Virmonä secl . die Belehnung nachgesuchet wer¬
den wolle .

Gleichwie aber inehrgemeltes 2oppenk >roicK ein bckantlichcs Ertzftifft -
Cöllnischcs Lehen ist , worüber Hochgedachte Fraw Gräfin per Ulttimcn -
rum , vcl ^ uaincuncjue aliam ulcimam volrrnrarem ohne Dero Gnädigsten
Lchcn - Herrns Lonl - ni ( woran cs bey ihrer ^ LftLmen t3rischcr Verordnung
allerdings sehlcntbuet ) zu älspouirennichtverrnögethat .

Und zwarn annoch umb deweniger , da ich init Weylandt lneinern verlebten
Sohn nrit sotbancm Lehen vorlängst m veünrt worden bin , auch nach dcs -
ftlben Todt allenfals , wan cs nöthrg erachtet werden solte , nov .imlnvcüi -
ruram inrrä ccmpüs gesonnen , und darüber Dero Churfürstl . Muthschcin
erhalten Hab .

Also mag Widertheiligcs Belehnungs - Gesuch zu Nachthcil des inir an -
gcwachstncn Lehen gercchtsambs kein statt finden . Was übrigens bey sel¬
biger 8upplicarion circa prXccnlum biäei doinmiU 'um , fort V 0 NaNMaßlicher
Inbikicinri , Arrest , und dergleichen mit cingenüsthet wird , solches gehe ich
( jedoch ohne was p ^ juMcirliches nachzngcben ) dahier unib deswillen vor¬
bei) , weilen beym Höchst - Preislichem Kayfcrl . Ealnnrer - Gericht in
^ nncipali l 15 incrocluÄa äcc inclcci / .r obwalten thuct -

Ewer Churfürstl . Durchleucht unterthänigst büttiid , Höchst - Dieselbe
gcrubcngnädigst , GegcncheiligemohnbcfügtctuBelehnungs - Gesuch keine
stattzn geben , sonderen mich als w veünum VZ ^ lium bei » der Untcrbcrrlich -
kcit 2 oppenbroicl > höchst - gnädigstzu schützen undzu handhaben Der mich
zu Churfürstl . Höchsten Hulden und Gnaden unterthänigst empfehlend in
tiesfcstcr 8uvmiMc>n verharre

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht
Unterthänigst - Trew - Gehorfiirnbster

i - l . ^ - Grassvon Virmonck .

Nro Loncoräancis cum Oiimu -rli iut »icci -? lic

g . ?. Lrocl keZili m . p ^
l>l . L / .



K 27 .
Invenrarium kroäu ^ vrum .

In Sachen
Gkafen von und ^ LamerLlischenAnwaldt/ sodau

Ve !̂ Icn - 5c ^ rum . ^ von L ^ narrcn ZU ^ ec^ ena ^
und von kulunäc zu

IvlauIsLctr .
1745 . zo . ^ anuLri ! Anzeig und Bitt

pro LnvclUrurL mit Xoppendroick
fol . 12 .
XlLn ^ arum vi6imarum fol .

14 . ^sunii KcproäuÄionsl - MZtig ,
fol . 4 . 5 .

L . ^ u ! ü Wicderhohlte ksprorluHitzU
fol . 6 . 7 .

1745 . 9 . julii vccrekum inroru ^ näi fol . 8 . 9 .
7 . ? bri8 ^ evnettveite KemoulfrLkjou

sümbLBkylagkoi . lO . n . n . 1 z .
LO . 7bri8 Nähere Anzeig cum ^ ä -

) uuäto 5o 1 . 14 . iz . 16 .
rs . 7bri8 Anzeig cum ^ 6 ) uuÄo fol«

17 . 18 - 19 -
LL . 7 bri 5 KcmonlirLrloncum ^ cjjuu ^

Ä15 L ö . 5oI . ro - biß Z4 .
27 . 7briL ^ eproäuÄion kol . Z 5 . Z6 . 15 - 5>brir ^ lemorialc fol . ; 8 .

17 . 9bris Anzug pro infpeÄ . L- chlaK
ex psrrc Liimerali schm ANWES
kol . z9 . 4o .

1745 . i9 . 9bri8 N. eproäuÄion fol . 41 . *
42 .

ro XbrixAnZtig pro i . äilar . fol . 4z .
44 * *

rr . Xbris KeprochrLional - Mzeig
fol . 4 ; . 46 .

17 . XbriL l^ oco Lxccprionis Gegen -
KemonlirLciou cum ^ äjunÄv fol .
47 - blß 5 o . incluf.

1746 lo . ^ anuLrii KeproäuÄioual -
Mzcigfol . 51 . 5r .

1746 . 24 . ^ amtLni Xlemorisie pro r .
llllar . toi . 5Z . 54 .

9 . kckruarü DanckstlgUNg UNd Bltt
. pro L . äilsc . fol . 5 5 . 56 .

r6 . februarii AlMUMerUNg kol . 57 .

r i . lvlarcii KeproäuLliouÄl - MZeig
fol . 59 60 .

G L L.8 . ^larrü



DpLr ^ VOnI. ilnI) UrA UNdVe ^ iön- ^ ^ LmeralischenÄNtvÄdt / sdöüH
äczwum . O vvki L ^ nArcen ZU ^ eclcuLN'

Daß in vorstchcndein invevtLno angezogene LxludicL bey dem itt
hiesiger Churfürstl . KeAiltrarur vorhandenem Verfolg erfindlich

' ^iemoriale des Skadt - Lölnischen Bürgermeistern ttervvcZlw

Hochwürdigst - DurchlruchtigsterLhurfürst /
. Gnädigster Herr !

/F^ §Achdeme Anwaldts pimcipalen Bürgerineistern k4 cr ^ oAh zu
Cölln Inhalts bey ^ verwahrten Or ^ inäl - ^ rccsiari und Bcrcch -
nungs - Scheins des Renthmcifteren denken zu ^ ogpenüroicsiab

deui auf gcmelte Herrfchafft vcrfchosienen däp . rä ! > die völlige Pensionen von
dcnbcyden Jahre « 1744 . und 1745 - ohnabgcführtzuruck sichen , und aber
deren Zahlung verhoffcntlich gnädigst gebilligct werden wird ;

Als werden Ew . Churfürstl . Durchleucht unterthänigst gcbettcn ober -
rueltenr Renthmcifteren zu ^ oppenbroicsi gnädigst anzubefthlen , daß die
ruckständigezwcy - IährigepensianenAuwaldts '. pnncipLicn förderfambst
qbführm solle .

LZ . ^lsrcii Schrifftlich - wiederholt
ter Antrag loco Ou ^ iic » toi . 66 . 67 .
68 . 69 .

, und von kalanäc zu
» ^ Lub>Lcch .

14 . ivlarrii locoKcplicL Gegen -
klährung kol - 6i . 62. . 6z 64 6 ) .

1746 . I . kpril . Wiederhohlung bo !»
70 . 71 .

1746 . r8 . ^ yni . OecretuminroruIsnsii toi . 71 . 7z .
1746 . 2>z . l ' n ^ IicX sol . 74 . 75 .

seycn , st-lches wird mit Beytruckung des Chutfürstl . Insiegels ,
und l< eZisiräcorl5Unterfchrisiti »ncliirt . Lonndeu ! 8 . Xbri81749 .

( 1- 5 . )
^s. k . örosi Ke ^ isirarorm . ssp .

^ 2 . 1746 .

Darüber rc .
Ew . Lhurfürstl . Durchleucht

Unterthänigstcr ÄnwaldL
n . Zcüre ^ .

pro siloncorclzncrs cum Ori ^ m -ili 5u 6 tcr ,H ? r
^ oli . krtcl . Lroe ! Kc ^ iltrscor .



29 .
Memoria ! - der Erbgenahmen wegen ruckständi -

ger Tensionen / sub) ^ rXl . 2. 4 . kelor . 1745 .
Hochwürdigst - Durchleuchtigster Lhurfürst /

Gnädigster Herr !
x^ W . Churfürftl . Durchleucht erlauben uns Ends - Unterschriebenen

- gnädigst sich in aller Unterthänigkeit vertragen zu lasten , und weiset
cs auch der Anschluß lubk^ . ! . mmehrcremauß , was gestalten der

Stadt ^ Eöllnrscher ävciäicu ; und voÄor äanclcr unser Groß - Vattcr fccl .
unterm iten kglattü 1708 demFreyherrtt von (^ ia6c von XVlcjcerÄäd ÜLL . auf
das Adliche Lehen - Guth 2 o ^ enbro , ctl ein V0N2. 2OO . Rthlriu
Mrsrf . Zwcy ^ Drittele « gegen 5 . pm Lenro haar verschossen , und denrncgst
hierüber vac -rnce 8 -̂ 6e Attßweiß der Anlag lubd ! . r . voncincmHochwürdl -
geuThuinb - Capitulzu Cölleu den Lehcuherrlicheu Konsens erhalten habe ;

Nacboenre nun ab sothanem Ls ^ - cail nicht allein den ersten nechftkünfftt -
gen Monaths ^ arrn eine Jahrs - 9 en lion hinwicderulnb verfallet . , ssnderen
an. ch Inhalts der Anlag tuv kv' . z . von denen vorher0 erschienen ? 6nüonen ein
mercklichcs (^ nlncum und zwarn von ein tausend drey hundert Zehn Rthlr
4 ; Alb . annoch rnckstchcn , und dan wir vor di enen Jahren in den verlasse
neu Elterloscn Stand leydcr versetzt worden , mithin bey denen annochun -
vogdbahrcn Jahren des Unftrigen aufs höchst bcnöthiget seynd ;

Als gelanget zu Ew Churfürftl . Durchleuchtnnftre unterthanigfteBitt ,
Höchst4 Dieselbe in müdiftcm Betracht fothancr Umbftänden die Verfü¬
gung dorthin zu crthcilen gnädigst geruhen wollen , womit nnsznob - pcLiü -
o - rtcm Rückstand sowohl , als der klmsttigverfallender ? enNonverhelften
werden möge , für welch - anhoffende höchste Gnad wir den Ailwaltcnden
GOttzuEw . Churfürftl . Durchleucht ftats beglückter langwnriger Regie¬
rung , und ferneren Jnfluß höherer Auffnahm cmbsigft anzusiehennieab -
lasien werden .

Ewer Lhurfürst ! . Durchleucht
Unterthanigst - GehorsambftL

) . ? . ^ ! s . 6 . » . ssils .
Anwaldt Orüenksck .

Loncor ^ ac cum OiiAiusÜ .
? . Lcoel LonülüLIcÄol ' Lli ; ^ ulici

dolallienÜL Ke ^ istrscor .

K . ZO .
Erklähkung dcr Grast » von virmonil wegen der ^ o ^ ^ cndroicker

sslreclicorkN cle izcia ^viarrii 1745 .

Hochwürdigst - Durchleuchtigster Lhurfürst /
Gnädigster Lhurfürst und Herr / Hm !

' W - Churfürftl . Durchleucht höchst - v - nerirliches «. elcriptum vom
i6tcn kebruani jüngsthin , das Diüsche auf das Lehen - Guth Zöp -

- pcnbroich dargelichene Lassr -il und darabrückständige ? cationen be¬
treffend habe alhier wohl zu erhalten die Gnad gehabt .

H Weilen



Wersen nun derer Erbgenahmen 'rji ; eigene Ingresse - Rechnung tub
stlbstdreAnweisunggibt , Lasi seith meiner Vermahlung rin Jahr 1741 - die
Jährliche ZinstnreipcÄivc .40 I74z . niit 176 - Rlhlr , und äo 1744 . mir 88 .
Rchlrpcr8o . Alb richtig abgcführet worden , in Ansehung derer vorheriger
pcnlioncu aber thcils wegen nlcht bcy Händen hübender Brieffschasitcn keine
guugsame Intorm .-irion Hube , thcils solche mich nicht betreffen , allcnfals
aber der Renthmeiftcr Anisen zu Zoppenbroich hierüber etwa nähere Ämsi -
kunffcgeben kan ;

V ,o Hube Ew . Ehurfnrftl . Durchleucht nebst schuldigster Dancksagung >
für die zu thuen beliebte Lommunicucio » , solches hicinit zu berichten nicht
crmangclen sollen ; Die zu Churfurstl - Hrrldeu und Grinden mich geziemend
empfehle , und irr tieffester Dcmuth verharre

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht
Wetzlar den 1 zten Mertz

I74s .
Demüthigste

kvl . Grasin von Vilmon 6 Wittib
Gebohrnc Grasin von i^ eüciroäc .

Loncoi ^ Lk cum On -uiMi .

ch b . Lroel Ke ^ iü .

bixN ' .wkm
Der ^ clmoöjacionö - Rechnungen des Haußes ^ oppLubn-oicK

ex ^ nni81 / 44 - biß 1 / 48 - inclustve .
p . 80 . Alb .

1744 . Hut sich das >V6mocli3rion8 - (^ uancuin bec-
tragen p . 8Q -Alb . - Rthr . 1055 - - ^ -

Hierzu Abfall des Baw -
Weesens - - - 98 . - 10 . - 8 .

l-Hc - - - . .
Hingegen Ausigab an drcciicoren

undHauff . Nothwendigkeiten - - -

Rthlr . Stüb . Hlr .

H 5 Z - IO .
8 .

H 47 - 50 - 8 .

vebec mit der Ausigab verglichen I I j
ist überbezahlt . - . . , 94 . > 40 . , -

goh . senilen .

1745 . ^ clmocilLrion ; - () ll 3 ncum - - ^ 1055 . ! - l e-

Ausigab . - - - - - - , 1584 - ! Z2. . j ^
vebcc mit der Ausigab verglichen , ^ j ^

ist überbezahlt - - - - - i 52. 9 - 1 Z2. . , -
gob . H.cn6 'cn .

1746 . ^ ^ mociiarions - i) n2nrum - - - - - I 1055 . > ^ ^
Ausigab . - ! IZ 6 8 . I n . I ^
Oeber mit der Ausigab verglichen , > > !

ist überbezahlt - - - - - I ziz - ! " . ! »
^ oli . b-cnsten .

r / 47 .



? 747 . ^ m66 ,' 3ri' on5 - ( ) uLnrum
Äußgab

P . 8o . Alb . Rthlr . Stüb .
- 1055 . -

- - - 12. 09 . 14 -
Uebcc mit der Alßgab verglichen , i " i ,

ist überbezahlr - - - - 154 . j 14 . ,
^ oli . Kentlen .

4 «

1748 - ^ 6 Mo 6 >3 rrc>n 8 - (^ irmcum - - - > 1055 . 1
Ailßgab . j 1055 . ,

soll . bcutlen .

-
-

-
-

Daß vorstchendcr ^ xrrzÄuz miß denen vom Nenthmeisteren zu 2opp ? n -
lnon iv eingeschickten Rechnungen gettewlich ^ ir .Miret
worden , wird hienutärceMret

? . LrocI ( ^ ontilii LIcÄoralis ^ ulici

Lolonienlls Kegillracor .

Z2 .
Lehen r Brieff§hurfttl ' sten 6 seieljn 2 n 6 i füp ^ jricl-t

Grasen von Daun über krec ^ elNeim 6 e 10 . X^ Llcii I6z8 .
On Gottes Gnaden Wir bcrämanä scc . Thuen kund und bekennen

n '. irdiesemoffcucuBru ' ff gegen ailcrmäumglichcn , obwohlen Wir
Uns der NoNelHon des Uns und Unsrem Erhstissr ungehörigen

Leben Niecrcnncim Kracht sondcrbahr habender Kayseri .' ? . iv , icZ ', en , und
aus unterschiedlichen Ursachen billich genaherct , daß dannoch aufs ruehr -
, iiui )iiezrvLiuiuelwituuv^ pltv ^ n ^ u ^ t. t) uui.' iullA ^r>ll. i.' ur) rr ! gntwlguci ) ve -
wogen , die Wohlgebvhrnc Unsere Liebe Gctrcwe ^ ' irioben und
dmicUen von oinnin , Graffcn zu baicicenUein , Herren zu Oberstem und
Besuch Gcbrüdere vor sich und ihren äclccncürenden Mann - Stamiu hin¬
wieder nachsolgendergcftaltzu belehnen , immaßcn Wir dcrcnselbcn Voll¬
mächtigen Tillnran Kappel ! Derer Rechten Ucenriaccu heut Oaro belehnet
haben / belehnen in Zkrafft dieses Bricffs mit dem Haust und DorffLrecrcn -
beimb , ^ ' increnkeimb und deren Zubehör auch der Nah belegen und den
Dörfscren ^ ruclcenb -icb und Li eiclenUacb und der bey l - eber wa¬

gen bcp ^ aiienchein belegennütullenihrcnZubchörungeunichtsdavonaust -
beschcidcn , wie dieselbe von Uns und Unserem Ertzstlfft zu Lehen rührend
seyu , und etwan Uilnrr LbMochi vonDb -tun Graffzu ^ alclcenltcin , Herr
zuOberftctnundBrouchvor sich und seinen Bruderen Korbanum vonslns
hiebcvorn zu Lehen empfangen und getragen , und sich deswegen reveriirt
hat , und haben darauff von gedachtem Uneben und Lmioken von Ubaun
Brachen zu baioicentlein Vollmächtigen Huldigung und AM enipfangen ,
die vorgelncltc Lehen getrcwlich zu verdienen und zu vermanncn , Uns Unse¬
ren Nachkommen und Ertzstifft als dein Lehen - Herrn gewärtig zu seyn ,
Unser Best zu werben , und Ärgstes zu warnen und zu kehren , nach aller
Macht und vort davon zu thuen , wie sich laut hierüber ertheilten Ke vertaten
verpflicht auch benebens getrewe Männcthrcm Lehen - Herrn zu thuen schul¬
dig und Lehens Recht und Gcwonheit ist ; als Uns mehrgedachtcr Bevoll¬
mächtigter Gewalts halber , das mit auffgestreckten Fingeren leiblichen M
Gott und dem Heil - Lvangclium in seiner krincipaien Seelen geschwohrcn

H ^ hat ,



hat , steet und unverbrüchlich zu Haffen undzuthuen , vorbehaltlich - och
Uns , Unseren Unterthanenund ErtzstifftUusers undvortyedcrman seines
Rechtens dhran . Zir UrLund der Wahrheit re -

? lo choncorchiiri ?. tukicriplic Lontilli LleÄursIt »
^ ulici Lo !onir : ntiL8ct . rec3riu5

keiften m PP .

Lehen - BriesfLhurfürst ^ erLünLnfti aufGrafen von Veklen
Übev Lrer ^ enkeim .

QT^ On Gottes Gnaden Wir b erftin .n -, ft W - r . roc . ) Thun kund hicmit je -
dcrmamuglichcn , als Uns der Wchlgebohrncr , Unser Lieber Ge -

^ -^8 ^ trcwcr ^ linrl -n xv ^ ricb von Oftaun Gras zu bälclccnftein unter -
tba . ngftange ' angt , ihmcUnsereneonicnLdahinanadigstzu ertheilen , daß
er dem auch Wohlgebohmen Dero Römischen Kayscrl . Majestät Kriegs -
Ralb , befteltcn General - Feld - Zeugmeistcren , und Obristen zu Roß und
Zach , Unserem auch Münstrischen Marschallm , Canmmern , Rath ,
und Ẑubernatoren zu xvzrenftorts . Lieben Gctrewen , /^ lexanftcr Grafen
von Vcbien , FreyhermzuRacßsclt , Unser , und UnsersErlMffts Lehen ,
das Haus ; , und Hcrrschafft 6ret2enbclmb cum perrinenciir künstlich über -
lassi- n nröge , auch darüber von Uns diese gebcttene Bewilligung erhalten ,
da ?; Wir darauf jetztgemeltm Unseren Lieb . n Getrcwen ^ icx » n ftcr Grafen
von Vcchlcn . mitvorbeiuelteniLcheu , und benenilich den ; Haus ; , undHcrr -
schaffr ch-^ ^ nbemch , und Vni ^ LcnNcimb , und deren Zubehör aufdcr
Nahe gelten , und den Dorffschafften Kruckeubach , und BreKenbach ,
und der Waagcnstatt beyLcbcrwagei ; , bcy Wallcnsteirrgclegcn , mit allen
ihren Zuoehörungcn , nichtsdavon außgcschicden , wie dieselbe von Unseren
ErtzstifftLehen - rührendseynd , und solche Wcyland UNriNopb k « Mino ; ,
und bmicb auch er ^ chiielm XVchricft voll Oll i UN , alle Grasen von bftlclcen -
ftcin Hiebevern zu Lehen empfangen , und getragen zu rechten Mann - Leben
vorsich , und semeMannlichcLclbs - Lehcn - Erben , mit Vorwiffn , und
Bewilligung Unsers Würdigen Tburnb - Capituls in Unser Stadt Cöln ,
deren von ibmc Grafen von Reiften dein Heyligen Römischen Reich , und
gemeinen Wesen , auch Uns , und Unserem Ertzstifft in viele Wege gelei¬
steter getrewenohnverdroffenen Diensten wegen , welche dcrsclb auch , fambt
den Scinigcn , Uns , und Unseren Nachkominen , und Kirchen , ferner
erzeigen können , und weiters gchorsambst zu erweisen untcrthänigst , wil¬
ligst ', und erpictig ist , in Gegcnwcrttgkcir Unserer Manncvon Lehen her¬
nach geschrieben , heut ftam unden bcncnt , anß Gnaden belehnt haben ;
belehnen ihnen auch alfohiemit , und Krafft dieses , und haben hier auffvon
jhme von Vckicn ? Huldigung und Aydt eiupfangen , diese vorcrwchnte
Lehen getrewlich zu verdienen und zu vcr mnnnen , Uns Unseren Nachkom¬
men , und Ertzsttfft gcwcrtig , trew und gehorfamb zu seyn , Unser Bestes
zu werben , undArgstcs zu wahrncn , undzu kehren nach aller seiner Macht,
uns fnrter alles darum zu thuen , was em getrewer Mann scincrn Herrn
schuldig , undLehensrcchtist , alsUnsdassclbegedachterGraffvon Vehjea
zuvorderist an die Hand angelobt , ferner mit auffgestrecktcn Fingeren leib -
Üch zu Gott , und seinem Heyligen LvanZelio in seine L- eel geschwohreu hat ;
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ftcet , vcft , und unverbrüchlich zu halten , undzuthuen , vorbehaltlich doch
Uns , unserem Ertzstisft , und fürter jedermanniglichcn seines Rechtens
daran . Urkund dessen haben Wir dieses unterschrieben , und Unser 8ccrcr ,
wie auch nusUnser gnädigst Ersuchen , Unser Würdig Dhumb - Eapitul ,
Ihr Zn siege I an diesen Hetzen - Briefs wissentlich thuen hangen , geben , und
bclchm aus Unserem Schloß Brueii den achtzchcntcn , im Tausend
sechs hundert drei) und vierzigsten Zahr hieran , und hierüber fiynd gewe¬
sen , aisMannc von ^ ehen , der Edcler , Unsere und Ünscrs Ertzftiffts rc «pe -
cr - veLand - Hossnleifter , Erb , und Emnmerer , Rath , und Ambtleuthe ,
zu Hülchrath , Tchrm , und Urdingcn , LtcbeGetrewe ^ äojss8 ^ i8monavon
^ rcny zu Kendenich , Quadratt , Kenten , und Ulmen , nnd Uiä ^ von
Tssllsdorss zürn Han , und weilen dau dieses alles mit Unsere' des Thunib -
Enptttns Beltcbung also Vorgängen , so haben Wir Unser Jnsicgel
Usuüu. genant , beueb . ns auch hierunter wohl wissentlich anhangen lassen .

? ercli' n3n6 . M . PP .

^ Isnäsro6ereüicuenäo , necnoa 6eulcenür non rurbanclo
ieä viä ^ uns ^ roccclonclo 8 . L .

Anwaldts
Der Verwittrbter Zrawen Gräfin von V cbien Gebohrmx

Gräfin von eroäe .

Jhro Churfürstl . Durchleucht zu Cöllen , Jhro Hochgrafl . kxceN - ntz
Herrn Grafen von VirmonäKayserl - GeheimbdenRath und Enm -

mer - Gerichts - kra- iläenim , und Herrn Grasen
von lumbur ^ 8c / rum LxccllenH .

Lxkih . r6 . slrr » lyzS .
Wiegebetten abgeschlagen »ndons. den i8ten ) » nuscii 1717 ,

Vc . sokan ferner Rdist .
VonWerßm . p ^ .
I. . Lurman

34 -
Unterthänigste 5u ^ Iica

Nro (^ oncorcssntis tubteri ^ tv Lontisü L ?eätorLl «z
^ ulici LoIo « ientl5 ^ ecrerariur .

Keinen

Wider

6um ^ öjunüis 5ubdt . r . i . z . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 co --/? ,
1, c . Oiecr .
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Unltt ' thämMe 5 u ^ ^ ! icLNou und Blkt

^ vio
i^ icarions sä Vi' 6en6um 5c rellirui irr ? oüellionem VI Lc äe krÄo ablLlLlN

cum omni causa , äamno , inrcrcÜc öc expenlir .
In Suchen

Verwittibter Gräfin von Vcklen Gebohrncr Gräfin von ^ cro -je .
Lonn »

Jhro Cburssnfis . Durchleuchtzu Cöllen und dieses Kayscrl . Cauuner -
Gerichts ? rLiiäcncenHerru Grafen von VirmouäHochgr . LxccU ,

Oum ^ cijuÄix suk dt . i . utcjue i r . inclulivc .
- j^ c . Oiecr .

MgcschlagcninLons . dcn Lten ^ üNli 17 ; 8 .

Zs .
äcmen 'c . fiüI) ! icLra I . uncc 6 . 14 . Hlcuaii 174V .

' N Sachen Frau tvviricu ^ Karlorrcn Verwittibter Gräfin von VeUIen »
5̂ ! ägcrtn wider Herrn (- iemenc ^ u ^ uU Erhbififiofien mW Clmrsür -
ften zu Cöln , und dieses Kayscrl - Caminer - Gerichts i ' ^ ääonccn

Herrn .̂ inbrox dnäcnck LbiiUian /eäclbcic Grasen von Vnmonci Beklagte ,
elnacionix aä viUcnäum te ^ arari bcucluni ul ) ^ Uociio , iehuc äcciarari uM -
fruÄuariani , ram in ^ IloUioczuam >u bcuäo , ÜLgnc relhc .Il >: c conclcmnari
cum onmi caulz , ä .nnno , inccreilc 5c cxyenti ^ . , soviel den bunÄum
separacionis ^ Ho6ii a ? euäo betrifft , UUstatthaffteN bori Oecün -'iml-ifihcN
Eiuweudeus ungehindert , t ^r . Ocuicn hieriuucuNahutcnsbcydcr Herren
Beklagten fiel ) ha ubt sächlich vernehmen zu lagen , und t- icem zu concctiiren
Zeitscchs Wochen pro Himiuo ^ ? ioroAacionevonAmbts - wegen und lud
Pl-L' juäicio angefi' ht , dM anlangend den nntemgeklagten lliumkl-uÄum IN
bcuä » wird Frau Klägerin mit diesem suchen von hier ab 4 und an den
Chur - CöllnischenLcheuhoff verwiesen -

z6 .
5LnrcnrjL ^ ulrlicaca io . 174z .

' N Sächen Verwittibter Frau Gräfin von voiäen Klägerin , wider
Herrn eiicmcoc ^ uZuti Erhbifihosfen und Chursürstcn zu Cöln , und
dieses Kayscrl . Kammer - Gerichts u , Lbäenr en , jcyo Caimucr - Rich -

tern Herrn ^ mbiox d> iLiericbOanl 5 ian / cäcIkLrcGrascUvon Virmoncl Be¬
klagte , (äicacionis aä vläenäum se ^ arLN beuclum äb ^ Üoäio , icgucäcclarari
utusruÄuzri .im cam in alloäio , <.zusm in kcuäo > sicguc rc / ^ erIi vc con6cm -
nari cum omni can 5 L , äamno , inccrcüc äccxpcnti8 .- nuuciinel -^ oäcXU. evi -
sionis . fsst l^ ocai-ü dolkie seilt racione gämillronix 26 summcnrum t< eviho -
n .i5 besthehen Begehren noch zur Zeitabgesthlagcn , sonderen würde er eine
vom Herrn Chursürstcn zu Cöln eigenhändig - unterfi1) ricbcuc und besiegelte
special - VolliNächt ^ ä praitlanäum cii -Äum ^ ummencum ÜlMonathsZett ,
so ihme tut) pr -esuäicio anberambt wird ., pl-oäucircn , solle in bunÄo aä -
Miilioui8 und sonsten ferner ergehen was recht ist .

^ s Z7 .
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Vollmacht der Gräfin vonVesilen aufden beym Hochpreißlichen
^ .Cammer - Gericht vorgewesenen kroccs§ zu lenuncijren .
" ^ Achdcinahlen alisÄbstcrben meines HerrnEhegcmahl Grass ^ lex ^ n -

, 6 ,-i von Ve ! , lcn Zcit - Lebensgewcstnen Lehcntragcrn und Besitzern
der Reichs - Herrschass brerrenkeim , Ihre Ehnes . Durchleucht zu

CölnalsLchm - Hcrr besagter Reichs - Herrschass an danmhligcn Kaystrl -
und des Reichs - Cannncr - Gerichts br ^ liciLnren Herrn Grafen v . va -monä
gnädigst zu übertragen , und denselben in wnrcklichm Besitz einsttzcn zu lassen
bewogen worden , und mich darzu veranlasst gesehen , bey höchstgcdachtcin
Cammers Gericht , wider Höchstbesagte Ihre Churfürftl Durchleucht und
envehnten Grasen V , Virniona ^ ro 6 eecrnen 6 LEit 3 cionescivrctLnänlniej ) L -
r3l?> ssuäum 3 b ^ I !o6io , mesiae äeclarg ^ i uluki ' uÄual' i -un io ^ . lloclio ,
guäm l « scuäo , mich lunplicanäo zu melden , solche Liccruo auch bereits dm
2. 8 . iVlarrii Jahrs I7Z8 erkant und ferner den 14 - I74O - darin Spruch
erlassen worden , wovon mehr Höchstgcmelte Ihrer Churs . Durchs das i< c -
m -rUiuln KevüionisdcrUrsachenzu crgreissn beliebt , daß Höchst - Diestlbe
des Privileg , ^ uürc ^ NiL sich zubegebcn nichtgeiueint , und daher » derCam -
Nier - Gerichtlichcr Erkantnuß in dieser Sachen sich zu untergeben nicht schuld
big , und dan nach erwogenen Umbftanden , rechtlich und rathsamcr für mir
befanden , von der crlassncr obdcmeller di ^ cion und Erkantlruß
abzuftehen , und hingegen bey dein Chur - Cöllnischen Hossath und dasigem
Lebnhoffmein Gerechtsame gezieiirend vorzustcllcn ; als Lommnc -re undbc -
vollinachtige meinen ^ ävoc ^ ren und bcocursrolN Herrn OoÄorn Vier 2 hie -
N ! t , undin bester ForinRcchtcns , wie cs immer geschehen mag , ausdie aan¬
gebrachte Lic ^ cion , und daranferfolgte Lsmcr ?a sErkantnuß für mich , mei¬
ne ^ iccctsoren und Erben timpiiciccr , und ohuecinigm Vorbehalt zu verzie¬
hen und zu rco unciiren , fort solches beym Cammer - Gericht geziemend anzu -
zcigen , mithin , daß es geschehen , bey deni Chur - Cöllmschcn Hoffrath und
Lehenhoff gebührend zu bescheinigen , Urkund meiner eigener Hand Un¬
terschuss und beygctrucktenangebohrnenPettschass . bigaacum n. 3 e 8 seiäl:
den 2. 4 . Mertz 1745 .

( 1^ . 5 . ) K4LN3 dbarlor . Verwlttibte Grasin V . Vehlen
Gcbohrne Gräfin von l^ lcrocie .

? io ( toncc>r63ncir tubtclifilic Londilil LsÄorglij
/tuIiciLolonienÜL 8ecrec2iiu5

Xcillen m . oo .

Vorstellung !) er Gräfin von Virmonä äe i8 . 7b»ri81746 .
Hochwürdigster Ertzbifchoff /

Durchleuchtigster Lhmfürst /
Gnädigster Herr ! ^

' W . Churssrstl . Durchleucht habe hiermit deniüthigstanzeigen sollen ,
was gestalten zu brerrenheim verschiedene von meincin Ehcgemahl
seel . Wcylandt Herrn Grasen von vumonä angeschasse Hauß - Mo¬

bilien befindlich , zu deren Verabfolgung sich derAmbtman vexloch sowe¬
nig verstehen , als auch über die bey Absterben gedachten meines Ehegemahls

Z 2. vor -



vorräthig gewesene ansehnliche Parthie Wein und Früchten Nachweisung
thuenwill , fichjcdcsmahldaraufbczichend , daß er so wohl eines als ande¬
ren halber Churfürstl gnädigsten Befehl vorläuffig haben müste . Wan
nun gedachte Hanß - Mobilien mir unwidcrsprechlich gehören , so dan , so
viel den Vorrats ) an Wein und Fruchten belanget , dieBiliichkettmttfich
bringet , daß der Ambtman hierüber Nachweisnng thue , inithin dasjenige ,
was nach Abzug der hierauß bezahlter erstcrer Jahrs - l^ nl 'u » , von denen
c-nnlencirtm e ^ piraüen act 14000 . Rthlr übrig , MN unausshältlich herauß -
gebe , auch endlich über seine völlige ^ ämunstrunon Rechnung abstatte ;

ê olchemnach gelangt an Ew Churfürstl . Durchleucht meine dcmüthig -
fteBitt , Höcl , st - Dieselbe geruhen , demAmbtman die Vcrabfolgungob -
erwchnter ki « Uckcn , alsauch ferner zu befehlen , daß selbiger über den Vor¬
rach von Früchten und Wem fordcrsame Nachwcisung thue , und über seine
Zeit - Lebens meines Ehegemahls gehabte /eckninisti^ cion Rechnung ab¬
statte . Jn anhossender gnädigster Willfahrung harre intieffcster Demuth

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht
V^ clr .!zr he » l8 . 7t »l >s

1746 .
Demüthigste

XI . kl . Verwittibtc Grästn von v ,' rmonä
GcbohrncGräfin von Nestel , ocle .

/ . b . öroel Kegist ,

zy .
Vorstellung der Gräfin von Virmoncl cle2. 7ML9l ) ri51746 .

Durchleuchtigster Lhurfurst /
Gnädigster Lhurfürst und Herr !

<-6 * W . Churfürstl . Durchleucht wird annoch gnädigstruckerinnerlich
scyn , was wegen eines gnädigsten Befehls an Dockst - Dero Be -
ambtenzukrccrekikcim zu Verabfolgung dcrcn daselbftcn vorräthi -

gcr und Weyland nteinem HerruEhegemahl Christscel - Gcdäcktnuß zugehö¬
riger Früchten , Wein , undGefiilicdemüchigstgelangcn lassen ;

' Nachderm mmdarinnen biß herzu enchörctgeblicben , indessen daßgleich -
woblcn der Schade und Abgang besonders an denen Früchten immer be¬
trächtlicher wird , und alltäglich anwachfet r

er70 nehme umb so ehender die demüchigste Freyheitmein vorheriges Bit¬
ten zu wiederhohlcn , je zuversichtlicher ich hoffen darff , daß Ew . Cburfi .
Durchleucht nach Höchst - Pero Prcjßwürdtgsten Milde den Genuß der
Kayferl . tttanucencntz mit vollem LsteÄ mir angedcycn zu lasten gnädigst ge¬
neigt seyn werben .

Ew Churfürstl . Durchleucht mich zu beharrlichen Hulden und Gnaden
demüthigst empfehlende bin in äevoristem Ketpcck

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht
^ crrlärdM r. 7teN9blis DeMÜthlgstt ,

1746 . XI . L . Verwittibtc Gräfin von Virmonci
Gebohrne Gräfin vond ^ esteli-ocle .

LoncorciZccuniOli ^ in .ili .
ch. k . 6roe ! Kegist m . ^ ,

dl , 4s .



?§ - 40 .
LxcraÄ Wt ' ü ^ - VümOncjischek

^ §sbu8ll . '
F^ Jlfftens : da aber sich zütragen lnögte , so dannoch der Allerhöchste

gnädigstverhüten wollt / dassdcrHerr Hochzeiter vor derFräule Hoch -
zeiterin gar ohne Leibs - Erben mit todt abgehen würde / solle der

Fraute Gräfin Hochzeiterin als hinterlasscner Fraw Wittib alles das¬
jenige , was sic cingcbracht , nebst öcrHalbscheid alles dessen , wgsbeyfte -
hcndcrEhe a ^ uiru t oder gewonnen , und benebens die versprochene Morgen¬
gabe , wan sie solche nicht würcklich einpfaiigen hätte , wie auch die zuge¬
brachte 8000 . Rthlr , und Wiederkehr 16000 . Rthlr , und was der Herr
Hochzeiter ihr schcncken thuct , austgekehrt , und verabfolget werden , und
tust daran solches geschehen , und ihr dieses völlig abgcführet , sic die Güther
abzulretren , und einzuraunren nicht schuldig seyu , sondern bist dahin in völli -
gcür Besitz aller Güther rühiglich belasten werden , woben unter HerrnHoch -
zenern und Fräule Gräfin Hochzeiterinaußtrücklich vcreinbabret , dast bcy
solchem Fall diese obgenamevonderFraule Hochzeiterin ciugebrachte 8ooo -
Rthlr sambt der verjchrLcbenen Mederkehr aä 16000 . Rthr , nichtnunder
die Morgen - Gabe benebens der Halbsiheid alles desten , was bey stehender
Ehe scquinrt , oder gewonnen , sie Fräule Gräfin Hochzeiterin , da stk sich
Nicht wieder verheyrathen würde , aääiesvjcLulufruäuiiriegcnicsscn , nach
ihrem tödtlichcn Abfall aber zu Bczechzung ihrer zu dein Höchgräst . 'x - liei -
roUischcn On .̂ bcrA ' schcu Haust tragender sonderbahrcn -6ch ^ ion und Gt -
wogcnheitjetztvorgemeltcr ^ ^ miiie von ^ eNeil-octc und zwarn zu l^ vLurdes
nechstcn Stainm - Hcrrns , so lang Manliche Erben vorhanden , sonsten zu

veurderen Töchtern , oder welche bcy denen Güthcren verbleiben würden /
zu - und anhci -nb fallen , dannoch dast sie auch über 2.000 . Rthlr nach ihrem
Gefallen anderwärts zu äissomreu bemacht feyn solle re . rc . Sogefthehen
^ ecrlärden 2. 7 . kebruarü UNd senden . . . . . 1740 .

k . k . V » Vj 'rmonch

. ssl .
8cnrenriapul ) ! icLrL den 26tensanuLiii 1 / 48 - ,

' N Sachen Verwittibter Frau Gräfin von VirmoiM wider Herrn
Qlemenr / lUAUÜ ChurfÜrstenzuCöllN und L ôns ^ LnäLll curb -rcio -
nis callLroru reNicuconl cum omni caut - , ur cleimpoNerumnon

rurdanäo nex : mguicrAnäo in leAittme 3 pj, rebcnr « postelIionememomcoium
bonorum reliÄorumL . L . unLcumcxrcnstonL . Ast OoÄor KuIasM stitt des
d^ anüLri LrÄiorix halber beschehen Begehren noch zur Zeit abgeschlagen ,
sondern ttr . Scepkzni verzögerltchen Zeit - Sucheus ohngehindcrt glaubliche
Anzeige zu thuu , dast dem aüstgangenen , verkünd - und repro6ucirttn Kay -
strlichen blLuclar alles seines Inhalts gchorsainblich gclebet seye , Zeiteiucs
Monaths pro Icrmino äc prolonZLnonevon Alnbts - wegen angesctzt , init
dem Anhang wohe er derne also nicht Nachkommen wird , daß sein Herr l>im -
cipai jetzt als dan , und dan als jetzt in die berührtem btsnciLc einverlcibte
Pöen fällig crtheilt , fernere proceü auch erkant , dast Herr Beklagter Frau
Klägerin die Gerichts - Kosten derentwegen aussgelaussen nach Rechtlicher
Erlnastigung zu ertheiien und znbezahlen schuldig feyn solle .

K bl . 4L .



5emcncia ? ab>IwÄr2 den 2lten 0 «5koh>ii5 1 / 4F .
<N Sachen Verwittrbtcr Fraw Gräfin von Vinnoocl Klägerin , Wider

HcrmOemenc ^ uZ .alChursürsten zu CöllenundDcronachgesctztcn
Hoffrath zu vonn Beklagten , tvl -rnUÄcil' olY .irionlL daitgcoruLKe -

'ttirnconi ' cum omin Lan ^ ur Ue ioipoüerum non lurdancio nec in ^ iccaacla
in lebicimc ^ ollciUone memor ^ roruin donoium reii <5kornm tü . d .
unL oum excenlions . Ist OoÄor l^ ulanck sein der OLoIai-anon ^ cen -chalber
bcschehen Begehren noch zur Zeit abgeschlagen , sondern i- c . 8c ^ l , um Ein -
Wendens ohngehindert glaubliche Anzeig zu tbncn , daß dem aufigangen ,
verkündt - und reprocincirten Kayserlicher ; ^ Lncjac alles seines Inhalts ge -
horsarnlich gelebt scyc , Zeit eines Monaths ^ c: n1nno L: ? , oroAgriono
von Aiubts - wegen angesetzt mit dem Anhang , wo solchem also nicht Nach¬
kommen wird , das ; sein Herr ttrin ^ i ^ i jetzt als dan , und dan als jetzt in die
Pöcn berührtem ^ nUac cinvcrlcibthiernntcrklährt , ferner NlooeUu ; auch
crkant , dafiderselbe seinem Gcgentbcil , drc Gerichts - Kosten , dcrentwe -
genauffgelosfen , nach Rechtlicher Crinaßigung zu entrichten undzu bezah¬
len schuldig scyn solle .

t 8 - 4 Z -
Oocumoncum inrer ^ O ^ rL ^ eviliOnisclc 226 a ^ Lnuarii

Achdcmahlcn bey dem Hochwürdigstcn Fürsten und Herrn , Herrn
^ ^ ) oK . l des Heil . Stuhls zu tviayncr Crtz - Bischoffen , des

Herl . Römischen Reichs durch Gerinanren Ertz - Cautzicren und
Churfürstcn etc . ctd Unsrem Gnädigsten Herrn t^ -ooiauz doiy ^ e ^ ocanus
<^ -ct3ieu8 im Nahmen und Krafft bcygebrachtcr Onginäl - Vollmachtvon
Ihrer Churfürstl - Durchleucht zuCöllen , umbAusichreibung einer in des
Heil . Römischen Reichs - Abschied denen beschwerten Parthcycn zu Gutem
vcrordneten Kevinon wegen eines in zachen Verwitttbtcr Frawen Gräfin
von VirmonU Klägerin Wider Herrn diemcnc Chnrsürslen za Cöllen
und Dero nachgcsctztcn Hosfrath zu Konn Beklagte , lui -Kanonis
(ÜLtlacolii N. e ! ttcurolil cumomni dsu » , ncLL UL im ^ ostei -nm non corbzu -
clo , neo inHuiecLnclo in Icbicim6 3 ^ ^ l' chLN5ä ^ oilelüonc inemonarornm dono -
rnm l elltIol ^uni d . d unä cnm exrenlionc aiN Kaysetl . UNd Reichs - CaiN -
; ; ; cr - Gericl)t unterm 2. 1 len O ^ ohi- , 8 ncchstabgewichcncn Jahrs , Höchst -
crmcltcr Sr . Churs . Durch ! , zu Cöllenzuwider ergangenen Urthcils gezte -
nrend nachgcsucht hat , und dan Höchstgedachte Sc . Churs Gnaden Sich
guter maßen erinneren , was die Reichs - Abschiede und Ordnungen von
Ihro als des Herl . Römischen Reichs Crtz - Cantzlern erforderen , so haben
Höchst - Dieselbe auch von solchen ; an Sic beschchenem Sucher ; an Ihro
Kayserl . Majestät so wohl als an obgedachtcs Derselben und des Reichs -
Cammer - Gericht behörige ^ ociüLscion und Verkündunggethan , rnithin
geineltern doibrc zu sein und seines Hern ; l' l-incipaien ttc ^ - rim -mon und
Norbdurfft diesen Schein hiermit crtheilcn lasten . 8i ^ nacum unter inchr -
höchfterwchntcr Ihro Churfürstl . Gnaden eigenhändiger 8ubtcriprion und
beygctruckten Geheirnen Cantzley Infiegels - ^ ^ 1̂ 2 den irten l -muAni
- 749 -

) . ? riä . Lgrl ChurfÜrst m - PP .
O >rcremm dticolro LoId ^ edlocLriv Laetareo ^UjUslelleir »



des l^ ocLni Lolbch beym Lämmer - Gericht exklibrrt^
Durchleuchtigster Fürst / Römis . Kayserl . Majestät

Lämmer - Richter /
Gnädigster Fürst und Herr !

Emnach Ihre Churfürstl . Durchleuchtzu Cölln durch die am ulen
OÄobliL nup . bey diesem HöcMPrelßl . Kayserl . Cammer - Gericht
tu außwärrs t< ubr >cirtcr «suche 9ubiic >rte Urchei ! sich höchst be¬

schweret erachten , und daher » , das in denen Reiche - LonMruciombus
und besonders im jüngeren Reiche - Abschied äc -^ nno 1654 . § 1 : 4 sc 12. 5 .
hcylsanibltch verorduclei < emectiumj< c: vNluni8 , jedoch t -llvoperomniLbuju -r
^ u ^ ultillimi 'srtbun3l -8 Kechcölu aebicoguebilonore an die Hand zu nehmen
gemüßigct worden , lo erscheinet Rahmens HöchstgedachtJhro Churfürstl .
Durchleucla Ende - unterschriebener Zlnwaldt inrra LäNuc currcuzc ^ uaan -
mcNrc brasst Ori ^ inrtl General cum (lontentu 8ubMrut > » ersehener x ) o !l -
macht lul) !>. . I . pr <xluc >ret demncchst , das von Jhro Churfi . Gnaden zu
Manntz , als des Heil . Römischen Reiche Ertz - Cantzlcren , andicfis Höch¬
ste Gcrrcht erlassene r - c >muüäclou 8 - (schreibenluK ^ . L . auchOnAm -ii Quit¬
tung dezahllersunum LarrccliuriLiub bi . z . undistKrafstdereniubbi . 4 SL 5 .
hierbey gehenden 8 ^ cci 3 i - Gcwalter das gewöhnliche s ur ^ mencum Kevinonir
m an unäs ob - Höchstgedachter sr . Churfürstl . Durchleucht und dan Dero
inichgcsetzten Regierung , welche diese Sache als äävocamx cau / L iuttrui -
rct , wie nicht weniger du gewöhnliche Laucion cte soivcnciL 8 ummä tu « rcm -
poi c Nc . crmln 3 n 63 zu prLliiren erbiethig , und da solchemnach die kormalir
dieser l< ev , 6 on « . Sachen thre ohngezweiffelte Richtigkeit haben , so bittet
Cw Hochsürftl . Durchleucht obgehörter Anwaldt unterchänigft , Höa si -
Dicielbc gnädigst geruhen , denselben aä ^ rXlirriouem des ob - 3 ilc ^ irtensu -
r .imcnu Üeviüonis gnädigst M scimiccirM , UNd ZU Einbringung des l- i -
bcii , l< eviüsni5 ( welcher » ermüthlich wegen antringenden sonstigen Geschaff¬
ten ( wie bicrnachstens bescheiniget werden solle ) biß daher » nicht verfertig ch
werden können ) eine ZristvonL . 36 z . Monath in hohen Gnadenzumäulgi .

. . . _ >- « , _ ^ _ _ _ / _ ^ _ - _ _ I

cx ONicio

Ew . Hochfürstl . Durchleucht
Desn ^ er

Unterthanigster
dgicol , Lolbreblocarius .

^ . 4 ? .
8enrenriL ? ub>! icLca iz . ^ saji 1749 .

N Sachen Verwittibter Fraw Gräfin von v -tmonci wider Herrn (Dle -
menr Churfnrsrenzu Cölln , und Dero nachgesetzten Hoffrach
zu konn ciccili lurbLeionir Latlacorii L : Ketbrucorii cum omui

d 3 U 53 uc L ^ jm (ioUcrum non curl ) 3 ncio , ncc inczuicr 3 n 6 o in IcAicime 2 s) yle -

kenla ^ ollvibone memoraroium bonorum reliäkorum L . L . unä cumexrcn -

tione , nunccxccurioni ; . Zfi OoÄor Nulsnä fiiN des k^ nclaclcleexeHucnäa
halber beschehen Begehren noch zur Zeit nochmahlen abgeschlagen , sottdertt
L.r . 5 cc ^ bLni mittels Verwerffung des m dieser Folien / undäummLrischm
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Sache unstatthaften kevißE - Gesuchs glaubliche Anzeig zuthuen , daß
dein mißgangcn , vcrkündt - nnd reproNuLirtca Kayserl . und de¬
nen darauffamLiten sbrisvorigen - und ^ itenlanuunilauffettdenIamser -
aauqenm psriroci - Urtheilcn gchorsnmblich gelebt seye , nnnoch Zeit eines
^i)ldNathss) ro TerminoäLproro ^ LtionevonA ^Nbts - wegenangeiehtlNttdkNl
Änbang , wo er deme alst nicht Nachkommen wird , daß cs alsdaNin ^ unLo
x <- ,^ bey gedachter Urthelpu - e biciben , und das r^ anaacum exeguonäv
ohne weiteres Ämuffen auß der Cantzley verabfolget werden solle .

5cncenciLLlchlicarL 17 . ^ ulii 1749 .

OlUNl
uc impottcrum non curb ^ nclo , neom ^ uiLcrn ^ o irl lLgicime s ^ rc -

üeoxs volleilicmc lnemorLiorum bonvrnrn roliÄornmd ( ^ . unLerimexren -
^ ' nuncexccncioniLJft das gebetttNe ^ -tnZrcmnäc cxcgucnäohjemittlOOL .
Lrkent .

Kaysertiches Lescri ^ rum an das §ammet - Gericht in Sachtst
von Lorisoomra von ssocrcie cjeciaco x^ rcnden 2ZteN Xl ) r ! 8

1660°

I . eopold .
Ey Uns haben sich Unsers Vetteren des Churfürsten zu Cöllen Lbdn ,

so wohl selbst , als durch Ihren Kebäcnrcn au Unserem Kayserl . Hoff
d' l' LNLitcum reicxr , nach Mßweiß der Beylag lud IM . ^ . gar hochbe¬

klagt , daß Seme von Unftrcin in Gort - ruhendeul HerrenVatttrenKaystr
kcMinZncj dem Dritten Christ - mildesten GeöachtMlß , Jhro noch nnIahr
165 -4 den 2. 9tcn ^ pnUr erthciltem , und nicht allein in Dero Zürstcnthumb
Wcstpsahlcn am IO . äepcembri ; pudiicirtein , sonderen auch Unsercut
Kaystrl . Cammer - Gericht am 2. 7 . osobri ? darauffbcyderserstgedachtes
1654 Jahrs int 'muirtem privilc ^ io cie non a ^ eI ! .incjo hinwidcr Weylandt
^ iibclm von » ceräe . gewesenerThlyub - ScholasterZu Hildesheimb , voll
einem durch Ihrer Llebden Land - Drosten uNdRathczuälnchci -gam 16 .
beprcmbris obbemclicn Jahrs crtheiltem Oecrcro ^ nucencnriL inbLlr vo
das Hauß 8rormecje , und was dcllle anhängig , betreffend , ilä O11 -MNUN
aninaßllchomilboetismmcäiosine üllot ^ ravamincappcll - rt , auch
daselbst solche ^ ppeiisrion ünnachgesolgtem l ^ 54 . Jahr aM ' iiohmm , pro -
ceb erkcnt , und Ihrer seiths darwider bescheheum Einwendens ungehin¬
dert ., in der Sachen eine Ketormäron - Unheil publicirt , desgleichen enr -
zwischen verschiedenen anderen ^ ppeiiZtioniKux ciekerirt worden seye . De¬
swegen Uns Ihre Liebden gehorsamblich gebetten , Wir zu Handhabung
Ihres habenden pliviiözu äe non « g ^ elianclo , bey Dero Licbdcn und Euch
vermittelen , und Verfügen wollen , damit dieses Privilegium in beffr er ol , .
tervLnh gehalten , und Sie so wohl als die Partheyen , darwidenuchtbc -
schwcrt werden . . .

Wan wir nun nicht eigentlich wissen mögen , was es hiermit für ein
ZttMd -
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gründliche Bewandnuß habe , zumahlen herentgegen auch bey Uns der
ander Theil Jobst Bernhard Korff klagend einkommen , wie die andere
Bcylage u , h l. , c . 6 . unt rnehrem außweiset .

Als bcsehlen Wir Deiner bebden , und Euch gnädigst , daß Uns ste ihren
beständigen Bericht m dieser Sachen , innerhalb den nechsten zwcyen Mo -
nathen nach Unstrein Kayserl . Hoff , zu Unserer fernerer Kayserl . ketolurion
gewiß , und unfehlbar ciristhicken , und erstatten lassen , hicranbeschicht Un¬
ser gnädigst - gefälliger Will , und Meynung , und Wir seynd Deiner Lieb -
denundEuch imtetc . Wien den -. z . Oecembris 1660 .

I . e0p0l6 .
Vc . Mläericä FreyheU von ^ Lläeräorff .

Keinbarääcbrccäerm . ^ ;
48 -

Co ^ ia Schreibens
Von

Den Abgeordneten des Churfürftl . Uoiie§ii
Ans

Kayfcrl . Cammer - Gericht zu Speyer in cacl - m Ususä .

Durchteuchtigster Fürst / auchHochwohlgebohrne /
und Wohl - Edele / Hochgelehrte / Gnädigster /

Gnädige / auch Hochgeehrte Herren .

^ W . Fürst ! . Durchleucht auch Gnaden , und unseren Hochgeehrten
HerrÄt , hiemit gebührend anzufügen , haben wir nicht vorbei) ge -

0 ^ 2 hm sollen , was m « ßcn bey dem Churfürftl . LolicZjo , Jhro Churs.
Durchleucht zu Cölln , sich zürn höchsten beschwert , und bencbcns außsühr -
lich l-emonür -rt haben , obwohl Jhro , und Ihrem Ertzstifft Cölln , von
ncchst - abgelebter Kaystrl . Majestät keräjnLnäoicrrio , Glorwürdigsten
Andenkens , dasVermög ^ ureLNulls : L3roli () u2l-cl , Lsp . ll . allen , und
jeden Chursürsten des Römischen Reichs zuftehcndes , und durch Dieselbe
vorhin üblich hergebrachtes kriviieZium Ue non ap ^ elisnäo , im Jahr 165 ^ .
den Lyten ^ priü / , stye dieser gestalt renovirt worden , daß nemblich von kei¬
ner Bey - oder End - Urtheil , Erkäntnuß , oder Bescheid , fovonSeincr
Chnrfürstl . Durchleucht oder Dero Nachkommen , Ertzbischossen zu Cölln ,
oder in Deroselben Nahmen , an deren Hoff ins küufftig , undnachvorge -
meltcm Oaco des Privileg , außgesprochcn , und eröffnet werden , weder
an Jhro Kaystrl . Majestät , noch Deroselben Reichs - Hoffrath , oder Cam¬
mer - Gericht , sppeilirt , noch tuppiicirt , sonderen solche Urtheil , Erkent -
nuß , undBeschctd , gantz krafftigbleiben , und vollnstrecket , auch da der¬
gleichen ^ ppellLriones , oder Beruffungen beschehen würdm , denselben von
IhrcrChurfürstl . Durchleucht nicht üetenrt , auch von Ihrer Kayserl . Ma¬
jestät , Dero Reichs - Hoffrath , und Cammer - Gericht nicht angenohmcn ,
nochlnblvirtwcrdcn solle , und solches bey sicheren , dem priviiegio einver -
lcibtcn Straffen ; Se . Churfürftl . Durchleucht zwarnauch dasselbkrivUs -
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-tzium , amr7 . 0Äo8n5deäi65 ; . Jahrs , den ; Kayserl . Cammer - Gericht
hatten gebührend mlmuiren lassen , und deshalb sich keine andere Gedankten
machen können , dan cs würde bey erwehntcm ? ri vüLbjogantzlich verbleiben ,
und den - selben allerseits nachgclcbtworden fcyn , das ; dannoch hingegen dies)
wäre erfolgt , daß nemblich von einem durch Seiner Churs Durchleucht
^ aud - DrostcN , und Mthe zu )̂ ost ciacum Nnvilegü , den i6 .
8cpcembl !5 , vorgenielten l65 ; ten Jahrs , dem Wilhelmen von Hörde ge¬
wesenen Thumo - wcholastcren zu Hildcsheimd , unddejsen S chwefter Sohn
Jobst Bernhard Kor st zuwider , aber den Hördischcn ^ gn ^ cen zuin Besten ,
excrajusticiMicergefeitem Oecrcco tvlLoucenenrir: inbaUivo , NNchgcheNds
anr iztcn vorgernelrcn Monaths äepcembris , eine frcvclnn .' thige N ^ eiia -
non , von besagtem Wilhelmen von Hörde , für sich , und in Nahmen ge¬
niesten Korsts , aä L -unel -sm Imperialem , seye vermeintlich mccl -pOlnrt ,
auch aust dessen , am i -i-ten januum folgenden r654tcn Jahrs übergebene
8u ^ iic . und unwahresVorgcben , ob folte fothane ^ ppcll -lrion cind>! ^ o -
rium j.E <- ricum , und deshalb dieses , dem Cammer - Gericht vorhin intl .
nmrt gewesenes lstivilc§uim , wegen icru ^ uiirtcr Erkennung des lstoccst ,
uneracht solche 2 vecreco ciarum pnvilegli laco incel-^iumrte ^ ^ pcHarioii ,
tnselbigem lstivilegio nominarim Lnnuilirt , auch deren Annchmung prosti -
b rr , und also die dem Kaystrl . Cammer - Gericht cocA - rer bc -
nonuncn gewesen , gleichwohl den Mrchs - Abschieden , ^ und erwchntem
1> rlvilt - A , o u . rcÄL zuwider , anmaßlich crtcut ; Und als Seine Churfürstl .
Durchleucht sothaner gany nichtiger ^ ^ ocstarion . und ausigangcueu lst-o -
ceileu zu Uösel-Ireu sich , nach Inhalt des stliviiegii , nicht unbillig verwei¬
gert , und die Urtheil zu exe ^ u -ren anbefohlcn , daß alsbald darauff , am
I2 . tcu / anuLl -il 1655 . ein ^ lanüacom ^ ccnalc 6e non rm ^ LNiencio prole ^ ui
licem , LL ärcenracorum rcvocacorium , ac üe non olsenstenclo cum clAululä .
inlubirvriL Ware clecernirt , auch die von JhrerChttrfürftl . Durchlcuchtallcin
in rclsicÄum ^ ucilcii Lamerali ! , cingewcndte Lxec ^ cionez incervencionalcs
iub - ^ obl-c ^ ciom8 3 cincomperenriL , nichtarccnUirt , sonderen Awarn am rz .
Occembri ; r758ten Jahrs eine KcmiUori . Urtheil crthetlt , dieselbe aber
na chgehendsprLviä Î esticucioue IN mccZr-um wicdcruiuanstgchobcn , und am
5tcn OÄol » i8 î nno 1662 . so gar in der Haubt - Sachen eine stefoni -urcon -
Urthcil , IN pr -crenll >m conlumaciam , mit Dcrwcrstnng des , racione no -
collLincom ^ - cenriX , eingewendtcn stcricr , zuganhlichcrstluiion des ? iivi -
lc ^ ii , anmasilich auügcfprochcn worden . Und , was mehr ist , nachdeme
Se . Churfürstl . Durchleucht diese stroceMn- Ihrer 5< aystrl . Majestät am
T-steu i» ov ^ mbn8 selbigen Jahrs in Schristten klagend umbständlich zu er¬
kennen gegeben , und gnädigste Handhabung , zufolg dcrKayferl . Wahl -
Cu ^ iculacion , gcbetten , Allerhöchstgcdachte Ihre Kayscrl . Majestät auch ,
au folgendem L Ztcn Vc: cembri8 , von Ew . Fürstl . Durchleucht auch Gna¬
den und Unseren Hochgeehrten Herren , den Bericht dieser Sachen hät¬
ten erfordert , und nach dessen Einlangung , und reisslicher Erweguug , den¬
selben , Vermög lstb 6 -ico den Loten ss - uü des r66itcn Jahrs abgangcncn
Ketcri ^ ci , unerheblich , und Dero Cammer - Gerichts jsun8 -.st <üion nicht
fuustirtzn scyn , befunden , und deshalb dieselbe gnädigst erinnert , und er¬
mähnet , mit Erkennung ferner strocest . in dieser Korstsschcr Sachen , au
sich zu halten , daß gleichwohl dessen uncraclM , nicht allein am itcn ve -
cembri8 , nechstvorgemeltenJahrs , ein klLnäarum pcrnale clecxeguensto ,
wider Se . Churfürstl . Durchleucht und Dero Laud - Drost , und Räthc in
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Mcffpfablcn crkcnt , und änfdcn Hintcrblcibungs - Fall , die kxecmion des
Herrn Bisthoffen zu Müristcr Fürst ! . Gnaden und Herrn Hertzogs ^ u ^ uM
zu Brauns - mveig - Wolssenblurcl Fürst ! . Durch ! , auffgctragcn , sonderen
auch , als Ihro Kayicrl - Majestät answeircr Ansuchen Ihrer Churfürstl .
Durchleucht zu Cöstn , ann ^ ten ivlarni des i664tcn Jahrs , Wider mehr -
besagten Korst , elNeOicacioi , viäenclum ä - clargri te rnLiciUleio pcenamüe -
crccirr , und ( Ul Hochgemelte Ihre Fürst ! , Gnaden zu Münster , und Fürst ! .
Durch ! , zu Brauuschweig aster-gnädigste Besticht schreiben , gestalt sich
solcher klxec ; ic ; onuichtzu untcruekinen , abgehcn lüsten , dcstowcnigcrnicht ,
wider Dieselbe bcym Canurrer - Gericht , eure Uancon - Urtheil zruüchtge¬
nüget Vcrkielnerullg ^zhrcr Kayserl - Mgenur Höchster ^ ucholimtertherlt
worden stye ; Destcn - wcgen viel - HöchstgemciteSe . Cdursürst ! - Durch ! zu
Cöstn das ddhursurst ! t^ ustc ^ iu -M , wegen dcstcu darunter vLliirendcnhohcn

, Haren anerstrchcll lasten , Hey der Rönns Kayserl . Majestät die
würctllche DostenZiehung dcrlangswin , -. um cst -ruiL co ^ niuone . erstellter
ö^ nucenentz des , in Krasttder Wahl - Caplcul ^ rion . hclsscn zw
besürderen , welches - n >y -. ächüiuafunuirtcs Ueumm , auchbcysobeschassc -
nen klar en Sachen , Ihrer Churfürstl . Durchleucht nicht hat abgeschlagen
werden können ; Dan obzwariidasEhursürstl . Collegium , stch vorhin , so
wohl aus den Reiche - Abschieden , als anderen Vahnngen guter masten
wers zu erinneren , dast dcur ^ öbl Kayserl . Cammer - Gericht , ln denen
dahin gehörigen , undmeht durch soudercAustträge , undandcre ? nviie » >en ,
von dcrKayserl . julibciiLlioiiexlmirtcn Sachen stin srcyer , starckcr , unbe -
h :udcr r er Lst 'urffgclastl n werden solle ; Immasten solches auch den jüngstem
Reichs - Abschied § . Damit aber auch Unserem , und des Herl . Reichs Cam¬
mer - Gericht re auff die dahm gehörige Sachen also gar deutlich st - elzn -rt
wor den , das Churfürstl . Collegium auch , in dergleichen , wohlgemcltcm
Camincr - Gericht ohne Mittel unterworsseuen , und daselbst rechtmäßig
befangenen Sachen , einige Behindcrungzuverursachengar nichtgemcmt ,
sonderen dcrnstlbcn vielmehr alle mögliche Beförderung , zu dcsteu Hand -
habrmg zu erweisen , geneigt ist ; Weilen aber oberzchstcr , ex .̂ Liz .

bcsthlcuencr ' Verlauff , und der uncliipucirlichcrInhaltdesviel -
crwchntcn lsti viieoii , Sonnen - klarznert ' ennen geben , daß diese Korffifthe ,
in ij ^ lo pnvliegio annulürte ^ ppeliLrion - Sache , ans Kayserl . Cammcr -
Gtlsteht gar nicht gehörig , sonderen per krivilegiumclebiremüuuscumext -
m >rt , und also dessen sturlsst ' Äiori nocorie nicht sunstirt ist , und destwegen
Cbm - Cöllcn , durch die beklagte proceäuk- mercklich gravirt zu scyn , stch
nicht unlustig beklagen und die kememirnng rechtmäßig suchen thut ;
haben wir , auß special CommilHon unftrer gnädigsten Herren stnnc , p .Nen ,
nicht urnbgcben sollen , in Deroselbcn Nahmen , diese Bewandnuß Ewer
Fürst ! . Durchleucht auch Gnaden und unseren Hochgeehrten Herren bre¬
nnt gebührend zu rep ^ leurlren , und annebcns in rcisses Nächdencken zu
ziehen , anhcimb zu stellen , dastdiewertereErkcntnuß , nndprocesturinder
Sachen , keinen anderen bste «st werde erreichen können , als dast dieselbe , bcy
deren unvermeidlicher Andung endlich zu ihrer selbst eigener vist -epurLcion
anstschlagcn dürffte ; Zumahlcn lcichtsinnb zu ermessen , dast ein Churfürstl .
Collegium , wie auch die übrige Stände des Reichs , ihres hoben Incerelle
halber , nicht werdenzuschen , weniger nachgeben können , daß die Reichs -
Abschiede , ügn » nrer äe /^ nno 160O . § . Wir wollen auch hiemit Caminer -
Nichteren , prLüciencen , und Beysitzeren mit sonderem Ernst anfferlegr ,
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und befohlen haben etc . Wie auch der jüngster Reichs - Abschied 6e ^ nno
I654 . § . « chlit ! ; lich , und zum Eilfften , befehlen Wir dm /MeltorcnUn -
sers , und des Hel ! . Reichs § Cammer 4 Gericht hiemiternstlich ctc . und an¬
dere dcsfals anflgcrichte Reichs - Satzungen , nach weichen zu richtenVcr -
mög Canrmcr - Gerichts - Ordnung ssarr . i . r , r . ; 7 . die darauffabgelegte ) g -
I-Ämenrs sechsten erforderen , so gar sotten ausser Acht gelassen , und ein
Stand des Reichs m seinen habenden tw -vivAim , unverschuldtcr Dingen
gleichsaurb pro i , biru darwidcr beschwert , bevorab aber Ihrer Kayserl Ma¬
jestät Höchste ^ uckoncät , und lMtDcrosc ! ben sotheurclipic >.i ! irte ^ -, nucL -
nentz aller Cyurfürftcn und Standen des Römischen Reichs habenden Uri vi .
legicn dergestalt viiipenmrt , und beysciths gesetzt werden wollen / sonderen
rsrnöglm Dieselbe , im Widrigen , und bcy fernerer vorgehendcrWider¬
setzlichkeit , viclmchrveranlassetwcrdcn , ausfcinnachtruckliches ernsthaff -
tes Einsehen bcdachtzu scyn ; »

Dahero so wollen Wir in keinen Zwciffel stellen , es werden Ew - Fürstl -
Dnrchlcuchtauch Gnaden , und unsere Hochgeehrte Herren , zu gehorsamer
Einfolg der abgangencn Kayserl . veborcarioi . cn , und Reichs - Abschieden
mir weiterem Verfahren , so wohl in dieser Korffischcr , als auch anderen
dergleichen , daselbst zu unrecht angeführten Ertzstifltischen Cöllnischcn
machen , obligender Pflichten halber , einznhalten , von stlbftcn geneigt
seyu , damit Chur - Collen diestfals zu fernerem wohlbefügtcm Klagen ,
keine Ursach gegeben , und man deren sonst daraust unfehlbar entstehenden
mmühigcn Weiterungen , allcrstiths geübrigt werden , und bleiben möge ;
Ew . ^ m stl - Durchleucht auch Gnaden , und Unsere Hochgeehrte Herren
thun wir Hieruit etc .

1^ . 49 .
Des Lhurfürstl Lollegü bey Kayserlicher Majestät über¬

gebene Vorstellung Läcauäem Lauchm .

Allerdurchleuchtigster !
>6 ^ Wer Kayserl . Majestät ist allerguadigst bekant , wie bey Dcrosclben

Ihr 0 Chursürstl . Durchleucht zu Cölln sich beschwert haben , dast sie
in dem von Ewer Kayserl - ?)lajcftat Herrn Vattcrcn Kaystr kecäi -

nsnäo lercio Glorwürdigstcn Andenckcns ^ nrio 165 ^ den Lpten ^ priü8 ,
uachAnlastdcrGüldcnenBüilL -uoU iv . ertherltmUc . vüe ^ ioao ^ ongppel .
l -lucio durch Ewer Kayserl - Majestät Camurer - Gericht in Sachen chocss
coociA vcrcäo höchstens Kcavirt werden ; und obwohl Ew . 51iaystrl . Maje¬
stät auffSr - Chursürstl . Durchleucht gchorsambstes Bitten , und cingcnorn -
nrcncn der Sachen gründlichen Bericht , nicht allein gedachten ! Cammer -
Gericht , mit ferneren zu Nachthcrl obbedachten Uriviis ^ ii gereichenden an -
mastlichcn Vcrstchrcn auzustchen , allerguädigst besohlen , sonderen auch
denen von mehrbcsagtemCammer - Gericht in gemelterKocffischen Lache an -
gcordneten Lonim , wcc . cn Herrn Bischossen zu Münster , und Hertzogm
^ u ^ uUo zu Braunschweig - Wolffenbutrcl , die Verrichtung inbwirt ha¬
ben ; Weilen aber Hochgedachte Se . Chursürstl . Durch leucht beym Chnr -
fürstlichen Loli ^ io klagend anbrrngcn lassen , dast Ew . Kayserl Majestät
zu höchstrüHmlichster rctrinuceneotz mehrgcdachten ? riviicZi . ergangenen
Verordnungen keine Einfolg geleistet , sonderen annoch unlängst von rnehr -
gedachtem Cammer - Gericht die zweyte kLnrorisan wohlgenante
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^ 'MrioM -gangen , und hierdurch Ew . Kayserk . Majestät rechtmäßig allere
/ gnädigsten K - icriprib innncrhinzu concraveniirm unterstanden werde ;

Als ist ein Chursürstl . Lolie ^ iüm , wegen desselben hiebey vertirenden ge -
ßnnbtcn inre-reUc bewogen worden , bcygesuegten Inhalts an Ew . Kayserl .
Majestät Cannner - Gericht ein anßsnhrliches in ^ gegründttes kcmon -
Ur ^ ions - schreiben abgehen zu lasten ; und weil anß dißhrrigem Verlaust
zu besorgen , cs dörsste osttgedachtes Cammer § Gericht dannvch einen als
den anderen Weeg der unhcsuegren ? roc. eNuren weiters sortzusctzcn steh nicht
entziehen , so zu Schmählerung Ew - Kayserl . MajkstätHöchstcr ^ ucyoricät ,
und lnercklichcn dr ^ an - tz nicht allein Ihrer Churfl . Durchlcuchtzu Cölln ,
sonderen aml ) des Chursürstl . Loiicgii , wie nicht weniger gesambter Für¬
sten - und standen gereichen werde ;

Als gelangt an Ew - Kayserl . Majestät eines Chursürstl . dollcxu unter -
' thnnigstcs Bitten , Dieselbe allcrgnadigst geruhen wollen , nicht allein noch ',
mahliges Erinnere und Aninahnnngs - Schreiben an Herrn Bischosscnzu
Münster , und Heryogcn u ^ ullum zuBramsschwcig - Wolffenbuttel umb
vorangeregter zweyter l >.miroei , und aller weittrer des Cammer - Gerichts
Erkäntnuß keine Einfolg zu leisten , ergehen zu lassen , sonderen auch ostt -
besagtem Cammer - Gericht das fernere Verfahren ernstlich zu iiEUicireu¬
st) dan aus die , von Ew . Kayserl . Majestät wider den von kortk alfchon er¬
gangene OrLlioN , aä vicienciurn lcinciäille in pcenam UrivileAio inlcrcam »
ferncrs proceUiren zu lassen , wan nun dieses alles , fo wohlzuErhaltung
Ew . Kayserl . Majestät Höchsten kesses , und billigmäßig krassnger
Handhabung deren allen und jeden Herren Chur fürsten znstchcnden , und
sonnen auch vonEw . Kaystrl . Majestät Hvchstlöblichstcn Vorfahren verlie¬
henen kriviießien gcdeyhen wird , als thut ein Chursürstl . CoiicZium der ge -
wicrigen allcrgnadigsten Erklärung gegen Ew . Kayscrliche Majestät sich
allcrgchorfanchst getrösten , Ew . Kayserl . Majestät damit etc.

- ; o .
Näheres Kayserl . l^ cscri ^ mm an das Cammer - Gericht

in eaäern 6LULL 6c ro .̂ ^ uUli 166 i .

I . eopoIääLL ;
Mcher gestalt , . ^ .

Uns sich Unsres Vetkeren des Chursürsten zu Cölln Lbdn wider
die in (Bachen korst contra die kkccrüische ^ goaren alda an Unserem

Kauserl . Cammer - Gericht ausgelassene ^ ppellarion ; - krocel ; ferner be¬
schwert , und diefelb als den Rechten , und insonderheit ihrem habenden ? ri -
vilc ^ io äc nott appcllLnäo zuwider M callirtN , NNd ZU dkM End Umb Et ' -
tbcilnng Unseres nothdürfftigen Befelchs gcbetten , das weiset der Einschluß
mitmchreremauß :

Nun ist Uns herentgegen auch deiner Lbdn und Ewer Bericht - Schreiben
hierin vom -. 8ten xiarrii nechsthin , und zwar erst am i ztcn diests eiugereicht
worden , darin diejenige Kanone ; , welche Deine Lbdn und Euch bewogest
in dieser Sachen ungeachtet des Unseres Vetteren des Chursürsten zu Cöllti
Lbdn ertheilten ? nvileAii ste non appellsncto berührte Appellation ; - proccllns
zu erkennen , und daraufferner äeiinicive zu juäiciren , mit mehrerem ange¬
führt , uns äeäucsst worden - die Wir auch zwarn reiflich überlegen , uns
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Ans umbständlich reserimi laste « , können aber nicht befinden , daß in dieseö
Sachen des Kammer - Gerichts ^ u ^ iLionkunclirt , und Deine Lbdn und
Ihr geklagter maßcu zu versahrenberechtigetgcwcsen , angesehen erwehntcs
^ rivnc ^ iumEhur - CöllensLbdnbcreitsam 2. 9 . ^ nnor65z . ertheilt
worden , die Oaun , i klärlich in sich begrciffet , daß nach dessen OLcum kein
^ ppeiiLcionvoudenen End - und Bey - Urtheilen , soIhrLbdnaußsprechcn
würden , mehr angenehmen werden , noch sic dcnenselben zu äctUiren schul¬
dig styn soiteu , die 8enrcnci -i r c>UL hingegen erst den 16ten /chciL eiuläem annr
ergangen , den 2. Ml besagten Monaths davon ap ^ eliirt , das Privilegium
bereits am i7tcu Sdris besagten Iahrsdurch einen Gevollrnachtigtenor - gi -
rralicLr iutluuU' t , die 8u ^ tic2rion ^>ro ciccernencüs procciübus endlich dtN
iten Xbi i8 nebensZnruckgebung eines Scheins daß selbe Privilegium suUicua -
pror angenehmen , übergeben ', nichts desto minder dessen ungeachtet am
I7tcn1anuirii 1654 . und also langpoüvacumprivilegiicjuzhue ^ blicarin -

NL M von Deinerŝ bdu und Euch picniploceün ; kppLiiLcioms äccrccirt wor¬
den , welches gleichwohl der derselben einverlcibtenihnengnugsantbbewust
gewesenen Llauiul sihnur - strack zuwider laustet , welchem allen nach , und
weilen Uns Vermög Unserer Wahl - LapicuiLcion obgclegen , jeden Chur -
sürsten und ^ rand des Reichs bcy seiner immeä - echt , pnviiegü ^ äe nvnevo -
cäi . Uo ^ .Ippeüauäo bcy der ersten inpzutzund deren ordentlich unmittclbah -
rcnRechten >uit Austyebungund Vernichtigung aller deren bißhero dagegen
unter was Schein und Vorwand es scyn mag , bcschthencr dourmvenuonen
ergangener l < e <c . iproi um , lnbibinouum undBestlchcn bleiben , und keinem
mit ^ ommuiionen , lelrnüLceu , und anderen Verordnungen darwiderzu
beschweren oder auzugrcisten , noch auch durch Unsren Kaystrl . Reichs -
Hostrath und das Caunncr - Gericht cingreiffen zu lasten .

Als wollen Wir zwar » Deiner Lbdn und Ewer gchorsurnbstcrBittiuso
wert statt geben , und den anher überschicktcn Bericht Weitläustigkeit zu ver -
mcydcn , zu keiner Oommunicacion bringen lasten , darneben aber DeineLbdn
und Euch brennt gnädigst erinnert und crrnahnet haben ivollcu , daß sic mit
Erkennung ferneren p ^ occls m dieser Xoi- Kschcn Sachen an sich halten , siu -
tcuralsten da Chur - CöllcnsLbduUns weiter urnb andcrwarttg 'ttänuwnrion
tbreshabcndeuprivitsgii6enon 3ppcli >m6oanrust 'en würde , Dclncr ^ bduuud
Ihr von selbsten zu ermessen haben , daßWirIhro Dieselbe nicht werden ver¬
fingen können ; Habens Deiner Lbdn und Euch also bremst obueriuucrt nicht
lüsten wollen , geschicht auch darin Unser gnädigster gefälliger Will und
Mcynung , und Wir scynd etc . den Loten ^ uni , 166 ^

si .
Merniahliges Kayscrl . i^ cscrij ' rum a » das §ammer ^

clechwo ^ ren deN24teN iVlarcii 1662 .

I . eopo ! äAc .
^ Ey Uns hat sich nach Außweiß des Beyschlußes Unsers Lieben

Vetteren des Chnrfürsten zu Collen Lbdn noch ferner zürn höch¬
sten beschwert , obwohlm Sie Deiner Lbdn und Euch Unser au

dieselbe wegen der in machen Korst' courm u « rcle , geklagter Uoncr ^ vc -
Ntioucn Ihres Erhstissttsthen pnviiegii cle non appciiariäo ergangenen
Kayserl . inisthstion - Bestich gebührend einliesteren lassen , und verhofft , eswurde



Mrde demselben also gebührend nachgelebt , und daselbst mit ferneren
L - ci urcn ' in berührter Sachen eingehalten worden feyn , so stye doch deine zu¬
wider in OeLemKri des nechstvcrwichenm i66iten Jahrs in dieser Sachen
eine kLncol-i - Urtheil ergangen , mit Bltt , weilen dergleichen Verfahren
den Reichst Satzungen zuwider , und bey allen hierunter mitinrorellirtcn
stünden des Reichs allerhand Nachdrucken verursachen dörsste , Wir zu
Handhabung ^ hrcs habenden äLnon an DrincLbdn
und Euch Unser fernere Bestich - Schreiben ergehen zu lasten gerüsteten .

Wan Wir danvon tragendeluHohcnKayseritchcnAinbts - wegen , und
sonderlich in Krasst Unserer Kayscrl . Wahl - Lupssuiacionunddes jüngsten
Friedens Schluß , schuldig und verburrden , des Heil . Reichs Chmfürsren -
und Stande , und sonsmijcdcrmannigiich bey allen und jede , ! ihren erlang¬
ten Rechten , ? ! iviic ^ en , und Frcyhciten zu schützen , und handzuhaben ,
auch alle darwider fürgenommcnc Uoncr3vc . ncioncu aller L. rthen cchzustellm ,
und dan Reichs - kündrg undnoconuin , mitwasfflr cinern prjvNe - io N - nori
kppcllÄnäo des Chursürsten zu Cölln Lbdn versehen , Wir Sic auch dabey
krasttiglich zu schützen genormt seynd , und dahcro Ihre - mit der gcbclteuen
ferneren Erinnerungs - Schreiben nicht auß Händen gehen können .

Als ermahnen Wir Derne Lbdn und Euch nochmahls gnädigst , daß Sie
berührtes Unvile ^ um a - non Zp ^ eii ^ nclo dem letzteren Reichs § Absisticd ,
und anderen ^ orissicucionibuz gernaß , so wohl in dieser , als allen anderen
Sachen , seinem klaren buchstäblichen Inhalt nach , ohne ferneres 8cropmi -
rengebühreud beobachten , und darwtder ungehindert letzterer cmgcwendten
vermeinten ^ ocivcn Seine Lodn in der lLortssshen Sach keineswegs weiter
beschweren , sondern mit ferneren krocelstn gantzlich an sich halten , und
dißfals zu ferneren Klagen nicht allein bey Uns , sondern bey dcm gankzm
Reich nichtUrsach geben . Wollen es Deiner LbdnmwEuch nochmahls sbn -
erinnert nicht lassen , des gnädigsten Versehens , Sie werden demc also ge -
bührend nachzukornmen nicht ertnanglcn . Und Wir seynd etc . Wien den -. 4 .
KUrrü 1662 . .

52 .
Weiteres Kaysert . Kvfcri ^ rum an Bischoffen zu Münster / und
' Hextzogen zu Braunschweig cle i L . kviLrcü lää ^ . iueLLlemCausä .

Leopold
Ey Uns hat ' sich Unfers Lieben Vetteren des Cstürfürften zu Cölln

Lbdn , Vermög des Beyfchlußcs zrnn höchsten beschwert , obwohl
Wir verschiedene gemestcne Befclch an Unser Kayserl . Cammer -

GerichtzuSpcyr , wegen der , Ihren Ertzstifftischen priviie ^ ijz .'äe non Äp -
pcÜ3n6o zuwider , angcnohmener >Vp ^ e ! lLcion inSachen k( orssconcra Ua ? i--
cie , dahin gnädigst abgehen lassen , daß gemeltcs Cammer - Gericht berühr¬
tes ynvileZium gebührend beobachten , und Ihre Liebde darwider keineswegs
beschweren , sonderen mit ferneren Processen durchauß an sich halten solle ,
daß doch , dessenungeachtet , in oberwehnter Sachen weiter verfahren , und
ein KUnclarum ycrnale cle exec ^ ueoclo 8 . C . UNttriN Oaro den io . Oecombris
erstverwichenen 166 z . Jahrs erkent , und auffdenVerweigerungs - Fall die
Lxecucion Ew . A . und L . an - und auffgetragen worden feye , mit Bitte , daß
Wir kerowegen hierunter Unser Kayserl . Ainbt ferner einzuwenden , uns
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-andere welkere nothdnrfftige Verordnung zu Handhabung
? l i Vlie ^ i ! äe no .n gpj .' eii3nUo , ergehen Zulagen gnädigst geruheten .Gleichwie nun die in dieser Sachen / an gedachtes Unser Kayserl Eam -
uicr '. Gcncht ergangene Kanscrl . k^ onicona nicht zu Schmählcrmig dessel¬
ben lurn ^ iättou , sonderen allein zu Handhabung lttchrgeiuelten ? r - vUeßu Uo
non g ^ ^ eiianUo , als worzn Wir so wohl als asten anderen des Heil . Reichs
Standen habenden Privilegien , Rechten und Gerechtigkeiten Vermög der
RcichS - Abschieden , Frieden - Schluss , und Unfern Kayserl . Wahl - c api -
rulation verbunden seynd / gerichtet gewesen , als hat mehrgcitteltcni Cam¬
mer - Gericht narb so viel weniger gebühren wollen , den außgangenen k e -
^ eripci ; zuwider , hierin zu verfahren , und dergleichen Beschwer , und nach -
Denckliche Lxecucions - proccis zu erkennen , und nachdcin Wirdan derent¬
wegen uinb Unser ferner Kayscrl . Cinschen , von Vttncr des Churfürstcn zu
Cölln L! bdn anjetzo gantz inständig augeruffcn und gebettelt worden .

Als haben Wir nach Anleitung des Heil . RcichS 'Satzungen mchtgeübrigt
scyn können , nichtaileinwtdcrdcnvonKmU , Unsere Kasserl - Or ^ non , sä
viUenUum Lirstienciuin ! e inciUillem - iccnaw krivilcgio iu <c rmm , htUt Uaco
Au erkennen , sonderen bencbcnS auch an Ew . A und C . dicftn Unseren Kays
Befehl ergehen zu lassen .

Crinahiicn demnach diesilbige gnädigst , daß sie auch ihres Orths Unse¬
ren in der machen ergangenen Beselchcr und Crrantnüßen sich bequctueu ,
und der denen -eiben zuwider - ihnen von lnchrZcrucltcuiKayscrl . Canmrcr -
GerichtzuSpeyr aussgegebenen Lxeounous - ^ ommuüon gantzlrch enthal¬
ten , und ' dcrselbcn alles des angetnaßten imperrsucen beschcherrdcu Anhal -
tcns ungehindert , keineswegs unterfangen .

An dem beschicht Unser gnädigst und zuvcrlaßigcr Wist und Meymmg ,
und Wir stynd Ew A - und ^ bdn mit Kayserl - Gnaden und allem Gurm
wohlbcygcthan . GcbcnRcgcnspurgdcn 12. . ^ » 0 , 664 .

Kayserliches Kescri ^ rum an das .Tammer -
vom L7 . Oöb . 172. 1 . in eäclLwi CLU8Ä .

Larl dtk VI .
AH Uß denen beyvcrwahrten Abschrifften habt ihr mit mehreren zu ersc -
Lnß hcn > was inaßen beyUnS , so wohl des Churfürsten zu Cöllu Lbdn

als des Abten zu Loi -vey Auwaldt über das von euch aut iz . ^ ^ rili ;
172 . 0 . in Sachen von Korik conrra von bicerUe anvorgcdachten Churfür -
ftcns blbdtt als Dominum lerriconalem rei tir »: ergangene und DcrostltS ,
wegen aller inzwischen verstorbenen von der Sachen m toi mitten Ra¬
then cx inLäverrcnria , und ohne Crwcgung des von langen Jahren in Sa¬
chen vorgewcsten Verlausss yroleczuirtc kvlanä ^ cum äe exccjuenäo 8 encen -
tiam (iLmeraiemvoin 5 . OÄobris 1660 ^ beschwerend angebracht , und de -
rcnthalben zu verfügen gebettelt haben .

Wan Wir Uns nun außdenenbcyUnstrerKaystrl . Reichs - HoffrathS -
Cautzley vorhandenen ^ 2 -5 so wohl , als auch außobvcrmeldtenChur - und
Fürstlichen relpcLttve Tchrciben und ^ lemoi -isii . auch denen von beyden
Theilen eingelangten Lxlubicis die Beschaffenheit der gantzcn Sachen b -ibcn
Vorträgen lassen , und darauß klärlich abgenohmeu , daß obgenlelteCan ^
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stier - Gerichtliche Urtheil , auch all - übriges vor und nach demselben alldM
bcschehencs Versnhren dein von Unserem in Gott - ruhenden Herrn Groß -
Vatkereu Weylauo Kayser kerLnÄnä dein Dritten Allerglorwürdigsten
Andcnckens dem Ertzstisst Cölln unterm 2. 9 . ^ prüis is ^ erthciltcn , und
delnCauuner - Gericht zur Moritz gekommenen kriviic ^ ii äEnonuppsllLnäs
schnür - ftracks zuwider lauffen , mithin die v . icoribschcr Seiten in Sachen
alldort >mro6uLirte ^ ppcllacion eine offenbare blori cievoiurionem nach ssch
ziehe , und von Unserem gleichfals in Gott - ruhendeni Herrn Vattcrenuud
Vorfahren am Reich Kayser bcopolä Allcrglorwürdigstcn Andcnckens auf
den vom Cammer - Gericht abgefordcrt - und eingclangtcn Bericht , und
darüber gefolgte Erwegung aller darin lauffenden Uinbstauden dasselbe
durch Dero gnädigst und gcrechtefte Keseripr - in der Sachen weiters zur
juäitz oberwehntcnnicht zu verfahren , das Cammer - Gericht er¬
innert , und insonderheit durch ein i< elcn ^ cuni alreriusvom 2. 4 ^ 31- tii 166r . .
solch Chur - Cölltttsches yrivile ^ ium äenon 3 ^>^ eIlLncio so wohl in dieser tiiork-
stfthen , als allen anderen Sachen stimm klaren buchstäblichen I nhalt nach
nur der bx ^ eiiion ohne ferneres 5 crupu >, ren gebührendzu beobachten , und
dajjelbe so wohl in bublUncia , als auch des für unzulänglich angegebenen
Moäl inttnuÄncll halber ohnangcfochtcn zu lassen , erinahnct ' worden , dieser
Ihrer gerechtesten Verordnung auch ftrners krafftigst mbXnrct , da von
Seitendes Cammer - Gerichts ein als anderen wcgs zur Ungebühr nut Er¬
kennung einer audcrweiren panron - Urtheilund ^ Uinöacttrnmcleexe ^ uen -
äo ausauglich au den damahligen Bischoffcn zu Münster , und Herhogen zu
Brannschweig - Wolffcnbuttel , nachgchcnss aber ansChur - Mayntz Und
Cbur - Brandenburg fortgcfahren worden , Merhöchststeligst - gedacht
Jhro Kaystrl . Majestät und Liebdc bey solch - dem Cmumer - Gerichtver -
uuintlrch angeordncter Lxccurions - LommMion durch ernst - imd nachtrück -
lichc Kayscrl . Kelcripra die Lxeeucion üüirct , und eingestcllet , und das Chur -
fürstliche Lolieb - um aus noch Bewehrendem Reichs - Tag zu Rcgcuspurg
cbeufals offtbesagtes Cammer - Gericht zur sthüldigstcu Bcobachtustg mchr -
augcfubrten Cbur - Cölluisthen yrivilc ^ , cle non ^ peii ^ näo und deren dar -
aufgesolgten allergcrechtesteu Kaystrl .Anweisungen gleichfals anerinahnct ^
wobei ) cs dan auch geblieben , und Chur - Cölln - wie auch die ägnm von
l-lwMe wegen sothauen ynviicgü bißhcro mithin in viertzig - Jähriger Zeit
iin geringsten nicht angcfochten worden , daß Wir also bey so gestalten Umb -
ständcn nicht begreiffen können , wie von euch tu dieser an Unser Kayferl .
Cauiiucr - Gericht wegen des im Weeg stehenden Privileg , 6e nonsp eHLn -
cto keineswegs äe voi virten , und vor so laugen Jahren dafür allbcrcit erkari¬
te n Sachenäe novo aufdasvou l< o ,-6istberSetten befchcheneAnruffenhabe
verfahren , und Unterer Allerhöchsten Kaystrl . Macht durch eine blosse inss-
nuLll0N8 - kormaiität einig Ziel gestecket ? ober über densoosstundinspecis
anfdie gegenwärtige Sach erklärten Umbftand cirns Kaystrl . priMeZu von
jemand anderen als einem Römis Kayser etiiige zurnahlen widrige Außlc -
guug verfochten werden mögen ;

Solchen allen nach dan Wir euch hiemitgnädigst bedeuteri wollen , daß
ibr in dieser Lortbschen polleliion ! - Sachen mit all - weiteren Verfahren an
euch , und zuruck haltet , und dereuthalbeu , weder die l4cel-cl >schc ^ AN3to8 .
noch des Churfürsten zu Cölln Licbde , oder sonst einigen Stand des Reichs
mit exccmions - uud anderen Verordnungen nicht belästiget , an dcmc be¬
schicht Unser gnädigst - und ernstlicher Will undMeynung , und Wir ver¬
bleiben euch mit etc . Wien den 17 . OLobrrs ^ 72. 1 .
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54 -
kxrraÄ - Schrifft - an statt mündlichen kccck -.

In Sachen
Der Fraw Gräfin von Velfiea

Louccs

Jhro Churfürstl . Durchleucht zu Cölln ^ don 5or .
pr -ccenlL Liracionis aä viäenänm sepLräri keuäum

ab /5 Uociio .
in ffecis des Herrn Cammer - Richters Grafen v . virmonä

HochgräflicheLxcelientz betreffend .
Aß NUN dieses Petitum an - und für fiel) gantz Rechts - widrig seyc , ein

solches fallet pnmo incuicu in die Augen , wan man nur als einen in
0 ^2 saäto richtigen Umbstand voraußfctzct , daß nemblieh des Herrn
Cannucr - Richters Grafen von Viimonä Lxceliontz ( als dle Verwittibte
^ raw Gräfin von Vobien in einem unterm uten t-lay 17 ^ ; . folglich anco
Dicem ccr ^ cam erlafiencm und in sehr harten Termini ! abgefaftem Schreiben
sich beschweret , ob thaten Hochgcdachte Seine Lxceiientz die Dcroielbcn
vi ^ orcc paotl b' -tmillL ..V UfiamLnn Wcyland Herrn Grafen ^ lexznän von
Veiilen , ien uIufluÄuarie conipecireude Lrec ^ enbeimische ^ lloäia ! - GÜthec
vorcnthalten ) durch die unterm i8tcn eiulNom erstattete , und » ä ^ Salub
dl . ll6 ^ rebillnrtc Antwort fiel) dahin geäußert haben , daß Hoch - Dieselbe
von Jhro Churfürstl -Durchlcucht zuCölln mit brct ^ enbeim als einem durch
Abstcrben Weyland Herrn ^ lexuncU i Grafen von Vebien anheim gefalle¬
nen und nicht rviloäial - Guth begnädiget , Jhro auch annebst nichtbewust ,
Laß sich hierbeydas geringste >5 lloätun , befinden solle , mithin dieFrau Grä¬
fin bcy so gestalten Sachen aä ForeniUnnum verwiesen , diese Decla ^ rion
( welche in mir dem Anhang mehrmahlen repebrt worden , daß des
Herrn Cammer - Richters Hochgräfl . kxceiicnh alles dasjenige , was die
Kaw Gräfin von Veblen mit Ihrer Cburfürstl . Dnrchlcuchtzu Cölln als
XllsNiai ausfindig machen thätcn , fich allcrdingsgefallen laßen , und hierge¬
gen keine Hinderungin den Weeg legen würden - ist eigentlich eine ^ ominarw
^ uckoriz , ob nun aber solche von der Würckung nichtseye , daßhierdurch
der dlomin3U5 das su -licium cieclinire , und solches in täominLMmrranzfcrire /
folglich der Kläger seine vermeintliche Ansprache climilH , nomin .incL , als
weicher perfiu^ am dlonnnacionem ^ ucborir ( eu Lxcepcionem bori Ooclina --
rorjam außfallct ) mit dent ^ ominaco anßmachen nnffte , ein solches lasset sich
ex ^ ualicace inUicucL aäHoni ; ltichtlich ermcfic' N ; Das kecinim dtt Zraw
Gräfin von Veklen als Klägerin in so weit solches PLI? 8encennamfie 1451
tviurcu 1740 bcydieseiuHöchstenGericht 36 ^ uäienciam angenohmcnwor¬
den , gchetdahin : daßdasLchcn3b -5 ! ioäioleparirt , undihrdervluxfiuStug
des ^ . Uoäii Jeit - Lebcnseingcraumbt werde , nüthinbeftehctdieinfiicuirte
/Veiioin uriliroi vinäicauone , wordUtch princ : p3 ! icerdas1u8 Domini DirciIj ,
als welcher keiner ^ ilofiiaUcn bcy der Reichs - Herrschafst örecrenbeimge¬
ständig ist , ^ ei? conlcguenriam aber co qnoä lelolucoffneciäNcislesolvacm ?
cciam ) n5 2ccipienci8 , der ValaHubangefochtenwird ; diepra - inclicisl - Zrage :
Ob nemblich ein oder das andere Stuck nach Angeben derFraw Klägerin
^ iioäiai stye ? betrifft lediglich Jhro Churfürstl . DurchlcnchtzuCöllnals
Dominum Oi ^ LÄum , und muß zwischen Höchst - Deroselben und der kla¬
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gender Fraw Gräfin vor allen Dingen außgemacht werden , che sich diese
gegen des Herrn Cammer - Richters Hochgräfl . Lxoeilentz icu VsiaNum »
<zui ssix tuumex Donceiiione DominiDireÄi unicc mecicur , näheren könnt ,
dnn gesetzt , cs wäre dte Fraw Gräfin ceu pr -ecenla uiufruÄusriL caceine pro -
priecario in puiwko lepuraciouis l ' Lüüi ab ^ Ilväio allein ZU hören , Wie küN per

rcrum nacuram zwischen des Herrn Eanuner - Richters bxccllentz und der
Fraw Gräfinnen von VüNicn etwas geschlichtet werden , ohne dafi zugleich
dein Domino DucÄo ^ rL ) näiLirt werde ; spricht man der FrawKiageritt
ein oder andere der als /UioUiai prLrencüreudcu Stücken , ^ uoLciulumkru -
Äuw zu , so wird hierdurch die prTjuölciai . Frage , welche allem incer ^ Lwi -
cein L Dominum Dirc ^ um zu erledigen stehet ) üooipio iu veutre ersticket ,
Mithin der Dominus DireHux desienigen Vortheils inuu6icäc3U8L trulUirt ^
welchen die incerponirtc sscvUio ( welche gestalten Sachen nach vb ? r « , uch -
OIUM irre ^ Llsbiic einen eüeLlumdiUjieniivum opcnreu mufi ) von rechtswegen
nach sich ziehen , auch in Ansehung Seiner Lxocüentz des Herrn Cammer -
Richters von gleicher Würckungist , Hrbumcmco ^ ciumpcoLbgppLMicioiio
^ rouc enim appellacio eciLm alrcri prociLÜ , licer non Lppelläverit , übi unä
eaclemgue DclenNonis C ^ ulLtubcN .

/ . ce .

de . SZ .
Deren Graff - Virmonclischen Erbgenahmen unterm chten sulii

i / 4 / r beym Lämmer - Gerichtübergebene Erklärung
^ cl Läuism

Verwittibtcr Gräfin von Vn-momä ,
Lourrz

Jhro Chnrfürtstl . Gnaden zu Maytz .
Das Lehm Klei » - Collmbmg bettcffend .

Durchleuchtigster Fürst !
Nterstbriebcucn Anwaldts - Nrincipalcn die Hochgrastich - Vn-moncll -

sthc Erben scynd zwar nicht gcfinnct , von der ihnen zugesallencn
Erbsthafft das mindeste zu vergeben , oder sich nehmen zu lassen , zu -

inahlen da sic leicht versehen können , dafi noch mit der Zeit ein Cmmmlus
o -chicorum erreget , und allen Gläubigeren tccunilüm virex Inven ^ ril
Rechnung und SaciCLolion geleistet werden müsse ; Wie sic aber auch dage¬
gen über wegen dieser Erbschastt ungegründete , und zu nichts aufischlagen -
dc pr ^ cenlionex zu kormiren nicht sinns , anbei ) die gesicherteNachrichtcitt -
gczogen haben , dafi der ohnedcni gering beträchtlicheRittersitz Kleln - Collen -
lmrg von demHochsecl . HermErblafieren allererst acgui ; >ret , von der Rcichs -
Herrschasst Mylcndonck zu Lehen getragen , mithin auch gantz vernünfftrger
Weiß dem Domino DilEo wikderuln anheim gefallen scye , also haben sie
auch umb so leichter können geschehen lasten , daß Sc . Chursürstl . Gnaden
zuMayntzdiesesGuthhabenergreistenlassen , alsvonHöchssDcncnsclben
fosseich die gnädigste Versicherung geschehen , d « ß denen per 8cnceaci3m zu
erklärenden Erben die vorhandene wenige Mobilia sogleich cxrra6irt , anbey
alles , was nur an kiclior -monen werde können angewiesen werden , sogleich
mit baarem Geld vergütet werden solle . ^

N Da



Da nun diesem allem ungeachtet der Verwittibtcn Fraw Gräfin Lxcei -
fienp dieses Guths Klein - Collenburg halber gegen Höchsibcsitgtt Se - C hurfl .
Giiadcn Klage zu erheben , anbcy , wie unterschriebener Zinwaldt von gu¬
ter Dandvcrnohrncn , der von ihrem eonlstloncen , welcher sic , wie schon
gegen Chur - Cölln wegen derer zu Bretzenheim vorfindigcn , von dem
Hoch fiel . Herrn Grasen sechsten der Verwittibtcn Fraw Grasin von VeNier »
zugestandene ^ iioäiäiien , ti gnL st „ c , und sonsten gcsihehen , in noch ohN -
zahlbahrc ohnnöthige l' loecU ; - Handel vcrwiekelcn werden , gantz irrigen
Mcynung ist , als ob diese verderbliche proccir zur Lontervarion der
b ^ l-e ^ i ^ riL gercichctcn , dahero zu scinerZeitdiekroccls - KöftendenenEr -
den austgercchnct werden tönten ;

Als will hiergegen untcrsthricbenerAnwaldt seine Principal sch afft in bester
Form Rechtens verwahren , und clcclsnren , da ' ; stinc bniicip -rischafft an
diesen nichts sollenden Zanck - Händclcn keinen Thcil nehmen , viclweniger
durch solche grosse Fürsten und Herren gegen sich auffbringen wolle ;

Ewer Hochsnrstl . Durchleucht aber solle Anwaldt untertbanigstbitten ,
ausdiese OLolär -icion cinswcllcn IN Neccrncnsto gerechtest zu i cticÄ -ren .

Hierüber
Ew . Hochfmstl . Durchleucht

Unterthänigstcr
t .

Oiv . äe t< sio ÜL Ivlanclzco .
K z6 .

LxtrLcskus ffro LirLiionc all vissenäum 1c ccncri
aci 6cc>ccu ^ Lnclum ,

An Süthen
Derer Gräflich - virmong , sicher Ergenahmech

donrra
Die Verwitkibte Fraw Gräfin von Virmonü .

Hochgebohrner Reichs - Graf? !
' Wer Hochgräfi . Lxcelieny solle unterschriebener Anwaldt , Nahmens

seiner anhen bcmcrckter istincipÄisichafftunterthänigfi Vorträgen , und
tsi Höchst - Denen selben ohncdcme fast des besseren betaut , wie des

Hcrm Cammer - Richters Grasen von VirmonU Hochgräfi . Lxcclicntzani
ryten dlov . a . p . ohncHinterlaffungeintgcrDcNocnNenl) , noch weniger einer
IslDmencLsischen Oilpolirion anfi ditsiltt Zeitlichen abgetlcttcn scncn .

Ob nun gleich der Hinterbliebenen Hochgräfi Frawcn Wittib nicht unbe -
kant ware , das die gantzc Erbschasst an die Zraw Gräfin von Hoc -und übri¬
ge so mit solcher Verinög des lub di . i . ankigenden 8chcm .iri !i 6cne3lob , ci mit
dem Höchstsccl . Herrn Camnier - Richtern in gleichen 6 rast verwandt waren
gefallen , von ihr auch noch besonders in ihren Ehe - P - Lcu versprochen
worden scye , nach tödtlichem HintrittihresHochgrafi . Herrn Gen , ahls die
gantze Verlassenschafft gegen den Empfang dessen , so ihr Verinög Ebe -
p3Äeu zukommct , ohngchindcrt austsolgcn zu lassen , sohatjedochHochbc -
sagte Fraw nach tödtlichem Hintritt Hochermeltcn ihres Ehe - Herrn nicht
nur für sich vermeintliche polst- iston ergriffen , die iviobiiLi- - Vcrlasiensthasst
unter nichts sollenderVorsihützung des LüUcU - und ke ^ isihcn Land - Rechts

sanrbt



sambtdem MussuLimderm ohnbeweglichen Gütheren , ja gar verschiedene
k4okili -i , absonderlich für viele Tausend Gulden Silbcrwerck ctgeimiachtig
vcräustcrcu lasten ;

Obschonnun Anwaldts ? rincisizl schasst ihr klares Erb - Recht Hochbefag -
tcr Fraw Wittib hatvorlcgen , die AbtretttlngderErdfchasstgejrunen , hin¬
gegen ihr dasjenige , so sic ctwan Veriuög derer C he - p -räm noch zu forde¬
ren haben mögte , baar und w com , nenn zu bezahlen durch cinenbestndcrs
abgcsthicktcn hatanerbictcn lasten / wie man dan ihr nach Vor¬
schüsse derer Ehe - LaAcn , so weit es noch nicht geschehen , zu AuA^ ircn
noch stündlich crbictig ist etc .

57 .
^ cressacum Lhur - Löllnifcher Regierung / und Leben - Lämmer .

Aß in hiesigem Churfnrstenthumb und Crtzsufft Cöln weder ein
^ tiiu5ttuÄu5 , weder ein VoraufLehn - Gülhere , selbige scvcuLeuäq

^ -ricoiiliu , Insormia , oder auch Lcomi <ou .r ,, ohlie Lchcuherrliche
gnädigste Bewilligung , conUicunet werden könne , nnthin wegen einer
nicht conlemwlcr t,/ oc >8 oder biiu8truLtü8 wider den Lehen - Herrn keinch5 Ke -
rcncio ,U8 platz habe , solches wird unter Beytruckung des Churfürstl . Hoss-
CantzleyJustcgels , und Hossraths - decrec ^ u Untersthrisst acrestiret . Luna
denriten ^ unu 1749 .

( tt . 8 . ) 8ecrec .

78 -
Denor lVlanclari len Kesicci ^ ci Ccesarei all Lamers

Im ^ erialis ^ ullicium .
I^ eopolä .
, Uß bcyverwahrten Absthriffren ist mit mehrerem zu ersehen / was ge¬

stalten Wir , aufdemüthiges Ansuchen Unseres Lieben Vetteren des
Churfürsten zu Cölln Lbdn die von Unseren Vorfahren am Heiligen

Reich denen vorigen Churfürsten zu Cölln ertheilte Lome -bom -. und pnvi -
! eAi -l sambt dem zwischen erstgedachier Sr . Lbdn und Dero Ritterschasst dm
2. 8tcn chnii /^ nno i6s9 - IN PUIIÄO beuciorum ausslzerichtctcn Vertrag rei ^ s -
Qi ve erncwert / conkirmirt und bestätiget haben '/ so Wir Ew . Lbdn zu dein
Ende hieuilt haben cmfchllcstcn und dabencbst freundlich gnädiglich und gnä¬
digst erinneren wollen / daß sie sich bey denen an Unserem Kayscrl . Cammer -
Gericht zu Spcyr ctwan fürkommcndcn proLessen darnach achten und rich¬
ten / damit Ihro Lbdn und Dero Ertzstisst dagegen nicht beschwert werden ,
und Wir verbleiben ihnen rctpcAi vc mitGuadeu rc . Wien den röten ^ uAuüi
1682. .

Daß ein Kayserl . Schreiben lleclacoLScr ^ uz; uM 1681 . eine Churfürsts
Cöllnisthcr LrivüeAiorum Lonäcmmion und recheÄive Erncwerungbetref¬
fend / so in vier Bcylagcn bej 'tandM / hiesigem Kaystrl . Cammer - 'Gericht
durch Höchftermelter Sr . Churfürstl . Durchlcu l ' t comiuuirtcn Auwaldt
Herrn tticcnc . gobrn domaä HiLrecbrm eingeliesscrt worden / solches wird
mit diesem unter gedachten Cammer - Gerichts CantzleyHaud darüberver ^
fertigtenl < ccipillchiemrtbeschienen . Speyrdenötensiiwi i68z .

( I. . 5 . ) Kayferl . Cainmer - Gerichts Canhleyi.
Handdafclbst .

O di . 59 -



, X . 59 .
Kayserlicheö ketcri ^ rum an das Kayserl . Tammek-

Gericht ZU Speyr /
' In Sachen

Lhm - Lölln
kunÄo Lonürmac . krivilegiorum , donceilronum L<cc .

Oe 6 aro 7 . Xsus 1684 -
I . eopo ! 6 ö ^ L .

G> <HNs hat der ( chic . ) ^kaximiliLn l-lenrick Chursürst zu Cölln rc . Der -
I I möghiebcy verwahrter Abschrifft in Untcrtbänigkeit klagend zuvcr -

i ^ cl incu geben , welcher gestalt von Unserem Kayserl . Cammer - Ge -
richtzu 8 ^ eyec aufAnhaltcndcrHertzoginzu l-loNici » , GcbohrnerGräfin
von kvieroäeLbdn , deshalbcn , daß VttuerL ^ dn Vorfahr beräinsnäuzsich
des Ertzstistts - Cöllnischcn Lehens OclenicircUen ? oNetbon aus desselben
letzten VuiaUi bl-Lncr 4iucrarcien von 6cm öoc ^ Icr tödtlichen Hintritt , Ver -
mög Kayserilchcr 8 .2 Niüioncn / Declarationen , und Lonbrrnurioncn eigen¬
mächtig genähert , und darüber nach besten Gntbcfinbnng chchoniret hätte ,
denen an obbesagtcmUnscremKayserl . Cammer - Gericht m punüo LonNr -
lnarorum ŝuriom Unfern vorhin schon ergangenen Kayscri . d>ivcil , c3cion5 -
Schrciben entgegen , und ungeachtet ihrer dawider angewandten Noth -
durstt ein ^laoUarumüc reliicnencto , Lc ulccrius non rurdanäo cum - Ue or -
clinariL suris via ^ roceäenäovero Nne clauiuIL , UNdalsdemselben Nichtparirt ,
eine kariroria crkent wordenscyc , mit gehorsambstcr Bitte , Wtrderowe -
gen an lnebrbesagtcs Unser Kayscrl . Cannner - Gerichtzu 8 pcyr Unscrenoth -
dürfftigeKayserl . Verordnungcrgchcnznlastcn , gnädigstgeruhetcn .

So Wir Ewer Lbdn und Euch initder freundlich - und gnädigen Erinne¬
rung hicmit haben einschlicsten lasten wollen , daß sie Ihre Lbdn gegen Unsere
Kayserl . Verordnung und Privileg nicht beschweren , und was dagegen
fürgangen , auffheben , oder Uns darüber ihren sürderlichen Bericht gc -
horsambst erstatten .

Hieran beschicht Unser gnädiger Will und Meynnng , und Wir scynd
Ew . Lbdn und Euch untre . Wienden / tenXbn 5 i 684 .

?>! . 6 o .
Kayserl . näheres ^ elcrjscum an §hur - Trier /

In Sachen
. Chur - Cölln ,

Gegen
Das Kayscrl . Cammer - Gcrichtzu Speyr

1' uliÄo ^ länucencioni ; ? nvilo ^ iorum .
Oeclaco l . Oeceutoci ; l 687 .

l . eopolä
^ Ernnach Uns dasjenige gehorsaiubst rcferirt worden , was Unscrs

Kayscrl Cainmer - GerichtzuSpeyerpreesiclenren und Beysitzcre
aufUnser an Ew . Lbdn den / tenDeccirrbri ; 1684 . ergangenes Kay -

ftrlichcs Kelcripc wegen eines aufAnrnffenderHerhoginzuttollicin. Ge -
bohrnerGräfin von i^ eroäc 1678 . wider Unsers Lieben Vetteren des Chur -
fürften zu Cölln Lbdn erkanten klanäLciclerettiruenclo uiceriü ; non cur -banclo



banclocum - 6e oräinariä ^ ukis vis proeeäenclo vero 8 . O , UNd als dtMselbest
nicht parirt werden wollen , erötfneten Psricon - Urtheil , berichtet , und
Dabey zuverfügen gehorfambft gebetten haben , ist eine Nothdursst befunden
worden , solches Seiner gedachten Churfürstcns zu Cölln Lbdn auf Dero
Begehren commumcaen , und in Abfchristt abfolgen zu lasten , worauff
dan bey Uns Dieselbe Außweiß der Copcylichcn Beylag tukl ^ ic . ferner
einkonimcn , und dabcnebens umb Unsere nothdürfftige Kayfcrliche Ver¬
ordnung hierin ergehen zu' lasscn , nochniahlcn gehorfambft gebetten haben .
So Wir Ew Lbden inir der ferneren freundlich - und gnädiglichen Erinne¬
rung hiemit gletchfals haben einfchliessen wollen , daßjie daran feycn , da¬
mit mehrgemelten Churfürstens zu Cölln Lbde hierin gegen die Kayferl . ? ri -
v - ieZ -L nicht beschwert , noch sich zu beklagen begründetcUrsachhaben mö¬
gen . Und Wir verbleiben Derselben benebens rnit rc . Preßburg den
rtM Oeccmbm 1687 .

61 .
Nochmahligkö Kayserl . kclcri ^ mm

An
Chur - Trier für Chur - Cölln ,

In PUNÄO appreüenlioms Potleilioni5 LLÜri Oäenlclrcben »
Oe a » co dm

l ^ eopolä öcc .
W . Lbden wirb Zweistcls ohne auß Unferein ar>Dicfelbe als Unserem
Kayjcrl . Canimer » Richtercn wegen der alldortcn zwischen dem ver -
storbenen Churfürsten zu Cölln und der Hertzogin zu tioiüew Ge »

bohrncr von ^ lerocle , das Lehen OäLnKircNen , und Wider Denselben er -
kaNte !VlLn6acum6e reüicucnaoÜL ulcerius non lurbanäo öLL btlrestend , NN -
hangenden Streit - Sach unterm itenvecembris ^ Z / - abgelastenern Kay -
ftrlichcn Kelcnpco mit mehrcrem guter lnaßen zu ersehen gewesen feyn , wie
daß Wir Ew . Lbde freund - gnädiglich ersuchet haben , daran zu fcyn , da¬
mit bciuelter Churfürft zu Cölln wider dieKayferl . kri vilegiÄ nicht beschwe¬
ret , noch sich zu beklagen begründete Urfach haben möge . Nun haben bey
Uns des jetzigen Churfürstens zu Cölln Lbde Inhalts nebengehender Ab -
schrifft hierauff angezcigt , wie daß fothanen Unseres an Ew . Lbde ergan¬
genen freund - gnädigen Ketcr - pci ohngeachtet , von obgedachtem Unserem
Kayserl . Cammer - Gericht in nechstvortgemJahr in machen ein ^ anäacum
Nc cxequeoäo Wider die von Weyland Unserem Vorfahren am Reich Kayfer
Lärldem lv . JhremanvertrautenErtzftifft Cölln ^ nno 1Z72. . wegen dcstcl-
ben Lehencum Imperü 8racuum Lonliiio , ertheilte ^>LnÄion , erkantund die
Vollziehung dessen denen Krayß - außfchreibenden Fürsten in Westfahlen
auffgetragen hätte , mit Bitt , Wir Dieselbe bey fothancr 5 an <3 ion zu msnuw -
niren , dieergangcne LamerLi - ? roceir zu calilren , und Unsere Kayfcrliche
Verordnung an mehrgedacht - Unser Kayferl . Cammer - Gericht dahin er¬
gehenzulassen , gnädigst geruheten , daß es Dero Ertzsttffrs ? ri vUeglL hin -
führo in bessere Obacht nehmen solle ;

wo haben Wir Ewer Lbdn als Unserem Kayferl . Cammer - Richterm
solches mit dein ferneren freund - gnädigen Ersuchen hiemit einfchliessen wol¬
len , daß Uns sie , was offtbemeltes Unser Kayferl . Cammer - Gericht bey so
gestalten Sachen geklagter maßen zu verfahren bewogen , und auß was ei »

O 2. gent »



amtlichen Ursachen selbiges vemieyne , daß die angeführte Kayserl . Uo » .
celkones und pciviie ^ ia , auf gegenwärtigen Fall und Rechtsstreit ftch
nicht 2 ^ ! , c , ren lasten , förderlich berichten . Wir seynd Ewer Lbdnanbey
initrc - Wicndcn i 4 tcn -̂ enil 81695 .

1^ . 62 .

Vom Lhurfürstl . ^ Acmen zu Wien s . ^ . vieclericli abgestatteter
Bericht die Oäenkwcstische Lehen - Sach betreffend .

Hochwürdigst / rc .

Achdcinc Ewer Chnrfürstl . Durchleucht in Dero gnädigstem letzte-
rcln Befehl - Schreiben die Vornehmungdcroaentciicin scheu Le -
hen - SaU - cn zutrciben niir gnädigst cummtcart und ich zu gchor -

stnnbiler Nachgelebung gehöriger Orchcn Inü3nti35gcmachct , ist endttch die
Sach in Gauge kommen , und m derselben nun zum zweytenrnahl rekcnrt
worden , also daß ich hoffe baldzuEw . Ehurfürftl . Durchlcnchtgnadtgstcn
Vergnügen und mcereli . rten Oiucenro die Endschafft berichten zu kömmt -
etc erc .

Ewer Lhurfürstl - Durchleucht /

Wien den 6teil dtuvemi - iir

1697 . Unterthänigst - trew - gehorsambster
Diener

^ olian ^ äam Oieäcricli .

krodoncorclznriz cum OliA !ngIi5ut >tcri ^>6c

kric ! . Lroel KcAiürAtor .

N . 6z .

Des ^ efferloischen Anwaldt überreichte Anzcig
getroffenen Vergleichs .

> Zovis z . ^ ulii 1698 .

^ ( ch -rumbur -g nunc l - InMein conera EhUt ' - EöllN pr -occstu !; die
O LehenbabreBurg und Herrsch afft Oüenlcircbcn betreffend , tive ^ e -

üerlotiischer Anwaldt chchan tvloricrvonblornick tut ) ^ I- Xtenraro ZQMZ

Zunii nu >? . norittc ^ nci » injmmLMicgüHem com ^ otlrionem , renunciLuciociue

Uri iupplicar bumillime pto ElemLnuLbmä KeAiür ^ rionc bujus
x«on . t-, ic .

kraricr IxüclLb ^ enLÜcnzev .



>1 . 64 .
Den 26km ssinü 1 / 44 .

In Sachen von Schlegel comia Anhalt - Cöthen .
kdandan deexcĉ u . Iudio . ilLmel -. 8 . L .

In specic Se . Königliche Majestät in Pohlen und Churfürftl . Durchleucht
zu Sachsen betressend .

1^ 0Lkorkdo5m2naufaNgcsÜhrtes kdandarum de exequcndo undcrhalte -
neu allerguädigsten Beseht erscheine Nahineus Allerhöchst Sr . Kö -
niglicheuMajestät in Pohlen und Churfürftl . Durchlcuchtzu Sach¬

sen , Krasst Lo ^ iX ii <; nalX iub Oic . /V a . zeige daraus ausvorgedachtcn cx -
l ' resscn allerhöchsten Befehl an , was gestalten mein Allergnädigster Herr
und l ^ incst̂ i bcfrembdltch ansehe , das der im ^ ecr -znnsche Herr von Schle¬
gel die Sache , wie steh doch gebühret , in Dresden gar nicht toiiiciciren lassen ,
noch sich seinetwegen jemand dieserhalb seither gemeldet habe , Überhaupt
könne man zwar daselbst schwer sastell , wie em Hochpreisl - Kayscrl - und
Reichs - Cammer - Gericht bey schongegebener crstcrn 8encenl) ansdcn jcyi -
Weg gerathen nwgcn , wie man sich aber auch hierum eigentlich nicht be¬
kümmern will , sondern glauben müsse , das der Hohe Herr Richter zu seinem
Vorfahren ohwohl unbcgreifflich - doch hinlängliche Ursachen werde gehabt
haben , so sähe man sich doch deswegen genöthigct , nnt der Lxecuüon vor der
Hand noch anzustchen , weil es uoronsch , und also auch ben hicsigcmKays
Reichs - Cammer - Gericht nicht unbckant seyn könne , das der zu exc ^ ui -

j rcndeHctrHürstzuAnhalt - Cörhenindicscr ^ urÄLommuma 8cacuum ! m ^ c -
i >> allerdings starck csnAircuden Sache den Kecurtüm 26 Lomici .1 bereits
würcklich ergrissen habe : welches man also Pm-Mom ; loco anzuzeigcn der
Nothdurffr erachte , und dabcy hosse , das man gegen einen von denen Höch -1 sten stäubendes Reichs , welcher bekanter luascnvor dieses Höchste Reichs -

i Gericht sonst alle Achtung und Vorsorge heget , mit unangenehmen Crkent -
- liüsien iltcht verfahren , und dadurch m seinen geneigten und guten Gesin¬

nungen selbigen irre machen werbe .
LxcraAus krocoLoIIi

j In Sachen
* Verwittibter Fraw Grastn von v irmond ,

Lonrr »
l Jhro Churfürftliche Durchleucht zu Cölln .
l Oec . ^ iLneisri lurbar . dallsr .

V Iccnriac Ucurcn , auf iniinm' rtes ^lsndscum de excquendo erfthklNet
! L ^ Nahmcns Ihrer Churfürftl . Gnaden zuMaynh , Krasst fürgehender

LopiL ü ^ narT gnädigster Vollmacht , übergibt daraussOri ^ in ^ i von
Churfürftl . Mayntzischer Regierung an ihn erlassenes kclcriprum . wie nun
Inhalts ersichtlich , daß Höchstgedachter Jhro Churfürftl - Gnaden diese
anssgetragene LommiHlon zu übernehmen aus verschiedenen wichtigen und
erheblichen in das publicum eingehenden Ursachen allerdings bcdencklich seyn

§ > will , alshateinsolcheshiemitünterthänigstanzeigensollen .
P Chur -



Murfürstl . Mayntzische Hsffra' ths - prTllciem ^
Groß - Hoffmeister / Lantzler / LantzleyMircÄo ^

Geheime Hoff- und Regierungs - Mthe rc .
^ <HNsern Gruß zuvor Ehren » Best - und Hochgelehrter , besonders
Ij H lieber , und guter Freund ! DasaufIH .ro Churfürstl . Gnaden Un -

fern Gnädigsten Herrn , in Sachen Fraw Gräfin von Vlrmonä
concra Ihro Churfürstl . Durchleucht zu Cölln SL Lontorc . erkante ^ SNUL -
rnm cie exe ^ nsnüo ist Lins zwar seiner Jett richtig zugekommen , auch Ihro
Churfürstl . Gnaden Ünferm Gnädigsten Herrn bey dermahligen Höchst -
Dcrosclben bckarulich annoch fürdaurenden Abwesenheit gchorfambstzugc -
fertiget worden , nachdem nun aber Höchst - Dcrofelb diese dommUlionzu
übernehmen , auß verschiedenen wichtigen , und erheblichen in das publicum
eingehendenUrlachen allerdings bedencklich scyn will , als hättet ihr solches
dem pl-^ siMo des Löblich Kayferlichcn Cainmer - Gerichts förderfainbftvc -
kant zu machen , fort auch hievon mit Einlieffcrung deren hiebey rcvcrriren -
den ^ clenm ?. ulieiMü >̂>er i^ ccetNim (^ Lmeralcm dicohnverlangtcAnzeighe -
hörig zu ihnen ; und Wir verbleiben euch mit geneigtem Willen undallem
Guten ivohl bcygechau . MaynHden -. z . 8 bri 51749 .

An
^ ZencknOeulen .



Lorri ' oenäa .

6 . lin . 18 . loco befaßtem pon . besagten .
lL . lio . 12. . ^ oü verlor endlich zu ä 66 . den

l ' ab . lin . i6 . loco 174 ) ^ 11 ^ oo . 17 ^ 4 ^ 11
2. 2. . lin . l6 . loco Mit s>0NLt . Wie .

? LA . r. z . lio 17 . loco Lcgcu ^ on . Lc ^ ue .
? 2A . 59 lin . 5 . andere ^>00 . anderer ,
kab . 4 ; » lio . ^ enuIciML omicc . von .

i !) l <äcm Il0 . l 6 . loco nach ^>00 . noch .
? ÄA . 56 . lio . r. l . locolnUicium ^>00 . sulUcium .
? ag . ; 8 . lin . 2. 7 . loco beyde ^ 00 . beyder .
? LA . 76 . lm . Lnre ^ en . loco erschlieche ^ on . erschlichen .
? Lb . 84 . lin . i ; . loco und ^ on . daß .
? L -; . 87 . Iio . 2. l . loco wie NUN pon . weniger nicht .
? LA . 97 > lin . 2. 1 . omicc . semeldem .
? Lb . 11 z . lio . ^ enulc . loco Ansehen ^ on . Aussehen .
ka§ . 114 . lin . L4 . ^10Ü Fürsten von ^ nkolc ^ on . Durchleucht .
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